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98 der Beilagen zu den stenog~aphischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

3. 5. 1963 

Regierungsvorlage 

über 
Bundesgesetz vom 

das Kraftfahrwesen 
1963). 

1963 
(Kraftfahrgesetz 

Der Nationa.lrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT. 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen. 

§ 1. A n w e ~ dun g s b e r e i c ·h. 

(1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
sind, sofern in Abs. 2 nichts anderes festgesetzt 
ist, auf Kraftfahrzeuge und Anhänger, die auf 
Straß'cn mit öffentlichem Verkehr (§ 1 Abs. 1 
der StVO.· 1960, BGBl. Nr. 159) verwendet 

. werden,' und auf den Verkehr mit diesen Fahr­
zeugen auf solchen Straßen anzuwenden. 

(2) Von der Anwendung der Bestimmungen 
des 11. bis XI. Abschnittes dieses Bundesg.esetzes. 
sind ausgenommen: 

a) Kraftfahrzeuge, bei denen nach ihrer Bau­
art und Ausrüstung dauernd gewährleistet 
ist, daß mit ihnen auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindig­
keit von 10 km/h nicht überschritten 
werden kann; diese Fahrzeuge unterliegen 
jedoch ·den Bestimmungen des § %; 

Q) Transportkarren (§ 2 Z. 1'9'), selbstfahI1ende 
. Arbeitsmaschinen (§ 2 Z. 20) und Anhä'n­

ger-Arbeitsmaschinen (§ 2 Z .. 21), mit denen 
im . Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen 
Verwendung Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr nur überquert oder auf ganz kurze 
Strecken befahren werden, und mit solchen 
Transportkarr.en oder Arbeitsmaschinen 
g~zogene Anhänger; 

c) Kraftfahrzeuge, die bei einer kraftfahr­
sportlichen Veranstaltung auf einer für den 
übrigen Verkehr gesperrten Straße V'erwen­
det werden, für die Dauer ,einer solchen 
Veranstal tung; 

d) Kraftfahrzeuge und Anhänger des Bundes, 
die im Bereich des Bundesheeres oder. der 
Heeresverwakung verwendet werden und 
die durch Bewaffnung, Panzerung oder 
sonstige Vorrichtungen für den unmittel­
baren Kampfeinsatz besonders gebaut und 

ausgerüstet und diesem Zweck gewidmet 
sind; diese Fahrzeuge unterliegen jedoch 
den Bestimmungen des § 97. 

(3) Auf Sonderkraftfahrzeuge (§ 2 Z. 22) sind 
~e Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit 
nIchts anderes festgesetzt ist, nur sinngemäß an­
zuwenden. 

(4) Ist die Entscheidung einer Vc.cwaltungsbe­
hörde oder 'eines Gerichtes von .der Vorfrage ab­
hängig, ob ein Fahrzeug als Kraftfahrzeug oder 
als Anhänger im Sinn~ dieses Bundesgesetzes zu 
gelten hat, so ist das Verf<thren zu unterbrech.en 
und die Entscheidung des Bundesministeriums 
für Handel und Wiederaufbau hierüber einzu­
holen. Dies gilt jedoch nicht für den Verfassungs­
gerichtshof und für den Verwalitungsgerichtshof . 

§ 2. Beg r i f f s b e s tim m u n gen. 

Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt als 
1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf 

Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes 
Fahrzeug, .das durch technisch erzeugte Energte 
~ngetrieben wird und nicht an Geleise gebunden 
Lst, auch wenn seine Antriebsenergie Oberleitun-
gen zu entnehmen ist; . 

2. Anhänger ein Fahrzeug, das nicht durch 
technisch erzeugte Energie angetrieben wird und 
das nach seiner Bauarl: und Ausrüstung dazu be­
stimmt ist, mit Kraftfahrzeugen auf Straß.en ge­
zog~n zu werden oder von einem Kraftfahrzeug 
a~f S~raßen gezogen wil'd; als leichter Anhänger 
gilt em Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 750 kg; 

.3. ~raftwagen dn mehrspuriges Kraftfahrzeug 
mit mmdestens vier Rädern oder mit drei Rädern 
und einem Eigengewicht von mehr als 400 kg; 
zwei Räder mit einer gemeinsamen Nabe 
Zwillingsräder, sind als ein Rad zu zählen· ' , 

4. Kraftrad ein Kraftfahrzeug mit nicht mehr 
als drei Rädern und einem Eigengewicht' von 
nicht mehr als 400 kg; 

5. Personenkraftwagen ein Kraftwagen (Z. 3), 
der nach seiner Bauart und Ausrüstung aus­
schließlich oder vorwiegend zur Beförderung von 
Personen bestimmt ist und außer dem Lenker­
platz für nicht mehr als acht Personen Plätze 
aufweist; 
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_ 6. Kombinationskraftwagen em Kraftwagen 
(Z. 3), der nach seiner Bauart und Ausrüstung 
dazu bestimmt ist, wahlweise vorwiegend zur Be­
förderung von .Personen oder vorwieg.end zur 
Beförderung. von Gütern verwendet zu werden 
und außer dem Lenkerptatz für nicht mehr als 
acht Personen Plätze aufweist; -

7. Omnibus ein Kraftwagen (Z. 3), der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich oder 
vorwiegend zur Beförderung von Personen be­
stimmt ist und außer dem Lenkerplatz für mehr 
als amt Personen Plätze aufweist; 

8. Lastkraftwagen ein _ Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart- und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zur Beförderung von Gütern 
bestimmt ist; 

9. Zugmaschine ein Kraftwagen (Z. 3), der 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend zum Ziehen von Anhängern 
oder Geräteri oder zur Verwendung als Geräte­
träger bestimmt ist, auch wenn er eine be­
schränkte Ladefläche aufweist; 

10. Sattelkraftfahrzeug ein zweiteiliger Kraft­
wagen (Z. 3) zur Beförderung von Personen oder 
Gütern, der aus· eine~ Sautel.zugfahrzeug (Z. 11) 
und einem so auf diesem aufliegenden Sattelan­
hänger (Z. 12} besteht, daß ein wesenrtlicher Teil 
seines Eigengewichtes vom Sattelzugfahrzeug ge­
tragen wird; 

11. Sattelzugfahrzeug ein Kraftwagen, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
einen Sattelanhänger (Z. 12) so zu ziehen, daß 
ihn dieser mit ·einem wesentlichen Teil seines 
Eigengewichtes belastet; 

12. Sattelanhänger ein Anhänger, der nach 
seiner Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt ist, 
so mit einemSattelzugfahrzeug (Z. 11) gezogen 
zu werden, daß er dieses mit einem wesentlichen 
Teil seines Eigengewichtes belastet; 

13. Gelenkkraftfahrzeug ein mehrteiliger 
Kraftwagen (Z. 3) zur Beförderung von Per­
sonen oder Gütern, dessen Teile für_ sich kein 
selbständiges Fahrzeug bilden und miteinander 
dauernd gelenkig verbunden sind; 

14. Motorfahrrad ein Kraftrad (Z. 4), dessen 
Antriebsmotor einen Hubraum von nicht mehr 
als 50 cm3 hat und bei dem nach seiner Bauart 
und Ausrüstung dauernd gewährleistet ist, daß 
mit ihm auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille mit einer Belastung von 75 kg eine 
Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschritten 
werden kann; 

15. Motorrad ein nicht unter Z. 14 fallendes 
einspuriges Krafmid (Z. 4); 

16. Motor.rad mit Beiwagen ein Motorrad, das 
mit einem zur Beförderung von Personen oder 
Gütern bestimmten, seitlich angeordneten Bei­
wagen veI'bunden ist und dessen Eigengewicht 
samt dem Beiwagen nicht größer ist als 400 kg; 

17. Motordreirad ein nicht unter.Z. 14 und 16 
-fallendes Kraftrad (Z. 4) mit drei Rädern; 

18. Invalidenkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug 
mit einem Eig,engewicht von nicht mehr als 
300 kg, das nach seiner Bauart und Ausrüstung 
dazu bestimmt ist, von Körperbehinderten ge­
lenkt zu werden, und bei dem dauernd gewähr­
leistet ist,dlaß mit ihm auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn hei Windstille mit einer Belastung 
von 75 kg eine Geschwindigkeit von 30 km/h 
nicht übers·chritten werden kann (Krankenfahr­
stühle und dergleichen); 

19. Transportkarren ein Kraftfahrzeug, das 
nach seiner Bauart und Ausrüstung ausschließlich 
oder vorwiegend ~ur Beförderung von Gütern . 
sowie in erster Linie zur Verwendung innerhalb 
von Betriebsanlagen bestimmt ist; 

20. Selbstfahrende Arbeitsmaschine ein Knft­
fahrzeug, das nach seiner Bauart und Ausrüstung 
vorwiegend zur Durchführung von nicht in der 
Beförderung von Personen oder Gütern bestehen­
den Arbeitsvorgängen bestimmt ist; 

21. Anhänger-Arbeitsmaschine eine als An­
hänger ausgebildete Arbeitsmaschine, die nach 
ihroer Bauart und Ausrüstung vorwiegend zur 
Durchführung von nicht in der Beförderung von 
Personen oder Gütern auf Straßen bestehenden 
Arbeitsvorgängen bestimmt ist; 

22. Sonderkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, das 
nicht auss·mließlich auf Rädern läuft oder das 
t:nter keine der Z. 5 bis 21 fällt, wie Einachszug­
maschinen; 

23. Ausgleichkraftfahrzeug ein Kraftfahrzeug, 
das durch angehrachte besondere Teile oder Vor­
richtungen geeignet ist, die Körperbehinderung 
seines Lenkers beim Lenken des Fahrzeuges aus­
zugleimen; 

24. Anhängewagen ein nicht unter Z. 12 fal­
lender Anhänger mit mehr als ei.ner Amse; 

25. Einachsanhänger ein nicht unter Z. 12 fal­
lender Anhänger mit einer- Achs,e; -

- 26. Anhängeschlitten ein Anhänger, der auf 
Kufen gleitet; 

27. Kraftwagenzug ein Kraftwagen mit einem 
Anhänger mit einem höchsten zulässigen Gesamt­
gewicht von mehr als 750 kg oder mit mehr 
als einem Anhänger; 

28. Eigengewicht das Gewicht eines vollständig 
ausgestatteten, betriebsbereiten Fahrzeuges ohne 
Ladung, bei Kraftfahrzeugen einschließlich des 
vollgefüllten Kraftstoffbehälters oder der als 
Kraftquelle bestimmten-Akkumulatorenbatterie; 

29. Gesamtgewicht das Eigengewicht eines 
Fahrzeuges, vermehrt um das. jeweilige Gewicht 
der Ladung und. der heförderten Personen; 

30. höchstes zulässig.es Gesamtgewicht das 
höchste Gesamtgewicht, das ein bestimmtes Fahr-
zeug erreichen darf; . 
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31. Achslast die Summe aller auf eine waag­
rechte ebene Fahrbahn wirkenden Radlasten einer 
Achse oder zweier Achsen mit einem Achsabstand 
bis zu einem Meter; 

32. höchste zulässige Achslast die höchste Achs­
last, die auf eine waagrechte ,ebene Fahrbahn 
übertragen werden darf; 

33. höchste zulässige Belastung das höchste zu­
lässige Gesamtgewicht, vermindert um das Eigen­
gewimt; 

34. höchste zulässige Nutzlast das höchste Ge­
wicht, das die Ladung eines bestimmten Fahr­
zeuges erreichen darf. 

§ 3. Ein t eil u n g der K r a f t f a h r z eu ge 
und Anhänge~ . 

(1) Die Kraftfahrzeuge und Anhänger werden 
in nachstehende Ober- und Untergruppen ein­
geteilt: 

L Krafträder; das sind 
a} Motorfahrräder, 
b) Motorräd-er, 
c) Motorräder mit Beiwagen, 
d} Motordreiräder. 
2. Kraftwagen, das sind 
a). Personenkraftwagen, 
b} Kombinationskraftwagen, 
c) Omnibusse, 
d) Lastkniftwagen, . 
e) Zugmaschinen, 
f) Kraftwagen, die' nicht unter lit. abis e 

fallen. 
J. Sonderkraftfahrzeuge. 
4. Anhänger, das sind 
a) Anhäng,ewagen, 
b) Einachsanhänger, 
c) Sattelanhänger, . 
d) Anhängeschlitten. 

(2) Sattelkraftfahrzeuge, Silttelzugfahrzeuge, 
Gelenkkraftfahrzeuge, Transportkarren, selbst­
fahrende Arbeitsmaschinen, Anhänger-Arbeits­
maschinen, Invalidenkraftfahrzeuge,Ausgleich­
kraftfahrz-euge sowie Einachszugmaschinen, die 
mit einem anderen Fahrzeug so verbunderi sind, 
daß sie mit diesem ein einziges Kraftfahrz,eug 
bilden, fallen jeweils in die ihrer Bauart und 
Verwendungsbestimmung -entsprechende, In 

Abs. 1 angeführte Ober- und Untergruppe. 

11. ABSCHNITT. 

Bauart und Ausrüstung der Kraftfahrzeuge und 
. Anhänger. 

§ 4. A 11 gern ein e s. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen ver­
kehrs- und' betriebssicher gebaut und aus­
gerüstet sein. Die Sicht vom Lenkerplatz aus 
muß für das sichere Lenken des Fahrzeuges aus­
reichen. Die Vorrimtungen zum Betrieb' eines 

Kraftfahrzeuges müssen so angeordnet sein, daß 
der Lenker ~iese, ohne das Augenmerk von der 
Fahrbahn abzuwenden, leicht und ohne Gefahr 
einer Verwemslung betätigen und das Fahrzeug 
simer lenken kann. Die Wirksamkeit und 
Braumbarkeit der für das verkehrs- und be­
triebssichere Lenken dieser Fahrzeuge maß­
gebenden. Teile muß bei samgemäßer Wartung 
und Handhabung zu erwarten sein. 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen so 
gebaut und ausgerüstet sein, daß mit ihrem 
sachgemäßen Betrieb weder Gefahren für die 
mit ihnen beförderten Personen oder für andere 
Straßenbenützer, noch Beschädigungen der 
Straße oder smädliche Ersmütterungen, noch 
übermäßiger Lärm, Rauch, übler Geruch oder 
vermeidbare Besmmutzungen anderer Straßen­
benützer oder ihrer Fahrzeuge verbunden sind. 
Sie dürfen innen und außen keine vermeidbaren 
vorspringenden Teile oder Kanten oder zusätz­
lime Vorrichtungen aufweisen, die bei Verkehrs­
unfällen smwere körperliche Verletzungen er­
warten lassen. . 

(a) Die elektrischen Anlagen der Kraftfahr­
zeuge und Anhänger müssen den jeweils gel­
tenden Vorschriften über solme Anlagen ent­
sprechen und so funkentstört ein, daß der' Be-, 
trieb von Funkempfangsanlagen außerhalb des 
Fahrzeuges durch sie nimt beeinträchtigt wer­
den kann (Fernentstörung). 

(4) Kraftfahrzeuge müssen mit einer Vorrim­
tung ausgestattet sein, durm die vermieden 
werden kann, daß das Fahrzeug von Unbefug­
ten in Betrieb genommen wird. 

. (5) Peronenkraftwagen und Kombinations­
kraftwagen müssen für jeden der vorderen Sitz­
plätze mit Simerheitsgurten oder mit Vorrich­
tungen zum Anbringen von Sicherheitsgurten 
ausgerüstet sein; dies gilt jedoch nicht für Fahr­
zeuge des Bundes, die im Bereich des Bundes~ 
heeres oder der Heeresverwaltung verwendet 
werden. 

(6) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs~ und Betriebssicherheit; 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
festzusetzen: 

a) die größte Länge, Breite und Höhe (Ab­
messungen)!, die bei Typen von Kraftfahr­
zeugen und Anhängern (§ 29) oder bei 
einzelnen . Fahrzeugen (§ 31) genehmigt 
werden dürfen, und die höchsten Ge­
wichte, die bei dieser Genehmigung' als 
höchste zulässige Gesamtgewichte und 
höchste zulässige Achslasten (§ 2 Z. 30 und 
32) festgesetzt werden dürfen (§ 28 
Abs. 3); hiebei ist jeweils auch auf den 
Ausbau der Straßen und Brücken und auf 
den Abstand der einzelnen Achsen von:" 
einander Bedacht zu nehmen; 
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b) die näheren Bestimmungen über die ver­
meidbaren vorspringenden Tei.le, Kanten 
oder zusätzlichen Vorrichtungen an Kraft­
fahrzeugen und Anhängern; 

c) die näheren Bestimmungen über die 
höchste zulässige Dichte des Rauches, der 
mit den einzelnen Arten von Kraftfahr­
zeugen verursacht werden darf. 

(7) Durch Veror.dnung kann nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die Motorleistung vorgeschrieben werden, die 
bestimmte Arten von Kraftfahrzeugen im Hin­
blick auf ihr höchstes zulässiges Gesamtgewicht 
erreichen müssen. 

§ 5. Te i leu n d Aus r ü s tun g s g e g e n­
s t ä n d e. 

Durch Verordnung ist nach den Erfordernis­
sen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend,fest­
zusetzen, welche Teile )lndAusrüstunlisgegen­
stände von für den Verkehr in Österreich be-

"stimmten Kraftfahrzeugeri oder Anhängern, 
deren Wirksamkeit unabhängig vom Fahrzeug 
beurteilt werden kann, nur dann feilgeboten 
'und verwendet werden dürfen, wenn sie den 
jeweils für .sie geltenden Bestimmungen entspre-' 
chen und gemäß § 35 typengenehmigt und mit 
der ihnen zugewiesenen Prüfnummer gekenn­
zeichnet sind oder wenn für sie eine auf Grund 
zwischenstaatlicher Ver.einbarungen" in Öster­
reich anerkannte ausländische Typengenehmi­
gung und Kennzeichnung vorliegt. Das gleiche 
gilt für das Feilbieten von Sturzhelmen für 
Kraftfahrer. 

§ 6. B rem sen. 

(1) Kraftfahrzeuge, außer den in' Abs. 2 ange­
führten, müss·en mindestens zwei voneinander 
unabhängig wirkende Bremsanlagen aufweisen, 
von denen jede aus einer Betätigungsvorrich­
tung, einer übertragungsvotrichtung und den 
unmittelbar oder mittelbar auf die Räder wir­
kenden Bremsvorrichtungen besteht; diese 
Bremsanlagen dürfen jedoch auch gemeinsame 
Bremsvorrichtungen haben. Jede dieser beiden 
Bremsanlagen muß vom Lenkerplatz aus zu be­
tätigen sein und auch dann wirken können, wenri 
die andere versagt. 

(2) Zugmaschinen der Klassen I und Ir (§ 90) 
und Invalidenkraftfahrzeuge (§ 94) sowie Trans­
portkarren (§ 91) und selbstfahrende Arbeits­
maschinen (§ 93), die auf gerader, waagrechter 
Fahrbahn bei Windstille eine Geschwindigkeit 
von 30 km/h nicht zu überschreiten vermögen, 
müssen nur eine Bremsanlag·e mit einer Betäti­
gungsvorrichtung haben; diese muß feststellbar 
sein (Abs. 5). 

(3) Mit jeder der in Abs. 1 angeführten Brems­
anlagen muß es dem Lenker möglich sein, auch 
bei höchster zulässiger Belastung auf allen in 
Betracht kommenden Steigungen und Gefällen 
und auch "beim Ziehen von Anhängern die Fahr­
geschwindigkeit zu verringern, sicher; schnell 
und' auf einen möglichst kurzen Weg anzuhalten 
und das unbeabsichtigt,e Abrollen des Kraftfahr­
zeuges auszuschließen. 

(4) Die Bremsanlage (Abs. 1), die vorwiegend 
dazu bestimmt ist, die Fahrgeschwindigkeit der 
jeweiligen Verkehrslage entsprechend zu ver­
ringern, gilt als Betriebsbremse, die andefie als 
Hilfsbremse. Die Betriebsbremse muß bei jeder 
Fahrgeschwindigkeit die volte in Abs. 3 ange­
führte Wirksamkeit gewährleisten. Sie muß 
außer bei Invaliden- und Ausgleichkraftfahr­
zeugen (Abs. 9) und Zugmaschinen vom Lenker 
auch betätigt wer.den können, wenn ·er die Lenk­
vorrichtung mit beiden Händen festhält. Die 
Hilfsbremse darf auch so zu betätigen sein, daß 
der Lenker die Lenkvorrichtung hiezu mit einer 
Hand loslassen muß. 

(5) Bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen muß 
eine ausschließlich mechanisch wirkende Brems­
anlage so feststellbar sein, daß mit ihr das Ab­
roHen des Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des 
Lenkers dauernd verhindert werden kann. 

(6) ~raftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit 
einem Eigengewicht von mehr als 3500' kg und 
Omnibusse müssen außer" den in Abs. 1 ange­
führten Bremsanlagen eine' Motorbremse oder 
eine in ihrer Wirkung gleichartige Bremse auf-
welsen. 

(7) Bei Omnibussen, Lastkraftwagen, die zur 
Beförderung von inehr als neun Personen ein­
gerichtet sind, Lastkraftwagen mit einem höch­
sten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
12.000 kg und Kraftfahrzeugen Zur Beförderung 
gefährlicher Güter (§ 92) muß die Betriebsbremse 
eine Zweikreisbremse sein. Die Zweikreisbremse 
ist eine Bremse mit z~ei übertragungseinrich­
tungen, von denen jede auch dann auf minde­
stens zwei symmetrisch zur Längsmittelebene 
des Fahrzeuges liegende Räder wirkt, wenn die 
andere versagt. 

(s) Zweisitzige Beiwagen von" Motorrädern und 
solche mit einer höchsten zulässigen Nutzlast 
von mehr als 150 kg müssen mit einer auf das 
Beiwagenrad wirkenden, vom Lenker zu be­
tätigenden ~remse versehen sein. 

(9) Bei Invaliden- und AUßgt:eichkraftfahr­
zeugen darf die Betriebsbremse, sofern keine 
andere Möglichkeit besteht, auch so zu betätigen 
sein, daß der Lenker die Lenkvorrichtung hiezu 
mit einer Hand loslassen muß. . 

(10) Anhänger müssen, unbeschadet der Be­
stimmungen des Abs. 11, mindestens eine Bremse 
haben, die wirkt, wenn die Boetriebsbremse des 

.. 

I ... 
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ziehenden Fahrzeug,es betätigt wird, und de~en 
Wirksamkeit dem Gesamtgewicht des Anhängers 
entsprechend geregelt werden kann. Eine Bremse 
des Anhängers muß feststell bar sein und auch 
dann dauernd wirken können, wenn der Anhän~ 
ger nicht mit dem ziehenden Fahrzeug ver­
bunden ist. Bei Anhängern .mit einem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9000 kg, 
Omnibusanhängern und Anhängern zur Beförde­
rung gefährlicher Güter (§ 92) muß eine Bremse 
wirken, wenn die Motorbremse oder eine in 
ihrer Wirkung gleichartige Vorrichtung des zie­
henden Fahrzeuges betätigt wil"d. 

(11) Anhänger mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
außer ,solchen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (§ 92), dürfen auch als' einzige Bremse 
eine Auflaufbremse, haben. Die Auflaufbremse 
ist eine Bremse, die n~r wirkt, wenn sich der 
Anhänger dem ziehenden Fahrzeug nähert. An­
hänger, die im Rahmen eines tand- und forst­
wirtschaftlichen Betriebes verwendet werden und 
unter der Auflage einer höchsten zulässigen Ge­
schwindigkeit genehmigt wurden, dürfen auch 
bei einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
von mehr als 3500 kg nur eine Auflaufbremse 
haben oder nur eine Bremse, die unabhängig von 
der Betriebsbremse des ziehenden FahrZ!euges zu 
betätigen ist. Leichte Anhänger, deren' höchstes 
zulässiges Gesamtgewicht die Hä:lfte des Eigen­
gewichtes des ziehenden Fahrzeuges nicht über-
steigt, müssen keine Bremsen haben. -

- " 

(12) 'Anhänger mit Bremsen, die nur vom 
ziehenden Fahrzeug aus zu betätigen sind, müssen 
eine Vorrichtung aufweisen, durch die sie selbst­
tätig zum Stehen gebracht werden, wenn sie sich 
während der Fahrt vom ziehenden Fahrzeug 
lösen; dies gilt jedoch nicht für Einachsanhänger, 
die mit dem ziehenden Fahrzeug außer durch die 
Ahhängerdeichsel auch durch ,eine Sicherungsver­
bindung (§ 13 Abs. 4 und 5) verbunden sind.' 

(13) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
Bremsen, insbesondere hinsichtlich der Wirkungs­
weise und der Bremsverzögerungswerte, zu ent-
sprechen haben. ' , 

§ 7. R e i f e n, Rad a b d eck u n gen, G lei s­
k e t t e n, G 1 e i t s c hut z und U n t e r 1 e g­

k eil e. 

(1) Kraftfahrzeuge und die mit ihnen gezogenen 
Anhänger außer Anhängerschlitten müssen mit 
Reifen oder Gleisketten versehen sein, die nach 
ihrer Bauart, ihren Abmessungen und ihrem Zu­
stand auch bei den höchsten für das Fahrzeug 
zulässigen Achslasten und der höchsten zulässigen 
Fahrgeschwindigkeit verkehrs- und betriebssicher 
sind und durch die die Straße nicht beschädigt 

werden kann. Räder von Kraftfahrzeugen, ,mit 
denen eine Geschwindigkeit von 20 km/h über­
schritten werden kann, und von Anhängern 
müssen mit ausreichenden Radabdeckungen -wie 
Kotflügel, Radeinbauten und dergleichen ver­
sehen sein. 

(2) Gleitschutzvorrichtungen müssen so be­
schaffen sein, daß bei ihrer Verwendung Straßen 
nicht beschädigt und andere Straßenbenützer 
nicht gefährdet werden können. Schneeketten 
und dergleichen müssen so zu befestigen sein, daß 
eine Schlagwirkung auf die Fahrbahnoberfläche 
vermieden wird. 

(3) Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht von 
mehr als 3500 kg und Anhänger mit einem 
höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 
750 kg müssen mit mindestens zwei Unterleg­
kellen ausgerüstet sein. 

(4) Durch Verordnung sind nach 'den Erforder­
nissen 'der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 
Reifen, insbesondere hinsichtlich des Reifen­
profils, Gleisketten und Gleitschutzvorrichtungen 
zu entsprechen haben: 

§ 8. L e n k vor r ich tun g. 

(1) 'Kraftfahrzeuge und unabhängig vom 
ziehenden Fahrzeug zu lenkende Anhänger müs­
sen eine verläßlich wirkende Lenkvorrichturig 
aufweisen, mit der das Fahrzeug leicht, schnell 
und sicher gelenkt werden' kann. 

(2) Kraftfahrzeuge, die insbesondere wegen der 
Radlast der gelenkten Räder nicht leicht gelenkt 
werden können, müssen mit einer Lenkhilfe ver­
sehen sein. Die Lenkvorrichtung muß, auch wenn 
die Lenkhilfe ausfällt, verläßlich wirken und das 
sichere Lenken ermöglichen. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über den größten zu­
tissigen Durchmesser des Wendekreises, die 
größte zulässige ,Breite des beim Beschreiben des 
Wendekreis mit dem äußersten und innersten 
Punkt des Fahrzeuges beschriebenen Kreisringes 
und das Erfordernis einer Lenkhilfe (Abs. 2) fest­
zusetzen. Der Wendekreis ist der Kreis, den der 
äußerste Punkt eines mit größtem Einschlag der -
Lenkvorrichtung fahrenden Fahrzeuges be­
schreibt. 

§ 9. Vor r ich tun g zum An 1 ass e n un d 
zum R ü c k w ä r t s f a h ren. 

(1) . Kraftwagen mit Verbrennungsmotoren 
müssen mit einer durch ,Maschinenkraft zu be~ 
tätigenden Vorrichtung zum Anlassen versehen 
sein; dies gilt jedoch nicht für Zugmaschinen der 
Klasse I (§ 90), Transportkarren (§ 91), mit 
denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 30 km/h 
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nicht überschritten werden kann:, und ebe~solche 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 93). Wenn 

. der Motor mit eirier Handkurbel angelassen 
werden kann, muß eine Vorrichtung vorhanden 
sein, durch die ein Antreiben der Kurbel durch 
den Motor, das Ab~chleudern der Kurbel und 
andere Ursachen von Verletzungen vermieden 
werden. 

(2) Kraftwagen müssen mit einer vom Lenker­
platz aus zu betätigenden Vorrichtung zum 
Rückwärtsfahren versehen sein. 

dicht sein und dauernd dicht erhalten werden 
können. Teile, die hohe Temperaturen annehmen 
können, müssen von brennbaren Teilen des Fahr­
zeuges entsprechend isoliert sein. Absperr- und 
Reguliervorrichtungen in Gasleitungen, wie 
Hähne, Yentile, Schieber und dergleichen, müssen 
so beschaffen sein, daß gut zu erkennen ist,. ob sie 
offen oder geschlossen sind, und so angebracht 
sein, daß auch, wenn sie undicht werden; beför­
derte Personen dadurch nicht gefährdet werden 
können. 

§ 10. W i n d s c hut z s c h e i ben und V e r- § 
gl a s u n gen. 

12. Vor r ich tun gen ,z u r L ä r m v e r­
h ü tun gun d Aus p u f fan lag e n. 

(1) Windschutzscheiben und Klarsichtscheiben 
von Kraftfahrzeugen müssen aus einem unver­
änderlichen, vollkommen durchsichtigen Stoff 
bestehen, der Gegenstände nicht verzerrt er­
scheinen läßt und auch, bei Bruch s'o weit Sicht 
läßt, daß das Fahrzeug bis zum Anhalten sicher 
gelenkt werden kann. 

(2) Windschutzscheiben, Klarsichtscheiben, . Sei­
ten- und Heckfenster und Innenverglasungen von 
Kraftfahrzeugen und Außenfenster und Innen­
verglasungen von Anhängern müssen aus einem 
Stoff bestehen, der bei Bruch nicht in Stücke zer­
fällt, die schwere körperliche Verletzungen er­
warten lassen; dies gilt jedoch nicht für Heck­
fenster, deren Abstand von den Plätzen für Per~ 
sonen so groß ist, daß bei Bruch keine schweren 
körperlichen Verletzungen von beförderten Per­
sonen zu erwarten sind, und für Räume von 
Anhängern, Ausstellungswagen, Leichenwagen 
und dergleichen, die nicht zur Beförderung von 
Personen bestimmt sind. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen festzusetzen, denen der 
in Abs. 1 und 2 angeführte Stoff entsprechen 
muß. 

§ 11. K r a f t s t 0 f f b e h ä I t e r, K r a f t­
s t 0 f f lei tun gen und· Gas gen e r a­

tor e n. 

(1) Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitungen 
müssen betriebssich:er und so angebracht sein, daß 
sie gegen Beschädigungen von außen möglichst 
geschützt sind und daß der Kraftstoff leicht und 
ohne Gefahr eingefüllt werden kann. Kraftstoff­
leitungen zu Vergasern müssen mit einer vom 
Lenkerplatz aus leicht zu betätigenden Absperr­
vorrichtung versehen sein; diese ist jedoch nicht 
erforderlich, wenn die Kraftstofförderung bei 
stillstehendem Motor aussetzt. 

(2) Anlagen zur Erzeugung oder Speicherung 
. von Kraftgas müssen betriebssicher und so ange­
bracht sein, daß sie gegen Beschädigung von 

. außen möglichst geschützt sind. Apparate, Rohr­
leitungen und sonstige Einrichtungen dieser An­
lagen, die Gas enthalten oder leiten, müssen 

(1) Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren 
müssen zur Vermeidung von übermäß'igem Lärm 
mit in ihrer Wirkung gleichbI.eibenden, nicht 
ausschaltbaren Vorrichtungen zur Dämpfung des 
Auspuffgeräusches versehen sein. Wird durch das 
Ansauggeräusch übermäßiger Lärm verursacht, 
so muß das Fahrzeug mit einer in ihrer Wirkung 
gleichbleib enden, nicht ausschaltbaren V örrichtung 
zur Dämpfung dieses Geräusches versehen sein. 
Fahrzeugmotoren mit starkem Motorgeräusch 
müssen möglichst lärmdicht abgeschirmt sein. 

(2) Mündungen von Auspuffrohren dürfen 
nicht gegen die Fahrbahn und nicht nach rechts 
gerich tet sein. Sie dürfen bei Lastkraftwagen, 
bei denen sie das Dach des Führerhauses über­
ragen, auch nach oben und bei Kraftfahrzeugen 
Zur Beförderung gefährlicher Güter. nur nach 
links gerichtet sein. ,. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Vor­
richtungen zur Vermeidung von übermäßigem 
Lärm und die höchste zulässige' Stärke des 
Betriebsgeräusches von Kraftfahrzeugen und An-' 
hängern sind nach dem jeweiligen Stand der 
Technik durch Verordnung festzusetzen. 

§ 13. Vor r ich tun gen zum Z i ehe n 
und zum S t Ü t zen von A n h ä n ger n. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger: di·e zum 
Ziehen von Anhängern bestimmt sind, müssen 
eine sichere Anhängevorrichtung aufweisen, die 
es ermöglicht, einen Anhänger so zu ziehen, daß 
dessen Radspur von der des ziehenden Fahr­
zeuges nur geringfügig abweichen kann (§ 104. 
Abs. 2 lit. b). Sie müssen Vorrichtungen zum 
Anschließen der elektrischen Leitungen für vor­
geschriebene Leuchten und . der Obertragungs­
vorrichtungen für vorgeschriebene Bremsen des 
Anhängers aufweisen. 

(2) Sind Fahrzeuge zum Ziehen von Anhängern 
bestimmt, die beim unbeabsichtigten Loslös·en 
vom ziehenden Fahrzeug nicht selbsttätig zum 
Stehen gebracht werden, so müssen sieein'e Vor­
richtung aufweisen, an die die Sicherungsver­
bindung des Anhängers (Abs. 5) angeschlossen 
werden kann; diese Sicherungsverbindung muß 
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so anzuschließen sein, daß auch bei unbeabsichtig­
tem Loslösen des Anhängers von der Anhänge­
vorrichtung dessen Radspur von der des ziehen­
den Fahrzeuges nur geringfügig abweichen und 
die Anhängerdeichsel nur geringfügig abfallen 

. kann. 

(3) Fahrzeuge mit einem Eigengewicht von 
mehr als 3500 kg, die zum Ziehen von Anhän­
g·ern bestimmt sind,' müssen mit einer selbst­
tätig schließenden Anhängevorrichtung ausge­
rüstet sein; Omnibusse, die zum Ziehen von 
Omnibusanhängern (§ 87 Abs. 3) bestimmt sind, 
dürf.en jedoch auch nur mit einer Anhängevor­
richtung ausgerüstet sein, die mit dem Ende der 
Deichsel des Omnisbusanhängers spielfrei und 
doppelt gesichert verbunden werden kann. 

(4) Anhänger außer Nachläufern und Sattel­
anhängern müssen mit einer Anhängerdeichsel 
ausgerüstet sein, die das sichere Anhängen an das 
ziehende Fahrzeug ermöglicht. 

(5) Anhänger, die bei unbeabsichtigtem Los­
lös·en vom ziehenden Fahrzeug nicht selbst­
tätig zum Stehen gebracht werden, müssen außer 
der Anhängerdeichsel (Abs. 4) eine Sicherungs­
verbindung aufweisen, mit der sie auch nach dem 
Loslösen von der Anhängevorrichtung (Abs. 1) 
so gezogen werden können, daß ihre Radspur 
von der des ziehenden Fahrzeuges nur gering­
fügig abweicht und die Anhängerdeichsel nur 
geringfügig abfallen kann. 

(6) Anhänger außer Einachsanhängern und 
Sattdanhängern müssen eine Anhängerdeichsel 
aufweisen, die bleibend auf die Höhe der An­
hängevorrichtung (Abs. 1) eingestellt werden 
kann und so am Fahrzeug angebracht ist, daß sie 
bei unbeabsichtigtem Loslösen auch bei Uneben­
heiten der Fahrbahn diese nicht berührt. 

(7) Einachsanhänger und Sattelanhänger müs­
sen mit Vorrichtungen versehen sein, durch die 
das unbeabsichtigte Kippen verhindert werden 
kann (Anhängerstützen) ; dies gilt· jedoch nicht 
bei Einachsanhängern, deren Achse vom Ende 
der Deichsel so weit entfernt ist, daß diese auch 
bei höchster zulässiger Belastung von einer Per­
son aufgehoben werden kann und die Ladung 
nicht abgleitet, wenn die Deichsel den Boden 
berührt. 

§ 14. Schei.nwerfer, Leuchten und 
R ü c k s t rah I ·e r für K r a f t w a gen. 

(1) Kraftwagen müssen vorne mit mindestens 
zwei Scheinwerfern ausgerüstet sein, mit denen 
paarweise weißes oder gelbes Fernlicht und Ab­
blendlicht ausgestrahlt werden kann; bei Kraft­
wagen, mit denen auf gerader, waagrechter Fahr~ 
bahn bei Windstille eine Geschwindigkeit von 
40 km/h nicht überschritten werden kann, ist 
jedoch kein Fernlicht erforderlich. Scheinwerfer, 
mit denen auch nur der .rechte Teil der Straße 
mit Fernlicht beleuchtet werden kahn (Teilfern-

licht), sind zulässig. Die Scheinwerfer jeden 
Paar·es müssen in bleicher Höhe und symmetrisch 
zur Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht 
sein. Das Fernlicht muß eine gerade, in der 
Richtung parallel zur Längsmittelbene des Fahr­
zeuges verlaufende Straße bei Dunkelheit und 
klarem Wetter auf mindestens 100 m, das Ab­
blendlicht, ohne andere Straßenbenützer zu 
blenden, auf mindestens 30 m ausreichend be­
leuchten können. Die Scheinwerfer dürfen nur 
gleichzeitig und mit der gleichen Wirkung abzu­
blenden sein. Fällt das Scheinwerferlicht ganz 
oder teilweise aus, so müssen Leuchten wirksam 
sein, mit denen andere!' Straßenbenützern das 
Fahrzeug erkennbar gemacht und das richt,ige 
Abschätzen seiner Breite ermögliCht werden 
kann. 

(2) ~raftwagen, bei denen ,die äußersten 
Punkte der LichtauStrittsflächeder der Längs­
mitteIebene des Fahrzeuges am nächsten liegen­
den Scheinwerfer mehr als 40 cm vom äußersten 
RaJIld des Fahrzeuges enufernt sind, müssen 
vorne mit zwei B<;grenzungsleuchten ausgerüs·tet 
sein, mit denen nach V\orne weißes oder geLbes 
Licht ausstrahlt und anderen Str.aß·enibenÜttzern 
das Fahrzeug erkennbar gemacht und das richtige 
Abschätzen seiner B.reüte ermöglicht werden 
kann. Die Begrenzungsleuchten müssen in gleicher 
Höhe und in gleichem Abstand von der Längs­
mittelebe.ne des Fahrzeuges und höchstens 40 cm 
von dessen äußerstem Rand entfernt ange­
bracht sem. Als Begrenzungsleuchten gelten 
Scheinwerf.er, mit denen Abblendlicht oder 
Sta.dtlicht ausgestrahlt werden kann, wenn die 
äußersten Punkte ihrer Lichtaustrittsflächen 
nicht mehr als 40 cm vom äußensten Rand des 
Fahrzeuges entf.emt sind. 

(3) Kraftwagen müssen vorne mit zwei Stadt­
leuchten ausgerüstet sein, mit denen weißes oder 
gelbes Licht ausgestrahlt und .anderen Straßen­
benützern das Fahrzeug erkennbar gemacht und 
das richtige Abschätzen seiner Breite ermöglicht 
werden kann (Stadtlicht). Stadtleuchten müssen 
in gleicher Höhe und in gleichem Ahstand von 
der Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht 
sein. Als Stadtleuchten gelten auch ,die Begren­
zungsleuchten (Abs. 2) oder Scheinwerfer, mit 
denen Stad dicht ausgestrahlt werden kann. 

(4) Kraftwagen müssen hinten mit zwei 
Schlußleuchten ausgerüstet sein, mit denen nach 
hinten rotes Li-cht ausgestrahlt und anderen 
StraßenJbenützern . das Fahrzeug erkennbar ge­
macht und das richtige Aobschätzen seiner B-reite 
ermöglicht werden kann (S~lußlicht). Die 
Schlußleuchten müssen in gleicher Höhe und so 
angebracht sein, d.aß ,die innersten Punkte ihrer 
Leuchtflächen gl,eich weit und mindestens 30 cm 
von der Längsmittelebene de·s Fahrzeuges ent­
fernt und die äußersten Punkte ihrer Leuchtflä­
chen höchstens 40 cm vom äußersten Ra.nd des 
Fahrzeuges ·enfernt -sind. 
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(5) Kraftwagen müssen hinten mit zwei roten 
Rückstrahlern aus'gerüsnet sein, die nicht die 
Form eines gleichseitigen Dr·eieckes haben; Ge­
lenkkraftfahrzeuge müssen jedoch mit Rück­
strahlern 'ausgerüstet sein, die die Form eines 
gleichseicigen Dreieckes ha,ben und so angebr,acht 
sind, daß eine Spitze des Dreieckes nach oben 
gerichtet ist. Die Rückstrahler müS>Sen in gleicher 
Höhe und so angebracht sein, daß die innersten 
Punkte .ihrer Lichteintrittsflächen gleich weit und 
mindesrens 30 cm von' der Längsmittelebene 
des Fahrzeuges und die äußersten Punkne ihrer 
Licht·eintrittsflächen höchstens 40 cm vom äußer­
sten Rand des Fahrzeuges entfernt sind. 

(6) Kraftwagen müssen mit Kennzeichenleuch­
ten ausg,erustet sein, mit denen die hintere oder 
die gemäß § 49 Ahs. 6 seitlich angebrachten 
Kennzeichentafeln mit weißem, nicht nach hin­
~en ausgestrahltem Licht beleuchtet w·eroen 
können. Die Kennzeichenleuchten müssen bei 
Dunkelheit 'UItld kla,rem Wetter das Ablesen des 
Kennzeiche1liS auf mindestens 20 m gewährleisten 
und dürfen nur gleich~eitig mit der übri'g,en Be­
leuchtung, mit AUiSnahme von Parkleuchten 
(§ 20 Abs. 3), ausschaltbar sein; sie müssen das 
Kennzeichen auch dann beleuchten, wenn am 
Fahrzeug eine Vorrichtung zum Abgeben von 
optischen W~rnUJngszeichen betätigt wird. 

(7) Kraftwagen, bei denen die größte Breite 
die durch Verordnung allgemein festgesetzte 
Höchstgrenze überschreitet (§ 4 Abs. 6 lit. a, 
§ 34 Abs. 1), müssen außer mit den in Abs. 2 
und 4 angeführten Begrenzungs- und Schluß­
leuchten auf beiden Seiten vorne mit je einer 
weiteren Begrenzungsleuchte und hinten mit je 
einer weiteren Schlußleuchte ausgerüstet sein, 
die so am äußersten Rand des Fahrzeuges an­
gebracht sind, daß dessen größte Breite erkenn­
bar gemacht werden kann. 

(s) Die in den Abs. 1 bis 4, 6 urid 7 an­
geführten Scheinwerfer und Leuchten der Kraft­
wagen müssen auch bei stillstehendem Motor 
wirksam sein; Scheinwerfer, Leuchten und' 
Rückstrahler, die symmetrisch zur Längsmittel­
ebene des Fahrzeuges angebracht sind, dürfen 
paarweise nur gleichstarkes Licht ausstrahlen. 
Begrenzungsleuchten (Abs. 2), Stadtleuchten 
(Abs. 3), Schlußleuchten (Abs. 4), Rückstrahler 
im Lichte eines Scheinwerfers (Abs. 5), Brems­
leuchten (§ 18) und Fahrtrichtungsanzeiger 
(§ 19) dürfen nicht blenden und müssen ein 
auf eine hinreichende Entfernung sichtbares Licht 
ausstrahlen können. Die vorderen Scheinwerfer 
und Leuchten sowie die hinteren Scheinwerfer, 
Leuchten und Rückstrahler der Kraftwagen dür­
fen auf jeder Seite jeweils auch gemeinsame Li.cht­
austrittsflächen haben. 

I (9) Durch Verordnung sind nach den Erfor­
dernissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen festzusetzen, denen 

die in den Abs. 1 bis 7 vorgeschriebenen Schein­
werfer, Leuchten und Rückstrahler, insbeson­
dere hinsichtlich ihrer Bauart und Anbringung 
am Fahrzeug und ihrer Wirkung, zu entsprechen 
haben. 

§ 15. S ehe i n wer f e r, Leu c h t e nun d 
R ü c k s t r a h.1 e r für Kr a f t r ä der. 

(1) Für einspurige Krafträder gelten die Be­
stimmungen des § 14 mit folgender Einschrän­
kung: 

a)einspurige Krafträder müssen nur mit je 
einem der vorgeschriebenen Scheinwerfer 
ausgerüstet sein; das gleiche gilt für die 
Leuchten und Rückstrahler; 

b) wenn der Motor stillsteht, müssen bei Mo­
torrädern mit einem Eigengewicht von 
nicht mehr als 100 kg und bei Motorfahr­
rädern die Scheinwerfer und Leuchten 
nicht wirksam sein, bei allen übrigen Mo­
torrädern müssen nur die Stadt- und 
Schlußleuchten wirksam sein; 

c) Motorfahrräder müssen nicht mit Schein­
werfern ausgerüst,et sein, mit denen Fern­
licht ausgestrahlt werden kann; sie dürfen 
nur dann mit solchen Scheinwerfern aus­
gerüstet sein, wenn mit diesen nur Fern­
licht ausgestrahlt werden· kann und wenn 
diese von den übrigen Scheinwerfern und 
Leuchten des Fahrzeuges getrennt sind; 

d) Motorfahrräder müssen nicht mit Leuchten 
ausgerüstet sein, die alJ.deren Straßenbe­
nützern das Fahrzeug erkennbar machen, 
wenn das Scheinwerferlicht ganz oder teil­
weise ausfällt. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch 
für mehrspurige Krafträder, jedoch sind die für 
Kraftwagen geltenden Bestimmungen über Be­
grenzungsleuchten, Schlußleuchten und Rück­
strahler, bei Motordreirädern auch über Schein­
werfer, sinngemäß anzuwenden. 

§.16. Scheinw,erfer, Leuchten und 
R ü c k s t rah I e r für A n h ä n ger. 

(1) Für Anhänger gelten die Bestimmungen 
des § 14 über die 'hinteren Leuchten und Rück­
strahler; die Rückstrahler müssen jedoch die 
Form eines gleichseitigen Dreieckes haben und 
so angebracht sein, daß eine Spitz,e des Drei­
eckes nach oben gerichtet ist. 

(2) Unabhängig vom ziehenden Fahrzeug zu 
lenkende Anhänger müssen vorne mit Scheinwer­
fern ausgerüstet sein, mit denen nur Abblend­
licht ausgestrahlt werden kann. Für diese gelten 
die Bestimmungen des § 1.4 Abs. 1 und 2 sinn­
gemäß. 

(3) Anhänger, die breiter sind als das ziehende 
Fahrzeug, müssen mit Begrenzungsleuchten (§ 14 
Abs. 2) ausgerüstet sein. Anhänger, die zur Ver­
wendung im Rahmen eines land- und ~orstwirt-

'.-.' 
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schaftlichen Betriebes bestimmt sind und mit 
denen eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht 
überschritten werden darf, dürfen jedoch an 
Stelle der Begrenzungsleuchten (§ 14 Abs.' 2) mit 
zwei weißen Rückstrahlern ausge,rüstet sein. 

§ 17. Sc h ein wer f e run d Leu c h t e n 
für F a h r z e u g e des S t r a ß e n-

die n s t e s. 

(1) Kraftfahrzeuge des Straßen dienstes (§ 27 
der StVO. 1960), die mit Streu- oder Schnee­
räumgeräten, wie Schneepflüg,en und dergleichen, 
besonders ausgerüstet sind, Schneeschleudern und 
Schneefräsen müssen, sofern sie nicht nur zur 
Verwendung auf beleuchteten Straß,en bestimmt 
sind, aufweisen: 

a) oben am Fahrzeug eine von allen Seiten 
sichtbare Leuchte, mit der gelbrotes Dreh­
licht ausgestrahlt werden kann; 

b) bei Schneeräumfahrzeugen außer den in 
§ 14 Abs. 1 angeführten Scheinwerfern auf 
jeder Seite einen weiteren Scheinwerfer, 
mit dem auch bei vorgebautem Schnee­
räumgerät auf die zu räumende Fahribahn 
hinreichend Licht ausgestrahlt werden 
kann; 

c) sofern das Stre\l~ oder Schneeräumgerät die 
Breite des Fahrzeuges überragt, auf beiden 
Seiten des Fahrzeuges vorne je eine Be­
grenzungsleuchte und hinten je eine 
Schlußleuchte, die am 'äußersten Rand einer 
nicht am Gerät befestigten Vorrichtung 
zum Erkennbarmachen der größten Breite 
des Gerätes angebracht sind. An' Stelle' 
dieser Begrenzungs- und Schlußleuchten 
darf auch auf jeder Seite des Fahrzeuges 
nur eine Leuchte angebracht sein, mit der 
nach vorne weißes und nach hinten rotes 
Licht ausgestrahlt werden kann; 

d) sofern die äußerste-n Punkte des Streu­
oder Schneeräumgerätes durch Flaggen er­
kennbar gemacht werden, je einen quer zur 
Fahrtrichtung wirkenden Scheinwerfer, mit 
dem zur Beleuchtung dieser Flaggen weißes 
Licht ausgestrahlt werden kann. 

(2) Für die in Abs. 1 angeführten Scheinwerfer 
und Leuchten gelten die Bestimmungen des § 14 
Abs. 8 und 9 sinngemäß. 

§ 18. B rem sie u c h t e n. 

(1) Mehrspurige,' Kraftfahrzeuge außer Motor­
rädern mit Beiwagen sowie Anhänger müssen, 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2, hin­
ten mit zwei Bremsleuchten ausgestattet sein, 
das sind Leuchten, mit denen beim Betätigen 
der Betriebsbrtemse (§ 6 Abs. 4), bei Anhängern 
der Betriebsbremse des ziehenden Fahrzeuges, 
rotes oder gelbrotes Licht ausgestrahlt wird 
(Bremslicht). Dieses Licht muß sich vom Schluß­
licht (§ 14 Abs. 4) durch gelbrote Farbe oder 

größere Lichtstärke deutlich unterscheiden. Kann 
das Bremslicht und das Blinklicht (§ 19 Abs. 2) 
von derselben Leuchte ausgestrahlt werden, so 
muß beim gleichzeitigen Betätigen der Betriebs­
bremse und des Fahrtrichtungsanzeigers nur die 
Leuchte auf der Seite des Fahrzeuges Bremslicht 
ausstrahlen, auf der nicht geblinkt wird. 

(2) Motorräder müssen nur mit einer Brems­
leuchte (Abs. 1) ausgerüstet sein. Bremsleuchten 
sind nicht erforderlich bei 

a) Motorfahrrädern, 
b) Einachszugmaschinen, 
c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, die ,eine 

Geschwindigkeit von 30 km/h nicht zu 
überschreiten vermögen, 

cl) Anhängern, die zur Verwendung im Rah­
men eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes bestimmt sind und mit denen 
eine Geschwindigkeit von 25 kmfh nicht 
überschritten werden darf, 

,e) Anhängern, deren Abmessungen so gering 
sind, daß eine Bremsleuchte des ziehenden 
Fahrzeuges für Lenker nachfolgender Fahr­
zeuge sichtbar bleibt. 

(3) Die Bremsleuchten müssen bei mehrspu­
rigen Fahrzeugen in gleicher Höhe und so an­
gebracht sein, daß sie gleich weit und mindestens 
30 cm von der Längsmittelebene des Fahrzeuges 
,entfernt sind und daß die äußersten Punkte 
ihrer Leuchtflächen hÖchstens 40 cm vom äußer­
sten Rand des Fahrzeuges entfernt sind. 

(4) Für die in den Abs. 1 bis 3 angeführten 
Bremsleuchten gelten die Be!ltimmungen des § 14 
Abs. 9 sinngemäß. 

§ 19. Fa h r tri c h tun g san z e i ger. 

(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
'rädern mit Beiwagen müssen mit Fahrtrich­
tungsanzeigern ausgerüstet sein, die von vorne, 
von hinten und von der Seite, nach der die 
Fahrtrichtung abgeändert werden, soll, sichtbar 
sind. Der Lenker muß von seinem Platz aus er­
kennen können, daß die Fahrtrichtungsanzeiger 
wirksam sind. ' 

(2) Fahrtrichtungsanzeig·er dürfen nur unbe­
wegliche Leuchten mit Blinklicht aufweisen, die 
nach vorne gelbrotes oder weißes und nach 
hinten gelbrotes oder rotes Licht ausstrahlen 
können. Sie müssen an den Längsseiten des 
Fahrzeuges oder vorne und hinten oder an den 
Längsseiten und vorne und hinten so angebracht 
sein, daß die äußersten Punkte ihrer Leucht­
flächen nicht mehr, als 40 cm vom äußersten 
Rand des Fahrzeuges entfernt sind. 

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten 
auch für Anhänger, doch müssen sie nur hinten 
mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein; 
durch Verordnung kann, sofern es die Erforder-. 
nisse der Verkehrssicherheit zulassen, bestimmt' 
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werden, daß Einachsanhänger mit wesentlich ge­
ringerer Breite als das ziehende' Fahrzeug nicht 
mit Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sem 
müssen. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 2 sind sinn­
gemäß auch dann auf Fahrtrichtungsanzeiger an 
Kraftfahrzeugen und Anhängern anzuwenden, 
wenn sie für diese Fahrzeuge nicht vorgeschrieben 
sind. ' 

(5) Für die in Abs. 1 bis 4 angeführten Fahrt­
richtungsanzeiger gelten die Bestimmungen des 
§ 14 Abs. 9 sinngemäß. 

§ 20. Sc he i n w e rf er, Leu eh t e n, R ü c k­
strahler und Lichtfarben für be­

s 0 n der e Z w eck e. 

(1) Außer den' gemäß § 14 Abs. 1 bis 7 und 
gemäß §§ 17 bis 19 vorgeschriebenen Schein­
werfern, Leuchten und Rückstrahlern dürfen an 
Kraftfahrzeugen nur angebracht werden 

a) Leuchten für die Beleuchtung des Wagen­
innern, der dem Betrieb dienenden Kon­
trollgeräte, der Zeichen für Platzkraftwagen 
(Taxi-Fahrzeuge), der Fahrpreisanzeiger; 

b) Freizeichen, Linienzeichen, Zielschilder und 
dergleichen sowie Parkleuchten; 

c) Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, Such-
scheinwerfer, Rückfahrscheinwerfer und 
Teilfernlich tschein werfer. 

(2) Nebelscheinwerfer und Breitstrahler müssen 
außer bei Motorrädern und Motorrädern mit 
Beiwagen paarweise, tiefer als die in § 14 Abs. 1 
angeführten Scheinwerfer, gleich weit, min­
destens 30 cm von der Längsmittelebene des 
Fahrzeuges und so angebracht sein, daß die 
äußersten Punkte ihrer Lichtaustrittsflächen 
höchstens 40 cin vom äußersten Rand des Fahr­
zeuges entfernt sind. Rückfahrscheinwerfer 
müssen so beschaffen sein, daß mit ihnen andere 
Straßenbenützer nicht geblendet werden können 
und nur Licht ausgestrahlt werden kann, wenn 
die Vorrichtung zum Rückwärtsfahren ein­
geschaltet ist. 

(3) Mit Parkleuchten dürfen nur Personen­
kraftwagen sowie Fahrzeuge, die nicht länger als 
6 m und nicht breiter als 2 m sind, ausgerüstet 
sein. Sie müssen so beschaffen und angebracht 
sein, daß mit ihnen während des Parkens bei 
Dunkelheit und klarem Wetter nach vorne und 
nach hinten anderen Straßenbenützern das Fahr­
zeug auf mindestens 50 m erkennbar gemacht 
werden kann. Mit Parkleuchten darf nur gelb­
rotes oder nach vorne weißes oder gelbes und 
nach hinten rotes Licht ausgestrahlt werden 
können. 

(4) Andere als die gemäß § 14 Abs. 1 bis 7 und 
gemäß §§ 17 bis 19 vorgeschriebenen oder in 
Abs. 1 angeführten Scheinwerfer, Leuchten und 

o Rückstrahler oder andere Lichtfarben bedürfen 
der Bewilligung des Landeshauptmannes. Diese 

ist nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 5 
und 6 zu erteilen, wenn die Verkehrssicherheit 
dadurch nicht gefährdet wird. 

(5) Scheinwerfer und Leuchten mit blauem 
Licht dürfen nur für Fahrzeuge, die für Feuer­
wehren, für den öffentlichen Sicherheits- oder 
Hilfsdienst oder ,für den Rettungsdienst (§ 107) 
bestimmt sind, bewilligt werden. 

(6) Leuchten mit gelbrotem Drehlicht dürfen 
nur für Kraftfahrzeuge zum Abschleppen von 
teilweise hochgehobenen Kraftfahrzeugen (§ 105. 
Abs. 1) und für Kraftfahrzeuge, deren größte 
Breite die durch Verordnung allgemein fest­
gesetzte Höchstgrenze wesentlich überschreitet, 
bewilligt werden. 

(7) Die in den Abs. 1 bis 6 angeführten Schein­
werfer, Leuchten und Rückstrahler dürfen die 
Erkennbarkeiten der vorgeschriebenen Schein­
werfer" Leuchten und Rückstrahler nicht beein­
trächtigen. Nach vorne darf nie rotes Licht, nach 
hinten, mit Ausnahme der Rückfahrscheinwerfer 
und der Zeichen für Platzkraftwagen (Taxi­
Fahrzeuge), nie weißes oder gelbes Licht 
ausgestrahlt werden können. Leuchten mit Blink­
licht sind ausschließlich bei Fahrtrichtungs­
anzeigern (§ 19), Leuchten mit Drehlicht, 
unbeschadet der Bestimmungen des § 17 Abs. 1 
lit. a über Fahrzeuge des Straßendienstes, aus­
schließlich bei blauem und gelbrotem Licht 
(Abs. 5 und 6) zulässig. 

§ 21. Vor r ich tun gen zum Fr e i h al t e n 
des B li c k f eId e s für den L e n k e r. 

(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Wind­
schutzscheiben müssen mit SdIeibenwischern oder 
ähnlichen Vorrichtungen ausgerüstet sein, die 
dem Lenker auf der Windschutzscheibe ein aus­
reichendes Blickfeld freihalten, ohne von ihm 
dauernd betätigt zu werden. Sie müssen mit 
Scheibenwaschvorrichtllngen und Vorrichtungen 
gegen das Beschlagen und Vereisen ausgerüstet 
sein; dies gilt jedoch nicht für Zugmaschinen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht 
für Fahrzeuge mit Windschutzscheiben, deren 
oberer Rand' tiefer liegt als die Augen des 
Lenkers. 

§ 22. War n vor r ich tun gen. 

(1) Kraftfahrzeuge und unabhängig vom 
ziehenden Fahrzeug zu lenkende Anhänger 
müssen mit mindestens einer Vorrichtung zum 
Abgeben von akustischen Warnzeichen aus­
gerüstet sein, die vom Lenker mit der Hand auch 
betätigt werden kann, wenn er die Lenkvorrich­
tung mit beiden Händen festhält. Die akustische 
Warnvorrichtung muß außer bei Krafträdern mit 
einem Eigengewicht von' nicht mehr als 100 kg 
auch bei stillstehendem Motor wirksam betätigt 
werden können und einen gut wahrnehmbaren, 
nicht auf- und abschwellenden, nicht schrillen 
Klang haben. Sie darf nicht durch das Einschalten 
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der Vorrichtung zur Abgabe von optischen Warn­
zeichen unwirksam werden. Glocken, Gongs und 
Ratschen dürfen an Kraftfahrzeugen und An­
hängern nicht als Vorrichtung zum Abgeben 
von Warnzeichen angebracht sein. Glocken sind 
jedoch bei Motorfahrrädern zulässig. 

(2) KraftfaJhrzeuge' außer Motorfahrrädern 
müssen mit mindestens einer Vorrichtung' zum 
Abgeben von optischen Warnzeichen ausgerüstet 
sein, die vom Lenker mit der Hand auch be­
tätigt werden kann, wenn er die Lenkvorrichtung 
mit beiden Händen festhält. Mit der optischen 

. Warnvorrichtung müssen gut wahrnehmbare, 
kurze 'Blinkzeichen abgegeben werden können; 
sie muß nur bei laufendem Motor wirksam 
betätigt werden können. 

(3) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die erforderliche 
und höchste zulässige Lautstärke der akustischen 
und die Art und Beschaffenheit der optischen 
Warnvorrichtungen festzusetzen. . 

(4) Vorrichtungen zum Abgeben von Warn­
zeichen mit aufeinanderfolgenden, verschieden 
hohen Tönen dürfen, außer in den in Abs. 5 
angeführten Fällen, nur mit Bewilligung des 
Landeshauptmannes angebracht werden. Die Be­
willigung darf nur für Fahrzeuge erteilt werden, 
die von Feuerwehren, im öffentlichen Sicherheit~­
oder Hilfsdienst oder im Rettungsdienst (§ 107) 
verwendet werden und nur, wenn diese Vor­
richtungen sonst den Bestimmungen des Abs. r 
entsprechen. 

(5) An Omnibussen des Bundes, die im Bereich 
der österreichischen Post- und Telegraphen­
verwaltung . verwendet werden, dürfen Vor­
richtungen \ zum Abgeben von Warnzeichen mit 
d~r Tonfolge des Posthornes (a-fis-a-d) angebracht 
sem. 

§ 23. R ü c k b I i c k s pie g e 1. 
(1) Mehrspurige Kraftfahrzeuge müssen mit 

geeigneten, entsprechend großen Rückblick­
spiegeln ausgerüstet sein, die so angebracht sind, 
daß· der Lenker von seinem Platz aus die Straße 
nebe~ und hinter dem Fahrzeug ausreichend 
überblicken kann, auch wenn dieses voll besetzt 
oder beladen ist. 

(2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen Jer Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere Bestimmungen über die 
Anzahl, Anbringung und Beschaffenheit der 
Rückblickspiegel festgesetzt werden. 

§ 24. Ge s c h w i n d ig k e i t s m e s s e r, G e­
s c h w i n d i g k e i t s s c h r e i b e run d W e g-

s t r eck en m e s s e r. 

(1) Kraftfahr~euge müssen mit einem geeig­
neten, im Blickfeld des Lenkers liegenden Ge-

schwindigkeitsmesser ausgerüstet sein; dies gilt 
jedoch nicht für Zugmaschinen der Klassen I ' 
und II (§ 90) sowie Transportkarren (§ 91) und 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 93), mit 
denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 30 km/h 
nicht überschritten werden kann. 

(2) Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg und Omnibusse müssen 
mit geeigneten Geschwindigkeitsschreibern und 
Wegstreckenmessern ausgerüstet sein, di,e so 
beschaffen sind, daß sie nicht von Unbefugten 
in Betrieb oder außer Betrieb gesetzt werden 
können; hievon sind jedoch ausgenommen: 

a) Lastkraftwagen des Bundes, die i~ Bereich 
des Bundesheeres oder der Heersverwaltung 
verwendet werden, 

b) Fahrzeuge des Bundes, die im Bereich des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zol1-
wache und des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung als Mannschafts­
transportwagen verwendet werden, und 

c) Fahrzeuge von Feuerwehren, die als 
Mannschaftstransportwagen verwendet wer­
den. 

(3) Durch Verordnung können nach den' Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ent­
sprechend, nähere Bestimmungeri über die Art 
und Beschaffenheit und die Anbringung der Ge­
seh windigkei tsmesser, Geschwindigkei tsschreiber 
und Wegstrecken messer festgesetzt werden. 

§ 25. H e i z vor r ich tun gen: 

Heizvorrichtungen, bei denen die Wärme der ' 
Verbrehnungsgase des Motors nutzbar gemacht 
wird, müs'sen so beschaffen sein, daß durch 
ihren Betrieb die beförderten Personen auch bei 
Undichtwerden des Motors oder der Auspuff­
leitungen nicht gefährdet werden könner.. Dies 

,gilt sinngemäß auch für Heizvorrichtungen, bei 
denen die Wärme anderer Verbrennungsprodukte 
nutzbar gemacht wh·d. 

§ 26. S i t z e von K r a f t f a h r z e u gen 
und A n h ä n ger n. 

(1) Der Lenkersitz eines Kraftfahrzeuges muß 
so beschaffen sein, daß der Lenker das Fahrzeug 
sicher lenken kann. 

(2) Die Sitze in Lastkraftwagen und Kom­
binationskraftwagen müssen so geschützt sein,. 
daß durch die Ladung weder die Sicherheit des 
Lenkers oder anderer Personen - gefährdet noch 
die Bewegungsfreiheit des Lenkers beeinträchtigt 
werden kann; dies gilt sinngemäß auch für An­
hänger. 

(3) Auf Zugmaschinen ohne Führerhaus und 
auf offenen Anhängern müssen bei den Sitzen für 
Mitfahrer sichere Haltegriffe, Fußrasten und 
Lehnen vorhanden sein .. 
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(4) Auf Krafträdern' müssen bei Sitzen für den' 
Lenker und für Mitfahrer (Soziussitz) Fußrasten 
oder Trittbretter vorhanden sein; bei Motor­
fahrrädern können jedoch an Stelle der Fußrasten 
oder Trittbretter Tretkurbeln angebracht sein. 
Bei getrennt angebrachten Sitzen für Mitfahrer 
muß ein hinrei.chend fester Haltegriff, bei Sitz~ 
bänken ein nicht dehnbarer, knapp an diese 
anliegender Haltegurt angebracht sein. 

(5) Sitze für Kinder unter 8 Jahren auf Motor­
fahrrädern (Kindersitze) müssen mit dem Fahr­
zeug fest und sicher verbunden sein. Sie müssen 
so angebracht und beschaffen sein, daß durch das 
Kind nicht die Sicht oder die Bewegungsfreiheit 
des Lenkers behindert, seine Aufmerksamkeit 
abgelenkt oder sonst die Sicherheit des Lenkers 
oder des Kindes selbst gefährdet werden kann. 

(6) Beiwagen von Motorrädern dürfen nicht 
mehr als zwei Sitze aufweisen; diese müssen 
hintereinander angeordnet sein. 

(7) Anhänger mit Bremsen, die vom Lenker 
des ziehenden Fahrzeuges nur unter Gefährdung 
der Verkehrssicherheit oder gar nicht betätigt 
werden können, müssen,' sofern sie nicht mit 
einer Auflaufbremse versehen sind, einen Sitz für 
eil1'en Bremser (§ 104 Abs. 3) aufweisen, der mit 
sicheren Haltegriffen, Fußtasten, einer Auffang­
stange und einer Lehne ausgerüstet ist. 

(8) Durch Verordnung können nach den 
Erfordernissen' der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechend, nähere Bestimmungen über die 
Beschaffenheit, die Abmessung und die Anbrin­
gung der Sitze festgesetzt werden. 

§ 27. F a h r g este 11 n u m m e r, M 0 t 0 r­
n u m m e run d Auf s c h r i f t e n .. 

(1) Am Fahrzeug muß die Fahrgestellnummer, 
am Fahrzeugmotor die Motornummer gut sicht­
bar und dauernd gut lesbar angebracht sein. 

(2) An Omnibussen, Lastkraftwagen und Zug~ 
maschinen und an Anhängern außer Wohn­
anhä:ngern müss·en an der rechten Außenseite gut 
lesbar und unverwischbar der Name und die 
Anschrift des Fahrzeugbesitzers, bei Untetneh­
mungen der dauernde Standort de~ Fahrzeuges 
(§ 40 Abs. 1) sowie das Eigengewicht, das höchs.te 
7.ulässige Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen 
Achslasten, bei Lastkraftwagen und Anhängern 
außerdem die höchste zulässige Nutzlast ange­
schrieben sein .. 

(s) Anstelle. des Namens, der Anschrift des 
Fahrzeugbesitzers und des dauernden Standortes 
des Fahrzeuges darf jedoch an den im Abs. 2 
angeführten Fahrzeugen des Bundes, der Länder, 
der Gemeindeverbände, der Ortsgemeinden mit 

III. ABSCHNITT. 

Typengenehmigung und Einzelgen,ehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern und ihrer Teile 

und Ausrüstungsgegenstände. 

§ 28. A 11 g e m ein e s. 
(1) Typen von Kraftfahrzeugen oder An­

hä.ngern oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge 
undeinzell1'e Kraftfahrzeuge oder Anhänger oder 
Fahrgestelle soIcher Fahrzeuge sind auf Antrag 
behördlich zu genehmigen, wenn sie den Be-, 
stimmungen dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes erlass,enen Verord­
nungen entsprechen. 

(2) Die Genehmigung einer Type oder eines 
einzelnen Fahrzeuges oder Fahrgestelles gilt ohne 
Rücksicht darauf, wer der Erzeuger der Type 
oder, bei ausländisch~n Erzeugern, ihr Bevoll­
mächtigter in österreich oder wer der Besitzer 
des Fahrzeuges ist. 

(3) Bei der Genehmigung sind, dem Bau des 
Fahrzeuges entsprechend, festzuse'tzen: 

a) das höchste zulässige Gesamtgewicht, 
b) die höchsten zulässigen Ach·slasten, 
c) die größte' Anzahl' der Personen, die mit 

dem Fahrzeu.g und die auf jeder einzelnen 
Sitzbank befördert wel'den dürfen, und 

d) Bedingungen oder Auflagen, sofern sie 
vom .Standpunkt der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit aus erforderlich sind. 

(4) Sattelzugfahrzeuge und Sattelanh~nger 
dürfen nur gesondert genehmigt wel'den. Bei der 
Genehmigung der Sattelzugfahrzeuge ist vorzu­
schreiben, wie mit ihnen gezogene Sattelanhänger. 
beschaffen sein müssen; bei der Genehmigung von 
Sattelanhängern ist vorzuschreibe~, Iwie Sattel­
zugfahrzeuge, mit denen sie ,gezogen werden, 
beschaffen sein müssen. Di·e Bestimmungen dieses 
Absatzes sind auch auf Typen solcher Fahrzeuge 
anzuwenden. 

(5) Einachszugmaschinen (§ 2 Z. 22) sind nur 
zu genehmigen, wenn sie dazu bestimmt sind, 
mit einem anderen Fahrzeug oder einem Gerät 
zu ·eInem ein~igen Fahrzeug verbunden: zu 
werden. 

(6) Bei der Genehmigung ist auf Antrag auch 
auszusprechen, welche Geräte, zusätzliche Auf­
bauten, Sitze und Vorrichtungen zur Beförde­
rung von Gütern mit dem Fahrzeug ·auch so 
v.erbunden werden dürfen, daß sie die Fahreigen­
schaften des Fahrzeuges verändern und unter 
welchen Bedingungen und Auflagen ein solches 
Fahrzeug auf Straßen mit öffentlichem Verkehr . 
verwendet werden darf. 

mehr als 50.000 Einwohnern' und der von diesen h § 29. Typ eng e n e m ,i gun g. 
Gebietskörperschaften unter ihrer Haftung 
betriebenen Unternehmungen ein allgemein (1) Ist bei Fahrzeugen einer bestimmten Type 
bekanntes Symbol für diese angebracht sein. I zu erwarten, daß sie in größerer Anr.lahl zum 
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, (7)' Durch Verordnung sind nach den Erforder- -
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
nä-heren Besoimmungen über die Typenprüfung 
(Abs. 4) und die Unterlagen, die bei der Typen­
prüfung vorzulegen sind, festzusetzen. 

§ 30. Typ e n s ehe i n. 

Verkehr zugelassen werden, so darf unbeschadet 
der Bestimmungen des § 31 Abs. 1 lit. e nur die 
Type genehmi,gt werden; F.ahrzeuge zur Beför­
derung gdährlicher Güter (§ 92) dürfen jedoch 
nur einzeln genehmigt werden. ISt die Type ge­
nehmigt, so gelten alle Fahrzeuge, . die dieser 
Type entsprechen und für die gemäß § 30 ein 
Typenschein ausgesiteUt wurde, als genehmigt. 
Die Bestimmungen dieses Absatz-es sind sinn-
gemäß auch auf Fahrgestelle anzuwenden. (1) Wurde eine Type genehmigt, so ist der je-

Ob 
,weilige Erzeuger dieser Type, bei ausländischen 

(2) er einen Antrag auf Genehmigurl.g einer 
Type (§ 28 Abs. 1) h3Jt das Bundesministerium Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 Bevollmächtigte 
für Handel und Wiederaufbau zu entscheiden. in Osterreich, verpflichtet, für· jedes de-r von ihm 
Der Annrag darf unbeschadet der Bestimmungen in den Ha.ndel gebrachten Fahrzeuge dieser Type 

d b
einen Typenschein auszustellen. Der Typenschein 

es A s. 6 nur vom Erzeuger gestellt werden; . 
ein ausländiischer. Erzeuger darf jedoch den An- 1st die Bestätigung, daß ein durch die Fahrgestell-

d 
nummer, bei Kraftfahrzeugen auch durch die 

trag nur' urch -eine Person stellen, die -a.1s einzige M 
h b 

otornummer, bes"'I':mmtes Fah'rz·eu· g der ge-
von i m evollmächtigt ist, in 'österreich selbst' -, nehmigten Type entspricht. 
oder durch -einen Vertreter (§ 10 des AVG. 1950) 
Anträge auf Typengenehmigung . der von ihm (2) Der Typenschein muß nach einem vom 
hergestellten Fahrzeuge oder Fahrgestelle. zu Bundesministerium für Handel und Wiederauf- -
stellen. Das Bundesministerium für Handel und' bau genehmigten Muster ausgestellt sein und eine 
Wiederaufbau kann jedoch bei Untergruppen vollständige wörtliChe Wiedergahe des Typen­
von Fahrzeugen und bei Fahrgestellen das Stellen genehmigungsbescheides samt seiner Zeichnung 
von Anträgen auf Typengenenmigung durch enthalten. 
einen besonderen Bevollmächtigten für jede (3) Wer nicht mehr das Recht besitzt, die Fahr­
einzelne Untel'gruppe ges-tatten, wenn glaubhaft zeuge einer genehmigten Type zu erzeugen, oder 
gemacht wü,d, daß dies im Hinblick auf Instand- nicht mehr von ihrem -Erzeuger gemäß § 29 
setzungs- oder Wartungsdienste, Handelsbräuche Abs. 2 bevollmächtigt ist, in Osterreich Anträge 
oder· die Organisation der Unternehmung drin- auf Typengenehmigung einzubringen, darf für 
geoo erforderlich .ist. . di'ese Fahrzeuge keine Typenscheine ausstellen. 

Er hat den Verlust dieses Rech,tes oder den Ver­
lust der Bevollmächtigung dem Bundes~iniste­
rium für Handel und Wiederaufbau unverzüglich 
anzuzeigen und den Typengenehmigungsbescheid 
für diese Type ahzuliefern. 

(3) Das Bundesrninisterium für Handel und 
Wiederaufbau hat vor der Entscheidung über den 
Amrag auf Typengenehmigung ein Gutachten 
eines oder mehr,erer amtlicher (§ 52 Abs. 1 des 
A VG. 1950) und, wenn solche nicht zur Ver­
fügung stehen, gemäß § 124 ,bestellter Sachver­

. ständiger darüber einzuholen, ob die Type den 
Erfordernislsen der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit entspricht. 

(4) Die Sachverständigen haben ihr Gutachten 
(Abs. 3) auf Grund einer Prüfung, 'der Typen­
prüfung abzugeben. Das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau hat den Sachverstän­
digen die für die Vornahme der Typenprüfung 
erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen. Das Ergebnis der Type~prüfung ist in 
einem Prüfungshefund festzuhalten, der eine 
technische Beschreibung der Type mit allen den 
Gegenstand der _angestrebten Typengenehmigung 

. bilidenden Angaben zu enthalten hat. 

(5) Wird die Type genehmigt, so ha;t sich der 
Spruch des Bescheides auf eine zeichnerische Dar­
stellung der Type zu beziehen. 

(4) Die zur Ausstellung von Typenscheinen 
Verpflichteten (Ahs. 1) haben ein Verzeich1llis 
über die a'u~gestellten Typenscheine zu führen. 
Dieses ist -zehn Jahre, gerechnet vom Tage der 
Ausstellung des letzten darin angeführten Typen­
scheines, aufzubewahren und den mit Angelegen~ 
heiten des Kraftfahrwesens befaßten Behörden 
auf V-erlangen vorzulegen. 

(5) Wird der Verlust eines Typenscheines 
glaubhaft gemacht, so hat der zur Erzeugung 
der Type des Fahrzeuges Berechtigte, bei. aus­
ländischen Erzeugern der gemäß § 29 Abs. 2 
B-evollmächtigte in Osterreich, ein Doppel aus­
zustellen. Er darf das Doppel .nur mit Zustim­
mung der Behörde ausstellen, die zuletzt einen 
Zulassungsschein für das Fahrzeug ausgestellt hat. 
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn keine Be­
denken <bgegen bestehen, daß das Fahrzeug noch 
der genehmigten Type entspricht oder Anderun­

(6) Anträge auf Genehmigung einer noch nicht gen am Fahrzeug- gemäß § 33 Abs. 1 ge-nehmigt 
genehm~gten Type von Fahrzeugen des Bundes, wurden. Im Doppel müssen auch Genehmigungen 
die für Zwecke des Bundesheeres oder der Heeres- v'on Anderungen am Fahrzeug wiedergegeben 
verwaltung bestimmt sind, dürfen auch vom sein. 
Buridesministerium für Landesvert-eidigung ge-I (6) Wird die in Abs. 1 angeführte Verpflich­
stellt werden. tung zur AussteHung von Typenscheinen nicht 
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ordnungsgemäß erfüHt, so hat dak Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau die 
weite.re Ausstellung von TypenscheinJn zu ver­
hieten. Dieses Verbot darf erst ~iderrufen 
werden, wenn. die ordnungsgemäße Ausstellung 
der Typenscheine gewährleistet ist. I 

(7) Bei Fahrzeugen, die einer Type lngehören, 
deren Genehmigung vom Bundesministerium für 
Landesverteidiogung beantragt wurde, is~ die Aus­
stellung eines Typenscheines nicht erforderLich, 
wenn die im Typenschein vorgesehene~ Angaben 
in den Aufzeichnungen des Bundesmihisteriums 
für Landesverteidigung festgehalten w~rden. Isi 
ein solches Fahrzeug nicht mehr für Zyecke des 
Bu'ndesheeres oder det Heeresverwaltung be­
stimmt, so bedarf es einer Einzelgenehmigung 
(§ 31 Abs. 1 lit. f). ' \ 

§ 31. Einzelgenehmigun\g. 

(1) Die Genehmigung eines einzelne~ Kraft­
fahrzeuges oder Anhängers oder ein~s Fahr­
gestelles solcher Fahrzeuge darf nut erteilt 
werden, w,enn das Fahrzeug oder Fahr~es·tell 

a) k'einer Type angehört, I 

b) zur Beförderung gefährlicher G~I'ter be­
~timmt ist (§ 92), 

c) einer Type von. Fahrzeugen oddf Fahr­
gestellen angehört, von denen nicht . zu 
erwarten ist, daß sie in größerer I Anzahl 
zum Verkehr zugelassen werden, I 

d) einer genehmigten Type angehört und 
wesentliche 'technische Merkmale I dieser 
Type am Fahrzeug verändert wurden (§ 33 
Abs. 1), \ 

e) einer genehmigten Type angehört und der 
Nachweis el"bracht wurde, daß für dls Fahr­
zeug kein Typenschein oder kein trypen­
scheindoppel erlangt werden kann, loder 

f) einer Type angehört, deren GenehJ;lligung 
vom Bundesmi,nisterium für Landesverteidi­
gung beantragt wurde, und nicht mbhr für 
Zwecke des Bundesheeres oder der ~eeres­
verwaltu~g bestimm.t ist (§ ~O Ab~'I7). 

(2) über d'lle GenehmIgung emes emzelnen 
Kraftfahrzeuges oder Anhängel"s oder eine~ Fahr­
gestelles solcher Fahrzeuge hat un:beschadbt der 
Bestim!llungen des Abs. 5 und des § 34 det Lan­
deshauptmann zu entscheiden, in desseJ ört­
Iichem Wirkungskreis der Antragsteller s,einen 
ordentlichen Wohnsitz, bei Unternehm~ngen 
üder deren Zweigniederlassungen den Sitz hat. 
Der Landeshatlptmann hat vor der Entschelidung 
über den Antrag auf Einzelgenehmigunk ein 
Gutachten eines oder mehrerer amtlicher \ und, 
wenn solche nicht zur Verfügung stehen, ,gemäß 
§ 125 hestellter S.achverständiger oder derlBun­
desversuchs- und Prüf anstalt für Kraftfahrr-euge 
(§ 131) darüber einzuholen, ob das Fahrzeug den 
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit entspricht. I 

I 

I 

\ 

\ 

(3) Die Sachverständigen haben ihr Gutachten 
auf Grund einer Prüfung, der Einzelprüfung, 
abzugeben. Die B!ehörde hat den Sachverstän­
digen die für die Vornahme der Einzelprüfung 
erforderlich·en Einrichtungen zur Verfügung zu 
~tellen. Das Ergebnis der Einzelprufung ist in 
einern Prüfungs befund festzuhalten, der eine 
technische Bes,chreibung des Fahrzeuges mit ·allen 
den Gegenstand der angestrebten Einzelg,enehmi­
gung bildenden Angaben zu enthalten hat. 

(4) Der Spruch des Bescheides über die Einzel­
genehmigung hat sich auf eine zeichnerische oder 
bildliche Darstellung des Fahrzeuges zu beziehen. 

(5) über einen Antrag auf Genehmigung eines 
einzelnen Fahrzeuges des Bundes, das im Bereich 
des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung 
verwendet wird;-h<lit ,das Bundesministerium für' 
Handel und Wiederaufbau zu entscheiden. Hiebei 
kann das Gutachten gemäß Abs. 3 auch' bei 
gemäß § 124 bestellten Sachverständigen einge-
holt werden. . 

(6) Die Ge~ehmigung eines Fahrzeuges gemäß 
Abs. 5 gilt nur, solange das Fahrzeug zur Ver­
wendung für Zwecke des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung hestimmtist. 

(7) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufb.au kann den Landemauptmann, in 
dessen örtli,chem Wirkungsbereich der Sitz der / 
miiitärischen Dienststelle liegt, derd.as fahr­
zeug zugewiesen ist, mi,tder Durchführung des 
Verfahrens betrauen uIlld" ihn ermächtigen, in 
seinem Namen zu entscheiden, wenn dadurch 
eine wes,entliche Vereinfachung oder eine erheb­
liche Erleichterung des Verfahrens erzielt wird. 

(8) Durch Verordnung sind nach den Erfor,der­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Be5'timmungen über die Einzelprüfung 
(Abs. 3) und die Unterlagen, die bei der Einzel­
prüfung vorzulegen sind, festzusetzen. 

§ 32. Ä n der u n gen a n gen e h m i g t e n 
Typen. 

(1) Änderungen an einer genehmigten Type, 
die im Typengenehmigungsbescheid enthaltene 
Angaben betreHen, hat der jeweilige Erzeuger, 
bei ausländischen Erzeugern ,der gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigte, unverzüglich dem :Bun­
desministerium für Handel· und Wiede~autfbau 
anzuzeigen. 

(2) Betreffen die Änderungen (Abs. 1) wesent­
liche technisChe Merkmale der genehmigten Type, 
so bedarf die veränderte Type einer neuen 
Typengenehrni.gung (§ 29). 

(3) Betreffen die Anderungen (Abs. 1) nicht 
wesentliche technische Merkmale der genehmigten 
Type, so sind sie im Sinne des § 28 Abs. 1zu 
genehmigen und der Typengenehmigungsbescheid 
entsprechend abzuändern. Das Bundesministerium 

, 
I 
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für Ha.Il!del und Wiederaufbau kann im Zweifels­
fall unter Anwendung ,der Bestimmung des § 29 
Abs. 3 und 4 ein Gutachten darüber einholen, 
ob dul"ch die Knderung wesentliche technische 
Merkmale verändert wurden. 

(4) In Typenscheinen für Fahrzeuge der geän­
derten Type muß die Genehm~gung der Knde­
rung wied·ergegeben sein. 

§ 33. K n cl er u n g.e n an ein z eIn e n Fa h r-
z e u ge n. 

. (1) Knderungen an einem einzelnen Fahrzeug 
einer . genehmigten Type, die im Genehmigungs­
bescheid enthaltene Angaben hetreffen, hat der 
Besitzer des Fahrzeuges unverzüglich ,dem Lan­
deshauptmann anzuzeigen, in dessen -örtlichem 
Wirkungsbereich das Fahrzeug seinen dauernden 
Standort hat. 

(2) Betreffen die Knderungen (Abs. 1) wes,ent­
lidJe technische Merkmale der Type, der das 
Fahrzeug angehört, so bedarf das geänderte Fahr­
zeug einer Einzelgenehmigung gemäß § 31. Mit 
dieser Einzelgenehmigung verliert der für das 
Fahrzeug ausgestellte Typenschein seine .Gültig­
keitund ist :dem Landeshauptmann abzuliefern. 

(3) Betrifft die Knderung (Abs; 1) nicht wesent­
liche technische Merkmale der Type, so ist die 
angezeigte Änderung im Sinne des § 28 Ahs. 1 
zu genehmigen und der Bescheid über die Einzel­
genehmigung entsprechend abzuändern. Der 
Landeshauptmann hat die genehmigte Knderung 
in den Typenschein einzutragen. 

(4) Der LaIl!deshauptmann kann im Zweifels­
fall unter Anwendung der Bestimmungen des 
~ 3,1 Abs. l- und 3 ein Gutachten darüber ein­
holen, ob dur·ch die Knderung wesentlich·e teeh­
nische Merkmale verändert wurden. 

(5) Für Änderungen an einem im § 31 Ahs. 1 
angeführten einzeln genehmigten Fahrzeug gel­
ten die Bestimmungen des Abs. 1 bis 3 sinn­
gemäß. 

§ 34. Aus n a !t m e g en e h m i gun g. 

(1) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann- auf Antrag des Erzeugers, 
bei ausländischen Erzeugern ihres gemäß § 29 
Abs. 2 Bevollmächtigten, Typen von Fahrzeugen 
oder von Fahrgestellen oder auf Antrag des Fahr­
zeugbesitzers, einzelne Fahrzeuge oder Fahrge­
stelle, die den V orsmriften dieses Bundesgesetzes 
und der auf Gru·nd dieses Bundesgesetzes erlas­
senen Verordnungen nicht entsprechen, zum 
Zwecke der Erprobung oder wegen der beson­
deren Gegebenheiten, unter denen diese Fahrzeuge 
verwendet werden, genehmigen, wenn dagegen 
vom Standpunkt der Verkehrs- _ und Betriebs­
sich.erheit keine Beden~en bestehen (Ausnahme­
genehmigung). 

(2) Vor der Erteilung der Ausnahmegenehmi­
gung (Abs. 1) ist bei ein,er Type ein Gutachten 

ein~s oder mehrerer amtlicher und, wenn solche 
nicht' ·zur Verfügung stehen, gemäß § 124, bei 
einem einzelnen Fahrzeug oder Fahrgestell gemäß 
§ 125 bestellter Sachverständiger oder ein Gut­
achten der Bundesversuchs- und Prüfanstalt für 
Kraftfahrzeuge darüber einzuholen, ob gegen die 
Erteilung vom StIlUdpunkt der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit Bedenken bestehen. Die Aus­
nahmegenehmigung ist, sofern dies vom Stand­
punkt der Verkehrs- und Betriebssicherheit aus 

-oder im Hin!blick auf ,den Aushau der Straßen 
und Brücken geboten ist, unter den entsprech,en­
den Bedingungen und Auflagen zuertei1en. 

(3) Die Ausnahmegenehmigung ist aufzuheben, 
wenn die Voraussetzungen, unter denen sie erteilt 
worden ist, nicht mehr gegeben' sind. Sie kann 
aufgehoben werden, wenn die Auflag.en, unter 
denen sie erteilt worden ist, nicht erfüllt wurden. 

(4) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann, ·sofernes sich nicht um die 
Genehmigung einer Type handelt, den Landes­
halJ-ptmann, in dessen örtlichem Wirkungshereich 
der Antragsteller seinen ordentlichen Wohnsitz 
bei Unternehmungen oder Zweigniederlassunge~ 
den Sitz hat, mit der Durchführung ,des im Abs. 1 
angeführten Verfahrens betrauen und ihn ,er­
mächtigen, in -seinem Namen zu ents,cheiden, 
wenn dadurch eine wesentliche Vereinfachung ·des 
V erfahr'ensoder eine ,erhebliche Erleichterung für 
den Antragsteller erzielt wird. 

§ 35. Typ eng e n e h m i gun g von T eil e 1). 

und Aus r ü s tun g s g e gen s t ä n den z u­
sät z I ich e n Auf bau t e nun d Ger ä't e n. 

(1) Bei der Genehmigung einer Type der im 
§ 5 angeführten Teile und Ausrüstungsgegen­
stände. von Kraftfahrzeugen oder Anhängern 
oder emer Type von Sturzhelmen für Kraftfahrer 
und hei der Genehmigung von Änderungen einer 
s~lcben Type sind die Bestimmungen der §§ 28 
bIS 34 sinngemäß anzuwenden. Die Type darf 
nur genehmigt werden, wenn der Teil oder Aus­
rüstUJlJ~sgegenstaJlJd unabhängig vom Fahrzeug 
beurtellt werden kann und sofern keine auf 
~rund . 'zwischenstaatlicher Vereinbarungen in 
OsterreIch a:nerkannte ausländische Typengeneh­
migung vorliegt. 

(2) Bei der Genehmigung ist die Verpflichtung 
aufzuerlegen, die Type mit einer bestimmten 
P.l'üfnum~er zu kennzeichnen. Wird die Type 
e~nes TeIles oder Ausrüstungsgegenstandes oder 
emes Sturzhelmes genehmigt, so ist der jeweilige 
~rze~?er oder, bei ausländischen Erzeugern, der 
JeweIlIge Bevollmächtigte in österreich verpflich­
tet, alle nach dieser Type hergestellten -EinzeI­
gegenstände mit der im Genehmigungsbescheid 
zugewiesenen Prüfnummer zu kennzeichnen. 

(3) Die Bestimmungen der A!bs. 1 und 2 sind 
sinngemäß auch a,uf Geräte, zusätzliche Auf­
bauten, Sitze und Vorrichtungen zur Beförderung 
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von Gütern anzuwenden, die mit einem Kraft­
fahrzeug oder einem Anhänger so v·erbunden 
werden sollen, daß sie die Fahreigenschaften des 
Fahrzeuges verändern. 

IV. ABSCHNITT. 

Zulassung zum Verkehr, Probe- und Ober­
stellungsfahrten und Kennzeichen der Kraftfahr­

zeuge und Anhänger. 

§ 36. A 11 g e me i n e s. 

Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen unbe­
schadet der Bestimmungen der §§ 82 und 83 auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr nur verwendet 
werden, 

a) wenn sie zum Verkehr zugelassen sind 
{§§ 37 bis 39) oder mit ihnen behördlich 
bewilligte Prabe- oder überstellungsfahr­
ten (§§ 45 und 46) .durchgeführt werden, 

b) wenn sie das behördliche Kennzeich·en (§ 48) 
führen, 

c) wenn bei der Zulassung oder Bewilligung 
einer Probe- oder übersteIlungsfahrt vor­
geschriebene Bedingungen und Auflagen er­
füllt werden, und 

d) wenn für sie ,die vorgeschriebene Kraftfahr­
zeughaftpflichtversicherung (§§ 59 und 60) 
oder Haftung (§ 63) besteht. 

§ 37. Z u las s u n g. 

(1) Kraftfahrzeug~und Anhänger sind auf An­
trag unter Vorschreibung erforderlicher Bedin­
gungen und Auflagen Zum Verkehr zuzulassen, 
wenn die in Abs. 2 angeführten Nachweise er­
bracht sind. Bei der Zulassung ist auch auszu­
sprechen, welches Kennzeichen gemäß § 48 das 
Fahrzeug zu führen hat. 

(2) Kraftfahrzeuge und Anhänger dürfen nur 
zugelassen werden, wenn der Antragsteller glaub­
haft macht, daß er der rechtmäßige Besitzer des 
Fahrzeuges ist, wenn er eine rechtslverhindliche 
Erklärung über den' beabsichtigten Verwendungs­
zweck des ,Fahrzeuges abgi~t und wenn er fol­
gende Nachweise erbringt: 

a) den Typenschein, hei einzelgenehmigten 
Fahrzeugen den Bes,cheid über die Einzel­
genehmigung (§ 31), bei Fahrzeugen, die 
unter aufschiebenden' Bedingungen geneh­
migt wurden, eine Bescheinigung der 
Genehmigungsbehördedarüber, daß diese 
Bedingungen erfüllt sind; 

b) eine Versicherungsbestätigung für das Fahr­
zeug gemäß § 62 Abs. 1 in zweifa·cher Aus­
fertigung; dies gilt jedoch nicht für Fahr­
zeuge, die gemäß § 59 Abs. 2 von der Ver­
sicherungspflicht ausgenommen sind; 

c) bei beabsichtigter Verwendung des Fahr­
zeuges zur 'gewerbsmäßigen Beförderung 

eine Bestätigung der' zuständigen gesetz­
lichen Interessenvertretung über das Vor­

. liegen der Berechtigung zu dieser Verwen­
dung; 

d) bei der erstmaligen Zulassung eines Fahr-. 
zeuges ausländischer Herkunlft eine Bestäti­
gung eines Zollamtes, daß gegen die Zulas­
sung vom Standpunkt ,der Zollvorschriften 
keine Bedenken bestehen. Diese Bestätigung 
ist jedoch nicht erforderlich, wenn das Fahr­
zeug im Zollgebiet aus Bestandteilen aus­
ländischer Herkunft hergestellt wurde; sie 
ist bei Fahrzeugen, die ihren dauernden 
Standort in einem österreichischen ' Zoll­
ausschl~ßgebiet haben, der Behörde ,erst 
vorzulegen, wenn .der dauernde Standort 
in das ZolLgebiet verlegt wurde; 

e) den Nachweis der ordnungsgemäß entrichte­
ten Kraftfahrzeugsteuer oder der Steuer-
befreiung. ' 

(3) Fahrzeuge, die unter der Bedingung geneh­
migt wurden, daß sie nur unter einer bestimmten 
Auflage zugelassen werden, dürfen nur unter 
dieser Auflage zugelas,sen werden. Fahrzeuge, die 
gemäß § 43 Abs. 4 lit. h wegen Verlegung des 
dauernden Standortes in den örtlichen Wirkungs- . 
bereidI einer anderen Behörde abgemeldet wur­
den, dürfen erst zugelassen werden; wenn der 
bisherig,e Zulassungsschein und die bisherigen 
Kennzeichentafeln gemäß § 43 Abs. 1 abgeliefert 
wurden. Sattelfahrzeuge und Sattelanhänger dür­
fen nur gesondert zugelassen werden. 

(4) Wird bei einem Antrag auf Zulassung kein 
Nachweis gemäß Abs. 2 lit. a beigebracht, so 
darf die Z1:llassung ein Jahr befristet ausge­
sprochen werden, wenn auf Gru.nd.,einer beson­
deren überprüfung gemäß § 56 Albs. 1 fest­
gestellt wurde, daß das Fahrzeug oder dessen Type 
den Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit entspricht. Wird der Typenschein oder 
der Bescheid über die Einzelgenehmigung der 
Behörde vor Ablauf dieses Jahres vorgelegt, so 
erlischt die Befristung. Die. Behörde hat das 
Erlöschen der Befristung auf dem Zulassungsschein 
zu bestätigen. 

§ 38. V 0 rl ä u f i g e Z u 1 ass u n g. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind auf 
Antrag für die Dauer von höchstens einem Jahr 
vorläufig zuzulassen, wenn ihr Besitzer seinen 
ordentlichen Wohnsitz nicht im' Bundesgebiet 
hat, die im § 37 Abs. 2 angeführten Unterlagen 
und Nachweise ordnungsgemäß erbracht sind 
und keine Bedenken hinsichtlich der Verkehrs­
und Betri'ebssicherheit des Fahrzeuges bestehen. 

(2) Bei einem Antrag auf vorläufige Zulassung 
von Fahrzeugen ausländischer Herkunft gilt als 
Nachweis gemäß '§ 37 Abs. 2 lit. a auch ein 
Dokument, aus dem zu ersehen ist, daß das 

.-'f: 
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Fah~zeu?oder di'e Type, d~r ~as Fahrz~ug an- I ~traßenver~altungen, denen die E~haltung. der 
gehort, 1m Ausland genehm1gt 1St oderd1e Fest- 10 Betracht kommenden Straßenzuge obliegt, 
stellung auf Grund einer besonderen überprü- zu entscheiden. 
fung gemäß § 56 Abs. 1, daß das Fahrzeug den 
Erfordernissen der V,erkehrs- und Betriebs-

. sicherheit entspricht. 
(3) Vorläufig zugel~ssene FahrlJeuge dürf~n 

nicht zur gewerbsmäßigen Beförderung verwen­
det werden. 

§ 39. Ein g e sehr ä n k te Zu las s u n g. 

(1) Fahrzeuge, für die eine Ausnahmegeneh­
migung (§ 34) unter der Auflage erteilt wurde, 
daß sie nur auf bestimmnen Arten von Straßen 
verwendet werden, dürfen nur für bestimmte 
Straßenzüge dieser Art (Routen) zugelassen 
werden; bei dieser Zulassung sind insbesondere 
im Hinblick auf örtliche Gegebenheiten' erfor­
derliche Bedingungen und Auflagen vorzu­
schreiben. 

(2) Wird als Bedingung gemäß § 37 Abs. 1 di,e 
Begleitung durch Organe der Straßenaufsicht 
vorgeschrieben, so hat der Antragsteller die 
Kosten dieser Begleitung zu tragen. 

(3) Bei ·Fahrzeugen, die nach Abs. 1 zugelas­
sen sind, muß neben der vorderen und hinteren 
Kennzeichentafel je eine kreisrunde gelbe Tafel 
mit schwarzem Rand und dem Buchstaben "R" 
in schwarzer Farbe vollständig sichtbar und gut 
lesbar angebracht sein. 

§ 40. V e rf a h ren bei der Z u las s u n g. 

'. (1) über. einen Antrag auf Zulassung eines 
Kraftfahrzeuges oder Anhängers zum Verkehr 
hat, abgesehen von den im Abs. 2 bis 5 ange­
führnen FälLen, die Behörde zu entscheiden, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich· das Fahrzeug 
seinen dauernden Standort hat. Als dauernder 
Standort eines Fahrzeuges gilt der ordentliche 
Wohnsitz des Besitzers des Fahrzeuges, bei 
Fahrzeugen von Unternehmungen doer Ort, von 
dem aus der Besitzer über das Fahrzeug haupt­
sächlich verfügt; bei Fahrz,eugen des Bundes, 
die im Bereich des' öffentlichen Sicherheits­
dienstes, der Zollwache, der österreichischen 
Bundesbahnen, der Post- und Telegraphenver­
waltung und des Bundesheeres oder der Heeres­
verwaltung verwendet werden, gi:Lt als dauern­
der Standort Wien. 

(2) über einen Antrag auf vorläufige Zulas­
sung (§ 38) hat ,die Behörde zu entscheiden, in 
deren örtlichen Wirkungsbereich der Antrag­
steller seinen Aufenthalt hat. 

(3) über einen Antrag auf eingeschränkte Zu­
lassung (§ 39) hat, unbeschadet der Bestim­
mung,en des Abs. 5, der Landeshauptmann, in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug 
verwendet werden soll, nach Anhörung der 

(4) über einen Antrag auf eingeschränkte Zu­
lassung (§ 39) eines Fahrzeuges, das in den ört­
lichen Wirkungsbereichen von mehr als zwei 
Landeshauptmännern . verwendet werden soll, 
hat, unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5, 
das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau nach Anhörung der S traß enverwal­
tungen, denen die Erhaltung der in Betracht 
kommenden Straßenzüge obliegt, zu entschei­
den. 

(5) Fahrzeuge des Bundes, die im Bereich des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung ver­
wendet werden, sind vom Bundesministerium . 
für Landesverteidigung zuzulass·en. Wurde für 
ein solches Fahrzeug eine A'\lsnahrnegenehmi­
gung (§ 34) unter der Auflage erteilt, daß es 
nur auf bestimmten Arten von Straßen ver­
wendet werden darf, so sind vor der einge-
schränkten Zulassung (§ 39 Abs. 1) die Straßen­
verwaltungen zu hören, denen die Erhaltung 
der in Betracht kommenden Straßenzüge ob­
liegt. 

§ 41. Zu 1 ass u n g s s eh e i-no 

(1) Die ß.ehörde hat. dem Zulassungsbesitier 
über die Zulassung eine Bescheinigung, den Zu­
lassungsschein, auszustellen; bei der einge­
schränkten Zulassung durch den Landeshaupt­
mann oder das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau (§ 39, § 40 Abs. 3 und 4) ist 
,der Zulassungsschein jedoch von der Behörde 
auszustellen, in deren örtlichem Wirkungsbe­
reich das Fahrzeug seinen dauernden Standort 
hat. 1\. 

(2) In den Zulassungsschein (Abs. 1) sind ein-
zutragen: 

a) der Name und die Anschrift des Zulas­
. sungsbesitzers, 

b) das Kennzeichen (§ 48), 
c) die Untergruppe (§ 3), m die das Fahr-

zeug fällt, 
d) die Marke und Type des Fahr7!euges, 
e) die Fahrgestellnummer, 
f) die Motornummer, 

- g) das Eigengewicht, 
h) das höchste zulässige Gesamtgewicht, bei 

Lastkraftwagen und Anhängern zur 
Güterbeförderung auch. die höchste zu­
lässige Nutzlast und die höchsten zu­
lässigetl. Achslasten, 

i) die größte Anzahl der Personen, die mit 
dem Fahrzeug, und die größte Anzahl der 
Personen, die auf jeder einzelnen Sitzbank 
befördert werden darf, 

2 
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j) Bedingungen und Auflagen, die bei der l' § 42. Ä n der u n gen für die Zu 1"a s s u n g 
Zulassung vorgeschrieben wurden (§ 37 maß g e ben der Um s t ä n d e. 

A.bs. 1),., ' ,. (1) Der Zulassung~besitzer hat der Behörde, 
k) eme befnstet~ (§ 3~. Abs. 4), vorlaufige die den Zulassungsschein ausgestellt hat, binnen 

(§ 38) oder emgesch·rankte (§ 39) Zulas- einer Woche jede Änderung von Umständen 
sung, anzuzeigen, durch die behördliche Eintragungen 

1) bei Zugmaschinen zusätzlich gemäß § 35 im Zulassungsschein berührt werden, wie ins­
typengenehmigte Aufbauten, Sitze oder besondere die Vedegung seines Wohnsitzes, bei 
Vorrichtungen zur Beförderung von Gü- Unternehmungen oder Zweigniederlassungen 
tern, die auf Grund des Typenscheines des Sitzes innerhalb des örtlichen Wirkungsbe­
oder des Bescheides über die Einzelgeneh- reiches derselben Behörde oder Änderungen 
migung angebracht werden dürfen. des Typenscheines oder des Bescheides über die 

(3) Bei Anhängern ist dem Zulassungsbesitzer Einzelgenehmigung (§ 33). 
auf Antrag außer dem Zulassungsschein ein (2) Wurde in ein Fahrzeug ein anderer Fahr­
Doppel dieses Zulassungsscheines auszustellen. zeugmotor derselben Type eingebaut, so hat 
Das gleiche gilt .auch für Besitzer einer Ge- der Zulassungsbesitzer ' dessen Motornummer 
werbeberechtigung für das Vt\rmieten von der Behörde, die den Zulassungsschein ausge­
Kraftfahrzeug.en (§ 1 a Abs. 1 lit. b Z. 30 der ste}llt hat, anzuzeigen. Die Behörde hat die neue 
Gewerbeordnung). Dieses Doppel ist jedoch mit Motornummer in den Zulassungsschein und in 
dem Vermerk "Nur für Mietwagen" zu ver- den Typenschein oder den B.escheid über die 
sehen und darf von Personen, denen der Zu- Einzelgenehmigung einzutragen. Bei der An­
lassungsbesitzer das Fahrzeug gewerbsmäßig' zeige der Motornummer eines, anderen Fahr­
vermietet hat, an Stelle des Zulassungsscheines zeugmotors ausländischer Herkunft ist die Be­
benützt werden. Die Bestimmungen über den stätigung eines Zollamtes vorzulegen, daß gegen 
Zulassungsschein finden sinngemäß auch 'auf das das Einbauen des Motors in das Fahrzeug vom 
Doppel Anwendung. Standpunkt der ZolJvorschriften keine Beden-

(4) Weist ein Zulassungsschein wesentliche ken bestehen; dieser Nachweis ist jedoch bei 
Mängel auf, so hat der Zulassungsbesitzer bei Fahrzeugen, die ihren dauernden Standort in 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausge· ein.em österreichischen Zollausschlußgebiet ha-' 
stellt hat, unverzüglich um Vornahme erforder- ben, der Behö.rde erst vorzulegen, wenn der 
licher Ergänzungen oder um Ausstellung eines dauernde Standprt in das Zollgebiet verlegt 
Doppels anzusuchen. Bestehen keine Be'denken, wurde. 
ob die Voraussetzungen für die Zulassung noch 
gegeben sind, so hat die Behörde die Ergän­
zungen vorzJ.lnehmen oder das Doppel auszu­
stellen. Ein wesentlicher Mangel ist insbesondere 
dann gegeben, wenn erforderliche Eintragung.en, 
Unterschriften oder Stemp.el fehlen oder un­
kenntlich geworden sind, oder wenn der Zu­
lassungsschein Beschädigungen oder Merkmale 
aufweist, die seine Vollständigkeit, Einheit oder 
Echtheit in Frage stellen. 

(5) Die Behörde, die den Zullassungsschein aus­
gestellt hat, hat die Zulassung 'des Fahrzeuges, 
den Namen. des Zulassungsbesitzers und jeden 
Wechsel des Zulassungsbesitzers auf dem Typen­
schein oder auf dem Bescheid über die Einzel­
genehmigung (§ 31) zu bestätigen. 

(6) Wird ein Fahrzeug vom Bundesmini­
sterium' für Landesverteidigung zum Verke'hr 
zugelassen, so hat dieses hierüber unter sinn­
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 2 und 4 den Heereszulassungsschein auszu­
stellen. 

(7) Bei der Zuweisung von Wechselkenn­
zeichen (§ 48 Abs. 2) darf unbes~adet der Be­
stimmungen des Abs. 3 über die Ausstellung 
eines Doppels nur ein Zulassungsschein ausge­
stellit werden. In diesen sind beid;e Kraftfahr-
zeuge einzutragen. 

§ 43. A b m eid u n g. 

(1) Wird ein Kraftfahrzeug oder ein Anhän~ 
ger abgemeldet, so sind der Typenschein oder 
der ß.escheid über die Einzelgenehmigung und 
der Nachweis der ordnungsgemäß entrichteten 
Kraftfahrzeugsteuer oder der Steuerbefreiung 
der Behörde, die den Zulassungsschein ausge­
!.'tellt hat, zur Einsichtnahme vorzulegen und 
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
ohne Anspruch auf Entschädigung abzuliefern; 
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
dürf.en jedoch 'auch bei der Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich der Zulassungsbe­
sitzer seinen: Aufenthalt hat, abg.eliefert werden. 

(2) Die Behörde hat die Abmeldung und den 
Tag der Abmeldung auf dem Typenschein oder 
dem Bescheid über die Einzelgenehmigung und 
auf dem Nachweis der ordnungsgemäß entrich­
teten Kraftfahrz.eugsteuer oder der Steuerbe­
freiung zu bestätigen, wenn, der Zulassungs­
schein und die Kennz·eichentafeln abgeliefer,t 
(Abs. 1) oder ihr Verlust oder Untergang glaub­
haft gemacht wur,den. Als Tag der Abmeldung 
gilt der Tag der Ablief.erung des Zulassungs­
scheines und der Kennzeichentafeln oder der 
Tag, an dem ihr Verlust oder Untergang glaub­
haft gemacht wurde. Mit diesem Tag erlischt 
die Zulassung des Fahrzeuges zum Verkehr. ' 
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(3) Das Kennzeichen ist auf Antrag längstens 
drei Monate vom Tag der Abmetdung an frei­
zuhalten und dem bisherigen Zulassungsbesitzer 
des abgemeldeten Fahrzeuges fü~ ein ihm ge­
hörendes, innerhalb dieser Frist zuzulassendes 
anderes Fahrzeug der selben Untergruppe (§ 3) 
zuzuweisen. 

(4) Der Zulassungsbesitzer hat sein Fahrzeug 
abzumelden, 

a) wenn, das Fahrzeug nicht mehr auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr verweridetwer­
den kann, 

b} wenn er 'den dauernden Standort dies Fahr­
zeuges in den örtlichen Wirkungsbereich 
einer anderen Behörde verlegt hat, 

e) wenn er nicht mehr Besitzer des Fahrz,euges 
ist; er hat in diesem Fall der Behörde den 
Namen und die Anschrift des neuen Re­
sitzers bekanntzugeben, oder 

d) wenn die vorgeschriebene Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug 
nicht besteht, beendet ist oder ihre Ver­
sicherungssummen die vorgeschriebenen 
Mindestsummen (§ 59 Abs. 3) nicht er­
reichen. 

§ 44. Auf he b u n g der Z u las s u n g. 

(1) Di,e Zulassung ist von der Behörde aufzu­
heben, wenn 

a) sich das Fahrzeug nicht in verkehrs- und 
betriebssicherem Zustand befindet (§ 57 
Abs. 8), 

b) die vorgeschriebene Kraftfahrzeug~Haft­
pflichtversicherung für das Fahrzeug nicht 
besteht, beendet ist oder ihre Versiche­
rungssummen die vorgeschriebenen Min­
,destsummen (§ 59 Abs. 3) nicht erreichen, 

c) der Typenschein oder der Bescheid über 
die Einzelgenehmigung für ein Fahrzeug 
nach dessen Änderung seine Gültigkeit ge­
mäß § 33 Abs. 2 verloren hat, oder 

d) ihr das Finanzamt angezeigt hat, daß den 
Bestimmungen des Kraftfahrzeugsteuer­
rechtes nicht mehr Genüge geleist.et ist. 

(2) Die Zulassung kann aufgehoben werden, 
'renn 

a) der Aufforderung, ein Fahrzeug zur über­
prüfung vorzuführen (§ 55 Abs. 2), wie­
derholt nicht entsprochen wurde, 

h) ein Fahrzeug, das nur für bestim'mte Stra­
ßenzüge (Routen) zugelassen ist, wieder­
holt auf anderen Straßen mit öff·entlichem 
Verkehr verwendet wurde, 

d) ein vOrläufig zugelassenes Fahrzeug zur 
gewerbsmäßigen Beförderung verwendet 
wurde (§ 38 Abs. 3), oder 

e) das Fahrzeug ohne Berechtigung zur ge-
werbsmäßigen Beförderung verwendet 
wurde. 

(~) Der Bescheid über die Aufhebung hat auch 
auszusprechen, daß der bisherige Zulassungs­
besitzer den Zulassungsschein und die Kennzei­
chentafeln ohne Anspruch auf Entschädigung 
unverzüglich einer der in § 43 Abs. 1 angeführ­
ten Behörden abzuliefern hat. 

(4) Eine Berufung gegen die Aufhebung der 
Zulassung hat keine aufschiel:>ende Wirkung. 

§ 45. Pro b e f a h r t e n. 

(1) Die Behörde kann auf Antrag Gewerbetrei- , 
benden, die sich im Rahmen ihres gewerblichen 
Betriebes mit der Herstellung oder Instand­
setzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern 
befassen oder mit solchen· Handel treiben, und 
Anstalten oder Besitzern von Betrieben, die sich 
im öffentlichen Interess,e mit der Instandsetzung 
oder überprüfung von Fahrzeugen befassen, die 
Bewilligung zur Durchführung von Probefahr­
ten mit nicht zum Ver~ehr zugelassenen Kraft­
fahrzeugen und Anhängern erteilen. Probefahr­
ten mit zum V,erkehl; zugelassenen Fahrzeugen 
sind nur zulässig; wenn ein Probefahrtkennzei­
chen geführt wird oder wenn der Zulassungs­
besitzer an der Probefahrt teilnimmt oder einen 
schrifrlichen Auftrag zu dieser Fahrt erteilt hat. 

(2) Probefahrten sind Fahrten zur Feststellung 
der Gebrauchsfähigkeit oder der Leistungsfähig­
keit von Fahrzeugen oder ihrer Teile oder Aus­
rüs,wngsgegenstände, oder Fahrten, um Fahr­
zeuge vorzuführen. Als Probefahnen gelten auch 
Fahrten zur überführung "eines Fahrzeuges an 
einen anderen Ort im Rahmen des Geschäfts­
betriebesund Fahrten zum Ort der Begutachtung 
oder überprüfung des Fahrzeug,es nach dem 
III. und V. Abschnitt. 

(:1) Die Bewilligung zur Durchführung von 
Probefahrten (Abs. 1) darf nur erteilt werden, 
wenn die Notwendigkeit der Durchführung sol­
cher Fahrten glaubhaft gemacht wird und eine 
Versidlerungshestätigung gemäß § 62 Abs. 1 in 
zweifacher Ausfertigung bei.gebracht wurde. Bei 
der Erteilung der Bewilligung zur Durchführung 
\'on Probefahrten ist auch auszusprechen, welche 
Kennzeichen bei diesen Fahrten zu führen sind. 
Diese Kennzeichen sind Probefihrtkennzeichen 
(§ 48 Abs. 3) und dürfen nur bei Probefahrten 
(Abs. 2) geführt werden. 

c) Auflagen, unter denen das Fahrzeug zu- (4) Ober die Erteilung der Bewilligung (Abs. 1) 
gelassen worden ist, nicht eingehalten wur-I in dem Antragsteller eine Bescheinigung, der 
den, Probefahrtsdlein, auszustellen." 
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(5) ,Ober einen Antrag auf Bewilligung zur 
Durchführung von Probefahrten mit Fahrzeu­
gen, deren Abmessungen oder höchste zulässige 
Gesamtgewichte die durch Verordnung all­
gemein festgesetzten Höchstgrenzen übers·chrei­
ten, entsch,ei.det der Landeshauptmann, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich die Probefahrten 
durchgeführt werden, sollen. Die Bewilligung 
darf nur für bestimmte Straßenzüge erteilt wer­
den. Vor der Erteilung der Bewilligung sind di.e 
Straßenverwaltungen zu hören, denen die, Erhal­
tung der in Betracht kommenden Straßenzüge 
obliegt. Die Bestimmungen des § 40 Abs. 4 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

(6) Der Besitz.er einer Bewilligung zur Durch­
führung von Probefahrten hat über die Ver­
wendung der mit dieser Bewilligung festgesetz­
ten Probefahrtkennzeichen einen Nachweis zu 
führen und darin vor jeder Fahrt den Namen 
'des Lenkers und das Datum des Tages sowie die 
Marke, die Type und die Fahrgestellnummer des 
Fahrzeuges, sofern dieses zugelassen ist, jedoch 
nur sein K,ennzeichen einzutragen. Der Nachweis 
ist zwei Jahre gerechnet vom Tag der letzten 
Eintragung aufzubewahren. Filr Probefahrten 
auf Freilandstraßen und für Probefahrten an 
Sonn- und Feiertagen hat der Besitzer der Be­
willigung für den Lenker teine Bescheinigung 
über das Ziel und 'den Zweck der Probefahrt aus­
zustellen (§ 102 Abs. 5 lit. d). Bei Betrieben, die 
außerhalb des Ortsgebietes (§ 2 Z. 15 der StVO. 
1960) liegen, muß diese Bescheinigung nur für 
Probefahrten an Sonn- und Feiertagen ausgestellt 
werden. Die Behörde kann die Bewilligung bei 
Mißbrauch oder wenn die Vorschriften dieses 
Absatzes nicht eing,ehalten wurden, aufheben. 

(7) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung 
von Probefahrten -(Abs. 1), so sind die Kenn'zei­
chentafeln mit den Probefahrtkennz·eichen und 
der Probefahrtschein (Abs. 4) ohne Anspruch auf 
Entschädigung abzuliefern. 

(s) Das Bundesministerium für Landesvenei­
digung kann die Durchführung von Probefahr­
ten mit Kraftfahrzeugen und Anhängern des 
Bundes, . die im Bereich des Bundesheeres oder 
der Heeresverwaltung verwendet werden, bewil­
ligen, wenn solche Fahrten zur Erfüllung der 
dem Bundesheer oder der Heeresverwaltung ob­
liegenden Auf.gaben erforderlich sind. Hiebei 
sind die Bestimmungen der Abs. 1 und 6 sinn­
gemäß anzuwenden. 

§ 46. 0 b e r s tell u n g s f a h rte n. 

(1) Die Behörde kann Pers~nen, die in ihrem 
örtlichen Wirkungsbereich ihr,en' Aufenthalt 
haben, die ß.ewilligung erteilen, nicht zugelassene 
Kraftfahrzeuge ·und Anhänger oder zugelassene, 
deren Kerinzeich,entafeln in Verlust geraten sind, 
vorübergehend auf Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr zu verwenden, w'enn glaubhaft gemacht 

wird, daß dies für Fah;ten zur Oberstellung des 
Fahrzeuges an einen anderen Ort, zu Oberstel­
lungsfahrten, erforderlich ist, oder wenn der 
Verlust glaubhaft gemacht wird. . 

(2) Die Bewilligung (Abs. 1) darf nur erteilt 
werden, wenn eine Versicherungsbestätigung ge~ 
mäß § 62 Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung bei­
gebracht wurde. Bei der Erteilung der' Bewilli­
gung ist auch auszusprechen, welches Kennzei­
chen das Fahrzeug bei diesen Fahrten zu führen 
hat. Diese Kennzeichen sind Oberstlellungskenn­
zeichen (§ 48 Abs. 1) und dürfen nur bei Ober­
stellungsfahrten (Abs. 1) geführt .• werden. Die 
Bewilligung erlischt nach einer Woche, wenn sie 
wegen des Verlustes von Kenn'Zeichentafeln er­
teilt wurde, nach drei Wochen. 

(5) Ober einen Antrag auf Bewilligung' zur 
Durchführung von ObersteIlungsfahrten (Abs.1) 
mit Fahrzeugen, deren Abmessungen oder 
höchste zulässige Gesamtgewichte die durch V,er­
ordnung allgemein festgesetzten Höchstgrenzen 
überschreiten, entscheidet der Landeshauptmann, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die über­
stellungsfahrten durchgeführt werden sollen. Die 
Bewilligung darf nur für bestimmte Straßenzüge 
erteilt werden. Vor der Erteilung der Bewilli­
gung sind die Straßenverwaltungen zu hören, 
denen die Erhaltung der in Betracht kommen­
den Straßenzüge obliegt. Die Bestimmungen des 
§ 40 Abs. 4 sind sinngemäß anzuwenden. ' 

(4) Ober die Erteilung der Bewilligung (Abs. 1) 
ist eine Bestätigung, der überstellungsfahrt­
s,chein, auszustellen. Bei det Ausstellung sind die 
Bestimmungen des § 41 über den Zulassungs­
schein sinngemäß anzuwenden. 

(5) Erlischt die Berechtigung zur Durchführung 
von ObersteIlungsfahrten (Abs. 1), so sind die 
Kennzeichentafeln mit den überstellungsk~h:n­
'Zeichen und der Oberstellungsfahrtschein (Abs. 4) 
ohne Anspruch ,auf Entschädigung abzuliefern. 

(6) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung kann die Durchführung von überstel­
lungsfahrten mit Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern des Bundes, die im Bereich des Bundes­
heel'es oder d:er Heeresverwaltung verwendet 
werden, bewilligen, wenn solche Fahrten zur Er­
füllung der dem Bundesheer oder der Heeres­
verwaltung obli,egenden Aufgaben erforderlich 
sind. H~ebei sind die Bestimmungen der Abs. 1 
bis 4 sinngemäß anzuwend~n. 

§ 47. Zu 1 ass u n g s kar t e i. 

(1) Die :ßehörde hat eine Kartei über die zum 
Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeuge und An­
hänger, für die sie einen Zulas,sungsschein aus­
gest,ellt hat, und über die e~teilten Bewilligungen 
'ZUr Durchführung von Probe- und überstel­
lungsfahrten (§§ 45, 46) zu führen. 

(2) Die Behörde hat aus der in Abs. 1 ange­
führten Kartei außer den Organen des Bundes, 

.... 
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der Länder und der Gemeinden auch gesetzlichen 
Interessenvertretungen und, wenn ein rechtliches 
Interesse glaubhaft gemacht wird, auch Privat­
personen den Namen und die Anschrift des Zu­
lassungsbesitzers eines bestimmten Fahrze~ges 
und den Versicherer, bei dem für dieses Fahrz,eug 
e:ne Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung (§ 59 
Abs. 1) besteht, bekanritzuge'ben. 

(3) Das Bundesministerium für Landesvertei­
digung hat eine Kartei über alte von ihm gemäß 
§ 40 Abs. 5 zugdassenen Fahrzeuge zu führen: 
Es hat außer den Organen des Bundes, der Län­
der und der Gemein,den auch gesetzlichen Inter­
essenvertretungen, wenn ein rechtliches Interesse 
glaubhaft -gemacht wird, auch Privatpersonen 
Auskunft über die Person des Lenkers eines 
solchen Fahrzeuges zu erteilen und wenn möglich -
den Versicherer bekanntzugeben, bei· dem für 
das Fahrzeug eine Kraftfahrzeug-Haftpflicht­
versicherung besteht. 

§ 48. K e n n z eie h e n. 

(1) Für jedes Kraftfahrzeug und jeden Anhä~­
ger ist, unbeschadet der Bestimmungen der 

.Abs. 2 und 3, bei der Zulassung (§§ 37 bis 39) 
ein eigenes Kennzeichen, bei der Bewilligung 
von übersteIlungsfahrten ein eigenes übersteI­
lungskennzeichen (§ 46 Abs. 2) zuzuweisen. Das 
bei der Zulassung zugewiesene Kennzeichen ist 
in den Typenschein oder in den Bescheid über 
die Einzelgenehmigung (§ 31) einzutragen. 

(2) Für zwei Kraftfahrzeuge derselben Unter­
gruppe (§ 3) oder für einen Personenkraftwagen 
und einen Kombinationskraftwagen ist, wenn 
beide Fahrzeuge demselben Besitzer gehören, 
bei der Zulassung auf Antrag ein einziges 
Kennzeichen, ein Wechselkennzeichen, zuzuwei­
sen. Dieses darf zur selben Zeit nur auf einem 
der beiden Fahrzeuge geführt werden. 

(3) Mit der Erteilung der Bewilligung zur 
Durchführung von Probefahrten sind auf An­
trag ein oder mehrere Probefahrtkennzeichen 
für Probefahrten mit Kraftwagen, mit Kraft­
rädern, nur mit Motorfahrrädern, mit Anhän­
gern oder mit allen Arten von Fahrzeugen zu­
zuweisen (§ 45 Abs. 3). Ein mit einer Bewilli­
gung zugewiesenes Probefahrtkennzeichen darf 
erst nach Erlöschen dieser Bewilligung mit einer 
anderen Bewilligung zugewiesen werden. 

(4) Die Kennzeichen müssen aus lateinischen 
Buchstaben und arabischen Ziffern bestehen. 
Dem Kennzeichen muß der Bereich, in dem das 
Fahrzeug zugelassen wurde,' und die Nummer, 
unter der es bei der Behörde vorgemerkt ist, zu 
entnehmen sein. Das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau hat die Buchstaben 
oder Ziffern für die einzelnen Bereiche festzu­
setzen. Der Landeshauptmann hat die Kenn­
zeichenserien für die Behörden seines örtlichen 
Wirkungsbereiches festzusetzen. Für Kraftwa-

gen, 'für Krafträder außer Motorfahrrädern 
und für Motorfahrräder können die selben 
Kennzeichenserien festgesetzt werden. Für zu:" 
;gelassene Fa'hrzeuge, für vorläufig zugelassene 
Fahrzeuge, für übersteIlungsfahrten und für 
Probefahrten dürfen nicht die selben Kennzei­
chenserien festgesetzt werden. 

(5) Bei Personenkraftwagen einer Gebietskör­
perschaft muß das Kennzeichen mit dem Buch­
staben "D" beginnen; dies gilt jedoch nicht für 
Fahrzeuge des Bundes, die im Bereiche des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes, der Zollwache, 
der Steuerfahndung, der österreichischen Bun­
desbahnen, der Post- und Telegr:1.phenverwal­
tung und des Bundesheeres oder der Heeresver­
waltung verwendet werden, sowie für Fahr­
zeuge des Bundes, die von den in § 54 Abs. 1 
letzter Satz . angeführten Personen verwendet 
werden. 

§ 49. K e n n z eie h e n t a f eIn. 

. (1) Die Behörde hat für ein von ihr zuge­
Wiiesenes Kennzeichen, übersteIlungskennzei­
chen oder Probefahrtkennzeichen Kennzeichen­
tafeln auszugeben. Diese sind öffentliche Urkun­
den. Kennzeichenüfeln mit Kennzeichen oder 
mit Pr()befahrtkennzeichen sind nur, gegen Er­
satZ .der Gestehungskosten auszugeben_ Kenn­
zeichentafeln mit überstellungskennzeichen sind 
nur gegen Erlag einer kostendeckenden Benüt­
zungsgebühr und einer angemessenen Sicher­
steIlung auszugeben. 

(2) Kennzeichentafeln für Kennzeichen, Pro­
befahrtkennzeichen oder überstellungskennzei­
chen, die vom Landeshauptmann (§ 40' Abs. 3, 
§ 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3) oder vom Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau 
(§ 40 Abs. 4, § 45 Abs. 5 und § 46 Abs. 3) zuge­
wiesen wurden, sind von der Behörde auszuge­
ben, in deren örtlichem Wirkungsbereich das 
Fahrzeug seinen Standort hat. 

(3) . Für Anhänger mit ausländischen Kennzei­
chen, die mit einem Kraftfahrzeug mit öster­
reichischem Kennzeichen gezogen werden sollen 
(§ 83), hat die Behörde auf Antrag des Besit­
zers dieses Kraftfahrzeuges Kennzeichentafeln 
mit dessen Kennzeichen auszugeben, wenn der 
Antragsteller glaubhaft macht, daß er im Rah­
men seines gewerblichen Betriebes häufig Güter­
beförderungen vom Ausland in das Inland 
durchzuführen hat. Die Ausgabe solcher Kenn­
zeichentafeln ist im Zulassungsschein für' das 
Kraftfahrzeug zu vermerken. 

(4) Auf den Kennzeichentafeln muß das 
Kennzeichen in weißer Schrift eingepreßt sein. 
Der 'Grund der Kennzeichentafeln muß schwarz 
sein. jedoch bei Motorfahrrädern und bei Kenn~ 
zeichen tafeln gemäß Abs. 3 rot, bei Probefahrt­
kennzeichen und bei vorläufig zugelassenen Fahr­
zeugen blau und bei Uberstellungskennzeichen 
grün. Die Kennzeichentafeln müssen bei Mo-
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torfahrrädern weiß, bei Anhängern rot umran­
det sein. Auf Kennzeichentafeln für vorläufig 
zugelassene Fahrzeuge müssen auf einem roten 
Streifen am rechten Rand· der Tafel in weißer 
Schrift die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl 
des Kalenderjahres angegeben sein, in dem das 
Kennzeichen zugewiesen wurde. Kennzeichenta­
feln müssen dauerhaft und widerstandsfähig 
ausgeführt und mit einem Hochprägestempel 
versehen sein,· der das Staatswappen mit der 
Umschrift "Republik österreich" und die dem 
Hersteller der Kennzeichentafeln (Abs. 5) vom 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf­
bau zugewiesene Kontrollnumrrier zeigt. 

das Kennzeichen emes Fahrzeuges ganz oder 
teilweise verdeckt oder unl:esbar gemacht wer­
den kann, ist verboten. 

(2) Ist das K'ennzeichen auf einer Kennzeichen­
tafel dauernd niclit 'mehr gut lesbar, so ist dem 
Zulassungsbesitzer auf Antrag eine' neue Kenn­
zeichentafel auszufolg-en. Der Betrag für den 
Ersatz der Gestehungskosten der neuen Kenn­
zeichen tafel ist gleichzeitig mit dem Antrag zu 
erlegen. Die neue Kennzeichentafel ist nur 
gegen Ablieferung der alten Kennzeichentafel 
auszufolgen. Der Anspruch auf Ausfolgung der 
Tafel erlischt, wenn sie vom Antragsteller sechs 
Monate nach Einbringung des Antrages nicht 
abgeholt wurde: (5) Die Kennzeichentafeln dürfen nur von 

Personen hergestellt werden, denen das Recht 
hiezu vom Bundesministerium für Handel und § 
Wiederaufbau verliehen wurde. Dieses Recht 
darf nur vertrauenswürdigen Personen verlie­
hen werden. Es ist zu entziehen, wenn die Ver­
trauenswürdigkeit nicht mehr gegeben ist. Wur­

51. Ver I u s t von K e n·n z ei c h e n­
ta f eIn. 

(1) Der Lenker hat den Verlust von Kenn­
z·eichentafeln eines von ihm gelenkten Kraft­
fahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen An­
hängers unverzüglich der Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich er sich zur Zeit der 
Wahrnehmung des Verlustes aufhält, oder' der 
nächst-en Polizei- oder Gendarmeriedienststelle 

de dieses Recht entzogen, so ist der Prägestem­
pel unverzüglich ohne Anspruch auf Entschä­
digung dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau abzuliefern. 

(6) Die von der Behörde ausgegebenen Kenn­
zeichentafeln müssen an Kraftfahrzeugen vorne 
und hinten, an Motorfahrrädern, Motorrädern, 
Motorrädern mit Beiwagen und an Anhängern 
jedoch nur hinten angebracht sein; bei Fahr­
zeugen des Bundes dürfen jedoch, sofern dies 
zur Erfüllung behördlicher Aufgaben dringend 
erforderlich ist, an Stelle dieser Kennzeichenta­
feln auch Tafeln mit einem anderen Kennzei­
chen angebracht und ein Zulassungsschein mit 
diesen Kennzeichen ausgestellt werden. Die 
Kennzeichentafeln müssen senkrecht zur Längs­
mittelebene des Fahrzeuges, annähernd lotrecht 
und so am Fahrzeug angebracht sein, daß das 
Kennzeichen vollständig sichtbar und gut les-

. bar ist. Bei Anhängern und Motorfahrrädern 
muß auch die Umrandung vollständig sichtbar 
sein. Ist das Anbringen der Kennzeichentafeln 
hinten am Fahrzeug nicht. möglich, wie bei Ein­
achszugmaschinen, Theaterkulissenwagen und 
dergleichen, so ist je eine Kennzeichentafel an 
jeder Seite· des Fahrzeuges parallel zu seiner 
Längsmi ttelebene anzubringen. 

(7) Die Kennzeichentafeln müssen mit dem 
Fahrzeug dauernd fest verbunden sein; Ke~n­
zeichentafeln mit Probefahrt- oder überstel­
lungskennzeichen und Kennzeichentafeln gemäß 
Abs. 3 dürfen jedoch, sofern sie 'in der in Abs. 6 
angeführten ·Weise angebracht sind, auch be­
helfsmäßig mit· dem Fahrz,eug verbunden sein. 

§ 50. Zu s t a nd der K e n n z eie h e n­
ta fe I n. 

(1) Das Ändern der Kennzeichentafeln und 
aas ·Anbringen von Vorrichtungen, mit denen 

anzuzeigen. 

(2) Die Anzeige (Abs. 1) ist dem Lenker zu 
bestätigen und an die Behörde, die das Fahr­
zeug zugelassen hat, weiterzuleiten. Diese hat 
auf Antrag für das Fahrzeug ein anderes Kenn­
zeichen zuzuweisen. Kennzeichentafeln für die­
ses Kennzeichen sind nur gegen Ablieferung der 
über die Anzeige des Verlustes ausgestellten Be­
stätigung (Abs. 1) auszufolg.en_ Vorhandene 
Kennzeichentafeln für das bisherige Kenn­
zeich,en sind der Behörde öhne Anspruch ~uf 
En ts'chädigung abzuliefern. 

(3) Nach dem Verlust von Kennzeichelltafeln 
darf das Fahrzeug auf Straßen mit öff,entlichem 
Verkehr nur auf Grund einer Bewilligung zur 
Durchführung von übersteIlungsfahrten (§ 46) 
oder eine Woche vom Tage des Verlustes an 
mit einer behelfsmäßigen Ersatztaf.el, die in 
ihrer Form den von der Behörde ausgegebenen 
Kennzeichentafeln möglichst gleicht, weit-er yer­
wendet werden. 

(4) Ein Kennzeichen, für daseme Kenn­
zeichentafel in Verlust geraten ist, darf erst ein 
Jahr nach der Anzeige des Verlustes (Abs. 1) 
für ein anderes Fahrzeug zugewiesen werden. 

§ 52. H i nfe r1 -e g u ng des Zu ta s s u n g s­
s ehe i n e s und der K e n n z eie h e n­

ta fe I n. 

(1) Der Zulassungsbesitzer kann den Zu­
lassungsschein 'und die Kennzeichentafeln für 
sein Fahrzeug für eine bestimmte, ein Jahr 
nicht überschreitende Zeit bei der Behörde, die 
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den Zulassungsschein ausgestellt hat, hinter­
leg'en. Durch die Hinterlegung wird die Zulas­
sung des Fahrzeuges zum Verkehr (§ 36) nicht 
berührt; sie erliKht jedoch, wenn der Zulis­
sungsbesitzer nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach der Hinterlegung den Antrag auf Ausfolc 
gung der Kennzeichentafel'n gestellt oder neuer­
lich ihre Hinterlegung verfügt hat. 

(2) Hinterlegte Kennz,eichentafeln (Abs. 1) 
dürf,en erst wieder ausgefolgt werden,' wenn 
eine Versicherungs bestätigung gemäß § 62 

'Abs. 1 in zweifacher Ausfertigung und ein 
Nachweis über die ordnungsgemäß entrichtete 
Kraftfahrzeugsteuer im Sinne des § 37 Abs. 2 
lit. e vorgelegt wurden. 

§ 53. K e n n z e ich nun g der K r a f t­
w a gen des B und e s prä s i den t e n. 

Bei Fahrten des Bundespräsidenten sowie bei 
Fahrten der Kraftwagen des Bundespräsidenten 
bei feierlichen Anlässen dürfen die Kennzeichen­
tafeln dieser Kraftwagen durch Tafeln mit dem 
Staatswappen, bei Besuchen ausländischer Staats­
oberhäupter auch mit dem Jeweiligen auslän­
disch,en Staatswappen überdeckt oder ersetzt 
werden. Die Kennzeichnung anderer Kraftfahr­
zeuge auf diese oder ähnliche Art ist verbpten. 

§ 54. A b z e ich e n a n K r a f t f a h r-
z e u gen und A n h ä n ger n, 

(1) Bei Fahrten des Bundespräsidenten sowie 
bei Fahrten mit Kraftwagen des Bundespräsi­
denten bei feierlichen Anlässen darf vorne am 
Fahrzeug in der Mitte eine Flagge in den Bun­
desfarben angebracht werden, die beiderseits das 
Staatswappen zeigt. Das Anbringen von Ab­
zeichen auf diese oder ähnliche Art an anderen 
Kraftfahrzeugen ist verboten. An anderen Stei­
len dürfen Wimpel und Flaggen mit dem 
Staatswappen nur an Kraftwagen angebracht 
sein, die der Bundespräsident, jeder Präsident 
des Nationalrates, der Vorsitzende des Bundes­
rates, die Mitglieder der Bundesregierung, die 
Staatssekretäre; die Landeshauptmänner, die 
Präsidenten des Rechnungshofes, des Verfas­
sungsgerichtshofes, des Verwaltungsg.erichtshofes 
und des Obersten Gerichtshofes sowie die Ab­
geordneten zum Nationalrat und die Mitglieder 
des Bundesrates benützen. 

(2) Das ausländischen diplomatischen und 
konsularischen Vertretungs behörden und ihre,m 
Personal auf Grund von Staatsverträgen oder 
allgemein anerkannten R.egelndes Völkerrechts 
zustehende Recht, ihr,e Hoheitszeichen zu füh­
ren, bleibt unberührt. 

(3) Das Zeichen "CD" (corps diplomatique) 
darf nur an Kraftfahrzeug;en angebracht sein, 
die ständig von Mitgliedern diplomatischer Ver­
tretungsbehör.den oder von ihnen gleichgestell-

ten Personen verwendet 'w,erden. Als Mitglieder 
diplomatischer Vertretungsbehörden im Sinne 
dieses Bundesgesetzes gelten Missionschefs, 
Minister, Legationsräte, Legationssekretäre und 
Attaches. Das Zeichen "CC" (corps consulaire) 
darf nur an Kraftfahrzeugen angebracht sein, 
di,e ständig von Berufskonsuln auswärtiger Staa­
ten v·erwendetwer,den. Als Berufskonsuln im 
Sinne dieses Bundesgesetzes gelten General­
konsuln, Konsuln und Vizekonsuln auswä'rtiger 
Staaten. Die Zeichen "CD" und "CC" müssen 
in der bei Kennz,eichen üblichen Art am Fahr­
zeug angebracht sein. 

(4) Das Anbringen anderer als der in den 
Abs. 1 und 3 angeführten Zeichen, bil'dlichen 
Darstellung, Aufschrift·en und Fahnen an Fahr­
zeugen kann aus sicherheitspolizeilichen Grün­
den oder' zum Schutze der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit von der Behörde untersagt oder 
beschränkt werden. 

V. ABSCHNITT., 

Oberprüfung der Kraftfahrzeuge und Anhänger. 

§ 55. Wie der k ehr end e übe r p r ü­
fun g. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger sind von 
der Behörde, in deren örtlichen Wirkungs" 
bereich sie ihren dauer.nden Standort haben, 
wiederkehrend zu überprüfen, ob sie den Vor­
schriften dieses Bundesgesetzes und der auf 
Grund dieses Bundesgesetzes ,erlassenen Ver­
ordnungen entsprechen. Von der wiederkehren­
den überprüfung sind jedoch ausgenommen: 

a) 'Fahrzeuge des Bundes, der' Lä~der, der 
Gemeindev,erbände, der Orts gemeinden 
mit mehr als 50.00:0 Einwohnern und der, 
von diesen Gebietskörperschäften unter, .. ' 
ihrer Haftung betriebenen Unt,ernehmun­
gen; 

b) Zugmaschinen der Klasse I (§ 90); 
c) Transportkarren (§ 91), die auf geraq,er, 

waagrechter Fahrbahn bei Windstille eine 
Geschwindigkeit von 20 km/h nicht zu 
überschreiten vermögen; 

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen (§ 9'3), 
die auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine' Geschwindigkeit von 
20 km/h nicht zu übersch,reit~n vermögen; 

e) Invalidenkraftfahrzeuge (§ 94) un:d 
f) Motorfahrräder. 

,(2) Die wiederkehrende überprüfung ist drei 
Jahre, bei Kraftwagen und Anhängern zur ent­
geltlichen Personenbeförderung und zur Beför­
derung gefährlicher Güter (§ 92) ein Jahr nach 
ihrer ersten Zulassung sowie einmal in jedem 
darauffolgenden Kalenderjahr vorzunehmen; 
bei Personenkraftwagen, Kombinationskraft­
wagen und Lastkraftwagen m~t einem höchsten 
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zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 
3500 kg ist jedoch die zweite wiederkehrende 
überprüfung erst zwei Jahre nach der ersten 
vorzunehmen. Wurde der Nachweis über den 
Zeitpunkt der ersten Zulassung nicht erbracht, 
so hat die Hehörde den Zeitpunkt der ersten 
überprüfung festzusetzen. Wenn ein Fahrzeug 
länger als vier Monate dauernd abgemeldet 
oder die Kennzeichentafeln und der Zulassungs­
schein hinterlegt waren, so kann die Behörde 
auf Antrag einen späteren: Zeitpunkt fÜr die 
nächste überprüfung festsetzen. 

§ ~6. B e s 0 n der e übe r p r ü fun g. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, bei denen 
Bedenken bestehen, ob sie sich in verkehrs-

. oder betriebssicherem Zustand befinden, oder 
mit denen mehr Lärm, Rauch oder übler Ge­
ruch verursacht wird, als bei ordnungsmäßigem 
Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeid­
bar ist, sind von der Behörde noch vor Ablauf 
der in § 55 Abs. Q festgesetzten Fristen zu über­
prüfen. 

(2) Das Bundesministerium fÜr Handel und 
Wiederaufbau kann jederzeit Fahrzeuge einer 
bestimmten Art gemäß Abs. 1 überprüfen las­
sen, wenn diese Fahrzeuge Fehler oder Mängel 
aufweisen, durch die die Verkehrs- und Be­
triebssicherheit beeinträchtigt wird, oder wenn 
mit diesen Fahrzeugen mehr Lärm, Rauch oder 
übler Geruch verursacht werden kann, als bei 
ordnungsmäßigem Zustand und sachgemäßem 
Betrieb unvermeidbar ist. 

(3) Die besondere überprüfung von' Fahr­
zeugen einer bestimmten Type (Abs. 2) kann 
auch durch· Verordnung angeordnet werden. 

§ 57. Ve rf a h ren bei der übe r p r ü­
fung. 

(1) Bei der wiederkehrenden überprüfung 
(§ 55) und bei der besonderen überprüfung 
(§ 56) ist ein Gutachten darüber einzuholen, ob 
das Fa!hrzeug den Erfordernissen der Verkehrs­
und Betriebssicherheit entspricht. Dieses Gut­
achten ist auf Grund einer Prüfung des Fahr­
zeuges abzugeben. 

(2) Das Gutachten (Abs. 1) ist bei einem amt­
lichen und,' wenn ein solcher nicht zur Ver­
fügung sr-eht,. bei ein,em nach § 125 bestellten 
Sachverständigen, bei der Bundesversuchs- und 
Prüfanstalt für Kraftfahrzeuge oder bei einem 
vom Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau gemäß Abs. 4 zur Abgabe von 
solchen Gutachten ermächtigten Verein ein zu-

. holen. 

(3) Wird das Gutachten (Abs. 1) bei einem ge­
mäß § 125 bestellten Sachverständig,en einge­
holt, so hat der Landeshauptmann dem Sach-

verständigen die für die Prüfung des- Fahrzeuges 
erforderlichen Einrichtungen zur VerfüguI).g zu 
stellen. 

(4) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann Vereine, die über das hiezu 
geeignete Personal und die erforderlichen Ein­
richtungen verfügen, zur Abgabe von Gut­
achten für die wiederkehrende überprüfung er­
mächtigen, wenn die zur Verfügung stehenden 
amtlichen oder gemäß § 125 bestellten Sachver­
ständigen, die erforderlichen, vom Landeshaupt­
mann zur Verfügung gestellten Einrichtungen. 
und die Bundesversuchs- und Prüfanstalt für 
Kraftfahrzeuge nicht. ausreichen, um alle Gut­
achten gemäß Abs. 1 rechtzeitig zu erstatten. 

(5) Der Zulassungsbesitzer· hat sein Fahrzeug 
zur überprüfung (Abs. 1) il). gereinigtem Zu­
stand vorzuführen und den Typenschein oder 
den Bescheid über die Einzelgenehmigung vor-
zulegen. -

(6) Ergibt die überprüfung, daß das Fahrzeug 
den Vorschriften dieses Bundesgesetzes und den 
auf Grund dies~s Bundesgesetz,es erlassenen Ver­
ordnungen entspricht, so hat die Behörde dies 
auf dem Typenschein oder dem Bescheid über 
die Einzelgenehmigung und auf dem Zulassungs­
schein zu bestätigen. 

(7) Entspricht das Fahrzeug nicht den Vor· 
schriften (Abs. 6), so hat die Behörde auszu­
sprechen, welche Mängel zu beheben sind und 
wann das Fahrzeug zur neuedichen überprü-
fung vorzuführen ist. . 

(s) Wird die Verkehrssicherheit durch die 
weitere Verwendung des Fahrzeuges gefährd,et, 
so hat di,e Behörde die Zulassung gemäß § 44 
Abs. 1 lit. a aufzuheben. Bei Gefahr im Verzug 
sind der Zulassungsschein und die Kennzeichen­
tafeln unverzüglich an Ort und Stelle abzu­
nehmen und einzuziehen. 

§ 58. P r ü fun g a n 0 r tun d S tell e. 

(1) Die Wirksamkeit der Teile und Aus­
rüstungsgegenstände eines Fahrzeuges, die bei 
seinem B,etrieb betätigt wer,den und fÜr die 
Verkehrs- und Betriebssich,erheit von Bedeutung 
sind, und der Zustand seiner Reifen kann jeder­
zeit von der Behörde, in deren örtlichem Wir­
kungsbereich sich das Fahrzeug befindet, an Ort 
und Stelle geprüft werden. Wird die Verkehrs­
sicherheit durch die weitere Verwendung des 
Fahrzeuges gefährdet, so ist die Zulassung des 
Fahrzeuges gemäß § 44 Abs. 1 Lit. a und 3 auf­
zuheben. Bei Gefahr im Verzug sind der Zu­
lassungsschein und die Kennzeichentafeln unver­
züglich an Ort und Stelle abzunehmen und ein­
zuziehen. 

(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wir­
kungsbereich sich ein Fahrzeug befindet, . kann 
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jederzeit prüfen, ob mit diesem mehr Lärm, 
Rauch oder übler Geruch verursacht wird, als 
hei ordnungsmäßigem Zustand und sachge­
mäßem Betrieb unvermeidbar ist. 

VI. ABSCHNITT. 

Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge und 
Anhänger. 

ter Bedachtnahme auf die schutzwürdigen In­
teressen der Versicherungsnehmer, der Versi­
cherer und der Versicherungsvermittler durch 
Verordnung festgesetzt werden. Änderungen 
dieser Bestimmungen über die Vermittlung oder 
Prämieneinhebung gelten auch' für bestehende 
Vereinbarung~n über die, Vermittlung oder 
Prämieneinhebung. 

§ 59. Ver s ich e run g s p f I ich t für § 61. Ans p r ü c h e ge s c h ä d i g t e r 
K r a f t fa h r z e u g e . und An h ä n ger D r i t t erg e gen den Ver s ich er e r. 
mit i n 1 ä n dis c h e m K e.1'1 n z ei c h e n. 

(1) Eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-. 
rung Zu den vorgeschriebenen Mindestversid1e­
rungssummen (Abs. 3) und Versicherungsbedin­
gungen (§ 60) muß bei ,einem für diesen Ver­
sicherungszweig in Oster reich zugelassenen Ver­
sicherer bestehen 

a) für Kraftfahrzeuge und Anhänger, die g~-= 
mäß §§ 36- und 38 zum Verkehr zugelassen 
sind, 

b) für Probefahrten (§ 45), 

c) für überstellungsfahrten (§ 4~). 

(2) Fahrzeuge des Bundes, der Länder, der Ge­
meindeverbände, der Ortsgemeinden mit mehr 
als 50.000 Einwohnern und der von diesen un­
ter ihrer Haftung betriebenen Unternehmungen 
sind von der in. Abs. 1 angeführten Versiche­
rungspflicht ausgenommen. 

(3) Die Mindestversicherungssummen für die 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung sind un­
ter Bedachtnahme auf die schutzWürdigen In­
teressen der geschädigten Dritten, die Bedürf­
nisse des Kraftfahrverkehrs, die Interessen der 
Versicherungsnehmer und die Eigenart der 
Fahrzeuge durch Verordnung festzusetzen. 

§ 60. Vers i eh e run g s b e d i n gun gen 
und Ta r i f. 

(1) Die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
(§ 59 Abs. 1) muß nach allgemein verbindlichen 
Versicherungsbedingungen und einem festge­
setzten Tarif (Abs. 2) abgeschlossen sein. Auf 
Vereinbarungen, die von diesen' Versicherungs­
bedingungen zum Nachteil geschädigter Dritter 
abweichen, kann sich der Versicherer nicht be­
rufen. 

(2) Die Versicherungsbedingungen und der 
Tarif (Abs. 1) sind. unter Bedachtnahme auf die 
schutzwürdigen Interessen geschädigter Dritter, 
die Bedürfnisse des Kraftfahrverkehrs, die In­
teressen der Versicherten und die Interessen 
und Betriebsgrundlagen der Versicherer durch 
Verordnung festzusetzen. Änderungen der Ver­
sicherungsbedingungen oder des Tarifes gelten 
auch für bestehende Versicherungsverhältnisse. 

(3) Die Höhe des Entgeltes für die Vermitt­
lung von Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen und die Einhebung von Prämien kann un-

(1) Der geschädigte Dritte kann die ihm gegen 
einen Versicherten zustehenden Haftpflichtan­
sprüche 'unmittelbar gegen den Versicherer gel­
tend machen, und zwar im Rahmen der auf 
Grund des Versicherungsvertrages bestehenden 
Ansprüche, unbeschadet der Bestimmungen' des 
§ 158 c Abs. 1 bis 4 des Versicherungsvertrags­
gesetzes 1958. Dem Versicherer stehen dem ge­
schädigten Dritten gegenüber nur die Einwen-' 
dun gen zu, die der Versicherte diesem gegenüber 
zu machen berechtigt ist. . 

(2) Auf Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen haben die Bestimmungen der §§ 158 d und 
158 e des Versicherungsvertragsgesetzes 1958 
über. die· Anzeige- und Auskunftspflicht des ge­
schädigten Dritten keine Anwendung zu finden. 

§ 62. übe 'r w ach u n g der Ver sie h e­
run g. 

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungs­
nehmer auf Verlangen binnen fünf Tagen nach der 
übernahme der Verpflichtungen aus einer vor­
geschriebenen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche~ 
rung (§ 59 und § 60} eine Bestätigung über die 
übernahme dieser Verpflichtungen, die Ver­
sicherungsbestätigung, kostenlos in zweifacher 
Ausfertigung auszustellen. 

(2) Die. Behörde hat nach der Ausstellung des 
Zulassungsscheines das zugewiesene Kennzeichen 
in eine der Ausfertigungen der Versicherungs­
bestätigung (Abs. 1) einzutragen und diese dem 
Versicherer zu übersenden. Sie hat den Ver­
sicherer von jeder Zuweisung eines anderen 
Kennzei,chens für das versicherte Fahrzeug zu 
verständigen. Sie hat den Versicherer auch von 
der Abmeldung oder Aufhebung der Zulassung 
zu verständigen, sofern nicht eine Anzeige ge­
mäß .Abs. 3 über das Nichtbestehen oder die Be­
endigung der vorgeschriebenen Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung erstattet wurde. Die 
Verständigung des Versicherers durch die 
Behörde ersetzt die Anzeige des Versicherers 
hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Beginn der 
in § 158 c Abs. 2 des V, ersicherungsvertragsge­
setzes 1958 angeführten Frist von einem Monat. 

(3) Der VersiclJerer hat jeden Umstand, der 
das Nichtbestehen oder die Beendigung der für 
ein Fahrzeug vorgeschriebeneln Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherung Zur Folge hat, unter 
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Angabe des Kennzeichens der Behörde, die den 1 s,etzt werden, wenn sich die Versicherungen aus­
Zulassungsschein für das Fahrzeug ausgestellt schließlich auf Fahrzeuge mit ausländischem Kenn­
hat, in doppelter Ausfertigung anzuzeigen. Das zeichen .erstrecken, und wenn Besonderheiten im 
gleiche gilt, wenn die Versicherungssummen die Ausländerverkehr es erfordern. 
vorgeschriebenen Mindestsummen nicht errei­
chen. Die Behörde hat' nach Einlangen dieser 
Anzeige die Zulassung gemäß § 44 Abs. 1 lit. b 
aufzuheben. Bei Gefahr im Verzug sind der Zu­
lassungsschein und die Kennzeichentafeln unver­
züglidl abzunehmen und einzuziehen. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 gel­
ten bei der Zuweisung von Probefahrt- oder 
Überstellungskennzeichen sinngemäß. 

§ 63. H a f tun g für K I' a f t f a h r z e u g e 
und Anhänger mit ausländischem 

K e n n z e ich e n. 

(1) Für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 
ausländischem Kennzeichen muß, wenn sie im 
Inland auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
verwendet werden, die Haftung eines zum Be­
trieb der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 

. in österreich zugelassenen Versicherers oder 
eines Verbandes solcher Versicherer im Umfang 
der §§ 59 und 60 vorliegen. Dies gilt für Mo­
torfahrräder auch dann, wenn sie im Heimat­
staat nicht als Kraftfahrzeuge gelten oder keine 
Kennzeichen führen müssen. . 

(2) Der Nachweis der im Abs. 1 angeführten 
Haftung ist beim Eintritt in das Bundesgebiet 
dem Zollamt und sonst im Bundesgebiet auf 
Verlangen den Organen der Straßenaufsicht zu 
erbringen. Wird dieser Nachweis beim Zollamt 
nicht erbracht und keine Schadenbehandlungs­
ve,rsicherung gemäß Abs. 3 abgeschlossen, so hat 
dieses die Einbririgung des Fahrzeuges in das 
Bundesgebiet zu verhindern. 

(6) Für Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherun­
gen, die sich ausschließlich auf den Betrieb der im 
Abs. 1 angeführten Fahrzeuge erstrecken, können 
durch Verordnung, den Besonderheiten solcher 
Versicherungen entsprechend, auch andere als die 
auf Grund des § 59 Abs. 3 bestimmten Mindest­
versicherungssummen festgesetzt wer,den. 

(7) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann Fahrzeuge mit ausländischem 
Kennzeichen, die einem ausländischen Staat oder 
bei Bundesstaaten einem ihrer Länder gehören, 
von der in Abs. 1 angeführten Verpflichtung 
befreien, wenn die Befriedigung von Ansprüchen 
geschädigter Dritt,er auf andere Weise gewähr­
leistet ist. 

(8) Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen 
sind bei Geg·en~,eitigkeit von der in Abs. 1 ange­
führten Verpflichtung ,befreit, wenn sie einem 
ausländischen Staat, bei Bundesstaaten audl einem 
seiner Länder, gehören und hierüber ,eine Beschei­
nigung der Regierung ihres Staates, bei Bundes­
ländern der Bundesregierung, mitgeführt wird, 
in der auch die Stelle angegeben ist, der es obliegt, 
nach dem Recht des durdlfahrenen Staates 
Schadenersatz zu leisten, und gegen welche vor 
den nach dies'em Recht zuständigen Gerichten 
Klage erhoben werden kann. Diese Bescheinigung 
ist heim Eintritt in das Bundesgebiet dem Zoll­
amt und sonst im Bundesgebiet den Organen der 
Straßenaufs,icht auf Verlangen zur Überprüfung 
auszuhändigen. 

VII. ABSCHNITT. 
(3) Die Haftung für die in Abs. 1 angeführten 

Fahrzeuge kann auch durch eine V.ersicherung Erteilung und Entziehung der Berechtigung zum 
gewährleistet werden,' die keine Kraftfahrzeug- Lenken von Kraftfahrzeugen. 
Haftpflichtversicherung ist (Schadenbehandlungs- §64. A 11 gern ein e s. 
versicherung). Beiträge für dLese Versicherungen (1) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf 
sind beim Zollamt zu leisten. Dieses hat die Bei- Straßen mit öffentlichem Verkehr ist nur auf 
träge in Empfang zu nehmen undl den Versiche- Grund einer von der Behörde, erteilten Lenker­
rungsschein auszufolgen. Der Versich.erungsschein berechtigung für die Gruppe (§ 65 Ahs. 1) zu­
gilt als Quitturug für die Leistung des Beitrages. lässig, in die ,das Kraftfahrzeug fällt; ,da,s Lenken 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen ist eines Motorfahrra,des ist auf Grund einer Lenker­
ermächtigt, für den Betrieb der Scha,denbehand- berechtigung für jede der im § 65 Abs. 1. ange­
lungsversicherung (Abs.3) die Ausfallshaftung der führten Gruppen bdereines von der Behörde 
Republik österreich für höchstens 90 v. H. des ausgestellten Lenkerausweises für Motorfahr­
Verlustes unter der Voraussetzung zu überneh- räder (§ 76) zulässig. Die Bestimmungen des § 77 
men, daß die Republik Österreich mit mindestens über die Heereslenkerherechtigung sowie des 
60 v. H. an einem Gewinn beteiligt wird. Verlust Abs. 5 und des § 84 über ausländisdle Lenker­
und Gewinn sind auf Grund der Geschäftspläne berechtigungen bleiben unberührt. 

zu ermitteln. (2) Die Lenkerberechtigu'ng darf, unbeschaclet 
(5) Für Kraftfahr:zeug-Haftpflichtversicherun- der Bestimmungen der Abs. 3 und 4, nur Per­

gen und Schadenbehandlungsversicherungen sonen erteilt werden, die das 18. Lebens'jahr voII­
(A'hs. 3) können eigene Versich,erungsbedingungen endet haben, bei denen keine Ausschließungs­
und ein eigener Tarif durch Verordnung festge-. gründe gemäß § 66 vorliegen und die ~um Len-
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ken von Kraftfahrzeugen der entsprechenden 
GrupRe geistig und körperlich geeignet und 
fachlich befäh~gt sind. 

(3) Eine Lenkerberechtigung für die Gruppe D 
und H darf nur Personen erteilt werden, die das 
24. Lebensjahr vollendet haben. Berufskraft-' 
fahrern, die das 22. Lebensjahr vollendet haben, 
darf jedoch auch eine Lenke14berechtigung für die 
Gruppe D, bis zur Vollendung des 24. Lebens­
jahres beschränkt auf den linienmäßigen Omni­
busverkehr im Ortsgebiet (§ 2 Z. 15 der StVO. 
1960) oder beschränkt auf Fahr?:euge von Feuer­
wehren, erteilt werden, wenn sie im Sinne des 
§ 120 Abs .. 5 als Omnibuslenker für den Stadt­
verkehr ausgebildet &ind. 

(4) Eine L'enkerberechtigung für die Gruppe F, 
beschränkt auf Zugma&chinen und &elbstfahrende 
Arbeitsmaschinen, für die Erleichterungen gemäß 
§, 90 Abs. 4 oder § 93 festgesetzt sind und die im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebes verwendet werden, dad ,bei dringender 
wirtschaftlich-er Notwendigkeit unter Vorschrei­
bung erf'Orderlicher Auflagen auch Pers'Onen 
erteilt werden, die das 16. Lebensjahr v'Ollendet 
haben, wenn sie die zum Lenken s'Olcher Fahr­
zeuge erf'Orderlich,e geistige und körperliche Reife 
besitzen. 

(5) Das Lenken eines Kraftfahrzeuges auf 
Grund einer im Ausland erteilten Lenkerberech­
tigung ist zulässig, wenn seit der Begründung 
des 'Ordentlj.che~ W'Ohnsitzes des B,esitzers dieser 
Lenkerberechtigung in österreich nicht mehr als 
ein Jahr verstrichen ist. 

(6) Besitzern einer im Ausland erteilten Lenker­
berechtigung, die seit länger als sechs M'Onaten 
ihren 'Ordentlichen W'Ohnsitz in österreich haben 
und glaubhaft machen, daß sie auf Grund dieser 
Lenkel'berechtigung seit mindestens einem Jahr 
Kraftfahrzeuge der Gruppe gelenkt haben, für 
die die Lenkerberechtigung erteilt wurde, 1st auf 
Antrag eine Lenkerberechtigung mit dem gleichen 
Berechtigungsumfang zu erteilen, wenn bei ihnen 
keine Bedenken hinsichtlich des Vorliegens von 
Ausschli,eßungsgründen (§ 66) hinsichtlich ihrer 
geistigen und körperlichen Eignung und hinsicht­
lich ihrer fa,chlichen Befähigung bestehen. 

(7) Besitzern einer Heereslenkerberechtigung 
(§ 77) istunbeschadet der Bestimmungen des 
Abs. 3 auf Antrag eine Lenkerberechtigung mit 
dem gleich,en Berechtigungsumfang zu erteilen. 
Dies gilt jedoch nicht für Anträge, ,die nach Ab­
lauf eines Jahres, gerechnet vom Tage der 
Beendigung dC6 Präsenzdienstes, gestellt werden. 

§ 65. Um fan g de.r L e n k e rb e r e c h ti­
gung. 

(1) Die Lenkerberechtigung darf nur für f'Ol­
gende Gruppen v'On Kraftfahrzeugen erteilt 
werden: 

I. Mit Gültigkeit für den Verkehr in österreich 
und für den internati'Onalen Verkehr in den 
Staaten, die dem Genfer Abk'Ommen über den 
Straßenverkehr, BGBI. N r. 222/1955, beigetreten 
sind, und in anderen Staaten, soweit die Lenker­
berechtigung dort anerkannt wird: 

Gruppe A: Motorräder, Motorräder mit Bei­
wag,en, Invalidenkraftfahrzeuge und Kraft­
fahrzeuge mit drei Rädern und einem Eigen­
gewicht von nicht mehr als 400 kg, auch wenn 
mit ihnen ein leichter Anh~nger (§ 2 Z. 2) 
gezogen wird. 

Gruppe B: Kraftwagen zur Personenbeförderung 
mit nicht mehr als acht Plätz-en außer dem 
Lenkerplatz oder Kraftwagen zur Güter­
beförderung mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
auch wenn mit: ihnen ein leichter Anhänger 
(§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe .e: Kraftwagen zur Güterlbeförderung 
mit einem höchsten !zulässigen Ges;amtgewicht 
von mehr als 3500 kg, auch wenn mit ihnen 
ein leichter Anhänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe D: Kraftwagen zur Pers'Onenbeförderung 
mit mehr als acht Plätzen außer dem Lenker­
platz, auch wenn mit ihnen ein leichter An­
hänger (§ 2 Z. 2) gezogen wird; 

Gruppe E: Kraftwagen der Gruppe B, C oder D, 
mit denen andere als leichte Anhänger (§ 2 
Z. 2) &ezog'en werden, sofern der Lenker zum 
Lenken die&er Kraftwagen berechtigt ist. 

IL Mit Gültigkeit für den Verkehr in öster­
reich und in anderen Sta,aten, soweit die Lenker­
berechtigung dort anerkannt wird: 
Gruppe F: Zugmaschinen der Klasse I und 11 

(§ 90 Abs. 1), auch wenn mit ihnen Anhänger 
gezogen werden, und selbstfahrende Arbeits­
maschinen, für die gemäß § 93 Erleichterungen 
.festgesetzt ~ind oder die im Rahmen eines 
land- und forstwirtschaftlich,en Betriebes ver­
wendet werden; . 

Gruppe G: Sonder kraftfahrzeuge (§ 2 Z. 22) und 
selbstfahrende Arheitsmaschinen, die im Rah­
men eines land- und (forstwirtschaftlichen 
Betriebes verwendet wer,den; 

Gruppe H: Kraftwag,en zur Beförderung gefähr­
li,cher qüter (§ 92). 

(2) Die Lenkerberechtigung ist, soweit dies auf 
Grund der Erhebungen (§ 66), auf Grund des 
ärztlichen Gutachtens (§ 69 Abs. 1 lit. b) oder 
wegen der Art der Lenkerberechtigung nach den 
Erfordernissen der Verkehrssicherheit nötig ist, 
unter den entsprechenden Auflagen oder unter 
Bedingungen wie Befristungen, örtliche Ein­
schränkungen oder soO'stige Beschränkungen zu 
erteilen. 

(3) Personen, di,e nach dem ärztlichen Gut­
achten "beschränkt ,geeignet" sind, darf nur eine 

98 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 27 von 100

www.parlament.gv.at



28 98 der Beilagen 

eingeschränkte Lenkerberechtigung erteilt wer­
den, die ausschließlich zum Lenken eines bestimm­
ten, im ärztlichen Gutachten bezeichneten Inva­
liden- oder AusgIeichkraftfahrzeug-es berechtigt 
(§ 71 Abs. 2). 

(4) Die Lenkerberechtigungen für die Gruppen 
D und H umfassen auch die für die Gruppen B, 
C, Fund G; die Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C umfaßt auch die für die Gruppen B, 
Fund G. 

(5) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe B 
berechtigt auch zum Lenken von sdbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen mit einem höchsten zulässigen 
Gesamtgewicht von nicht mehr alls 3500 kg. Die 
Lenkerberechtigung für die Gruppe C berechtigt 
auch -zum Lenken von selbstfahrenden A~beits­
-maschinen mit einem höchsten zulässigen Gesamt­
gewi,cht von mehr als 3500 kg. Die Lenker­
berechtigung für die Gruppen C und E berechtigt 
auch zum Lenken von Zugmas,chinen der 
Klas,s,e In, mit denen besetzte Omnibusanhänger 
gezogen werden. Die Lenkerberechtigung für die 
Gruppe F berechtigt auch zum Lenken von Ein­
achszugmaschinen, die mit einem anderen Fahr­
zeug so verbunden sind, daß sie mit diesem ein 
einziges Kraftfah~zeug bilden, wenn dieses nach 
seinem Eigengewicht uild seiner Höchstg-eschwin­
digkeit einer Zugmaschine der Klasse I oder Ir 
(§ 90 Abs. 2) entspricht. Das Ziehen von anderen 
als leichten Anhängern mit einem Kraftfahrzeug 
der Gruppe G ist nur auf Grund einer Lenker­
berechtigung für ,die Gruppen, in die dieses Kraft­
fahrzeug fällt, und einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppe E zulässig. '_ ' 

(6) Das Lenken unbesetzter Kraftfahrzeuge der 
Gruppe D ist auch mit einer Lenkerberechtigung 
für die Gruppe C zulässig; dies gilt auch dann, 
wenn einschließlich des Lenkers nicht mehr als 
neun Personen befördert werden, die mit der 
B-etreuung des Fahrzeuges im Rahmen ihres Be­
triebes oder mit der Erfüllung behördlicher Auf­
gaben befaßt sind. 

§ 66. Aus s chI i e ß u n g s g r ü n d e. 

(1) Die Lenkerberechtigung (§ 64 Albs. 1) darf 
nicht erteilt werden, wenn auf Grund des Vor­
liegens erwiesener oder amtsbekannter be­
stimmter Tatsachen angenommen werden muß, 
daß der B,ewerber um eine Lenkerberechtigung 

a) di,e Verkehrssicherheit insbesonder,e durch 
rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr 
oder durch Trunkenheit gefährden wird, 
oder 

b) sich weg-en der erleichternden Umstände, 
die beim Lenken von Kraftfahl"lZCugen ge­
geben sind, sonstiger schwerer strafbarer 
Handlungen schuldig machen wird. 

Für die Wertung dieser Tatsachen sind hei straf­
baren Handlungen die Verwerflichkeit der Tat, 
die seit der Tat verstrich,ene Zeit und das Ver­
halten während dieser Zeit maßgebend. 

(2) ·Als bestimmte Tatsache, die eine Verfeh­
lung im Sinne des Ahs. 1lit. a erwarten läßt, 
hat insbesondere -zu gdten, wenn eine Person 

a) ein Kraftfahrzeug in einem durch Alkohol 
oder Suchtgift beeinträchtigten Zustand 
gelenkt oder in Betrieb genommen hat, 

b) sich zur Vereitelung der Wahrheitsfindung 
gew-eigert . hat, sich einem im öffentlichen 
Sanitätsdienst stehenden Arzt oder einem 
dienstha:benden Arzt eines öffentlidlen 
Krankenhauses -zwecks Feststellung des 
Grades der Alkoholeinwirkung vorführen 
zu lassen, sich dieser Untersuchung zu 
unterziehen oder sich Blut abnehmen zu 
lassen, obwohl die im § 5 der StVO. 1960 
angeführten V ora ussetzungen vorlagen, 

c) es unterlassen hat, nach einem durch das 
Lenken eines Kraftfahrzeuges selbst ver­
ursachten Verkehrsunfall, bei dem Personen 
verletzt wurden, sofort anzuhalten und 
erfor.derliche Hilfe zu leisten oder herbeizu­
holen, 

d) sonst schwer gegen die VerkehrSIVor­
schl"iften verstoßen und die Verkehrs­
sicherheit gefährdet hat, 

e) 5,chwer oder wiederholt gegen die Vor­
schriften zum SdlUtze der körperlichen 
Sicherheit v·erstoßen hat, 

f) wegen Trunkenheit amtsbekannt ist oder 
g) wegen Genusses von Suchtgiften amtshe­

kannt ist. 
(3) Als bestimmte Tatsache, .die eine Verfehlung 

im Sinne' des Ahs. 1 lit. b erwarten läßt, hat 
insbesondere ~u gelten, wenn .eine' Person 

a) .da-s Verbrechen der Notzucht oder Smän­
dung 'begangen hat, 

b) unter unmittelibarer Zuhil,f,enahme von 
Kraftfahrzeugen g-egen die Vorschriften zum 
Schutze der Sicherheit des Eigentums ver­
stoßen hat. 

§ 67. Ve rf a h ren bei der Er t eil u n g 
der L e n k e rh e r -e c h t i g U 11! ,go 

(1) Bei Anträgen um Erteilung einer Lenker­
'berechtigung kann die Behörde, in deren ört­
limem Wirkungshereich der Bewel1her seinen 
ordentlichen Wohnsitz· hat, die Durch- oder 
'Weiterführung des Verfahrens auf die Behörde 
übertragen, in deren örtlich-ern Wirkungsbereich 
der Ort der Bes-chäftigung des Bewerhers liegt, 
wenn dadurch· eine weseQtliche Vereinfachung des 
Verfahrens oder eine erhebliche Erleicht.erung 
für den Antragsteller erzielt wird. 

(2) Vor der Erteilung der Lenkerberechtigung 
hat die Behörde, unbeschadet der Bestimmungen 

... 
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des Abs. 3 ein ärztliches Gutachten darüber ein­
zuholen, ob der Bewerber zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen geistig und körperlich geeignet 
ist. Das ärztliche Gutachten darf im Zeitpunkt 
der Entscheidung nicht älter als ein Jahr sein. 
Wenn das ärztliche Gutachten eine Begutachtung 
technischer Fragen voraussetzt oder bei einem 
bestimmten Fahrzeug festzustellen ist, ob es 
die in einem auf "beschränkt geeignet" laut~naen 
Gutachten angeführten körperlichen Mängel ,aus­
gleicht, so ist ein Gutachten eines technischen 
amtlichen und, wenn ein solcher nicht zur Ver­
fügung steht, gemäß § 126 bestellten Sachv'er­
ständigen hierüber einzuholen. Wenn das ärzt­
liche Gutachten eine Beobachtun'g des Bewerbers 
beim Handhaben von Betätigungsvorrichtungen 
des Kraftfahrzeuges erfordert, so ist die Durch­
führung einer Beobac,:htungsfahrt (§ 69 Abs. 2) 
anzuordnen. 

(3) Vor der Erteilung der Lenkerberechtigung 
hat die Behörde ein Gutachten eines rechtskun­
digen und eines technischen amtlichen und, wenn 
ein solcher nicht zur Verfügung ~teht" gemäß 
§ 126 bestellten Sachverständigen darüber ein­
zuholen, ob der Bewerber zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen der in Betracht kommenden 
Gruppe fachlich befähigt ist; dieses Gutachten 
ist yon beiden Sachverständigen auf Grund 
der Lenkerprüfung (§ 70) zu erstatten. Es 
hat nur auszusprechen, ob der Begutachtete 
zum Lenken von Fahrzeugen der in Betracht 
kommenden Gruppe fachlich befähigt ist oder 
nicht; wurde die Prüfung nicht bestanden, so ist 
auch anzugeben, wann sie frühestens wiederholt 
werden kann. Das Gutachten ist von beiden 
Sachverständigen gemeinsam zu erstatten und 
darf nur "fachlich befähigt" lauten, wenn beide 
Sachverständige dieS'er Ansicht sind. 

. (4) Personen, denen eine Lenkerberechtigung 
entzogen wurde, darf vor Ablauf der bei der 
Entziehung festgesetzten Zeit (§ 73 Abs. 1) keine 
LeITkerberechtigung . erteilt werden. Bei der Er­
teilung einer Lenkerberechtigung an' einen Be­
werber, dem eine Lenkerberechtigungentzogen 
wurde, kann die Behörde, sofern das letzte ärzt­
liche Gutachten im Zeitpunkt der Entscheidu~g 
nicht älter ist als' ein Jahr und nicht die Ertei­
lung einer Lenkerberechtigung für die Grup­
pen D und H beantragt wurde, von der Ein­
holung eines ärztlichen Gutachtens oder eines 
Gutachtens über die fachliche Befähigung (Abs. 3) 
absehen, wenn dagegen im Hinblick auf den 
Grund der Entziehung und vom Standpunkt der 
Verkehrssich,erheit aus keine Bedenken bestehen. 

(5) Vor der gleichzeitigen Erteifung einer Len­
kerberechtigung für die Gruppen B, C, D, F 
oder H und für die Gruppe A hat die Behörde 
ein Gutachten über die fachliche Befähigung 
(Abs. 3) fur die Gruppen B, C, D, F oder Hund 
für die Gruppe A ein Ergänzungsgutachten hiezu 
einzuholen. 

(6) Vor der Ausdehnung einer Lenkerberech­
tigung auf' weiter,e der im § 65 Abs. 1 ange­
führten Gruppen hat die Behörde über die 
fachliche Befähigung nur ein Ergänzungsgut­
achten einzuholen. Ein neuerliches ärztliches 
Gutachten ist nur einzuholen,' wenn das letzte 
ärztlich,e Gutachten im Zeitpunkt der Entschei­
dung mehr als ein Jahr alt ist oder die Erweit'e­
rung einer Lenkerberechtigung auf die Grup­
pen D, E und H beantragt wut,de. 

(7) Die ZUr Erteilung einer Lenkerberech­
tigung gemäß § 64 Abs. 7 und Ausstellung eines 
Führerscheines erforderlichen Schriften sind von 
Stempelgebühren befreit, wenn dem Antrag­
steller eine Heereslenkerberechtigung für die in 
Betracht kommende Gruppe erteilt wurde. 

§ 68. Er t eil u n g der L e n k erb e r e c h­
t i gun g für cl i e G I' U P P enD, E und H. 

(1) Die Lenkerberechtigungen für die Grup­
pen D und H dürfen nur für 5 Jahre und nur 
Personen erteilt wer,den, die glaubhaft machen, 
daß sie mindestens zwei Jahre Kraftfahrzeuge der 
Gruppe C oder mindestens ein Jahr Kraftfahr­
zeu;ge der Gruppe B und mindestens ein weiteres 
Jahr Kraftfahrzeuge der Gruppe. C gelenkt 
haben; die Lenkerberechtigung für die Gruppe D 
darf jedoch, sofern sie für zwei Jahre, gerechnet 
von der Erteilung, auf den linienmäßigen 
Omnibusverkehr im Ortsgebiet (§ 2 Abs. 1 Z. 15 
der StVO. 1960) oder auf Fahrzeuge von Feuer­
wehren eingeschränkt wird, auch Personen erteilt 
werden, die eine Lenkerberechtigung für d~e 
Gruppe C besitzen, im Sinne der Bestimmungen 
des § 120 Abs. 5 als Omnübuslenker für den 
Stadtverkehr ausgebildet sind oder dem Fahr­
und Maschinendienst von Feuerwehren angehören 
und glaubhaft machen, daß sie dl'ei Jahre Kraft­
fahrzeuge der Gruppe B gelenkt haben . 

(2) Die Gültigkeit einer Lenkerberechtigung 
für die Gruppen D und H darf nur verlängert 
werden, wenn durch ein ärztliches Gutachten 
festgeStellt wurde, daß die ge~tige und körper­
liche Eignung ihres Besitzers noch gegeben ist. 
Die zur Erlangung dieser Verlängerung und 
dieses ärztlichen Gutachtens erforderlichen Schrif­
ten sind von Stempelgebühren befreit. Bei der 
Wiedererteilung einer Lenkerberechtigung für 
die Gruppen D und H innerhalb von sechs Mo­
naten nach Ablauf der Gültigkeit der bisherigen 
kann von der Einholung eines Gutachtens über 
die fachliche Befähigung (§ 67 Abs. 3) abgesehen 
werden, wenn hei der Behörde keine Bedenken 
darüber bestehen, ob der Bewerber noch die er­
forderliche fachliche Befärugung besitm. 

(3) Die Lenkerberechtigung für die Gruppe E 
darf nur Personen erteilt werden, die glaubhaft 
gemacht haben, daß sie mindestens ein Jahr Kraft­
fahrzeuge der Gruppe des ziehenden Fahrzeuges 
geLenkt haben; dieser Nachweis ist jedoch bei 
Inhabern einer Lenkerberechtigung fjir die Grup­
pen D und H nicht erforderlich. 
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§ 69. Är z tl i c:h e s Gut ach t e n. 

(1) Das ärztliche Gutachten hat zu lauten: 
"geeignet", "bedingt geeignet", "beschränkt ge­
eignet" oder "nicht geeignet". Ist der zu Begut­
achtende nach dem ärZtlichen Befund 

a) geistig und körperlich zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen einer oder mehrerer 
Gruppen ohne Einschränkung geeignet, so 
hat d.as Gutachten "geeignet" für diese 
Gruppen zu lauten; 

b) zum Lenken von Knftfahrzeugen einer 
oder mehrerer Gruppen nur unter der 
Voraussetzung geeignet, daß er Körper­
ersatzstücke oder Behelfe (B,rillen, Si,tz­
polster und dergleichen) oder daß er nur 
Fahrzeuge mit bestimmten MerkmaLen ver­
wendet~ so hat das Gutachten "bedingt 
geeignet" für die entsprechenden Gruppen 
zu lauten und Auflagen und Bedingungen, 
wie Befristungep, örtliche Einschränkungen 
oder sonstige Beschränkungen anzuführen, 
unter denen eine Lenke,rberechtigung ohne 
Gefährdung der Verkehrssicherheit erteilt 
werden kann; das gleiche. gilt auch für Per­
sonen, .deren Eignung nur für eine be­
stimmte Zeit angenommen werden kann 
und bei denen Nachuntersuchungen er­
forderlich sind; 

c) zum Lenken nur eines bestimmten Fahr­
zeuges nach § 2 Z. 18 loder 23 geeignet, so 
·hat das Gutachten "beschränkt geeignet" 
zu lauten und anzugeben, durch welche 
körperlichen Mängel die Eignung' be­
schränkt ist und das Kennzeichen und die 
Fahrgestellnummer des Fahrzeuges anzu­
führen, bei dem diese Mängel ausgeglichen 
werden können; 

d) zum Lenken von Krahfahrzeugen einer 
oder aller Gruppen nicht geeignet, so hat 
das Gutachten "nicht geeignet" für die ent­
sprechenden Gruppen zu lauten. 

(2) Die im § 67 Abs. 2 angeführte Beobach­
tungsfahrt darf nur auf einem Schulfahrzeug 
(§ 113 Ahs. 3) der in Betracht kommenden 
Gruppe von Kraftfahrzeugen (§ 65 Abs. 1) vor­
genommen werden; ist jedoch angesichts beson­
derer Umstände eine Gefähl'dung der Verkehrs­
sicherheit nicht zu befürchten, so kann die Be­
ob.achtung~fahrt ,insbesondere bei Besitzern einer 
Lenkerberechtigung auch auf einem anderen ge­
eigneten Kraftfahrz.eug der in Betracht kom­
menden Gruppe abgenommen werden. Während 
der Beobachtungsfahrt muß, wenn möglich, neben 
dem zu beob.achtenden Lenker ein technischer 
amtlicher oder gemäß § 126 bestellter Sachver­
ständige.r, ein Inhaber eines Fahdehrerausweises 
gemäß § 115 Abs. 1 oder ein im § 120 Abs. 1 
angeführ~er Ausbildner sitzen. Der neben d~m I 
Lenker Sitzende hat durch entsprechendes Em-

greifen in dessen Fahrweise Unfällen nach Mög­
lichkeit vorzubeugen. Ist :die Beobachtungsfahrt 
auch zur Beurteilung techni,scher Frag,en erfor­
derlich, so hat auch der im § 67 Abs. 2 ange­
fUhrte technische Samverständige daran teilzu­
nehmen. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher­
heit, dem jeweiligen Stand der medizinischen 
Wissenschaft und der Technik emspl'echend, die 
näheren Bestimmungen tiber die ärztliche Unter­
suchung, die Prüfung durch Untersuchungsstellen 
für die psychologische Eignung und die Erstel­
lung des ärztlichen Gutachtens (A!bs. 1) fest­
gesetzt werden; hiebei ist auch festzusetzen, daß 
Per~onen, bei denen bestimmte Leiden oder Ge­
brechen vorliegen, als zum Lenken von Kraft­
fahrzeugen nicht geeignet oder nur unter be­
stimmten Bedingungen oder Beschränkungen ge­
eignet :zu gelten haben. 

§ 70. L e n k e r p r ü fun g. 

(1) Die Lenkerprüfung hat aus einer theore­
tischen und einer praktischen Prüfung zu be­
stehen. Sj.e kann für ein Ergänzungsgutachten 
(§ 67 Abs. 5 und 6) oder ein im Zuge eines Ent­
ziehungsvedahrens eingeholtes Gutachten (§ 74 
Abs. 2) entsprechend .abgekürzt werden. Wird 
gemäß § 76 ein Gutachten über die Befähigung 
zum Lenken von Motorfahrrädern abgegehen, 
so kann sich die Lenkerprüfung auf die Kenntnis 
der in Ahs. 2 lit. a .angeführte,n Vorschriften 
beschränken. . 

(2) Die theoretisme Prüfung iSlt öffentlim. Sie 
ist unter Bedachtnahme auf die angestrebte 
Gruppe (§ 65 Abs. 1) abzunehmen und hat sich 
zu erstrecken 

a) auf ,die Kenntnis der für das Lenken eines 
Kraftfahrzeuges maßgebenden Verkehrs­
vorschriften und 

b) auf die für das 'sich·ere Lenken von Kraft­
fahrzeugen und das richtige Ve,rhalten bei 
den im Straßenverkehr zu erwartenden 
besonderen Umständen u{1d Gefahren not­
wendigen Kenntnisse, zum Beispiel im 
Hinblick auf die Fahrbahnbeschaffenheit, 
die Sichtverhältnisse und auf die Beein­
trächtigung anderer Straßenbenützer; bei 
Bewel'bern um eine Lenkerberechtigung für 
die Gruppen C, D, E, Fund H auch au~ 
die hiefür ir'l technischer Hinsicht und im 
Hinblick auf die. Eigenart und B.auweise 
der Kraftfahrzeuge und Anhänger not-
wendigen Kenntnisse. . 

(:~) Die praktische Prüfung hat zu umfassen: 

a) die Vorgangsweise bei der für die Fahrt 
notwendigen und möglichen überprüfun­
gen des Zustandes des Fahrzeuges, 
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b) Fahrübungen, wie Umkehren, Rückwärts­
fahren, Anfahren auf Steigungen, Einfahren 
in P.arklücken uilid Ausfahren aus diesen 
und dergleichen, 

c) eine längere Prüfungsfahrt auch durch 
Straßen mit starkem Verkehr. 

(4) Das für die Prüfung erforderliche Fahrzeug 
hat der Prüfungswerber beizustj!llen und bei 
Fahrzeugen, die nicht ihm oder einer Fahrschule 
gehören, eine schriftliche Erklärung des Zu­
lassungsbesitzers darüber vorzulegen, daß dieser 
der Verwendung ,des Fahrzeuges für die Prü­
fungsfahrtzustimmt. Prüfungswerber, die nach 
dem ärztlichen Gutachten "beschränkt geeignet" 
sind, haben das entsprechende Invaliden- oder 
Ausgleichkraftfahrzeug (§ 2 Z. 18 oder 23) bei­
zustellen. 

(5) Die praktische Prüfung darf erst abgenom­
men werden, nachdem die theoretische Prüfung 
mit Erfolg abgelegt worden ist. Sie ist auf einem 
zum Verkehr zugelassenen Kraftfahrzeug der 
Gruppe abzunehmen, für die derPrüfungswerber 
eine Lenkerberechtigung beantragt hat. Dieses 
Kraftfahrzeug muß 0 eine richtige Beurteilung der 
praktischen Kenntnis·se des Prüfungswerbers und 
eine sichere Einflußnahme auf seine Fahrweise 
durch den neben ihm Sitzenden ermöglichen. nie 
Prüfung v,on Bewerbern um eine Lenkerberechti­
gung für die Gruppe A kann, sofern keine Be­
denken dagegen bestehen, auf je,dem Motorrad 
abgenommen werden. Die Prüfung von Bewer­
bern um eine Lenkerber·echtigung für die Grup­
pen B bis E und H ist auf Kraftwagen der an­
gestrebten Gruppe 'abzunehmen, die den Bestim­
mungen des § 113 Abs. 3 über Schulfahrzeuge 
entsprechen; sie kann jedoch bei Fahrzeugen der 
Gruppen D und H und, sofern die Verkehrs­
sicherheit dadurch nicht gefährdet wird, auch 
sonst auf einem anderen Kraftwa·gen der ent­
sprechenden Gruppe abgenommen werden, bei 
dem die Hilfsbremse und die Vorrichtung zum 
AbsteHen des Motors vom Platz neben dem 
Lenkerplatz aus betätigt werden können, insbe­
sondere bei Prüfungswerbern, die durch übungs­
fahrten g!'!mäß § 122 ausgebildet wurden. 

(6) Der während der Fahrt (Abs. 3 lit. bund c) 
neben dem Prüfungswerber Sitzende hat, soweit 
es ihm möglich ist, Unfällen durch entsprechendes 
Eing,rei.fen in die Fahrweise des Prüfungswerbers 
vorzubeugen. 

(7) Nach der Prüfuilig haben die Prüfer dem 
Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die 
Prüfung 'bestanden hat, und, wenn er die Prüfung 
nicht bestanden hat, auch wann sie nach ihrer 
Ansicht frühestens wiederholt werden kann. Die 
Lenkerprüfung darf nicht vor Ablauf einer 
Woche wiederholt werden. 

(s) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen' Stand der Technik entsprech~nd, die 
näheren Bestimmungen über den Vorgang und 
den Umfang der Prüfung festzusetzen. 

§ 71. Aus s tell u n g des F ü h r e r­
sc he i n e s. 

(1) Die Behörde hat dem Bewerber über die 
von ihr erteilte Lenkerberechtigung eine Bestä­
tigung, den Führerschein, auszustellen. In. diesen 
sind auch Auflagen oder Bedingungen, wie Be­
fristungen, örtliche Einschränkungen und sonstige 
Beschränkungen einzutragen, unter denen die 
Lenkerberechtigung erteilt wurde (§ 65 Abs. 2). 

(2) Wird einer nach dem ärztlichen Gutachten 
"beschränkt geeigneten" 'Person gemäß § 65 
Abs. 3 eine eingeschränkte Lenkerberechtigung 
erteilt, so ist in den Führerschein bei der in 
Betracht kommenden Gruppe mit roter Schrift 
der Vermerk "Restreint-Eingeschränkt" sowie 
das Kennzeichen und die Fahrgestellnummer des 
im ärztlichen Gutachten (§ 69 Abs. 1 lit. c) 
bezeichneten Fahrzeuges einzutragen. 

(3) Ein Führerschein, der wesentliche Mängel 
aufweist, ist ungültig. Ein wesentlidler Mangel 
liegt insbesondere dann vor, wenn die erforder­
lichen Eintragungen, Unterschriften oder Stempel 
fehlen oder unkenntlich geworden sind, wenn 
das Lichtbild fehlt oder den Besitzer nicht mel-ir 
einwandfrei erkennen läßt· oder wenn der 
Führerschein Beschädigungen oder Merkmale auf­
weist, die seine Vollständigkeit, Einheit oder 
Echtheit in Frage stellen. Der Besitzer des 
ungültig geworden Führerscheines hat bei der 
Behörde, die den Führerschein ausgestellt hat, 
unverzüglich die Ausstellung eines Doppels oder 
Vornahme der erforderlichen Ergänzungen zu 
beantragen. 

(4) Ein Doppel eines Führerscheines darf nur 
von der Behörde ausgestellt werden, die die 
betreffende Lenkerberechtigung erteilt hat. Es 
ist auszustellen, wenn der Verlust des Führer­
scheines glaubhaft gemacht wurde oder der 
Führerschein ungültig ist und nicht mehr ergänzt 
werden kann und wenn anzunehmen ist, daß 
die Voraussetzungen für die Erteilung der i~ 
Betracht kommenden Lenkerberechtigung noch 
gegeben sind. Die beantragte Ergänzung eines 
Führerscheines darf nur vorgenommen werden, 
wenn anzunehmen ist, daß die Voraussetzungen 
für die Erteilung der in Betracht kommenden 
Lenkerberechtigung noch gegebexi sind. Die Be­
stimmungen des § 67 Abs. 6 über die neuerliche 
überprüfung hinsichtlich der körperlichen Eig­
nung gelten sinngemäß. Mit der Ausstellung des 
Doppels eines Führerscheines verliert dieser seine 
Gültigkeit; er ist, sofern dies möglich ist, der 
Behörde unverzüglich abzuliefern. 
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§ 72. F ü h r e r s c h ein e für Dip 10m a t e n 
und Angestellte ausländischer 
Ver t r e tun g s b e h ,ö r den und 
zwischenstaatlicher Organisatio-

n e n mit dem S i t z i n ö s t e r r e ich. 

(1) Bestehen hinsichtlich der Verkehrssicherheit 
keine Bedenken, so ist unbeschadet der Bestim­
mungen des Abs. 2 auf Grund eines gültigen 
ausländischen Führerscheines eine österreichische 
Lenkerberechtigung mit dem gleichen ,Berechti­
gungsumfang zu erteilen und der entsprechende 
Führerschein auszustellen: 

a) für Mitglieder diplomatischer Ver-
tretungsbehörden, für Berufskonsuln und 
für Angestellte diplomatischer oder kon­
sularischer Vertretungsbehörden und für 
Ehega ttinnen sowie für die im selben 
Haushalt lebenden nicht erwerbstätigen 
Familienangehörigen dieser Personen bei 
materieller Gegenseitigkeit, 

b) für Angestellte zwischenstaatlicher Organi­
sationen mit dem Sitz in österreich und 
deren Ehegattinnen. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht 
für österreichische Staatsbürger oder Staatenlose, 
die vor ihrer Anstellung bei der ausländisChen 
Vertretungsbehörde oder bei zwischenstaatlichen 
Organisationen ihren ordentlichen Wohnsitz in 
österreich gehabt haben. 

§ 73. E n t z i e h u n g der L e n k e r­
b e r e c h t i gun g. 

(1) Die Lenkerberechtigung ist ganz oder hin­
sichtlich einzelner Gruppen zu entziehen, wenn 
ihr Besitzer nicht mehr die zum Lenken eines 
Kraftfahrzeuges erforderliche gelStige und 
körperliche Eignung und fachliche Befähigung 
aufweist oder, wenn Ausschließungsgründe (§ 66) 
vorliegen. Bei der Entziehung ist auch aus~ 
zusprechen, für welche Gruppen von Kraftfahr­
zeugen und für welche Zeit keine neue Lenker­
berechtigung erteilt werden darf; diese Zeit darf 
nicht kürzer sein als 6 Monate. Bei der Ent­
ziehung kann auch ausgesprochen werden, daß 
auf Lebensdauer keine neue Lenkerberechtigung 
mehr erteilt werden darf. 

(2) Personen, die nach dem ärztlichen Gutachten 
"beschränkt geeignet" sind, ist die gemäß § 65 
Abs. 3 erteilte eingeschränkte Lenkerberechti­
gung, abgesehen von sonstigen Entziehungs­
gründen, zu entziehen, wenn es sich nach der 
Erteilung dieser Lenkerberechtigung in der Folge 
erweist, daß sie durch das Lenken eines Kraft­
fahrZeuges die Verkehrssicherheit gefährden. 

(3) Die Lenkerberechtigung kann entzogen 
werden, wenn bei ihrer Erteilung vorgeschriebene 
Auflagen nicht eingehalten wurden und zu 
erwarten ist, daß ihr Besitzer die Verkehrs­
sicherheit durch weiteres Nichteinhalten von 
Auflagen gefährden wird. 

(4) Die Lenkerberechtigung kann, sofern vom 
Standpunkt der Verkehrssicherheit keine Be­
denken dagegen bestehen, für eine Zeit von 
mindestens sechs Monaten und höchstens einem 
Jahr aus den in Abs. 1 angeführten Gründen 
auch vorübergehend entzogen werden, wenn 
anzunehmen ist, daß nach Ablauf dieser Zeit 
Gründe für eine Entziehung ~icht mehr gegeben 
sein werden. Nach Ablauf dieser Zeit ist der 
Führerschein auf Antrag dem Besitzer wieder ' 
auszufolgen, sofern nicht eine Entziehung gemäß 
Abs. 1 erforderlich geworden ist. 

(5) Eine Berufung gegen die Entziehung 
(Abs. 1 bis 4) hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 74. V e rf a h ren bei der E n t z.i eh u n g 
der L e n k erb e r e c h t i gun g. 

(1) Bestehen bei der Behörde, in deren örtlichem 
Wirkungsbereich der Besitzer' einer Lenker­
berechtigung seinen ordentlichen Wohnsitz hat, 
Bedenken, ob die Voraussetzungen für die' Er­
teilung dieser Lenkerberechtigung noch gegeben 
sind oder hinsichtlich des Vorliegens von Aus­
schließungs gründen (§ 66), so hat sie unverzüglich 
ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Bei drin­
gendem Verdacht des Fehlens von Voraussetzun-

'gen für die Erteilung oder des VorIiegens von 
Ausschließungsgründen (§ 66) ist die Lenker­
berechtigung unverzüglich gemäß § 57 des 
A VG. 1950 zu entziehen. 

(2) Im Zuge des Entziehungsverfahrens kann 
auch ein neuerliches ärztliches Gutachten oder 
ein Gutachten über die fachliche Befähigung 
eingeholt werden. Leistet der Besitzer einer 
Lenkerberechtigung der wiederholten Aufforde­
rung, sich ärztlich untersuchen zu lassen, der 
Aufforderung, zur Erstattung des ärztlichen 
Gutachtens erforderliche Befunde zu erbringen 
oder der Aufforde1.'ung zur neuerlichen Ablegung 
der Lenkerprüfung keine Folge, so ist ihm die 
Lenkerberechtigung zu entziehen. 

(3) Gegen die Entscheidung des Landeshaupt­
mannes über die Entziehung, bei der gemäß § 73 
Abs. 1 ausgesprochen wurde, daß vor nicht mehr 
als einem Jahr keine neue Lenkerberechtigung 
erteilt werden darf, und über eine vorüber­
gehende Entziehung gemäß § 73 Abs. 4 ist keine 
weitere Berufung zulässig. 

(4) Die Behörde hat die vollstreckbare Ent­
ziehung einer Lenkerberechtigung, ohne die 
Rechtskraft des Entziehungsbescheides abzu­
warten, dem Zulassungsbesitzer des zur Zeit der 
Beanstandung gelenkten Kraftfahrzeuges bekannt­
zugeben, wenn dieser nicht selbst der Lenker 
war; bei Berufskraftfahrern sind auch ihre 
Dienstgeber zu verständigen, wenn diese nicht 
Besitzer des Kraftfahrzeuges waren. Die rechts­
kräftige Entziehung von Lenkerberechtigungen 
kann auch in geeigneter Weise verlautbart 
werden. 
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(5) 'Nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des 
Entziehungsbescheides ist' der über die entzogene 

'Lenkerberechtigung ausgestellte Führerschein; 
sofern er nicht bereits abgenommen wurde, 
unverzüglich der Behörde abzuliefern. 

§ 75. Vor I ä u f i g e A b nah m e des 
F ü h r e r s c h ein e s. 

(1) Die Organe der Straßenaufsicht haben 
einem Kraftfahrzeuglenker, aus dessen Verhalten 
deutlich zu erkennen ist, daß er insbesondere 
infolge eines übermäßigen Alkoholgenusses, einer 
Einwirkung berauschender oder betäubender 
Gifte oder eines außergewöhnlichen Erregungs­
oder Ermüdungszustandes nicht mehr die volle 
Herrschaft über seinen Geist und seinen Körper 
besitzt, den Führerschein vorläufig abzunehmen, 
wenn' er ein Kraftfahrzeug lenkt, in Betrieb 
nimmt oder versucht, es in Betrieb zu nehmen. 
Bei der vorläufigen Abnahme ist eine Bescheini­
gung auszustellen, in der die Gründe für die 
Abnahme und eine Belehrung über die zur 
Wiedererlangung des Führerscheines erfprder­
lichen Schritte enthalten sind. 
, (2) Der vorläufig abgenommene Führerschein 

ist unverzüglich der Behörde vorzulegen, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich er abgenommen 
wurde; wurde der Führerschein jedoch wegen 
eines außergewöhnlichen _ Erregungs- oder Er­
müdungszustandes vorläufig abgenommen, so ist' 
er dem Besitzer wieder auszufolgen, wenn dieser 
die volle Herrschaft über seinen Geist und seinen 
Körper vor Ablauf von zwei' Tagen, gerechnet 
vom Tage der vorläufigen Abnahme, wieder-
erlangt hat. , 

(3) Die in Abs. 2 angeführte Behörde hat den 
vorläufig abgenommenen Führerschein dem Be­
sitzer auf Antrag binnen drei Tagen, gerechnet 
vom Tage der vorläufigen Abnahme, auszufolgen, 
wenn' dagegen auf Grund eines amts- oder 
polizeiärztlicheri Gutachtens oder im Hinblick auf 
die vorgebrachten Gründe und auf Grun~ des 
Berichtes des Organes, das den Führerschein vor­
läufig abgenommen hat, keine Bedenken bestehen. 

(4) Wenn die in Abs. 3 angeführten Vor­
aussetzungen nicht vorliegen öder der vorläufig 
abgenommene, Führerschein nach Ablauf der 
dreitägigen Frist nicht ausgefolgt wurde, ist er 
unverzüglich der .Behörde zu übermitteln, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich der Besitzer des 
Führerscheines seinen ordentlichen Wohnsitz, hat. 

§ 76. L e n k e rau s w eis für M 0 t 0 r­
fa h r r ä der. 

(1) P.ersonen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, ist, sofern keine Bedenken im Sinne des 
Abs. 2 bestehen, auf Anq::ag von der B,ehörde, 
in deren örtlichem Wirkungsbereich sie ihren 
ordentlichen Wohnsitz haben, ein Lenkerauswei[. 
für Motorfahrräder auszustellen. Für die Aus­
stellung gelten die Bestimmungen des' § 71' sinn-
gemäß. ' 

(2) Bestehen auf Grund offensichtlicher oder 
amtsbekannter Umstände Bedenken, ob der 
Antragsteller die geistige und körperliche Eignung 
und die fachliche Befähigung zum Lenken von 
Motorfahrrädern besitzt, oder hinsichtlich des 
Vorliegens von A~sschließungsgründen (§ 66), so 
hat die Behörde ein Ermittlungsverfahren ein­
zuleiten und die erforderlichen Gutachten (§ 67) 
einzuholen. 

(3) Bestehen die in Abs. ·2 angeführten Be-
'denken hinsichtlich des Besitz·ers eines Lenker­
ausweises (Abs. 1), so hat die Behörde, in deren 
örtlichem Wirkungsbereich er seinen ordent­
lichen' Wohnsitz hat, ein Ermittlungsverfahren 
einzuleiten und die erfo~derlichen Gutachten 
(§ 67) einzuholen. Wenn die geistige und 'körper­
liche EIgnung oder' die fachliche Befähig'ung zum 
Lenken von Motorfahrrädern beim Besitzer eines 
Lenkerausweises nicht mehr gegeben ist oder 
bei ihm Ausschließungsgründe (§ 66) vorliegen, 
so ist ihm der Lenkerausweis zu entziehen. Hiebei 
gelten die Bestimmungen der §§ 73, und 74 
sinngemäß. Für die vorläufige Abnahme eines 
Lenkerausweises gelten die Bestimmungen des 
§ 75 sinngemäß. 

(4) Erhält die Behörde davon Kenntnis, daß 
der Besitzer einer Lenkerberechiigung gemäß 
§ 64 Abs. 1 zum Lenken"von Motorfah'rrädern 
körperlich nicht geeignet ist, so hat sie, sofern 
die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Lenkerberechtigung noch gegeben sind, festzu­
stellen, daß er nicht berechtigt ist, ein Motorfahr­
rad zu lenken. Dies ist auf dem Führerschein zu ' 
vermerken. 

§ 77. He e res I e n k erb e re c h ti gun g._ 

(1) Da; Bundesministerium für Landesverteidi­
gung kann die Berechtigung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen des Bundes, die im Bereich 'des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung ver­
wendet werden, erteilen und hierüber einen 
Heeresführerschein ausstellen, der als solcher zu 
bezeichnen ist. Für die Erlangung eines Heeres­
führerscheines sind keine Stempelgebühren zu 
entrichten. 

(2) Der Besitzer einer Heereslenkerberechtigung 
darf ,lUch andere Kraftfahrzeuge als die in Abs. 1 
angeführten lenken, wenn es zur Erfüllung der 
dem Bundesheer gemäß § 2 des Wehrgesetzes 
1955 obliegenden Aufgaben im Einzelfall 
erforderlich ist, wenn -er eine von der hiefür in 
Betracht kommenden militärisch·en· Dienststelle 
ausgestellte Bescheinigung über das Vorliegen 
eines derartigen Erfordernisses mitführt und 
wenn seine Heereslenkerberechtigung für die 
Gruppe gilt, in die ,das zu }enkende Fahrz.eug 
fällt. . 

(3) Vor der Erteilung der Heereslenkerberech­
tigung (Abs. 1) hat das Bundesministerium für 
Landesverteidigung zu prüfen, ob Ausschlie-

3 
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ßungsgründe (§ 66) vorliegen, und ein ärztliChes 
Gutachten über die geistige ~nd körperliche Eig­
nung zum Lenken von Kr.aftfahrzeugen sowie 
ein Gutachten eines oder mehrerer Sachverstän'­
diger gemäß § 52 des AVG. 1950 über die fach': 
liehe Befähigung einzuholen. Für di~ Erteilung 
der Heereslenkerberechtigung und die Ausstel­
lung des Keeresführerscheines gelten die Be­
stimmungen der §§ 64 bis 66 und 68 bis 71 
sinngemäß; eine Heereslenkerberechtigung für 
die Gruppe D und H darf jedoch auch Personen 
erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 

(4) Bestehen beim Bundesministeriuni .für 
Landesv~rteidigung Bedenken, ob die V oraus­
setzungen für die Erteilung der He~reslenker­
berechtigung noch gegeben sind, so hat es unver­
züglich unter sinngemäßer Anwendung der Be­
stimmungen der §§ 73 und 74 ein Verfahren zur 
Entziehung der Heereslenkerberechtigung ein­
zuleiten und diese gegebenenfalls zu entziehen. 

(Ci) Die Bestimmungen des § 75 über die vor­
läufig.e Abnahme des Führerscheines und des 
§ 78 über den Zentralnachweis für. Lenker­
berechtigungen gelten sinngemäß auch, für 
Heereslenkerb~rechtigungen. 

(6) Erlangt die Behörde von Umständen 
Kenntnis, die zu Bedenken im Sinne des Abs. 4 
Anlaß geben, so hat sie hievon unverzüglich das 
Bundesministerium für Landesverteidigung zu 
verständigen und gemäß § 75 vorläufig abgenom­
mene Heeresführerscheine an dieses weiterzu­
leiten. 

§ 78. Zen t r a I n ach w eis für L e n k e r­
b e r e c h t i gun gen. 

(1) Die' Bundespölizeidirektio~ Wien hat einen 
Zentralnachweis für Lenkerberechtigungen zu 
führen. Die Behörde hat die Bundespolizeidirek~ 
'tionWien zu verständigen - . 
, a) von der Abweisung eines Ansuchens um. 

Erteilung einer . Lenkerberechtigung, 
b) von der Entziehung einer Lenkerberechti­

gung, 
c) von der Wiedererteilung einer' Lenker­

berechtigung und 
d) von Bestrafungen von Kraftfahrzeug­

lenkern ohne Lenkerberechtigung, wenn 
die Bestrafung aus Gründen erfolgt' ist, 
die die. Entziehung einer Lenkerberechti~ 
gung zur Folge hätten. 

Das gleiche gilt auch für Lenkerausweise für 
Motorfahrräder. 

(2) Vor der Entscheidung über ein Ansuchen 
um Erteilungeiner Lenkerberechtigung oder um 
Ausstellung eines Führerscheindoppels ist die 
Bundespolizeidirektion Wien um Bekanntgabe 
der im Zentralnachweis (Abs. 1) festgehaltenen 
Aufzeichnungen über den Bewerber zu ersuchen. 
Langt binnen drei Wochen nach Absendung der 

Anfrage bei' der anfragenden Stelle keine 'Mit­
teilung ein, so darf angenommen werden, daß 
im Zentralnachweis nichts Nachteiliges über den' 
Bewerber festgehalten ist. 

VIII. ABSCHNITT. 

Internationaler Kraftfahrverkehr. 

§ 79. A 11 g e m ein e s. 

(1) Das Verwenden von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern mit ausländischem Kennzeichen, die 
vor nicht länger als einem Jahr in das Bundes­
gebiet eingebracht wurden und keinen dauernden 
Standort im Bundesgebiet haben, und das Lenken 
von Kraftfahrzeugen auf Grund einer auslän­
dischen Lenkerberechtigung auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr vor Ablauf eines 
Jahres nach dem Eintritt des Lenkers, in das 
Bundesgebiet, ist unbeschadet .in Betracht kom­
mender gewerberechtlicher Vorschrift.en und 
zwischenstaatlicher Regelungen zulässig, wenn 
die Bestimmungen des § 63 über die Haftung 
und der §§ 82 bis 85 eingehalten werden. 

(2) Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau hat im Einzelfall auf Antrag oder 
allgemein das Verwenden von Fahrzeugen mit 
ausländisthem Kennzeichen ohne einen inter-'. 
nationalen Zulassungscb.ein (§ 82) oder Führer~ 

'schein (§ 84) zu gestatten,. wenn der für sie 
vorg;es~hene Inhalt auch dem entsprechenden 
nationalen Zulassungschein oder Führerschein 
leicht entnommen werden kann und hi~sichtlich 
der Verkehrssicherheit dagegen keine Bedenken 
bestehen, es. kann dies jedoch auch gestatten, 
ohne daß der für deU' internationalen Zulassungs­
schein oder Führerschein vorgesehene Inhalt 
dem entsprechenden' nationalen Zulassungsschein 
oder FUhrerschein leicht entnommen werden 
kann, wenn es sich um kurz da).lernde Fahrten 
auf 'bestimmten Strecken handelt oder hinsicht­
lich .des Führerscheines, wenn für das -Leriken 
dieser Fahrzeuge im Heimatstaat des Lenkers 
kein Führerschein erforderlich ist und berück­
sichtigungswürdige Umstände vorliegen. 

§ 80. U n t e r sehe i dun g s z eie h e n für 
inlän.dische Kraft-fahrzeuge und 

An h ä n ger. 

Kraftfahrzeuge und Anhänger mit österrei­
chischem Kennz·eichen müssen beim Verlassen 
des österreichischen Bundesgebietes hinten außer 
dem Kennzeichen auf einem Schild oder auf dem 
Fahrzeug selbs~ das Unterscheidungszeichen für 
Ost·erreich führen. Dieses hat aus einem ~inde­
stens 80 mm hohen lateinischen Buchstaben "A" 
in gut lesbarer', unverwischbarer, schwarzer 
Schrift mit mindestens 10 mm Strichstärke auf 
(;iner mindestens 175 mm breiten und mindestens 
115 mm hohen weißen, elliptischen Fläche mit 
waagrechter großer Hauptachse zu bestehen. 
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, § 81. Aus s tell u ng i n t ern a t ion ale r 
K r a f tJ a h r d 0 k urne n t e. 

(1) Dem Besitzer eines nationalen Führer­
scheines ist auf Antrag ein internationaler Füh­
rerschein gemäß Art. 24 des GenEer Abkommens 
über den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, 
oder Art. 7 des Pariser übereinkommens über 

.den Verkehr von Kraftfahrzeug,en, BGBl. 
Nr. 304/1930, mit dem entsprechenden Berech­
tigungsumfang auszustellen. 

(2) Dem Besitzer eines nationalen Zulassungs­
scheines ist auf Antrag ein internationaler Zu1as­
sungsschein gemäß Art. 4 des Pariser _überein­
kommensüber den Verkehr von Kraftfahrzeu­
gen, BGBl. Nr. 304/1930, auszustellen. 

(3) Die Gültigkeit des internationalen Führer­
scheines (Abs. I) und Zulassungsscheines (Abs.2) 
erlischt ein Jahr nach dem Tag der Ausstellung. 
Ober ihre Ausstellung sind entsprechende Auf­
zeichnungen zu führen. 

(4) Für die Ausstellung der in A,bs. 1 und 2 an­
geführten Dokumente ist die Behörde zuständig, 
in deren örtlichem Wirkungsbereich der Antrag­
steller seinen Aufenthalt hat. 

(5) Das Bundesministerium für Handel 'und 
Wiederaufbau kann Vereine von Kraftfahrzeug­
besitzern ~ur Ausstellung der in Abs. 1 und 2 
angeführten inter,nationalen Kraftfahrdokumente 
ermächtigen .. Diese Vereine u.nterlieg,en hinsicht­
lich der auf Grund dieser Ermächtig~ng zu er­
füllenden Aufgaben der Aufsicht und den Wei­
sungen des Bundesministeriums für Handel und 
Wiederaufbau. Die Aufsichtsbefugniss.e der Ver­
eins behörde werden hiedurch nicht .berührt. Die 
Ermächtigung zui Ausstellung der internatio­
nalen Kraftfahrdokumente ist zu widerrufen, 
wenn es zur Wahrung öffentlicher Interessen 
notwendig ist. , . 

(6) Wurde' Vereinen die. in Abs. 5 angeführte 
Ermächtigung erteilt, so dürfen Anträge auf 
Ausstellung der Dokumente nur bei solchen Ver­
einen 'eingebracht werden; stellt' jedoch der ,er­
mächti,gte Verein die Dokumente nicht binnen 
einer Woche nach EinIa.ngen des Antrages aus, 
so kann der Antrag auch bei der in Abs. 4 an­
geführten Behörde eingebracht werden. 

(7) Die von den ermächtigten Vereinen aus­
gestellten Dokumente bedürfen zu ihrer Gültig­
keit der Bestätigung der Behörde, in deren ört­
li,chem Wirkungsber,eich der ausstellende Vereip 
oder eine seiner Zweigstellen ihren Sitz haben. ' 

§ 82. Ver wen d u, n g von K r a f t f a h r­
z eu gen und An h ä n ger n mi tau s­

I ä n d iOs c h e m K e n n z e ich e n. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger mit auslän­
dischem Kennzeichen dürfen nur, verwendet 
werden 

a) bei Staaten, die dem Genfer Abkommen 
über den Straßenverkehr, BGBI. Nr. 222/ 

-
1955, beigetreten sind, auf Grund des 
nationalen Zulassungsscheines oder seiner 
von' der Ausstellungshehörde beglaubigten 
Photokopie; 

b) bei nicht in lit. a angeführten Staaten, die 
dem Pariser übereinkommen über den 
Verkehr von Kraftfahrzeugen, BGBt 
Nr. 304/1930, beigetreten sind, auf Grund 
eines internationalen Zulassungssch'eines. 

(2) Fah.rzeuge mit dem Kennzeichen eines Staa­
tes, der keiner der in Abs. 1 angeführten Ver­
einbarungen beigetreten ist, dürfen nur 'verwen­
det werden, wenn sie gemäß § 38 vorläufig zu­
gelassen sind; ihre Verwendung ist jedoch wäh­
rend der drei unmittelbar auf ihre Einbringung 
in das Bundesgebiet folgenden Tage zulässig; 

(3) Kann der Lenker eines Fahrzeuges mit dem 
. Kennzeichen eines Staates, der einer der im 
Abs. 1 angeführten Vereinbarungen beigetreten 
ist, keinen nationalen Zulassungsschein vorwei­
sen, so hat er unverzüglich um vorläufige Zulas­
sung (§ 38) anzusuchen. Hievon kann jedoch in 
berücksichtigungswürdigen Fällen, wie zum Bei­
spiel, wenn der Verlust des nationalen Zulas­
sungsscheines glaubhaft gemacht wird, abgesehen 
und ein internationaler ZulassungssChein (§ 81) 
ausgestellt werden. 

(4) Fahrzeuge mit aiisländis,chem Kennzeichen 
müssen hinten das heimatliche Kennzeichen und 
das Umerscheidungszeichen des Heimatstaates 
führen; dies gilt jedoch nicht für den ersten An­
hänger eines Kraftwagenzuges mit zwei Anhän­
gern. Besteht das Kennzeichen nicht aus arabi­
schen Ziffern und lateinisched Buchstaben, so 
muß das Kennzeichen auch in diesen Ziff,ern und 
Buchstaben wiedergegeben sein. 

(5) Abmessungen und Gewichte Y4:)U Fahrzeu­
gen mit ausländischem I\ennzeichen müssen den' 
österreichischen Vorschrift,en entsprechen; das 
V,erweriden sol<;her Fahrzeuge mit größeren' Ab­
messungen oder höheren Gewichten kann jedoch 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun­
gen des § 40 Abs. 3 und 4 über die Zulassung 
für bestimmte Straßenzüge bewilligt, werden, 
wenn· nach Art der Verwendung der Fahrzeuge 
vom Standpunkt der Verkehrs- und Betriebs­
sicherheit dagegen keine Bedenk~n bestehen und 
öffentliche Interessen dafür sprechen. 

(6) Auf ausländische Motorfahrräder finden die 
besonderen Bestimmungen des § 85 Anwe'ndung. 

§ 83. Z i ehe n aus I ä n dis ehe r An h ä n: 
ger mit i n I ä n dis c h e n K r a f tf a h r-

z eu gen. 

Anhänger mit ausländischem Kennzeichen dür­
fen mit Kraftfahrzeugen mit inländischem Kenn­
zeichen nur gezogen werden, wenn an ihnen 
hinten eine Kennzeichentafel gemäß § 49 Abs.' 3 
angebracht und das ausländische Kennz~ichen 
durch di.ese Kennzeichentafel verdeckt ist. 
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§ 84. Le n k e n von Kr a f tf a h r z eu gen 
. cl ure h Per s 0 n e n mit cl e m 0 r den t­

lichen Wohnsitz im Ausland. 

(1) P,ersonen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem Staat, der dem Genfer Abkommen über 
den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, bei­
g;treten ist, dürfen Kraftfahrzeuge auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr lenken, wenn sie das 
18. Lebensjahr vollendet haben und den nach 
den Bestimmungen dieses Abkommens erforder­
lichen nationalen oder internationalen Führer­
schein vorweisen können. 

(2) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz. 
in einem nicht in Abs. 1 angeführten Staat, der 
dem Pariser übereinkommen über den Verkehr 
von Kraftfahrzeugen, BGBl. Nr. 30'4/1930, bei­
getreten ist, dürfen KraftfahrZieuge auf Straßen 
mit öff,endichem Verkehr lenken, wenn sie den 
nach den Bestimmungen dieses übereinkom­
mens erforderlichen nationalen und internatio­
nalen Führersch·ein vorweisen können. 

(3) Personen mit dem ordentlichen Wohnsitz 
in einem Staat, der keiner der in Abs. 1 und 2 
angeführten Vereinbarungen beigetreten ist, 
dürfen Kraftfahrzeuge nur auf Grund einer 
Lenkerberechtigung gemäß § 64 Abs. 1 lenken. 

(4) Für Personen mit dem ordentlichen Wohn­
sitz in einem Staat, der einer der in Abs. 1 
und 2' angeführten Vereinbarungen beigetreten 
ist, gelten, wenn sie keinen entsprechend.en 
Führerschein vorweisen können, die Bestim­
mungen des Abs. 3; bei 'Verlust des Führer­
scheines ist jedoch auf Antrag ein internatio­
naler Führerschein (§ 81) für die Gruppe auszu­
stellen, in die das vom Antragsteller zur Zeit 
des Verlustes gelenkte Fahrzeug fäUt. 

(5) Die Bestimmungen des § 79 Abs. 2 über 
das Absehen von der Vorlage internationaler 
Führerscheine, und des § 85 ü~r auslänqische 
Motorfahrräder bleiben unberührt. 

§ 85. Ver wen den und L e n k e n von 
ausländischen Motorfahrrädern. 

(1) . Motorfahrräder mit dem dauernden 
Standort im Ausland dürfen auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr von Personen mit dem 
ordentlichen Wohnsitz im Ausland auch ohne 
Lenk,erberechtigung oder Lenkerausweis ver­
wendet' und gelenkt werden, wenn sie das 16. Le­
bensjahr vollendet haben und glaubhaft machen, 
daß das Fahrzeug einen Antriebsmotor mit einem 
Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 hat, und 
wenn das Fahrzeug in seinem Heimatstaat auf 
Grund des Anhanges 1 des Genfer Abkommens 
über den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, 
nicht aIs Kraftfahrzeug gilt. 

(2) Die Bestimrp.ungen des § 63 über die Haf­
tung für ausländische Kraftfahrzeuge bleiben 
unberührt. 

§ 86. A b e r k e n n urig des R e c h t e s, 
Kraftfahrzeuge und, Anhänger 
auf G run d aus I ä n dis ehe r Z u 1 a s­
sungsscheine oder Führerscheine 

z u ver wen den. 

(1) Das Recht, von einem ausländischen na­
tionalen oder einem internationalen Zulassungs­
schein oder Führerschein Gebrauch zu machen 
(§§ 82 und 84), kann für eine bestimmte Zeit 
aberkannt werden, wenn die im § 44 Abs. 1 
lit. a und b angeführten Gründe für die Auf­
hebung der Zulassung oder die im § 73 Abs. 1 
ang,eführten Gründe für die Entziehung der 
Lenkerberechtigung vorliegen. 

(2) Für die Aberkennung ist die Behörde zu­
ständig, in deren örtlichem Wirkungsbereich 
der Besitzer des Zulassungsscheines oder Führer­
scheines seinen Aufenthalt hat. Sie hat den Zu­
lassungsschein und die Kennzeichentafeln oder 
den Führerschein nach der Aberkennung abzu­
nehmen und bis zum Ablauf der festgesetzten 
Frist oder bis zur.Ausreise des Besitzers zurück­
zubehalten und die Aberkennung in den Zu­
lassungsschein oder Führerschein einzutragen. 

(3) Den Behörden der Vertragsstaaten des 
Genfer Abkommens über den Straßenverkehr, 
BGB!. Nr. 222/1955, und des Pariser überein­
kommens über den Verkehr von Kraftfahr­
zeugen, BGBl. Nr. 304/1'930, sind 'auf Verlangen 
die notwendigen Auskünfte zur Ermittlung von 
Lenkern mit ausländischen nationalen oder 
internationalen Führerscheinen zu geben, wenn 
sich diese Personen wegen übertretungen von 
Verkehrsvorschriften strafbar gemacht haben. 

. I 

IX. ABSCHNITT .. 

Sondervorschriften für einzelne Arten. von 
Kraftfahrzeugen und Anhängern; 

§ 87. 0 m n i· bus s e, 0 m n i bus a n h ä n ger 
und Las t k r a f t w a gen zur Per S 0 n e n­

b e f ö r der u n g. 

(1) Omnibusse müssen so gebaut, ausgerüstet 
und ausgestattet sein, daß ihre Verkehrs- und 
Betriebssicherheit in dem für die Anzahl der zu 
befördernden Personen erforderlichen Maß ge­
währleistet ist. Ihr Aufbau muß aus für Omni­
bllsse geeigneten und widerstandsfähigen Bau­
stoffen bestehen, die bei Unfällen keine 
schweren körperlichen Verletzungen erwarten 
lassen. Omnibusse müssen so beschaffen. sein, 
daß die AbmessUI~gen und die A~ordnung der 
Einstiege, d~r Gänge und" der Sitz- und Steh-' 
pl~tze sowie die Höhe des Innenraumes ein 
rasches Aussteigen der beförderten Personen er­
möglichen. Das rasche Verlassen des Innen­
raumes 'muß auch durch entsprechende Notaus­
stiege gewährleistet sein. Kraftstoffbehälter und 

' ... 
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Kraftstoffleitungen dürfen nicht im Innenraum 
liegen. Der Innenraum muß gut lüftbar und 
mit einem gleitsicheren Bodenbelag und aus­
reichenden Leuchten ausgerüstet sein. Difr 
Innenraum muß gegen das Eindringen von 
Staub, Rauch und Dämpfen geschützt sein; dies 
gilt jedoch nicht für Fahrzeuge des Bundes, die 
im Bel'eich des öffentlichen Sicherheitsdienstes, 
der 'Zollwache und des Bundesheeres oder der 
Heeresverwaltung als Mannschaftstransport­
wagen verwendet wel'den, sowie für Fahrzeuge 
von Feuerwehren, die als Mannschaftstransport­
wagen verwendet werden. 

(2) Der Lenkerplatz von Omnibussen muß 
so angeordnet sein, daß der Lenker, vor Behin­
derungen 4urch befördert~ Personen geschützt ist. 
Eine Verständigungsmöglichkeit zwischen dem 
Lenker und den beförderten Personen muß ge­
geben sein. Der Lenker muß vor Blendung 
durch Sonnen- ~nd Innenlicht und vor über­
mäßiger Wärme und Kälte geschützt sein. Die 
elektrische Batterie muß vom Lenkerplatz aus 
a~sgeschaltet werden kölwen. Die größte Breite 
des Fahrzeuges mlJ.ß dem Lenker in geeigneter 
Weise erkennbar gemacht sein. 

(3) Auf Ominbusanhänger, das sind Anh~n,ger, 
die na,eh ihrer Bauart und Ausrüstung aus,schließ­
lieh oder vorwiegend zur Beförd,erung von Per­
sonenbestimmt sind, finden die Bestimmungen 
des Abs. 1 sinngemäß Anwendung. Bei Omnibus­
anhängern muß eine Verständigungsmöglichkeit 
zwischen den mit ihnen beförderten Personen 
und dem Lenker des zi~henden Fahrzeuges ge­
geben sein. übergänge vom Omnibusanhänger 
zum ziehenden Fahrzeug und bei Gelenkkraft~ 
fahrzeugen müssen bei jed,em Einschlag der Lenk-

. vorrichtung ohne Gefahr betreten werden 
können. ' 

(4) Lastkraftwagen, die gemäß § 106 Abs. 5 zur 
Personenbeförderung verwendet werden dürfen, 
außer Lastkraftwa,g,en &s Bundes, die im Bereich 
des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung ver­
wendet werden, müssen so. beschaff-eu sein, daß 
Personen sicher ein- und aussteigen können. Sie 
müssen mit sicher angebrachten Sitzen, mit Vor­
richtungen zum ObeI1decken des Laderaumes und 

,mit ausreichenden, für na-chfahrend~ Straßen­
benützer nicht sichtbaren Leuchten zur Beleuch­
tung des Laderaumes ausgerüStet sein. Die Be­
stimmungen des Abs. 1 erster Satz und: des Abs. 2 
gelten sinngemäß .. 

(5) Durch Veror-dnrung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik -entsprechend, unter 
Bedachtna,hme auf die Anzahl der zu beföI1dern­
den Personen die. näheren Bestimmungen über 
die Beschaffenheit, Ausrüstung und Ausstattung 
der Omnibusse, Omnibusanlhänger und der Last­
kra.ftwagen zur Personen:beförderung festzu­
setzen. 

§ 88. Kom bin a t ion s k r a f t wa gen. 

(1) Bei Kombinationskraftwagen (§ 2 Z. 6) muß 
in dem Raum zur wahlweisen Beförderung von 
Personell oder Gütern nach dem Umlegen oder 
Entfernen der Sitze eine feste, unhewegliche 
Ladefläche zur Aufnahme von Gütern zu bilden 
sein, auf der, Güter sicher aufliegen können. 

(2) . Der Raum, in dem Person'en befördert 
werden, muß vom Raum, in ,dem Güter beför­
dert werden, durch eine geeignete Vorrichtung 
so zu tr,ennen sein, daß beförderte Personen 
nicht durch beförderte Güter g·efährdet werden 
können. 

'(3) Bei geschlossenen Kombinationskraftwagen 
muß das Verladen von Gütern durch eine aus­
reich-end große, sicher aibschließbare Türe oder 
Ladeklappe in der Rückwand oder in einer Seiten­
wand möglich sein und der Aufbau his nahezu 
an das hinter,e Ende eine annähernd gleiche Höhe 
aufweisen. 

§ 89. K r a f t f a h r zeug e mit eIe k t r i­
scher Energieübertragung oder 

E n erg i e s p eie he r u 11! g. 

Für Kraftfahrzeuge mit elektrischem Antrieb 
wie Akkumula toren-Kraftfahrzeuge, Ober­
leitungskraftfahrzeuge, ,oder solche mit Ver­
brennungsmotoren in VeI"bindung mit elektri­
scher Kraftübertragung sowie für Kraftfahrzeuge 
mit Energiespeicherung, wie Gyrokraftfahrzeuge, 
können durch Verordnung ,nach den Erforder­
nissen ,der Verkehrs- und Betrietbssicherheit, aem 
jeweiHgen Stand der Technik entsprechend, unter 
Berücksichtigung ihrer Eigenart Bestimmungen 
über ihre Bauart, Ausrüstung und Betriehs,art 
inshesondere im HinJblick auf den -elektrisch'en 
Antrieb erlassen werden. 

§ 90. Zug ~ a 's chi n e n. 

(1) Zugmaschinen werden nach ihrem Eigen­
gewicht und ihrer Höchstgeschwindigkeit mit 
Hilfe von Kenn:ziffern in die Klassen I, 11 und III 
eingeteilt. Die Kennziff·er ist der zahlenmäßige 
Wert des Produktes aus dem Eigengewicht in 
Tonnen und dem Qua,drat der Höchstgesch,win­
digkeit in km/ho 

(2) In die Klass'e I (Abs. 1) fallen Zugmaschinen, 
die auf gerader, waagrechter Fahrbahn hei Wind­
stille eine Geschwindigkeit von 16 km/h nicht zu 
ü<hers-chreiten vermögen und eine Kennziffer his 
99 haben. In die Klas®e II faHen Zugmaschinen, 
die auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Wind­
stille eine Geschwindigkeit von 16 km/hzu über­
schreiten vermögen und eine Kennziffer his 999 
haben oder die eine Kennziffer von 1000 bis 1999 
haben. Alle übri.gen Zugmaschinen fallen in die 
Klasse UI. 

(3) Die Klasse einer Type von Zugmaschinen 
ist bei der Typengenehmigung, die Klasse einer 
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einzeln zu genehmigenden Zugmaschine ist bei 
der Einzelgenehmigung festzusetzen. Sie muß an 
der rechten Seite der, Zugmaschine gut sichtbar, 
deutlich lesbar und unverwischbar angeschrieben 
sein. 

o 

(4) Durch VC1'ordnung sind für Zugmaschinen 
nach den Erfordernissen der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit, dem jeweiligen Stand der Technik 
entsprechend, die näheren, Bestimmungen über 
ihren Bau und ihre Ausriistung und wegen der 
Art ihrer Verwendung insbesondere in land­
und forstwirtschaftlich-en Betrieben Erleichte­
rungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und 
Ausrüstung festzusetzen. 

§ 91. T r a ns p 0 r t kar ren. 

Für Transportkarren (§ 2 Z. 19), mit denen 
Straßen mit öffentlichem Verkehr im Rahmen, 
ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung nicht 
nur überquert oder nicht nur auf ganz kurzen 
Strecken befahren werden (§ 1 Abs. 2 Et. b), 
können durch Verordnung unter Bedachtnahme 
auf' die Erfordernisse der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit und unter Berücksichtigung des 
Eigengewichtes, der Abmessungen und der 
I:Iöchstgeschwindigkeit Erleichterungen, insbeson­
dere für das Ziehen von Anhängern, festgesetzt 
werden. 

§ 92. K ra f t w'a gen und An h ä n ger zur 
Bef ö r der u n g g e f ä h r I ich erG ü t e r. 

(1) Kraftwag.en und Anhänger, die ausschließ­
lich oder vorwiegend zur Beförderung ,gefähr­
licher Güter bestimmt sind, müssen, abgesehen 
yon den sonst für diese Fahrzeu'ge in Betracht 
kommenden Bestimmungen, der Gefährlichkeit 
und der Menge der zu befördernden Güter ent­
spnechend gebaut, ausgerüstet und ausgestattet 
'. ~ , 
sem. 

(2) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nis~en der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen, Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen für Kraftwagen und An­
hänger zur Beförderung gefährlicher entzünd­
barer Flüssigkeiten und für den Verkehr mit 
solchen Fahrze,ugen zu erlassen, und zwar über 

a) ihren 'Bau, ihre Ausrüstung und ihre Aus-
stattung, , 

b) ihre technische Untersuchung und Begut­
achtung bei der Genehmigung nach dem 
III. Abschnitt und die Unterlagen, die 
dieser Begutachtung zugrunde :r u legen 
sind, 

c) ihren: Betrieb, 
d) das Ziehen von Anhängern und 
e), die Flüssigkeiten, die nur mit solchen Fahr­

zeugen befördert werden dürfen. 

(3) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen -der Verkehrs- und. Betriebssicherheit 

in sinngemäßer Anwendung des Abs. 2, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
nähere Bestimmungen für Kraftwag'en und An­
hänger erlassen werden, die zur Beförderung 
anderer gefährlicQer Güter als die im Abs. 2 
angeführten bestimmt sind. 

(4)' Beschädigungen eines im Abs. 1 angeführten 
Fahrz,euges, durch die dessen Verkehrs- und 
Betriebssicherheit beeinträchtigt ist, hat' der 
Zulassungs besitzer dem Landeshauptmann, in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug 
seinen dauernden Standort hat, anzuzeigen. 
Dieser -- hat das Fahrzeug unverzüglich gemäß 
§ 56 Abs. 1 überprüfen zulassen. 

, (5) Kraftwagen und Anhänger des Bundes, die 
im Bereich des Bundesheeres oder der Heeres­
verwaltung _ verwendet werden und' nicht aus­
schließlich zur Beförderung gefährliche,r Güter 
bestimlJlt sind, sind von den Bestimmungen des 
Abs. ibis 4 ausgenommen. 

§ 93. SeI b s t f a h ren d e, 
A r bei t s m a s chi n e nun dAn h ä n g e r-

Arbeitsmaschi'nen. ' 

Für selbstfahrende Arbeitsmaschinen und An-' 
hänger-Arbeitsmaschinen, wie Lademaschinen, 
Maschinen für land- und forstwirtschaftliche 
Zwecke, für Straßenbau, für Straßenreinigung 
und dergleichen, die durch Maschinenkraft fort­
bewegt werden und mit denen Straßen mit 
öffentlichem Verkehr im Rahmen ihrer bestim­
mungsgemäßen Verwendung nicht nur über­
quert oder nicht hur auf ganz kurz-en Strecken 
befahren werden, können durch Verordnung 
'unter Bedachtnahme auf die' Erfordernisse der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend, mit Rücksicht' 
auf die Eigenart solcher Fahrzeuge Erleichterun­
gen Zur zwingend' notwendigen Anpassung an 
die Bedürfnisse der Wirtschaft festgesetzt werden. 

§ 94. I n val i den k r a f t f a h r z e u g e. 

Für Invalidenkraftfahrzeuge (Krankenfahr­
stühle und dergleichen, § 2 Z. 1.8).können durch 
Verordnung unter Bedachtnahme auf die Er­
fordernisse der Verkehrs- und Betriebssicherheit; 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
mit Rücksicht auf die Eigenart solcher Fahrzeuge 
zur notwendigen Anpassung an die Körper­
behinderung Erleichterungen festgesetzt werden. 

§ 95. So n de rk r a f tf a h r z e u g e. 

Für Sonderkraftfahrzeuge (§ 2 Z. 22) können 
durch Verordnung nach den Erfordernissen der 
Verkehrs- und B,etriebssicherheit, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend, nähere Bestim­
mungen über den Bau und d.ie Ausrüstung, und 
Wiegen der Art ihrer Verwendung insbesondere 
in land- und forstwi'rtschaftlichen Betrieben 
auch Erleichterunge~ festgesetzt werden. 

98 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 100

www.parlament.gv.at



I. 

98 der Beilagen 39 

§ 96. K r a ,f tf a h r z e u gern i t 10 km/h 
H ö c h s t g e s c h w i n di g k"e i t. 

(1) Kraftfahrzeuge, bei denen nach ihrer Bau­
art und Aus.rüstung dauernd gewährleistet ist, 

/ daß sie auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 10 km/h 
nicht zu überschreiten vermögen (§ 1 Abs. 2 
lit. a), müssen 00 besduffen und aus1gerüstet sein, 
daß durch ihr Betriebsgeräusch während ihrer 
Verwendung auf Str.aß·en mi~ öffentlichem Ver­
kehr kein übermäßiger Lärm verursacht werden 
kann. 

(2) Durch Verordnung ist nach dem jeweiligen 
Stand der T echhik die höchstzulässige Stärke des 
Betriebsgeräusches fesitzusetzen,. das durch die in 
Abs. 1 angeführten Fahrzeuge verursacht werden 
darf. 

(3) Der Landeshauptmann hat auf Antrag für 
,Typen oder für einzelne der in Abs. 1 ange­
führten Fahrzeuge eine Bescheinigung darüber 
auszustellen, daß diese Fahrzeuge eine Geschwin­
digkeit von 10 km/h nicht zu überschreiten ver­
mögen und daß sie den Bestimmungen des 
Aibs. 1 u.nd der auf Grund des Abs. 2 erlassenen 
Ver-ordnungen entsprechen. V o·r der Ausstellung 
dieser Bescheinigung ist ein Gutachten eines oder 
mehrerer amtlicher und, wenn solche nicht zur 
Ver,fügung stehen, gemäß § 124 bestellter Sach­
verständiger oder der Bundesversuchs- und Prüf­
anstalt für Kraftfahrzeuge einzuholen. 

(4) Bei Typen in Abs. 1 angeführter Fahrzeuge 
kann der Landeshauptmann für eines dieser 
Fahrzeuge eine Bescheinigung gemäß Abs. 3 aus­
stellen und den Erzeuger dieser Type, bei aus­
,länaischen Erzeugern Bevollmächtigte, die ihren 
Sitz in seinem örtlichen Wirkungsbereich haben, 
ermächtigen, gl~iche Bescheinigungen für alle 
übrigen Fahrzeuge dieser Type auszustellen. Jede 
dieser Bescheinigungen hat die Fahrgestell- und 
die Motonlummer des Fahrzeuges, für das sie 
ausgestellt wurden, zu enthalten. Der Ermäch­
tigte h~t ein Verzeichnis über die Ausstellung 
dieser Bescheinigungen zu führen, das zehn Jahre, 
gerechnet vom Tage der Ausstellung der letzten 
darin angeführten Bescheinigung aufzube~ 
wahren und den mit Angelegenheiten des Kraft­
fahrwesens befaßten Behörden auf Verlangen 
vorzuweisen ist. 

(5) Die Lenker ,in Abs: 1 angeführter Fahrzeuge 
haben auf Fahrten die' in Abs. 3 oder 4 ange­
führte Bes'cheinigung mitzuführen Ul'ld den 
Organen der Straß,enaufsicht auf Verlangen zur 
überprüfung auszuhändigtln. ' 

§'97. Mi 1 i tä r is c h e Fa h r z,e u g e. 

Für Fahrzeuge des Bundes, die im Bereich des 
Bundesheeres oder - der Heeresverwahung ver­
wendet werden und aie durch Bewaffnung, 
Panzerung oder sonstige V örrich tungen für den 
unmittelbaren Kampfeinsatz besonders gebaut 
und .ausgerüstet und diesem Zweck gewidmet 

sind (§ 1 Abs. 2 lit. d), können durch Verord­
nung nach den Erfordernissen der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit, dem jeweiligen Stand aer 
Technik entsprechend, mit Rücksicht auf die 
Eigenart solcher Fahrzeuge die Bedingungen fest­
gesetzt werden, unter denen sie auf Straßen mit 
öff·entlichem Verkehr verwendet werden dürfen. 

X. ABSCHNITT. 

Verkehr mit 'Kraftfahrzeugen und Anhängern, 
Pflichten der Zulassungs besitzer, Pflichten der 

Lenker von Kraftfahrzeugen. 

§ 98. Höchste zulässige Fahr­
-g e s c h w i n d i g k e i t. 

(1) Durch Verordnung ist nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
ziffernmäßig die Geschwindigkeit festzusetzen, 
die mit bestimmten Untergruppen von Kraft­
fahrzeugen (§ 3), beim Ziehen von Anhängern 
und bei der Befördeq.mg beSltimmter Arten von 
Gütern nicht überschritten werden darf. Bei 
Großviehtransporten darf eine Geschwindigkeit 
von 50 km/h nicht überschritten werden. 

(2) Der Landeshauptmann kann für einzelne 
Kraftfahrzeuge zum Zwecke der Erprobung das 
überschreiten der 'für solche Fahr,zeuge gemäß 
Abs. 1 allgemein festgesetzten höchsten zulässigen 
Geschwindigkeit auf Freilandstraßen für eine be­
stimmte Zeit bewilligen, wenn dadurch die Ver­
kehrssicherheit nicht gefährdet wird. Die höchste 

'zulässige Geschwindigkeit,' die für solche Fahrten 
bewilligt wurde, muß hinten am Fahrzeug voll­
ständig sidltbar und gut lesbar angeschrieben . ' 

sem. 

§ 99. Beleuc.htung. 

ü) Wä·hrend der Dämmerung, bei Dunkdheit 
. oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst 
erfordert, sind unbeschadet" der Bestimmungen 
der Abs. 3 bis 5 diejenigen vorgeschriebenen 
Scheinwe·rfer und Leuchten (§§ 14 bis 17) einzu­
schalten, durch die anderen Straßenbenützern das 
Fahrzeug erkennbar gemacht und die Straße, SQ­

weit erforderlich, insbesondere im Hinblick auf 
die Fahrgeschwindigkeit, ausreichend , beleuchtet 
wird; dies gilt jedoch nicht hei Einsatzübungs­
fahrten der Fahrzeuge des Bundes, die im Bereich 
des Bundesheeres oder der Heeresverwaltung 
verwendet werden, wenn auf andere Art, ins­
besondere durch das Zusammenwirken mit den 
Organen der Straßenaufsicht, den Erfordernissen 

oder Verkehrssicherheit Rechnung getragen wird. 

(2) Läßt sich wegen' der Beschaffenheit des 
Gutes, das befördert werden soll, oder aus zwin­
genden anderen Gründen nich): vermeiden, daß 
die vorgeschriebenen Scheinwerfer, Leuchten'oder 
Rückstrahler des Fahrzeuges verdeckt werden, so 
muß eine e~tsprechend wirksame Ersatzvor­
richtung angebracht sein. 

/ ' 
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(3) Im Ortsgebiet (§ 2 Z.15 der StVO. 1960) 
darf nidlt Fernlicht verwendet werden; bei un­
zureichender Beleuchtung der Fahrbahn ist je­
doch das Verwenden des Fernlichtes während des 
Fahrens außer in den in Abs. 4 Ht. c bis f ange­
füb,rten Fällen zulässig. Stadtlicht (§ 14 Abs. 3) 
darf nur bei ausreichender Str,aßenbeleuchtung 
verwendet werden. 

(4) Auf Freilandsrraßen (§ 2 Z. 16 der StVO. 
1960) darf während des Fahrens bei Dunkelheit 
nicht Stadtlicht verwendet werden; desgleichen 
da,rf Fernlicht nicht verwendet werden 

a) bei ausreichender Straßenbeleuchtu,ng, 
b) beim .Anhalten, Halten und Parken, 
c) vor herannahenden entgegenkommenden 

Fahrzeugen, deren Lenker durch Fernlicht 
geblendet werden würde, 

d) in geringer Entfernung hinter Kr,aftfahr­
zeugen, die nicht überholt werden, 

e) vor Gruppen von Fußgängern und 
f) bei Herannahen von Schienenfahrzeugen 

oder Schiffen, die siCh unmittelbar neben 
der Fahrbahn bewegen. 

(5) Beisichtbehinderndem Nebel Dder Schnee­
fall ist bei Tag Fernlicht oder A<bblendlicht, 
während der Dämmerung und hei 'Dunkelheit 
Abblendlicht zu verwenden; an Stelle der ab-

, geblendeten Schein werfer oder zugleich mit ihnen 
dürfen jedoch auch Nebelscheinwerfer oder Breit­
strahler verwendet werden. Nebelscheinwerfer 
oder Breitstrahler dürfen nur bei sichtbehindern­
dem Nebel oder Schneefall oder auf engen und 
kurvenreichen Strecken verwendet werden. 

(6) Suchscheinwerfer dürfen nur fallweise ver­
wendet wel'den, wenn dadurch nicht andere 
Str~ßenbenützer geblendet werden. Parkleuchten 
dürfen nur im Orts gebiet {iazu verwendet 
werden, anderen Str'aßenbenützern das-Fahrzeug 
während desParkens erkennbar zu machen, und 
nur bei Kraftfahrzeugen ohne Anhänger. 

§ 100. 0 P t i s ehe War n z eie h ~ n. 

Als optische Warnzeichen (§ 22 Abs. 1) dürfen 
nur gut wahrnehmbare, kurze Blinkzeichen mit 
'zwei symmetrisch zur Längsmittelebene des Fahr­
zeuges liegenden Scheinwerfern, bei einspurigen 
Krafträdern und Motorrädern mit Beiwagen mit 
einem Scheinwerfer gegeben werden; die Be­
stimmungen des § 99 Ahs. 3 und .4 über die Ver­
wendung von Fern- und Abblendlicht bleiben 
unberührt. Blinkzeichen dürfen nicht durch 
längere Zeit gegeben werden. 

§ 101. Bel a dun g. 

(1) Das höchste zulässige Gesamtgewicht, die 
höchsten" zulässigen Achslasten und die größte 
Breite eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers 
dürfen durch ihre Beladung nicht überschritten 
wer,den; Boote dürfen jedoch die Breite von 
Bootsanhängern auf jeder Seite um nicht mehr 

als 30 cm überschreiten, sofern sie nicht breiter 
sind als das. ziehende Fahrzeug. Die größte Höhe 
des Fahrzeuges samt der Ladung darf die durch 
Verordnung allgemein festgesetzte Höchstgrenze 
für die größte Höhe VOn Fahrzeugen (§ 4 Abs. 6' 
lit. a) nicht überschreiten. Die !größte Länge darf 
durch die Beladung um nicht mehr als ein Viertel 
der Länge des Fahrzeuges überschritten werden. 
Bei Langgutfuhren (Abs. 3), Wirtschaftsfuhren 
(§ 30 der StVO. 1'960) und bei Großvieh­
transporten dürfen jedoch die Abmessungen und 
in Ausnahmefällen, wie bei unteilbaren Gütern, 
auch das höchste zulässige Gesamtgewicht und die 
höchsten zulässigen Achslasten durch die Bela­
dung überschritten werden, soweit dies durch 
Verordnung (Abs. 4) bestimmt wird und di,e 
hiebei festgesetzten B,edingungen eingehalten 
werden. 

(2) Wenn die Ladung um mehr ,als einen Meter 
über den vordersten oder hintersten Punkt des 
Fahrzeuges hinausragt, mü:ssen die äußersten 
P~nkte der Ladung gut ·erkennbar gemacht sein. 
Die näheren Bestimmungen über die' Art des 
Erkennbarrnachens dieser Punkte sind ri'<lch den 
Erfordernissen der Verkehrssicherheit durch Ver­
ordnung festzusetzen. 

(3) Als Langgutfuhren haben Heförderungen 
von Ladungen zu gelten, die um mehr alsei'n 
Viertel der Länge des Fahrzeug,es über dessen 
hintersten Punkt hinausragen oder bei denen die 
Länge des Fahrzeuges samt der Ladung 14 m: 
überschreitet. Langgutfuhren, bei derien die 
Länge des Fahrzeuges samt der Ladung 16 m 
überschreitet, bedürfen der Bewilligung des 
Landeshauptmannes, in dessen örtlichem Wir­
kungsbereich sie durchgeführt w:erden soll.. 
. (4) Durch Verordnung i'st unter Bedachtnahrne' 
auf die Erfordernisse der Verkehrs- und Be­
triebssicherheit festzusetzen, in welchem Aus­
maß und unter welchen Bedingungen inden im, 
Abs. 1, letzter Satz, angeführten Fällen die 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte und Achs­
la'sten und die Abmessungen von Fahrzeugen 
durch die Beladung überschritten werden dürfen. 

(5) Der Lenke:r eines Kraftfahrzeuges hat auf 
Verlangen' der Organe der Straßenaufsicht an 
Ort und Stelle oder bei einer nicht mehr als 
3 km von seinem Weg zum Fahrtziel entfernten 
Waage überprüfen zu lassen, ob das höchste zu­
lässige Gesamtgewicht oder die höChsten zu­
lässigeR Achslasten des von ihm gelenkten Kraft­
fahrzeuges oder eines mit diesem gezogenen An-

. hängers überschritten. wurden. Wurde eine über­
schreitung festgestellt, so hat der Zulassungs­
besitzer des Fahrzeuges die Kosten des Wiegens 
zu ersetzen. 

(6) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden auf 
Fahrzeuge des Bundes, die im Bereich des Bundes­
heeres oder, der Heeresverwaltung verwendet 
werden, bei Einsatzübungsfahrten keine An­
wendung. 
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§ 102. P f li c h t'e n d n Kr a f tf a h r z e u g­
I e n ke r s. 

(1) Der. Kraftfahrzeuglenker darf ein Kraft­
Llhrzeug ersf in Betrieb nehmen, wenn er sich, 
soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, 
daß das von ihm zu lenk~nde Kraftfahrz.eug und 
ein mit diesem zu ziehender Anhänger sowie 
deren Beladung den hiefür in BetraCht kommen­
den Vors·chriften entsprechen. Er hat auf 

. Fahrten Verbandzeug mitzuführen. 
(2) Der Lenker hat dafür zu, sorgen, daß die 

Kennzeichen des von ihm gelenkten Kraftfahr­
zeuges und eines mit diesem gezogenen An­
hängers vollständig sichtbar sind und nicht durch 
Verschrnutzung, Schneebelag, Beschädigung oder 
Verformu'ng der Kennz·eichentafel unlesbar sind. 
Er hat dafür zu sorgen, daß die hintere Kenn­
zeichentafel bei Vorliegen der im § 99 Abs.1 
angeführten Umstände beleuchtet ist; dies gilt 
jedoch nicht für Lenker v.on Fahrzeugen des 
Bundes, die im Bereich des Bu.ndesheeres oder 
der Heeresverwaltung verwendet werden,' bei 
Einsatzübungsfahrten gemäß § 99 Abs. 1. 

(3) Der> Lenker muß mit' den Betätigungsvor­
richtungen des vön ihm gelenkten Kraftfahr­
zeuges und ihrer Handhabung vertraut sein. Ist 
er im Lenke~eines Fahrz~uges ·noch nicht geübt, 
so darf er dieses Fahrzeug nur mit besonderer 
Vorsicht lenken. Er darf die Lenkvorrichtung 
während der Fahrt nicht mit 'beiden Händen 
loslassen. Er muß heim Lenken Auflagen, unter 
denen ihm die Lenkerberechtigung erteilt wurde, 
erfüllen. . 

(4)' Der Lenker darf mit d,em' von .ihm' ge­
lenkten Kraftfahrzeug und einem mit diesem 
gezogenen Anhänger nicht mehr Lärm, Rauch 
oder üblen Geruch verursachen, als bei ord­
nungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Be­
trieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist. 

(5) Der Lenker hat auf Fahrten mitzuführen 
und den Organen der Straß·enaufsicht auf Ver­
langen ~ur überprüfung auszuhändigen 

a) den Führerschein oder Heeresführerschein, 

h) den Zulassungsschein oder Heereszulassungs­
schein für das von ihm gelenkte Kraft­
fahrzeug und einen mit diesem gezogenen 
Anhänger, ' 

c) bei Motorfahrrädern den Lenkerausweis 
gemäß § 76 oder einen Führerschein, ' 

d) bei Probefahrten den Probefahrtschein ge­
mäß § 45 Abs. 4 und, auf Freilandstraßen 
und -bei Probefahrten an Sonn- und Feier­
tagen, bei Betrieben, die außerhalb des 
Ortsgebietes liegen, nur an Sonn- und 
Feiertagen, die in § 45 Abs. 6 angeführte 
Bescheinigung über das Ziel und den 
Zweck der Probefahrt, 

e) bei überstellungsfahrten den überstellungs­
fahrtscheih gemäß § 46 Abs .. 4 und 

f) beim Ziehen von nicht zum Verkehr zu­
gelassenen Möbelwagen, Wohnwagen; Bau­
maschinen und dergleichen die' in § 104 
Abs. 7 angeführte Bewilligung des Landes­
hauptmannes. 

(6) Entfernt sich der Lenker so weit· oder so 
lange von s·einem KraftfahrZieug, daß er es nicht 
mehr überwa·chen kann, so hat er den Fahrzeug­
motor; sofern mit diesem nicht auch andere­
Maschinen betrieben werden, abzustellen und 
dafür· zu sorgen, daß das Fahrzeug von Un­
befugten nicht in Betrieb g·enommen werden 
kann. 

(7) Ein Lenker, der nicht selbst der Zulassungs­
besitzer des von ihm gelenkten Kraftfahrzeuges 
oder eines mit diesem gezogenen Anhängers ist, 
hat Unfälle, die mit der Benützung dieser 
Fahrzeuge in ursächlichem Zusammenhang 
stehen, unverzügli-ch deren Zulassungsbesitzer 
bekanntzugeben. 

(8) Der Lenker darf das Lenken eines, ihm 
übergebenen Kraftfahrzeuges ohne Zustimmung 
des Zulassungsbesitzers nicht dritten Personen 
üherlassen. . 

(9) Der Lenker darf Gleitschutzvorrichtungen 
(§ 7) mit Ausnahme von Schnee- und Matsch­
reifen nur dann verwend,en, wenn die Straße 
mit einer zusammenhängenden oder nicht 
nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eis­
schichte bedeckt ist. 

§ 103., P f 1 ich t end e s Z u 1 ass u .n g s­
besitzers eines Kraftfahrzeuges 

ode r An h ä n ger s, 

(1) DerZulassungsbesitzer ei,nes' Kraftfahr­
zeuges oder, Anhängers hat dafür zu sorgen, daß 
das Fahrzeug den Vorschriften di'eses Bundes­
zesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes 
~rlassenen Verordnungen entspricht. Ei:- hat bei 
Kraftfahrzeugen dafür zu sorgen, daß für Fahr­
ten Verbandzeug bereitgestellt ist. 

(2) Der Zulassungsbesitzer darf das Lenken 
seines Kraftfahrzeuges oder das Ziehen seines 
Anhängers nur Personen überlassen, die hiezu 
berechtigt sind. Er hat der Behörde auf Ver­
langen Auskunft darüber zu erteilen, wem er 
jeweils das Lenken seines Kraftfahrzeuges oder 
das Ziehen seines Anhängers überlassen hat. 

(3) Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges 
hat, sofern er der" Dienstgeber des Lenkers ist, 
dafür zu sorgen, daß eine Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit des Lenkers und der 
beim Betrieb des Fahrzeuges sonst beschäftigten 
llnd bei ihm angestellten Personen nach Mög­
lichkeit vermieden wird. Er hat dem Lenker die 
erforderliche Kälte- und Regenschutzkleidung 
beizustellen. Er darf den Lenker nicht in einem 
Ausmaß beanspruchen, daß diesem das sichere 
Lenken des Fahrzeuges nicht mehr möglich ist. 
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Durch Verordnung können nad1 den Erforder-/ den Fahrzeug zu lenkenden Anhängern mit dem 
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit die Lenken und der Betätigung der in Betracht 
eäheren Bestimmungen über das Ausmaß der kommenden Einrichtungen (§§ 16 und 22 
Beanspruchung d,es Lenkers, insbesondere hin­
sichtlich der höchstzulässigen Dauer des Lenkens 
und de~ Mindestausmaßes der Ruhezeiten, fest­
gesetzt werden. 

(4) Der Zulassungsbesitzer eines Lastkraft­
wagens mit einem Eigengewicht von mehr als 
3500 kg oder eines Omnibusses hat dafür zu 
sorgen, daß der Geschwindigkeitsschreiber und 
der Wegstreckenmesser (§ 24 Abs. 2) auf Fahr­
ten in Betrieb sind. 

(5) Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges hat 
der Behörde auf Verlangen die für einschlägige 
Statistiken und Evidenzen erford-erlichen Unter­
lagen in mehrfacher Ausfertigung zur Verfügung 
zli stellen. 

§ 104. Z i ehe n von An h ä n ger nun d 
F uhr wer k e n. 

(1) Mit Kraftfahrzeugen dürfen, unbeschadet 
der Bestimmungen des Abs. 7, nur zum Ver­
kehr zugelassene Anhänger, Anhänger, init 
denen behördlich bewilligte Probe- oder Über­
stellungsfahrten durchgeführt werden dürfen 
(§§ 45 und 46), oder ausländische Anhänger, die 
das Kennzeichen des inländischen ziehenden 
Fahrzeuges führen (§ 83), gezogen werden. Mii; 
Sattelkraftfahrzeugen und Gelenkkraftfahr­
zeugen dürfen jedoch keine Anhänger gezogen 
werden. 

(2) Anhänger dürfen mit Kraftwagen nur ge­
zogen werden 

'a) wenn' sie nicht breiter sind als das ziehende 
Fahrzeug; dies gilt jedoch nicht für Wohn­
anhänger oder beim Ziehen von An­
hängern mit Zugmaschinen; 

b) wenn sie durch die in § 13 angeführten 
Vorrichtungen, bei Langgutfuhren auch 
nur durd1 das Ladegut mit dem ziehenden 
Fahrzeug sicher v-erbunden sind; hiebei 
darf die Radspur des Anhängers außer bei 
unabhängig vom ziehenden Fahrzeug zu 
lenkenden Anhängern nur geringfügig von 
der Radspur des ziehenden Fahrzeuges 
abweichen und 

c) wenn die Anhängerdeichsel beim un­
beabsichtigten Loslösen von der Anhänge­
vorrichtung nur geringfügig abfallen kann 
(§ 13 Abs. 2). -

(3) Kann der Lenker eines Kraftfahrzeuges die 
Bremse eines mit diesem gezogenen Anhängers 
nicht oder nur unter Gefährdung der Verkehrs­
und Betriebssicherheit betätigen, so hat der Zu­
lassungsbesitzer dieses Kraftfahrzeuges dafür zu 
sorgen, daß auf dem Bremsersitz -des Anhängers 
(§ 26 Abs. 7) ein geeigneter Bremser mitgeführt 
wird. Dies-er muß bei unabhängig vom ziehen-

Abs. 1) vertraut sein. Der Bremser hat bei Be­
da;-f die Bremse des Anhängers zu betätigen. 

(4) Die Behörde hat auf Antrag v'on der Ver­
pflichtung, einen Bremser mitzuführen, zu ent­
heben, wenri es die wirtschaftlichen Verhältnisse 
l:~d die örtlichen Gegebenheiten rechtfertigen 
lind die Verkehrssicherheit hiedurch nicht ge­
fährdet wird. 

(5) Mit Krafträdern dürfen nur F,inachs­
anhänger gezogen werden. Mit Motorrädern 
dürfen nur einspurige Anhänger gezogen wer­
den. Mit mehrspurigen Krafträdern dürfen nur 
Anhänger gezogen werden, die nieht breiter sind 
als das ziehende Fahrzeug. 

(6) Anhängeschlitten dürfen mit Kraftfahr­
zeugen nur g-ezogen werden, wenn die Straße 
mit einer zusammenhängenden oder nicht 
nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eis- -
als das ziehende FahFzeug. 

(7) Nicht zum Verkehr zugelassene Anhänger, 
Fuhrwerke und Geräte dürfen mit Kraftfahr­
zeugen, nur gezogen werden, wenn die durch 
Verordnung (Abs. 8 'lit. b) hiefür festgesetzten 
Bedingungen eingehalten werden. Nicht zum 
Verkehr zugelassene Möbelwagen, Wohnwagen,' 
Baumaschinen, Straßenreinigungs- und Schneec 

säuberungsgeräte und, dergleichen dürfen - mit 
Kraftfahrzeugen nur mit Bewilligung des Landes­
hauptmannes gezogen werden, in dessen ört­
lichem Wirkungsbereich sie verwendet werden 
sollen. Die Bewilligung darf nur unter Vor­
schreibung der höchsten zulässigen Gesmwindig­
keit und der vom Standpunkt der Verkehrs­
sicherheit erforderlichen Auflagen erteilt werden. 

. (8) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, fest­
zusetzen: 

a) die näheren Bestimmungen für Kraftwagen­
züge über ihre größte zulässige Länge, ihr 
höchstes zulässiges Gesamtgewicht" die Art 
ihrer' Bremsung, das Verhältnis der Breite 
und des höchsten zulässigen Gesamt­
g-ewichtes des ziehenden Fahrzeuges zu den 
entsprechenden Abmessungen und höchsten 
zulässigen Gesamtgewichten der gezogenen, 
das V erhäl tnis der Motorleistung zum 
höchsten zulässigen -GesamtgewiCht des 
Kraftwagenzuges, die Bedingungen~ unter 
denen ein oder mehr als -- ein Anhänger 
gezogen werden darf, sowie die Voraus­
setzungen, unter denen der Landeshaupt­
mann Ausnahmen bewilligen darf; 

b) unter welchen Bedingungen nicht zuge­
lassene Anhänger, Fuhrwerke, Nachläufer 
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zur Stützung der Ladung und Geräte mit 
Kraftfahrzeugen gezogen werden dürfen, 
insbesondere hinsichtlich ihrer höchsten 
zulässigen Fahrgeschwindigkeit, ihrer 
Bremsen und ihrer Erkennharkeit für 
andere Straßen benützer. '. 

§ 105. Ab schI e p p e nUn d Sc h i e ben 
von K r a f t f a h r z e· u gen. 

(1) Das Abschleppen von nicht mit eigener 
Kraft angetriebenen Kraftfahrzeugen, die hiebei 
nicht teilweise hochgehoben oder mit einer 
starren Verbindung abgeschleppt .wel'den, ist nur 
zulässig, wenn deren Lenkvorrichtung und min­
destens eine Bremse wirksam ist. Das Ab­
schleppen mit Hilfe einer nicht starren Ver­
bindung zwisch-en dem abschleppenden und dem 
abzuschleppenden Fahrzeug ist nur zulässig,' 
wenn diese Verbindung nicht mehr' als 8 m lang 
und durch Lappen oder dergleichen für andere 
Straßenbenützer gut erkennbar ist. 

(2) Das Abschleppen eines Fahrzeuges mit einer 
starren Verbindung ist zulässig, wenn die Lenk-' 
vorrichtung dieses Fahrzeuges wirksam zu be­
tätigen ist und das Gesamtgewicht des abschlep­
pende'n Fahrzeuges wesentlich höher ist als das 

. des abzuschleppenden. . 

(3) Der Lenker des abschleppenden Fahrzeuges 
muß' nur zum Lenken dieses Fahrzeuges berech­
tigt sein und bedarf hiezu keines Führerscheines 
für die Gruppe E. Bei abzuschleppenden Kraft­
fahrzeugen, die gelenkt werden, muß deren 
Lenker mit der Handhabung der Lenkvorrich­
tung und der Bremsen vertraut sein und das 
16. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Das abzuschleppende Fahrzeug. muß, soweit 
dies erforderlich ist, mit einer entsprechenden 
Notbeleuchtung ausgerüstet oder durch Beleuch­
tung vom abschleppenden Fahrzeug aus erkenn­
bar gemacht' sein. 

(5) D;s gleichzeitige Abschleppen mehrerer 
Kraftfahrzeuge ist unzulässig. 

(6) Kraftfahrzeuge dürfen mit Kraftfahrzeugen 
nur geschoben werden . 

a) auf ganz kurzen Strecken, 
b) in, Schrittgeschwindigkeit, 
c) wenn zwingende Gründe vorliegen, 
d) wenn andere Straßenbenützer dadurch nicht 

gefährdet werden, und 
e) wenn die Lenker beider Fahrzeuge berech-

tigt sind; ihr Fahrzeug zu lenken. . 

§ 106. Pe r s 0 n e n b e f ö r der u n g. 

(1) Mit Kraftfahrzeugen dürfen Personen nur 
, befördert werden, wenn deren Sicherheit gewähr­
leistet ist. Sie dürfen nur so befördert werden, 
daß dadurch nicht die Aufmerksamkeit oder die 
Bewegungsfreiheit des Lenkers beeinträchtigt, 
seine freie Sicht behindert oder andere zugleich 
beförderte' Personen gefährdet werden .. 

(2) Auf der Ladefläche von' Lastkraftwagen, 
Zugmaschinen und Kombinationskraftwagen oder 
auf ihrer Ladung dürfen Personen nur befördert 
werden, wenn sie sich innerhalb des von den 
Bordwänden begrenzten Raumes am 'Fahrzeug 
oder an der Ladung sicher anhalten können und 
durch die Ladung niCht gefährdet werden und 
wenn die Ladung am Fahrzeug unverschiebbar 
befestigt ist: Bei Zugmaschinen dürfen Kinder auf 

. den Sitzen für Mitfahrer (§ 26 Abs. 2) nur, be­
fördert werden, wenn diese Sitze und di'e Ent­
fernung der Fußrasten ihrerKörperg~öße ent­
sprechen. 

(3) Bei . der Beförderung von Personen mit 
Kraftfahrzeugen und Anhängern ·darf die bei der 
Genehmigung hiefür festgesetzte größte zulässige 
Anzahl (§ 28 ,Abs, 3 lit. c) nicht überschritten 
werden. Bei der Berechnung der Anzahl der Per­
sonen, die mit einem mehrspurigen Kraftfahrzeug 
befördert werden dürfen, sind zwei Kinder unter 
zwölf Jahren als eine Person und Kinder unter 
fünf Jah~en nicht zu zählen; mit mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen, außer Omnibussen (§ 2 Z. 7), 
dürfen einschließlich des Lenkers nicht mehr als 
neun Personen, gleichgültig ob Erwachsene oder 
Kinder, befördert werden. 

(4) Mit Motorrädern und Motorfahrrädern darf 
außer dem Lenker nur eine weitere Person be­
fördert werden; diese muß bei Motorräqern das 
10. Lebensjahr vollendet haben. Mit Motorfahr­
rädern dürfen Kinder unter 8 Jahren hur auf 
Kindersitzen gemäß § 26 Abs. 5 bbfördert 
werden, die der Größe des Kindesentsprbchen. 

(5) Die Behörde kann die BeförderJng von 
mehr als neun Personen einschließlich deslLenkers 
mit Lastkraftwagen, die den Bestimmungen des 
§ 87 Abs. 4 entsprechen, bewilligen, wbnn dies 
vorwiegend im öffentlichen Interesse l~egt, wie 
insbesondere bei einem Verkehrsnotstadd. Diese 
Bewilligung ersetzt nicht die -auf Grund ~ewerbe­
rechtlicher Vorschriften erforderlichen Berechti­
gungen zur Beförderung von Personen llit Kraft­
fahrzeugen. 

(6) Mit Anhängern außer Omnibusamhängern 
(§ 87 Abs. 3) dürfen Personen nur ~efördert 
werden, wenn die durch Verordnung I(Abs. 7) 
hiefür festgesetzten Bedingungen eiJ.gehalten 
werden. Mit nicht zum Verkehr zugelassenen An­
hängern dürfen Personen nur befördert werden, 
wenn eine Geschwindigkeit von 10 km/h nicht 
überschritten wird. 

(7) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verke)1rssicherheit, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechend; unter Berück­
sichtigung der wirtschaftlichen Erfordernisse die 
Bedingungen festzusetzen, unter denen Personen 
mit Kraftfahrzeugen, mit Anhängern, insbeson­
dere mit Anhängern, die im Rahmen land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe verwendet werden, 

. und mit Möbelwagen befördert werden dürfen. 
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Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit kön-' (2) Bewerber, um eine Lenkerberechtigung und 
nen als Bedingungen insbesondere eine höchste Inhaber einer: Lenkerberechtigung dürfen im 
zulässige Fahrgeschwindigkeit und bestimmte Rahmen des Betriebes einer Fahrschule nur durch 
Brem,sanlagen oder eine entsprechende Wirksam- den Inhaber, sofern er die Voraussetzungen des 
keit der Bremsen vorgeschrieben werden. § 109 erfüllt, durch einen Leiter (§ 114 Abs. 2 

(s) Fahrzeuge des Bundes, die im Bereiche des bis 4) und durch Fahrschullehrer (§ 117) und 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung ver- Fahrlehrer (§ 118) ausgebildet oder weiter­
wendet werden, und die Lenker solcher Fahr- gebildet werden. Die Bewerber müssen das für 
zeuge sind von den Bestimmungen der Abs. 2 die angestrebte Lenkerberechtigung erforderliche 
bis 7 ausgenommen. Mindestalter erreicht haben ode'r in . spätestens 

drei Monaten erreichen. Wurde einem Inhaber, 
§ 107. Au s nah m eb e s tim m u n gen für einem Leiter oder einem Fahrschullehrer die 

Ein s atz f a h r z e u g e. Lenkerberechtigung wegen des Mangels der 
(1) Fahrzeuge, die von Feuerwehren, im öfIent- körperlichen Eignung entzogen, so dürfen sie, 

lichen Sicherheits- oder Hilfsdienst oder im Ret- solange dieser .Mangel besteht, nicht praktischen 
tungsdienst verwendet werden, unterliegen bei Unterricht erteilen. 

F~hrten zu den Orten des. dringende~ Einsatzes (3) Die Fahrschulbewilligung (Abs. 1) gilt nach 
mcht den kraftfahrrechthchen BestImmungen, dem Tod ihres Inhabers auch für einen hinter­
über ~ie höchste z~!ässige Fahrgeschwindigkeit bliebenen Ehegatten und für Nachkommen 
und dIe Personenbeforderung. ersten Grades bis zur Vollendung ihres 24. Le-

'(2) Die Bestimmungen des Abs, 1 gelten auch bensjahres. 
frtr Einsatzübungsfahrten, insoweit es der Zweck 
der Einsatzübungsfahrten erfordert und sonst in 
geeigneter Weise für die Verkehrssicherheit vor­
gesorgt ist. 

(3) Fahrzeuge, die von Feuerwehren verwendet 
werden, unterliegen auch bei der Rückfahrt von 
den Orten - des dringenden Einsatzes (Abs. 1) 
nicht den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen 
über die Peisonenbeförderung. 

(4) Fahrzeuge des Bundes, die im Bereich des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung ver­
wendet werden, und der Verkehr mit solchen 
Fahrzeugen unterliegen beim Einsatz gemäß § 2 
Abs. 1 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 18111955, 
nicht den Bestimmungen des II., IV., V., VII. und 
lX. Abschnittes und der §§ 98 bis 106. Für Ein­
satzübungsfahrten solcher Fahrzeuge gelten die 
Bestimmungen des Abs. 1, soweit· es der Zweck 
dieser Fahrten erfordert und sonst in geeigneter 
Weise für die -Verkehrssicherheit vorgesorgt ist. 

XI. ABSCHNITT. 

Ausbildung von'. Lenkern. 

§ 108. Aus b i 1 dun gin F a h r s c h u 1 e n. 

(1) Das gewerbsmäßige Ausbilden von Be­
werbern um eine Lenkerberechtigung und Wei­
terbilden von Inhabern einer Lenkerberechtigung 
ist nur im Rahmen des Betriebes einer Fahrschule 
zulässig. Die Errichtung einer Fahrschule und die 
Verlegung ihres Standortes bedürfen der Be­
willigung des Landeshauptmannes; die Verlegung 
des Standortes ist nur iimerhalb desselben Bun­
deslandes zulässig. Der Betrieb der Fahrschule 
darf erst aufgenommen werden, wenn der Lan­
deshauptmann die Genehmigung hiezu erteilt hat 
(§ 113). In der Bewilligung zur Errichtung einer 
Fahrschule ist anzuführen, für welche Gruppen 
von Kraftfahrzeugen Lenker ausgebildet werden 
dürfen; § 65 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

"-
§ 109. Per s ö n 1 ich e Vor aus 5 e t z u n gen 
für die E r t eil u n gei n e r F a h r s c h u 1-

b e will i gun g. ' 

(1) Eine Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 1), 
darf nur natürlichen Personen erteilt werden, die 

a) das 24. Lebensjahr vollendet haben, 

b) vertrauenswürdig sind, 

c) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule 
währleisten können, 

ge-

d) auch im Hinblick auf die Lage ihres ordent­
lichen Wohnsitzes die unmittelbare persön­
liche Leitung der Fahrschule erwarten 
lassen, sofern nicht eiI1, Leiter im Sinne des 
§ 114 bestellt wird, 

e) die einen akademischen Grad der Fakultät 
für Maschinenwesen und Elektrotechnik 
einer österreichischen technisch.en Hoch:. 
schule besitzen oder die die Reifeprüfung 
an einer Höheren Abteilung maschinen­
oder elektrotechnischer Richtung einer 
österreichischen technischen - oder gewerb­
lichen Lehranstalt erfolgreich bestanden 
'haben, ' , , 

f) zum Ausbilden von Lenkern der in. Be­
tracht kommenden Gruppen von Fahr­
zeugen fachlich befähigt sind und die die 
Fähigkeit besitzen, die zum Lenken dieser 
Fahrzeuge notwendigen Kenntnisse und 
Fertigkeiten in geeigneter .Weise zu ver-, 
mitteln, 

g) seit mindestens drei Jahren eine Lenker­
berechtigung für die Gruppe von Kraft­
fahrzeugen besitzen, für die Lenker aus­
gebildet werden sollen, und glaubhaft 
machen, daß sie innerhalb der letzten fünf 
Jahre mindestens drei Jahre lang solche 
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Fahrzeuge tatsächlich gelenkt haben, und § 110. S ach I ich e Vor aus set z u n gen 
nicht wegen erheblicher Verstöße gegen für die Er t eil u n g e in ~ r Fa h r sc h u 1-
ktaftfahrrechtliche oder straßen polizeiliche _ b e will i gun gun d f ür die B e will i­
Vorschriften bestraft worden sind und die i gun gei n e r S t a n d 0 r t ver r e gun g. 

h) glaubhaft' machen, daß si,e Gelegenheit I (1) Die Fahrschulbewilligung (§ 108 Abs. 1) 
hatten, mindestens drei Jahre, für Besitzer darf nur erteilt werden, wenn" 
eines in' Abs. 1 .lit. e ange~ührten akademi~ a) die für die theoretische und praktische Aus-
schen Grades em Jahr lang als Fahrschul- bildung von Fahrschülern erforderlichen 
lehrer die für das Ausbilden von Lenkern Räume und die Mittel für Lehrkräfte 
erforderlic4en. Erfahrungen auf dem Ge- Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge sicher~ 
biet des Kraftfahrwesens zu erwerben. gestellt sind, 

(2) Das Bundesministerium für Handel und b) an dem in Aussicht genommenen Standort 
Wiederaufbau kann vom Erfordernis der Er- ein Bedarf nach einer Fahrschule der be-
bringung des Nachweises über die erfolgreiche antragten Art besteht. 
,Absolvierung der in Abs. 1 Et. e angeführten (2) Die Voraussetzung des Abs. 1 lit. bist 
Schulen befreien, wenn der Antragsteller eine jedoch bei der Erteilung einer neuen Fahrschul­
gleichwertige andere Ausbildung genossen hat. bewilligung an einen Ehegatten oder an Nach-, 

(3) Der Landeshauptmann kanri, bei der ,Au's- kommen ersten Grades gemäß § 109 Abs. 5 nicht 
dehnung einer Fahrschulbewilligung auf weitere ' erforderlich. 
Gruppen von Fahrzeugen vom Erfordernis des (3) Für die Bewilligung, der Verlegung des 
im Abs; tlit. g angeführten Nachweises über die Standortes einer Fahrschule gelten die Bestim­
Zeiten des Besitzes, der erforderlichen Lenker- mungen des Abs. 1 sinngemäß. 
berechtigung und von der Glaubhaftmachung der 
erforderlichen Lenkerpraxis hefreien, wenn aus §111. Ver f a h re n b ei der E r t e i lu n g 
anderen Gründen anzunehmen ist, daß der An- ein e r F a h r s c h u I b e w i I I i gun gun d 
tragsteIler eine ausreichende fachliche Befähigung.. bei der B e will i gun gei n e r S t an d-
besitzt. 0 r t v ~ r leg u n g. 

(4) Die für das Ausbilden von Lenkern er- (1) Vor der Erte'ilung der Fahrschulbewilligung 
forderlichen Erfahrungen auf' dem Gebiet des (§ 108 Abs. 1) oder ihr~r Ausdehnung auf weitere 
Kraftfahrwesens (Abs. 1 lit. h) können auch Gruppen von Fahrzeugen hat der Landeshaupt­
durch eine mindestens dreijährige Tätigkeit er- mann 
worben sein als Ausbildner von a) ein Gutachten eines rechtskundigen und 

a) Lenkern an einer landwirtschaftlichen Lehr­
oder Versuchsanstalt (§ 119 Abs. 1) oder 
einer technischen oder, gewerblidien Lehr­
anstalt maschinen- oder elektrotechnischer 
Richtung (§ 119 Abs. 3), 

b) Bediensteten der Dienststellen des Bundes, 
der Länder, der' G'emeindeverbändeoder 
Ortsgemeinden mit mehr als 50.000 Ein­
wohnern und der von diesen unter ihrer 
Haftung betriebenen Unternehmungen 
(§ 120 Abs. 2) oder 

c) Lenkern: von Kraftfahrzeugen des Bundes, 
die im Bereich des Bundesheeres und der 
Heeresverwaltung verwendet werden 
(§ 121). 

eines technischen amtlichen und, wenn 
solche nicht zur Verfügung stehen, gemäß 
§ 127 Abs. 2 und 3 bestellten Sachverstän­
digen darüber einzuholen, ob der Antrag­
steller fachlich befähigt ist, Lenker der in 
.Betracht kommenden Gruppen von Fahr­
z~ugen auszubilden und die zum Lenken, 
dies5!r Fahrzeuge notwendigen Kenntnisse , 
und Fertigkeiten in geeigneter Weise zu 
vermitteln (§ 109 Abs. 1 Et. f); bei der Aus­
dehnung auf weitere Gruppen, ist jedoch 
nur ein Ergänzungsgutachten über das 
Vorliegen der für di,e angestrebte Ausdeh­
nung crforderli.:hen Voraussetzungen ein-
zuholen; . 

b) 'die zuständige gesetzliche Interessenvertre­
tung über die Frage des gemäß § 110 Abs. 1 

(5) Erlischt eine Fahrschulbewilligung durch Zu- lit~ b zu prüfenden -Bedarfes zu hören; 
rücklegung, so sind ein Ehegatte und großjährige 

dieser steht das Recht der Berufung zu, 
Nachkommen ersten Grades, auch wenn sie die wenn die Fahrschulbewillig'ung entgegen' 
in Abs. 1 lit. a und c bis h angeführten Voraus-
setzungen nicht erfüllen, bei der Bewerbung um ihrer Stelll.l;ngnahme erteilt wurde. 
eine neue Fahrschulbewilligung vor anderen Be- (2) Das im Abs. 1 angeführte Gutachten ist 
werbern zu berücksichtigen. Das gleiche gilt, auf Grund der Fahrschulprüfung (§ 112) zu er­
wenn eiI).e Fahrschulbewilligung nach dem Tod I statten. Es hat nur auszusprechen, ob der Begut­
ihres Inhabers für dessen Nachkommen ersten achtete fachlich befähigt ist, Lenker der in Be­
Grades weitergegolten hat und diese sich nach tracht kommenden Gruppen von Fahrzeugen 
Vollendung ihres 24. Lebensjahres um eine neue auszubilden und' die zum Lenken notwendigen 
Fahrschulbewilligung bewerben. Kenntnisse und Fertigkeiten in geeigneter Weise 
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zu vermitteln oder nicht; wurde die Prüfung 
nicht bestanden, so ist auch auszusprechen, wann 
sie frühestens wiederholt werden kann. Das Gut­
achten ist von beiden Sachverständigen gemein­
sam zu erstatten und darf nur "fachlich befähigt" 
lauten, wenn beide Sachverständige dieser An­
sicht sind. 

(3) Im Bescheid über die Fahrschulbewilligung 
ist anzuführen, an welchem Standort die Fahr­
schule errichtet werden darf. 

(4) Für die Bewilligung der Verlegung des 
Standortes einer F~hrschule gelten die Bestim­
mungen des Abs. 1 lit. bund 3 sinngemäK 

§ 112. Fa h r s c h u I prüf urig. 

(1) Die Fahrschulprüfung hat aus einer the~re­
tischen und einer praktischen Prüfung zU be­
stehen. Für ein Ergänzungsgutachten kann die 
Fahrschulprüfung den Ergebnissen bereits be­
standener Prüfungen entsprechend abgekürzt 
werden. 

(2) Die theoretische Prüfung ist schriftlich und 
mündlich abzulegen. Der Prüfungswerber hat im 
Zuge der mündlichen Prüfung auch seine Fähig­
keit, die 'notwendigen Kenntnisse und Fertig­
keiten in geeigneter Weise zu vermitteln, durch 
'einen Vortrag über ein im Fahrschulunterricht in 
Betracht kommendes Thema zu erweisen. 

(3) 'Bei der praktischen ,'Prüfung ist' eine Prü­
fungsfahrt vorzunehmen, bei der der Prüfungs­
werber auch in den schwierigsten Verkehrslagen 
seine Fahrsicherheit und seine Fähigkeit, bei Ge­
fahren und Fehlern eines Fahrschülers rechtzeitig 
auf dessen Fahrweise entsprechend Einfluß zu 
nehmen, zu erwe~sen hat. 

(4) NaclI der Prüfung haben die Prüfer dem 
Prüfungswerber bekanntzugeben, ob er die Prü­
fung bestanden hat, und wenn er die Prüfung 
nicht bestanden hat, auch wann sie nach ihrer 

, 'Ansicht frühestens wiederholt werden ka~n. Die 
'Fahrschulprüfung darf nicht vor Ablauf von drei· 
Monaten und nicht mehr als zweimal wiederholt 
werden. ' 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit und 
der Ausbildung von Kraftfah'rzeuglenkern, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Fahrschul­
prüfung festzusetien. 

§ 113. Gen e h m i gun g des B e tri e b e s 
ein e r Fa h r s eh u I e, 

(1) Der Landeshauptmann hat die Genehmi­
gung für. den Betrieb und die Bezeichnung einer 
Fahrschule zu erteilen, wenn die erforderlichen 
Lehrkräfte, Räume, Lehrmittel und Schulfahr­
zeuge vorhanden sind und den Bestimmungen 
der Abs. 2 und 3 entsprechen. Vor Erteilung 
dieser Betriebsgenehmigung sind~ die Schulräume, 
Schulfahrzeuge und Lehrmittel zu überprüfen. 

(2) Die Lehrmittel und Schulfahrzeuge_ einer 
Fahrschule müssen für die theoretische und prak.: 
tische Ausbildung der Fahrschüler 'geeignet sein. 
In den Schulräumen für den theoretischen Unter­
richt muß der vollständige Fahrschultarif an­
geschlagen sein: 

'(3) Schulfahrzeuge müssen hinsichtlich ihrer 
Bauart, ihrer Gewichte und Abmessungen und 
ihrer Ausrüstung den allgemein im Verkehr ver­
wendeten Fahrzeugen der in ,Be.tracht kommen­
den Gruppe (§ 65) entsprechen. Bei Schulkraft­
wagen muß e's vom Platz neben dem LenkerplatZ 
aus, bei Motorrädern mit Beiwagen vom, Bei­
wagen aus, möglich sein, auf die Fahrweise des 
Fahrschülers hinreichend Einfluß zu nehmen. 

(4) Änderungen hinsichtlich d~r Schulräume' 
und Sch~lfahrzeuge eines genehmigten Fahrschul": 
betriebes sind nur mit Zustimmung des Landes- , 

,hauptmannes zulässig; wird über das Ansuchen 
um Zustimmung nicht binnen drei Wochen nach 
dem Einbringen des Ansuchens um Zustimmung 
entschieden, so kann der Fahrschtilinhaber die 
beabsichtigte Änderung vorläufig vornehmen. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die Beschaffenheit 
von Schulfahrzeugen fe;tzusetzen. 

§ 114. Lei tun g der F a h r s c h u I e. ; 

(1) Der Fahrschulinhaber hat den Betrieb seiner 
Fahrschule außer in den in Abs. 2 angeführten 
Fällen selbst zu führen und darf nur aus zwin­
genden in seiner Person gelegenen Gründen einen 
verantwortlichen Leiter, den Fahrschulleiter, be­
steHen. 

(2) Ein Fahrschulleiter ist zu bestellen, 
a) wenn der Fahrschulinhaber durch eine 

,längerdauernde Krankheit daran 'gehindert 
, ist, den Betrieb seiner Fahrschule, selbst zu 

führen, oder wenn ihm dies vom Landes-
hauptmann untersagt wurde (§ 116 Abs.3), 

b) wenn eine Fahrschule nach dem Tod ihres 
Inhabers vom hinterbliebener Ehegatten 
oder von Nachkommen ersten Grades 
weitergeführt wird (§ 108 Abs, 3), die die 
Voraussetzungen des § 109 Abs. 1 nicht 
erfüllen, oder' 

c) wenn eine FahrschulbewiIligung durd:I Zu­
rücklegung erloschen ist und einem Ehe­
gatten oder' Nachkommen gem,äß § 109 

,Abs. 5 eine neue Fahrschulbewilligunger­
teilt wurde, obwohl sie die Voraussetzungen 
des § 109 Abs. 1 nicht erfüllen. 

(3) Zum Fahrschulleiter (Abs. 1) darf nur eine 
Person bestellt werden, bei der die im § 109 
Abs. 1 angeführten Voraussetzti'~gen gegeben 
~ind oder die bereits berechtigt ist, eine Fahr­
schule zu leiten. Zum Leiter weiterer Fahrschulen 
darf nur eine Person bestellt werden, bei der die 
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Erfüllung ihrer V~rpflichtungen auch mit Rück­
sicht auf die örtlichen und sonstigen Verhältnisse 
erwartet werden kann. 

(4) Die Bestellung z~m Fahrschulleiter bedarf 
der Bewilligung des Landeshauptmannes; diese 
ist zu erteilen, wenn die in Abs. 1 bis 3 angeführ­
ten Voraussetzungen hiefür gegeben sind. Die 
Bewilligung ist zu' entziehen, wenn diese Voraus­
setzungen nicht mehr vOfliegen. 

§ 115. B e tri e b der F ah r s eh u I e. 

(1) Der Fahrschulinhaber . hat dem Landes­
hauptmann die in seiner Fahrschule verwendeten 
Lehrpersonen' und Knderungen im Stande seines 
Lehrpersonals anzuzeigen und um Ausstellung 
eines Fahrlehrerausweises für sich, sofern' er selbst 
praktischen Fahrunterricht erteilt, und für jede 
zum praktischen Fahrunterricht verwendete 
Lehrperson anzusuchen. Der Landeshauptmann 
h!lt dem Fahrschulinhaber die beantragten Aus­
weise auszustellen, wenn die betreffenden Lehr­
personen den in den §§ 117 und 118 angeführten 
V praussetzungen entsprechen. 

(2) Die Lehrpersonen haben ihren Fahrlehrer­
ausweis beim Erteilen des praktisChen' Unter­
richtes auf Schulfahrten ,mitzuführen 'und den 
Organen der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 

. Überprüfung auszuhändigen. Nach Beendigung 
ihres Anstellungsverhältnisses oder nach Einstel­

. lung des Fahrschulbetriebes ist der Fahrlehreraus­
weis unverzüglich dem Landeshauptmann abzu-
liefern. ' 

(3) Schulfahrzeuge müssen vorne und hi~ten 
durch die vollständig sichtbare und' gut lesbare 
Aufschrift "Fahrschule" anderen Straßen­
benützern als solche erkennbar sein; diese Auf­
schrift darf durch zusätzliche Angaben über die 
Fahrschule ergäI}zt werden. 

(4) Auf Schulfahrtenhat der Lehrende wenn 
möglich neben dein Fahrschüler zu sitzen und 
dafür zu sorgen, daß dieser die V erk~hrsvor­
schriften genau beachtet. Er darf den Fahrsdlüler 
nicht in Verkehrsverhältnisse ,bringen, denen 
dieser nicht gewachsen ist, und hat, wenn nötig, 
durch rechtzeitige Einflußnahme auf die Fahr­
weise des Fahrschülers Unfällen vorzubeugen. 

(5) Das Abhalten eines Fahrschulkurses außer­
halb des Standortes der Fahrschule ist nur mit 
Be~illigung des Landeshauptmanneszulässig. Die 
Bewilligung darf nur für einen Fahrsthulkursvon 
bestimmter Dauer ,und nur dann erteilt werden, 
wenn 

a) der Fahrschulkurs i111 selben" Bunslesland 
abgehalten werden soll, . 

b) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sach­
li~en Voraussetzungen für den Fahrschul­
betrieb auch für den abzuhaltenden Fahr­
schulkurs gegeben sind, 

c) die unmittelbare persönliche Leitung des 
abzuhaltenden Fahrschulkurses durch den 
F.ahrschulinhaber oder Fahrschulleiter zu 
erwarten ist und 

d) an dem in Aussicht genommenen Ort ein 
Bedarf für den abzuhaltenden Fahrschul-
kurs besteht. ' 

, (6) Vor der Bewilligung zur Abhaltung eines 
Fahrschulkurses außerhalb des Standortes der 
Fahrschule hat der Landeshauptmann die zu­
ständige ge~etzliche Interessenvertretung über die 
Frage des Bedarfes zu hören; dieser steht das' 
Recht der Berufung zu,. wenn die Bewilligung' 
entgegen jhrer Stellungnahme erteilt wurde. 

(7) Der Landeshauptmann hat die Leistung der 
Fahrs~uleund den. ordnungsgemäßen Zustand 
ihrer Räume, Lehrbehelfe und Schulfahrzeuge zu 
überwachen und kann jederzeit überprüfen, ob 
beim Fahrschulinhaber oder Fahrschulleiter die 
Voraussetzungen für die Erteilung der Fahr­
sdmlbewilligung und bei den Fahrschullehrein, 
und fahrlehrern die Voraussetzungen für die Er­
teilung der Fahrsclmllehrer- oder Fahrlehrer­
bewilligung noch gegeben sind. 

§ 116. Entziehung de,r Fahrschul­
b e will i gun gun d Ver bot des F a h r-

s c h u 1 b e tri e b e s. 

(1) Die fahrschulbewilligung (§ l08 Abs. 1) ist 
zu entziehen, wenn 

a) der Fahrschulbetrieb aus Verschulden ihres 
Besitzers mehr als sechs· Monate nach Er­
teilung der Fahrschulbewilligung nicht be­
gonnen oder mehr als sechs Monate un­
unterbrochen geruht hat oder 

b) die Leistungsfähigkeit der Fahrschule nicht 
mehr für einen ordnungsgemäßen Fahr­
schulbetrieb ausreicht. 

. (2) Die Fahrschulbewilligung kann entzogen 
werden, wenn 

a) ein dringender.Bedarf nach einer Fahrschule 
besteht und der Fahrschulbetrieb auch ohne 
Verschulden des Inhabers mehr als sechs 
Monate nach Erteilung der Fahrschulbewil­
ligung nicht begonnen :oder mehr als sechs 
Monate ununterbrochen gerul:1that, 

b) ihr Inhaber die im § 109 angeführten per­
sönlichen Voraussetzugen für die Erteilung, 
der Fahrschulbewilligung nicht mehr er­
füllt; die Entziehung seiner Lenkerberechti­
gung wegen eines körperlichen Gebrechens 
ist jedoch allein nicht als Grund für die 
Entziehung der- Fahrschulbewilligung aus­
reichend, oder 

c) die im § 110 Abs. 1 lit. a angeführten sach­
lichen Vor,aussetzungen nicht mehr gegeben 
sins!. 

(3) Der Landeshauptmann kann dem, Fahl;'$chul­
inhaber in den im Abs. :i lit. bund c angeführ­
ten Fällen auch nur untersagen, den Fahrschul­
betrieb während einer bestiminten Zeit selbst zu ' 
führen, wenn zu erwarten ist, daß die fehlenden 
Voraussetzungen innerhalb einer absehbaren Zeit 
wieder gegeben sein werden. 

-, (4) Nach' der Entziehung einer Fahrschulbewil­
ligung können bereits begonnene Kurse bis zu 
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ihrem ordnungsgemäßen Abschluß weitergeführt 
werden, wenn hiefür ein geeigneter Leiter be­
stellt und die Bestellung bewilligt wurde. 

§ 117. Fa h r s eh u 11 ehr e r. 

(1) Die Berechtigung, als Fahrschullehrer an 
einer Fahrschule theoretischen und praktischen 
Unterricht zu erteilen, darf unbeschadet der Be­
stimmungen d~s Abs. 2 nur Personen erteilt 
werden, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b 
und e bis g angeführten Voraussetzungen vor­
liegen; § 65 Abs. 1 gilt sinngemäß. Bei der Er­
teilung der Fahrschullehrerberechtigung sind die 
Bestimmungen des § 109 über die Gleichwertig­
keit der Ausbildung und die Ausdehnung auf 
weitere Gruppen von Fahrzeugen sinngemäß an­
zuwenden. -

(2) Das Bundesministerium für Handel' und 
Wiederaufbau kann auf Antrag vom Erforder­
nis des Vorliegens der in § 109 Abs. 1 lit. e an­
geführten Voraussetzungen befreien, wenn der 
Antragsteller während der letzten fünf Jahre vor 
der Einbringung des Antrages als Fahrlehrer tätig 
war und einen guten Erfolg nachweisen kann 
und wenn im örtlichen Wirkungsbereich des Lan­
deshauptmannes, bei dem er um die Verleihung 
der Fahrschullehrerberechtigung angesucht hat, 
ein Mangel an Fahrschullehrern besteht. Eine 
auf Grund dieser Befreiung erteilte Fahrschul­
lehrerberechtigung gilt nur für das Bundesland, 
dessen Landeshauptmann sie erteilt ,hat. 

(3) Vor der Verleihung der Fahrschullehrer­
berechtigung (Abs. 1) hat der Landeshauptmann 
ein Gutachten eines rechtskundigen und eines 
technischen amtlichen und: wenn solche nicht zur' 
Verfügung stehen, gemäß § 127 Abs. 2 und 3 be­
stellten ~achverständigen darüber einzuholen, ob 
der Antragsteller fachlich befähigt ist, Lenker der 
in Betracht kommenden Gruppen von Fahr­
zeugen auszubilden und die zum Lenken dieser 
Fahrzeuge notwendigen Kenntnisse und Fertig­
keiten in geeigneter Weise zu vermitteln (§ 109 
Abs. 1 lit. f). Für die Erstellung dieses Gut~ 
achtens gelten die Bestimmungen des § 111 

, Abs. 2. 
(4) Vor der Ausdehnung einer Fahrschullehrer­

berechtigung auf weitere Gruppen von Fahr~ 
zeugen hat der Landeshauptmann nur ein Er­
gänzungsgutachten im Sinne des § 111 .Abs. 1 
lit. a über das Vorliegen der für die angestrebte 
Ausdehnung erforderlichen Voraussetzungen ein­
zuholen. 

(5) Die Fahrschullehrerberechtigung ist zu ent~ 
ziehen, wenn die Voraussetzungen für, ihre Ver­
leihung nicht mehr gegeben sind; dies gilt jedoch 

,nicht 
a) bei Entziehung der Lenkerberechtigung 

wegen eines körperlichen Gebrechens, 
b) in den im Abs. 2 angeführten Fällen, wenn 

der Mangel an Fahrschullehrern nicht mehr 
besteht. ~. 

(6) Der Landeshauptmann kann auf Antrag 
Personen, bei denen die im § 109 Abs. 1 lit. b 
und Ei bis g angeführtep. V 9raussetzungen gegeben 
sind, für nicht mehr als drei -Monate die Be­
rechtigung verleihen, in einer bestimmten Fahr­
schule als Probefahrschullehrer theoretischen und 
praktischen Unterricht zu ertei,len, wep.n bei der 
Fahrschule noch kein Probefahrschullehrer an­
gestellt ist oder wenn die Anzahl der Fahrschul­
lehrer mindestens das Dreifache der Anzahl' der 
Probefahrschullehrer beträgt. Diese Berechtigung 
darf nur in besonderen Ausnahmefällen nur ein­
mal und nur um drei Monate verlängert werden. 

(7) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebss'icherheit, 
dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend, 
die näheren Bestimmungen über die Ausbildung 
von Fahrschullehrern festgesetzt werden. 

§ 118. Fahrlehrer. 

(1) Die Berechtigung, als Fahrlehrer an einer 
Fahrsehule praktischen Fahrunterricht zu erteilen, 
darf nur Personen erteilt werden, die die ifn 
§ 109. Abs. 1 lit. b, fund g angeführten Voraus­
setzungen erfüllen; § 65 Abs. 1 gilt sinngemäß. 
Die Bestimmungen des' § 117 Abs. 3 bis 6 sind 
auf Fahrlehrer sinngemäß anzuwenden. . 

. (2) Durch Verordnung können nach den Er­
fordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher-. 
heit, dem jeweiligen Stand der Technik ,ent­
sprechend, die näheren Bestimmungen ,über die 
Ausbildung von Fahrlehrern. festgesetzt werden. 

§ 119. L e n k e rau sb i I dun gin 1 a n d­
wir t s c h a f tl ich e n, tee h n i s ehe nun d 

gewe'rblichen Leh.ranstalten. 

(1) Landwirtschaftliche Lehr- oder Versuchs­
anstalten sind befugt, ihre Schüler im Lenken von 
Zugmaschinen und selbstfahrenden Arbeits­
maschinen auszubilden, wenn der Landeshaupt­
mann auf Antrag des Leiters der Anstalt fest­
gestellt hat, daß diese Ausbildung erforderlich ist, 
um das durch den Lehrplan der Anstalt vor­
geschriebene Lehrziel zu erreichen. 

(2) Das Abhalten von Fahrkursen außerhalbdes 
Sitzes der Anstalt ist nur in einer anderen land­
wirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt und 
nur für die Schüler dieser Anstalt zulässig. Hie­
für ist die Bewilligung des Landeshauptmannes 
erforderlich, in dessen örtlichem Wirkungsbereich 
der Fahrkurs abgehalten werden soll; diese Be­
willigunggilt jeweils nur für einen Fahrkurs. 
. (3) Technische und gewerbliche Lehranstalten 

maschinen- oder elektroteChnischer Richtung sind 
befugt, ihre Schüler im Lenken von Kraftfahr-, 
zeugen auszubilden, wenn der Landeshauptmann 
auf ~ntrag des Leiters festgestellt hat, daß diese 
Ausbildung erforderlich ist, um das durch den 
Lehrplan der Anstalt vorgeschriebene Lehrziel 
zu erreichen; dies gilt jedoch nur bei einer 
Höheren Abteilung für die Schüler der vIerten 
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und fünften Jahrganges und bei einer Fachschule 
. für die Schüler der 3. Klasse. 

(4) Die in Abs. 1 und 3 angeführten Anstalten 
haben für die Ausbildung von Fahrschülern einen 
Leiter, bei dem die Voraussetzungen des § 109 
Abs. 1 lit. a, bund d bis. g gegeben sind, und die 
erforderlichen Ausbildner zu bestellen-; 

(5) Für die in Abs. 1 und 2 angeführten An­
stalten, ihre leiter und ihre Ausbildner gelten 
die Bestimmungen- der §§ 113 bis 115 und der 
§§ 117 und, 118 sinnge!l1äß. 

(5) Durch Verordnung sind nach den Erforder­
nissen der .y erkehrs- und Betriebssicherheit, dem 
jeweiligen Stand der· Technik entsprechend, die 
näheren Bestimmungen über die in Abs. 1 an­
geführte Ausbildung, insbesondere hinsichtlich 
der Omnibuslenker für den Stadtverkehr, fest­
zusetzen. 

. (6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 gelten 
für die Ausbildung von Kraftfahrzeuglenkern 
der Feuerwehr in Landesfeuerwehrschulen sinn­
gemäß. 

§ 120. Aus b i I dun g von K r a f tf a h r ern § 121. Aus b i I dun g von L e n k ern von 
ö f f e n t I ich erD i e n s t s tell e n. H e e res k r a f t f a h r z e u gen. 

(1) Die Dienststellen des Bundes, der Länder, 
der Gemeindeverbände oder der Ortgemeinden 
mit mehr als 50.000 Einwohnern und der von 
diesen Gebietskörperschaften unter ihrer Haftung 
betriebenen Unternehmungen dürfen für öffent­
liche Bedienstete, die zur Erfüllung ihrer dienst­
lichen Aufgaben Kraftfahrzeuge lenken müssen 
und das für die angestrebte Lenkerberechtigung 
erforderliche Mindestalter erreicht haben oder in 
spätestens drei Monaten erreichen, Lehrgänge zur 
Ausbildung im Lenken von Kraftfahrzeugen ab­
halten. Die Lehrgänge dürfen nur von' Aus­
bildnern abgehalten werden, die dem Personal­
stand dieser Dienststellen angehören und deren 
Verwendung als Ausbildner vom Landeshaupt­
mann auf Grund ihrer Erfahrungen und -Kenfit­
nisse genehmigt wurde. 

(2) Die Dienststellen (Abs. 1) haben dem 
Landeshauptmann bis 31. Jänner jeden Kalender­
jahres ein Verzeichnis der Personen, die als Aus-

. bildner für die ihrem Personalstand angehören­
den Bediensteten verwendet werden sollen, zur 
Genehmigung vorzulegen. Diesem Verzeichnis 
müssen die Personaldaten, die theoretische Vor­
bildung und die sonstige dienstliche Verwendung 
der Ausbildner zu entnehmen sein. Die Geneh­
migung gilt als erteilt, wenn sie nicht' binnen 
vier Wochen, gerechnet vom Tage der Vorlage, 
abgelehnt wurde. 

(3) Für Schulfahrten mit Kraftwagen dürfen, 
soweit nicht besondere Umstände vorliegen~ nur 
Fahrzeuge verwendet werden, bei denen es mög­
lich ist, vom Platz neben dem Lenkerplatz aus 
auf die Fahrweise des Fahrschülers hinreichenden 
Einfluß zu nehmen. Die Bestimmungen des §, 11; 
Abs. 3 über die Kenntlichmachung der Schulfahr­
zeuge gelten sinngemäß. Eirie solche-Kenntlich­
machung von Fahrzeugen, die nicht zur Aus­
bildung- von Lenkern ve;'Wendet werden, ist un­
zulässig. 

(4) Der Ausbildner hat auf Schulfahrten eine 
Bescheinigung seiner Dienststelle über seine Be­
stellung zum Ausbildner mitzuführen und den 
Organen der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 
überprüfung auszuhändigen. Die Bestimmungen 
des § 115 Abs. 4 über die Erteilung des prakti­
schen Unterrichtes gelten sinngemäß. 

(1) Das Ausbilden von Lenkern von Kraftfahr­
zeugen des Bundes, die im Bereich des Bundes­
heeres oder der Heeresverwaltung verwendet 
werden, obliegt dem Bundesministerium für Lan­
desverteidigung. Als Heeresfahrschullehrer und 
Heeresfahrlehrer dürfen nur Personen verwendet 
werden, die hiezu auf Grurid ihrer Erfahrungen 
und Kenntnisse geeignet sind. Hierüber ist den 
Heeresfahrschullehrern und Heeresfahrlehrern 
ein Heeresfahrlehrerausweis auszustellen, aus dem 
zu entnehmen ist, für welche G,ruppen von Fahr­
zeugen sie Unterricht erteilen dürfen. 

(2) Für Schulfahrten mit Kraftwagen dür­
fen, soweit nicht besondere Umstände vor­
liegen, nur Fahrzeuge verwendet werden, bei 
denen es möglich ist, vom Platz neben dem 
Lenkerplatz aus auf die Fahrweise des Fahr­
schülers hinreichenden Einfluß zu nehmen. Die 
Bestimmungen des § 115 Abs. 3 über die Kennt­
lichmachung der Schulfahrzeuge gelten sinn­
gemäß. Eine solche Kenntlichmachung von Fahr­
zeugen, die nicht zur Ausbildung von Lenkern 
verwendet werderi, ist unzulässig. 

(3) Die Heeresfahrschullehrer und Heeresfahr­
lehrer haben auf Schulfahrten den Heeresfahr~ 
lehrerausweis (Abs. 1) mitzuführen und den 
Organen der Straßenaufsicht auf Verlangen zur 
überprüfung auszuhändigen. Die Bestimmungen 
des § 115 Abs. 4 über die Erteilung des prakti­
schen Unterrichtes gelten sinngemäß. 

§ 122. üb u n g s f a h r t e n. 

(1) übungsfahrten zur unentgeltlichen, nicht 
gewerbsmäßig betriebenen Ausbildung eines Be­
werbers um eine Lenk.erberechtigung dürfen 
unbeschadet der Bestimmungen des § 120 nur 
mit Bewilligung der Behörde durchgeführt 
werden, in deren örtlichem Wirkungsbereich der 
Lehrende seinen ordentlichen Wohnsitz hat, und 
nur, wenn der Bewerber das erforderliche Min­
destalter hat oder in spätestens drei Monaten er-
reicht. . 

(2) Die in Abs. 1 angeführte Bewilligung ist 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 3 zu 
erteilen, wenn der Lehrende während der letzten 
drei Jahre vor der Einbringung seines Ansuch,ens 
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um diese Bewilligung Kraftfahrzeuge der Gruppe 
gelenkt hat, in die das für die Übungsfahrten zu 
verwendende Kraftfahrzeug fällt, und nicht 
wegen . erheblich.er Verstöße gegen kraftfahr­
rechtliche oder straßenpolizeiliche Vorschriften 
bestraft wurde. 

(3) Demselben Bewerber darf jedoch inner-
. halb eines Jahres nur dreimal eine Bewilligung 
zur Vornahme von Übungsfahrten (Abs. 1) er­
teilt werden und nur zur Ausbildung bestimm­
ter, im Bewilligungsbescheid namentlich an­
geführter Personen. 

(4) Der Lehrende hat auf Übungsfahrten den 
Bewilligungsbescheid (Abs. 1) mitzuführen und 
den Organen der Straß·enaufsicht auf Verlangen 
zur Überprüfung auszuhändigen. Die Bestim­
mungen des § 115 Abs. 4 über die Erteilung des 
praktischen Unterrichtes gelten sinngemäß. 

(,,) Bei Qbungsfahrten mit mehrspurigen 
Kraftfahrzeugen muß vorne und hinten am 
Fahrz.eug eine Tafel mit der Aufschrift "Übungs­
fahrt" vollständig sichtbar in gut lesbarer 
Schrift angebracht sein. Das Verwenden dieser 
Tafel bei anderen als Übungsfahrten ist unzuläs­
sig. Für Übungsfahrten mit Kraftwagen dürfen 
nur Fahrzeuge verwendet werden, bei denen die 
Hilfsbremse und ·eine Vorrichtung zum Abstellen 
des Motors vom Platz neben dem Lenkerplatz 
aus leicht betätigt werden können. 

XII. ABSCHNITT. 

Zuständigkeit, Sachverständige, Vergütungen. 

. § 123. Z u s t ä n d i g k e i t. 

Für die in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Amtshandlungen ist, sofern darin nichts anderes 
bestimmt ist, in erster Instanz die Bezirksverwal­
tungsbehörde, im örtlidten Wirkungsber.eich 
einer Bundespolizeibehörde diese, in zweiter 
Instanz der Landeshauptmann und in dritter 
Instanz das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau zuständig. 

§ 124. Sachverständige für die 
Typ e n p r ü fun g. 

_ (1) Das Bundesministeriuni für Handel und 
Wiederaufbau hat zur Begutachtung von Typen 
von Kraftfahrzeugen oder Anhängern, von Fahr~ 
gestellen solcher Fahrzeuge oder Teilen oder 
Ausrüstungsgegenständen solcher Fahrzeuge 
(§ 29 Abs. 4) technische Sachverständige zu be­
stellen. Die Sachverständigen müssen für diese 
Begutachtung besonders geeignet sein. Ein Ver­
zeichnis der bestellten Sachverständigen· ist im 
Bundesministerium für Handel una Wiederauf­
bau zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Dieses 
Verzeichnis muß mindestens je einen Sachver­
ständigen aus dem Personalstand des Bundes­
ministeriums für Verkehr und Elektrizitätswirt­
schaft und des Bundesministeriums für Landes-

verteidigung sowie mindestens zwei aus dem 
Personalstand eines Bundeslandes enthalten, so-. 
fern ein Vorschlag des Landeshauptmannes vor­
liegt. 
. (2) Zu Sachverständigen gemäß Abs.' 1 dürfen 

nur bestellt werden: 
1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 

befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzungen geg,eben 'sind: 

a) akademischer Grad der Fakultät für Ma­
schinenwesen und Elektrotechnik einer 
österreichischen technischen Hochschul~, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren und 

c) Zustimmung· der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständig.er, auch hinsichtlich des Aus­
maßes und der Zeiten. Durch diese Zustim­
mung werden die Verpflichtungen des Be­
diensteten gegenüber seiner Dienstbehörd'e 
nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, in Z. 1 
angeführten Personen nicht ausr.eicht, auch nicht 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft an­
gehörende Personen, bei denen folgende Voraus­
setzungen gegeben sind: 

~a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) akademischer Grad der Fakultät für Ma­

schinenwesen und Elektrotechnik einer 
österreichischen technischen Hochschule, 
unbeschadet zwischenstaatlicher Verei'n­
barungen über die gegenseitige Anerken- . 
nung akademischer Grade, 

c) eine mindestens clreijährige Tätigkeit Im 
Kraftfahrwesen und 

d) B,esitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren. 

§ 125. S ach ver s t ä n d i g e für die Ein-
zelprüfung. . 

(1) Der Larideshauptmann hat zur Begutach­
tung einzelner. Kraftfahrzeuge und Anhänger 
(§ 31 Abs. 3) technische Sachverständige zu be­
stellen. Die Sachverständigen müssen für diese' 
Begutachtung' besonders geeignet ~ein. Ein Ver­
zeichnis der für das Bundesland bestellten Sach­
verständigen ist beim Landeshaup'tmann zur all­
gemeinen Einsicht aufzulegen. 

(2) Zu Sachverständigen gemäß Abs. 1 dürfen 
nur bestellt werden: 

1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedi·enstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzungen gegeben sind: 

a) akademischer Grad der Fakultät für Ma­
schinenwesen und Elektrotechnik einer 
österreichischen technischen Hochschule 
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oder Reifeprüfung einer höheren Abtei­
lung maschinen- oder elektrotechnischer 
Richtung an einer österreichischen tech­
nischen oder gewerblich,en Lehranstalt, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsiChtlich des 
Ausmaß,es und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bed]ensteten gegenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der v~rfügbaren, in Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht 
dem Personalstand ,einer Gebietskörperschaft 
angehörende Personen, bei denen folgende Vor­
aussetzungen gegeben sind: 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) akademischer Grad der Fakultät für Ma­

schinenwesen und Elektrotechnik . einer 
österreichischen technischen Hochschule 
oder R.eifeprüfung einer höheren Abteilung 
maschinen~ oder elektrotechnischer Rich-

, tung "an eiIl!er österreichischen technischen 
oder gewerblichen Lehranstalt, unbeschadet 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen über 
die gegenseitige Anerk>ennung akademi­
scher Grade, 

c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 1m 
Kraftfahrwesen und 

d) Besitz' einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren. 

§ i26. S ach ver s t ä n d i g e für' die L 'e n­
k e r p r ü fun g. 

(1) Der Landeshauptm;nn hat zur Begutach-' 
tung der fachlichen Befähigung von Personen, 
Kraftfahrzeuge zu lenken (§ 67 Abs. 3), rechts­
.k)llldige und technische Sachverständige zu be­
stellen. Die Sachverständigen müssen für diese 
Begutachtung besonders geeignet sein. Ein Ver­
zeichnis der bestellten Sachverständigen ist bei 
der Behörde zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(2) Zu rechtskundigen Sachverständigen dürfen 
nur bestellt werden: 

1. rechtskundige Bedienstete aus dem Perso­
nalstand einer Gebietskörperschaft, bei denen 
folgende Voraussetzungen g,egeben sind: 

a) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren, 

b) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu" seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen des 
Bediensteten g,egcnübcr seiner Dienst .. 
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der v,erfügbaren, in Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft an­
gehörende Personen, bei denen folgende V or­
aussetzungen gegeben sind: 

a) österreichische Staatsbürgerschaft, 
b) Vollendung der rechts- und staatswissen­

schaftlichen Studien an einer österreichi­
schen Universität und 

c) Besitz einer Lenkerberechtigung "für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren. 

(3) Zu technischen Sachverständigen dürf,en nur 
bestellt werden: 

1. mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand, einer 
Gebietskörperschaft, bei denen folgende Voraus­
setzung,en gegeben sind: 

a) akademischer Grad der Fakultät für Ma­
schinenwesen und Elektrotechnik einer 
österreichischen technischen Hochschule, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren und 

c) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaß,es und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden" die Verpflichtungen des 
Bed~ensteten gegenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt; 

2. wenn die Anzahl der verfügbaren, ·in Z. 1 
angeführten Personen nicht ausreicht, auch nicht 
dem Personalstand einer Gebietskörperschaft 
angehörende Personen, bei denen folgende Vor­
aussetzungen gegehen sind: 

a) österreichische Staatsbürgerscllaft, 
b) akademischer Grad der Fakultät für Ma­

schinenwesen und Elektrotechnik einer 
österreichischen technischen, Hochschule, 
unbeschadet zwischenstaatlicher Verein­
barungen über die gegenseitige Anerken­
nung akademischer Grade, 

c) eine mindestens dreijährige Tätigkeit 1m 
Kraftfahrwesen und 

d). Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren. 

§ 127. S ach y,e r s t ä n d i g e für die Fa h r­
s c h u I p r ü fun g. 

(1) DerLandeshauptmann hat zur Begutach­
tung der fachlichen Befähigung von Personen, 
Kraftfahrzeuglenker auszubilden und die zum 
Lenken von Kraftfahrzeugen notwendigen 
Kenntnisse und "Fertigkeiten zu vermitteln, 
rechtskundige und technische Sachverständige iu 
beßtellen. Die Sachverständigen müssen für diese 
Begutachtung besonders geeignet sein. Ein Ver­
zeichnis der für das Bundesland bestellten Sach­
verständigen ist beim Landeshauptmann zur all­
gemeinen Einsicht aufzulegen. 
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(2) Zu rechtskundigen SaChverständigen dürfen 
nur rechtskundige Bedienstete aus dem Personal­
stand einer Gebietskörperschaft bestellt werden, 
bei denen folgende Voraussetzungen gegeben 
sind: 

a) Besitz einer .Lenkerberech~igung für die 
Gruppe B seit mindestens drei Jahren, 

b) Zustimmung der Dienstbehörde des Be­
dienste'!ten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des Aus­
maßes und der Zeiten. Durch diese Zustim­
mung werden. die Verpflichtungen des Be­
diensteten gegenüber seiner Dienstbehörde 
nicht berührt. 

(3) Zu technischen Sachverständigen dürfen 
nur mit Angelegenheiten des Kraftfahrwesens 
befaßte Bedienstete aus dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft bestellt werden, bei denen 
folgende Voraussetzungen gegeben sind: 

a) akademischer Grad der Fakultät für Ma­
schinenwesen und Elektrotechnik einer 
österreichischen technischen Hochschule, 

b) Besitz einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe C seit mindestens drei Jahren und 

c) Zustimmung der Di,enstbehörde des Be­
diensteten zu seiner Heranziehung als 
Sachverständiger, auch hinsichtlich des 
Ausmaßes und der Zeiten. Durch diese Zu­
stimmung werden die Verpflichtungen' des 
Bediensteten gegenüber seiner Dienst­
behörde nicht berührt. 

§ 128. E n t heb u n g von Sa c h ver s t ä n­
d i gen. 

Die im § 124 bis § 127 angeführten Sachver­
ständigen sind von ihrer Funktion zu entheben, 
wenn sie ihre Enthebung selbst beantragt haben, 
ihre besondere Eignung nicht mehr g,egeben ist 
oder ihre Dienstbehörde die Zustimmung zu 
ihrer Heranziehung als Sachverständige wider-

, ruft. 

§ 129. Ver g ü tun g für Gut ach t e n. 

(1) Für die Gutachtertätigkeit zur Erstattung 
der von der Behörde nach dem m., V., VII., IX. 
und XI. Abschnitt eingeholten Gutachten 
gebührt eine Vergütung für die Zeitversäumnis, 
die Mühewaltung und den Aufwand (Abs. 4): 

a) den gemäß § 124 bis § 127 bestellten Sach­
verständigen, 

b) den zur Abgabe eines im § 69 Abs. 1 an­
geführten Gutachtens herangezogenen 
Arzten, sofern sie nicht als amtliche Sach­
verständige im Sinne des § 52 Abs. 1 des 
AVG. 1950 zu gelten haben, und 

c) den vom Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau gemäß § 57 Abs. 4 zur Ab­
gabe von Gutachten für die überprüfung 
von Kraftfahrzeugen und Anhängern er­
mächtigten Vereinen. 

Sachverständigen, die dem Personalstand einer 
Gebietskörperschaft angehören, gebührt jedoch 
keine Vergütung für Zeitversäumnis. 

(2) Die im Abs. 1 angeführte Vergütung ist 
von der Gebietskörpers,chaft zu leisten, die den 
Amtsaufwand der das Gutachten einholenden 
BehÖrde zu tragen hat, und von dieser Behörde 
auszuzahlen. 

(3) Die im Abs. 2 angeführte Gebietskörper­
schaft hat bei Sachverständigen, die dem Per­
sonalstand einer anderen Gebietskörperschaft 
angehör,en, dieser eine Vergütung für den Aus­
fall an Dienstleistungen des Sachverstä,ndigen 
während seiner Gutachtertätigkeit zu leisten. 

(4) Durch Verordnung sind unter Berücksichti­
gung der Art der Typen, Fahrzeuge, Teile oder 
Ausrüstungsgegenstände, der Art der für die Be­
gutachtung erforderlichen Prüfungen und Unter­
suchungen und der Angemessenheit im Hinblick 
auf die Leistungen und die jeweils bestehenden 
wirtschaftlichen Verhältnisse die näheren Be­
stimmungen über das Ausmaß der in Abs. 1 und 
3 angeführten Vergütungen festzusetzen. 

§ 130. Kr a f t f a h r be i rat. 

(1) Das Bundesministenum für Handel und 
Wiederaufbau hat zur sachverständigen Beratung 
in Kraftfahrangelegenheiten und in~besÜ'ndere zur 
Begutachtung der Entwü.rfe von Gesetzen und 
Verordnun:gen, die das Kraftfahrwes.en berühren, 
den Kraftfahrbeirat zu bestellen. Der Kraftfoahr­
beirat hat aus 21 Mitgliedern zu bestehen. Für 
jed~s Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. 

(2) Der Kraftfahrbei,r.at muß zusammengesetzt 
sein 

I. aus je einem Vertreter des Interessenkreises 
1. Kraftfahrzeugbauindustrie, . 

2. Kraftf3lhrzeughilfsindustrie, 
3. Karosseriebauindustrie, 
4. Kraftfahrzeugmechanikergewerbe, 
.5. Kraftfahrzeughandel, 

6. Versicherungsunternehmungen, 
7. Sozialversicherung, 
8. Lastfuhrwerker, 
9. Personenfuhrwerker, 

10. Berufskraftfahrer des Lastfuhrwerks­
gewerbes, 

11. Berufskraftfahrer des Personenfuhr-
werksgewerbes, 

12. Berufskrafttahrer im· Privatdierustverhält-
nl's, 

13. Werksverkehr, 
i4. Privatunternehmungen des öffentlichen 

Eisenbahnver kehrs, 
15. Fahrschulen; 
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H. aus je zwei Vertretern des Interessenkreises 
1. Landwirtschaft, 
2. Vereine privater Kraftfahrzeugbesitzer , 
3. Vere:ine zur Förderung der Verkehrs­

sicherheit. 
(3) Die Bundeskammer der gewerblichen Wirt­

schaft hat für die Bestellung der Vertreter der 
im Abs. 2 Z. I Z. 1 bis 6, 8, 9, 13, 14 und 15 
angeführten Interessenkreise, der österreichische 
Arbeiterkammertag für die Bestellung der Ver­
treter der im Abs. 2 Z. I Z. 7, 10, 11 und 12 
angeführten Interessenkreise und die Präsidenten­
konferenz der Landwirtschaftskammern öster­
reichs für die Bestellung der Vertreter des im 
Abs. 2 Z. H Z. 1 angeführten Inte:ressenkreises 
Vorschläge zu erstatten. Das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau kann die Bestel­
lung einer vorgeschLagenen Person ablehnen und 
für die Erstattung eines neuerlichen Vorschlages 
eine bestimmte Frist festsetzen. Wird bis zum 
Ablauf dieser Frist kein neuerlicher Vorschlag 
erstattet, so ist für die in Betracht kommende 
Interessenvertretung ohne Vorschlag ein Vertre­
ter zu bestellen. ' 

(4) Zu Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des 
Kraftfahrbeirates dürfen nur österreichische 
Staatsbürger bestellt werden, die vertrauenswür­
dig sind. Die Bestellung ist ,auf die Dauer von 
fünf Jahren zu beschränken und kann jederzeit 
widerrufen werden. Sie ist zu widerrufen, wenn 
es die Interessenvertretung, von der der Bestellte 
vorgeschlagen wUl'de (Abs. 3), beantragt ode'r 
wenn 

a) der Bestellte wegen eines Verbrechens, eines 
Vergehens oder einer ,aus Gewinnsucht be­
gangenen übertretung rechtskräftig veT­
urteilt wurde, 

b) der Bestellte voll oder beschränkt e~tmün­
digt wurde, 

c) über das Vermögen des Bestellten der Kon­
kurs oder ein Ausgleichsverfahren eröffnet 
oder ein Konkurs mangels hinreichenden 
Vermögens nicht eröffnet wurde. 

(5) Die Mitglieder des Beirates' 'und ihre Ersatz­
mitglieder sind mit Handschlag zu verpflichten, 
ihre Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen 
abzugeben und über alle ihnen ausschließlich aus 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren. Das 
Amt eines Mitgli.ed.es des Beirates ist ein unent-' 
geltliches Ehrenamt; seine Ausübung begründet 
keinen Anspruch auf Entschädigung für Reise-
kosten oder Zeitversäumnis. ' 

(6) Der Vorsitzende des Kraftfahrbeirates ist 
der Bundesminister für Handel und Wiederauf­
bau. Er kann einen Beamten mi,t s,einer Vertre­
tung als Vorsitzenden betrauen und fallweise 
auch Sachverständige,' die nichtMitglieder des Bei­
rates sind, zur Mitarbeit heranziehen, oder be­
sondere ArbeitsausschüSse bilden. Er hat bei der 
Abstimmung über Beratungsbeschlüsse dafür zu 

sorgen, daß die Meinimg jedes Mitgliedes, das sich 
'nicht der Meinung der Mehrheit angeschlossen 
hat, in der Ni'ederschrift über die Sitzung fest­
gehalten wird. Die Sitzungen des Beirates sind 
nicht öffentlich. 

(7) Die Bundesministerien,die Ämter der Lan­
desregierungen und die Bundes-Polizeidirektionen 
sind von ,aen Sitzungen des Kraftfahrbeirates 
samt dereri Tagesordnung rechtzeitig zu verstän­
digen; sie sind berechtigt, zu diesen Sitzungen 
Vertreter zu entsenden. Diese dürfen in der 
Sitzung daS' Wort ergreifen, aber an 'Abstimmun­
gen nicht teilnehmen. 

§ 131. B und e s ver s u c h s- und Pr ü f a n­
stalt für Kraftfahrzeuge. 

(1) Die Bundesv,ersuchs- undPrüfanstalt für 
Kraftfahrzeuge mit dem Sitz in Wien ist zur 
Bearbeitung, Lösung und Begutachtung kraft­
fahrtechnischer und verkehrstechnischer Fragen 
und zur Prüfung und Begutachtung von Kraft­
fahrzeugen und Anhängern und von Teilen und 
Ausrüstungsgegen~tänden solcher Fahrzeuge be­
rufen. Sie hat die Aufgabe, durch Versuche und 
Untersuchungen die Ergebnisse der wissenschaft­
lichen Forschung für die kraftfahrtechnische 
Praxis auszuwerten und zu vermitteln. Sie hat 
dem Bund als kraftfahrtechnische Versuchs- und 
Prüfanstalt zu dienen, Gutachten zu erstellen und 
ber,atend tätig zu sein. Sie ist berechtigt,· Zeug­
nisse ausztisteUen; diese sind öffentliche Urkun­
den. 

(2) Die Bundesversuchs- und Prüfanstah für 
Kraftfahrzeuge untersteht als Anstalt ohne 
Rechtspersönlichkeit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau. Das Anstaltspersonal 
ist unbeschadet der dienstrechtlichen und di~i­
plinären Unterordnung unter das Bundesmini­
sterium für Handel und Wjdera~bau in An­
gelegenheiten der Anstalt einem Leiter unmittel­
bar unter.stellt und an dessen Weisungen gebun­
den. 

(3) Hat die Anstalt als begutachtende Stelle auf­
zutreten, so ist der Leiter hefugt, Bedienstete ab­
zuordnen. Bei der Auswahl ist auf deren fach­
liche Eignung Bedacht zu nehmen und nach 
Möglichkeit auch Wvnschen der anfordernden 
Stelle Rechnung zu tragen. 

(4) Der Leiter hat dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau bis 'Ende Februar 
jedes' Kalenderjahres einen ausführlichen Tätig­
keitsbericht über das v,ergang,ene Jahr vor­
zulegen. 

(5) Lei~tungen, die nicht für den Bund erbracht 
werden, sind der Bundesversuchs- und Prüfanstah 
für Kraftfahrzeuge nach einem festgesetzten 
Tarif (Abs. 6) zu vergüten. 

(6) Der in Abs. 5 angeführte Tarif ist unter 
Bedachtnahme auf den mit dieser Tätigkeit ver­
bundenen Aufwand durch Verordnung fest­
zusetzen., 
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XIII. ABSCHNITT. 

Übergangs-, Straf- und Vollzugs bestimmungen. 

§ 132. W e i te r a n wen dun g bis her i ger 
B e s tim mu n gen. 

(1) Kraftfahrzeuge und Anhänger, die vor dem 
Inkrafttreten dieses IBundesgesetzes zum Verkehr 
zugelassen worden sind und die zwal' den bisheri­
gen Vorschriften, aber nicht den Bestimmungen 
di'eses Bundesgesetzes entsprechen, dürfen, soweit 
in den Abs. 2 bis 7 nichts anderes bestimmt ist, bis 
31. Dezember 1967 in diesem Zusoand auf 
Straßen mit öffentlichem Verkehr verwendet wer­
den; sie müssen jedoch' ab 1. Juli 1964 den Be­
stimmungen des § 4 Abs. 2 zweiter Satz über 
das Verbot vorspringender Teile, Kanten oder 
Vorrichtungen, sofern sich diese vorne am Fahr­
zeug 'befinden, und ab 1. Jänner 1966 den Be­
stimmungen des § 4 Abs. 3 über die Funkent­
störung entspr,echen. . 

(2) Fahrzeuge, die V9r dem Inkrafttreten diese~ 
Bundesgesetzes zum Verkehr zugelassen worden 
sind, sind von den Bestimmungen ausgenommen: 

a) des § 4 Abs. 4 über die Verhinderung un-
befugter Benützung von Kraftfahrzeugen, 

b) des § 4 Abs. 5 über Sicherheitsgurten, 
c) des § 8 Abs. 2 über die l:enkhilfe, 
d) des § 10 Abs. 1 über die Sicht bei Bruch 

von Windschutz- und Klarsichtschei:ben, 
e) des § 13 Abs. 3 über die selbsttätig wir­

kende Anhängevorrichtung, 
f) bei Zugmaschinen, die zur Verwendung im 

Rahmen eines land- und forstwirtschaftli­
chen Betriebes bestimmt sind, des § 18 

daß in Abs. 1 angeführte Fahrzeuge auch weit,er­
hin in ihrem bisherigen Zustand auf Straßen mit 
öffentlichem Verkehr verw·endet werden, wenn 
sie nur unter Aufwendung wirtschaftlich nicht 
vertretbar hoher Kosten in einen den Vorschrif­
ten ,entspr,echenden Zustand g.ebracht· w.erden 
können und wenn die VerkehrssLcherheit hie­
dunh nicht gefährdet wird. 

(5) Das. Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann den Landeshauptmann, in 
dessen örtlichem Wirkungsbereich der Antrag­
steUer seinen ordentlichen Wohnsitz hat, mit d,er 
Durchführung des in Abs. 4 angeführten Ver­
fahrens betroauen und ihn ermächtigen, in seinem 
Namen zu entschevden. . 

(6) Zulassungsbesitzer Yon Motorrädern und 
Motorrädern mit Beiwagen haben di.e vorderen 
K'ennz,eichentafeln der Behörde, die den Zulas­
sungsschein ausgestellt hat, oder der Behörde, in 
deren örtlichem Wi,rkungsbereich sie ihren Auf­
enthalt ,haben, ohne Anspruch auf Entschädigung 
abzuliefern. Kommen sie dieser Verpflichtung 
trotz AuffOl,derung nicht nach, so sind die Tafeln 
abzunehmen. 

(7) Bei Personenkraftw,agen einer Gebietskör­
perschaft, die vor dem Inkrafttreten dieses Bun, 
des,gesetzes zum Verkehr zugelassen worden sind, 
hat die Behörde, die den Zulassungsschein ausge­
stellt hat, von Amts wegen an Stelle des zugewie­
senen Kennzeichens im Sinne des § 48 Abs. 5 ein 
mit dem Buchstaben "D" beginnendes und sonst 
mit dem b1sherigen gleich.I<liutendes Kennzeichen 
zuzuweisen. 

Abs. 1 über die Ausrüstung mit einer zwei- § 133. Bis her er w 0 rb e ne Re c h t e und 
ten Bremsleuchte, F ü h r e r s c h e i hau s tau s c h. 

g) bei Zugmaschinen, die zur Verwendung im 
Rahmen eines land- und forstwirtschaftli- (1) Berechtigungen, die auf Grund der vor dem 
chen Betriebes bestimm~ sind, des § 19 Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Geltung 
Abs. 1 über die Ausrüstung mit Fahrt- gewesenen Bestimmungen erteilt worden sind, 
richtungsanzeigern, und die hierüber ausgestellten BescheiJnigungen 

h) des § 21 Abs. 2 über Scheibenwaschvor- sowie Ermächtigungen bleiben, sofern nicht~ 
richtungen und Vor,richtungen ge,gen das anderes bestimmt ist, unberührt; wurde jedoch 
Beschlagen und Vereisen, ein Führerschein gemäß Abs. 2 ausgetauscht, so 

i) des § 24 über die Geschwindigkeitsmesser, gilt ,die mit dem neuen Führerschein bezeichnete 
Geschwindigkeitsschreiber und Wegstrek- Lenkerbere<:htigung als erteilt. 
kenmesser bei Kraftfahrzeugen außer Om- (2) Dem Besitz-er eines gültig.eo, auf Grund des 
nib'ussen. § 65 Abs. 2 der Kraftfahrverordnung 1947 aus-

(3) Motorfahl'räder, die vor dem Inkraft-- gestellten Führerscheines hat die Behörde, in 
treten dieses Bundes1gesetzes bei der Behörde ge- deren örtlichem Wirkungsber.eich er seinen 
mäß § 79 Arbs. 3 des Kraftfa!hrgesetzes 1955 ange- Wohnsitz hat, auf Antrag auszutauschen 
meldet worden sind, gelten so lange als im Sinne. einen Führerschein für die 'Gruppe a gegen einen 
der Bestimmungen des IV. Abschnittes zum Ver- Führer!ichein jeweils mit dem entsprechen-
kehr zugelassen, als ihr Besitz nicht auf einen den Vermerk "bel'echtigt, Motorräder mit 
anderen Besitzer übergegangen ist. Sie dürfen bis einem Hubraum von nicht mehr als 
31. Dezember 1967 auf Straßen mit öffentlichem 125 ccm oder 250 ccm zu lenken", 
Verkehr verwendet werden, wenn sie den bis- einen Führerschein für die Gruppe.b gegen einen 
herigen Vorschrift,en entsprechen. Führerschein für die Gruppe A, 

(4) Das Bundesminist,erium für Handel und emen Führ,erschein für die Gruppe c 1 gegen 
Wiederaufhau kann di,e Genehmigung erteilen, einen Führerschein für die Gruppe B, 

(; 
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emen Führerschein für die Gruppen c 2, d oder I 

d 1 gegen einen ,Führerschein für die 
Gruppe C, 

emen 

emcn 

Führerschein für die Gruppe d 2 g,egen 
einen Führerschein für die Gruppe D, 

Führerschein für' die Gruppe e gegen einen 
Führerschein für die Gruppe A, B, C, D 
oder F eingeschränkt auf ein bestimmtes 
Fahrzeug (§ 65 Abi. 3), 

einen Führerschein für die Gruppe f 1 gegen 
einen Führerschein für die Gruppe F, 

einen Führerschein für die Gruppe f 2 gegen 
einen Führerschein fü: .die Gruppe F. 

(3) Moa,cht der Antragsteller glaubhaft, daß er 
mit Kraftwagen andere als leichte Anhänger ge­
zogen hat, so hat die Behörde ausz'utauschen ' 

emen Führerschein für die Gruppe c 1 gegen 
einen Führ,erschein für die Gruppen B + E, 

emen Führerschein für die Gruppen c 2, d oder 
cl 1 geg,en einen Führerschein für die 
Gruppen C + E, . 

, einen Führerschein für die Gruppe d 2 gegen 
einen Führerschein für die Gruppen D + E. 

(4) Macht der Antragsteller glaubhaft, daß er 
Kraftwagen zur Beförderung gefährlicher, ent­
zündbarer Flüssigkeiten (§ 92 Abs.2) gelenkt hat, 
so hat ihm die Behörde, sofern er seit' mindestens 
zwei Jahren eine LenkerberechtigUng für die 
Gruppe C oder seit mindestens einem Jahr eine 
L~nkerberechtigung für die Gruppe C und ein 
weiteres Jahr eine Lenkerberechtigung für .die 
Gruppe B besitzt, in seinen Führerschein mit der 
Gültigkeit für fünf Jahre den Vermerk einzutra­
gen: "berechtigt, Kraftfahrzeuge der Gruppe H 
zu lenken." 

(5) Beim Austausch (Abs. 2 bis 4) sind der Tag 
und die Geschäftszahl der Ausstellung des alten' 
Führerscheines, sein Berechtigungsumfang und die 
Behörde, die ihn ausg,estellt hat, in den neuen 
Führerschein cinzutr,agen. Diese Angaben sind 
auf Antrag auch hinsichtlich weiterer vorher aus­
gestellter Führerscheine einzutragen. 

§ 134. S t r a f ob es tim m u n gen. 

Wer den Vors,chriften dieses Bundesgesetzes 
oder d.en auf Grund dieses Bundesgesetz'es erlas­
senen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geld bis zu 
30.000 S oder mit Arrest bis zu sechs Wochen zu 
bestrafen. Liegen erschwerende Umstände vor, so 
können Geld- und Arreststrafen auch nebencin­
ander verhängt werden. Auch der Versuch ist 
strafbar. 

(2) In Kraft treten die Bestimmungen über 

a) Motorfahrräder am ,1. Juli 1964, 

, b) das Verbot vermeidbarer vorspringender 
Teile oder Kanten oder zusätzlicher V or­
richtungen, die bei Verk·ehrsunfällcn 
schwere Verletzungen erwarten 'lassen (§ 4 
Abs. 2 zweiter Satz), am 1. Juli 1964; 

c) die Pflidlt zur Ausstattung mit einer drit-' 
,ten Bremsanlage (§ 6 Abs. 6) am 1. Jänner 
1966, 

d) die Pflicht z~r Ausstattung mit einer Zwci­
krcisbrems,e (§ 6 Abs. 7)' außer für Omni­
busse, am 1. Jänner 1966, 

e) die Sicht bei Bruch von Windschutzschei.­
ben und Klarsidltscheiben (§ 10 Abs. 1) 
am 1. Jänner 1966, 

f) die aussd1licßli~he Zu lässigkeit von leuch­
ten mit Blinklicht als Fahrtrichtun,gsanzei­
ger (§ 19 Abs. 2) am 1. Jänner 1966, 

g) Geschwindigkeitsmesser, Geschwindigkeits­
schreiber und W,cgstreckenmesser (§ 24) am 
1. Jänner 1965, . 

h) Ansprüche geschädigter Dritter gegen den 
Versicherer {§ 61) am 1. Jänner 1968, 

i) die höchstzulässige Stärke des Betriebs­
geräusches VOU1 Kraftfahrzeugen, die auf 
gerader, waagrechter Fahrbahn eine Ge­
s,chwindigkeit von 10 km/h nicht zu über­
schreiten vermögen (§96), am 1. Jänner 
1965. 

(3) Das Kraftfahrgesetz 1955, BGBL Nr. 223; 
tritt mrt 1. Jänner 1964 außer Kraft; die Be­
stimmungen d~es § 1 Abs. i letzter Satz, § 4 
Abs. 1, § 14, § 29, § 32, § 48, § 53 bis § 56, 
§ 79 und § 85 Abs. 5 über Motorfahrräder treten 
jedoch mit 1. Juli 1964 außer Kraft. 

Cl) Artikel I des Heercskraftfahrgesetzes 1958, 
BGBl. N r. 52, tritt mit 1. Jänn~r 1964 außer 
Kraft. 

§ 136. Voll zug s be s tim m u n g' e n. 

(1) Mit der Vollz,iehung di,eses Bundesgesetzes, 
mit Ausnahme des § 60, des § 61, des § 63 Abs. 2 
bis 5, des § 67 Abs. 7 und des § 68 Abs. 2 
zweiter Satz, ist das Bundesministerium für Han­
del und Wiederaufbau betraut, hinsichtlich des § 1 
Abs. 2 lit. d, des § 4 Abs. 5 und 6 lit. b, des § 14 
Abs. 9, des § 24 Abs. 2, des § 29 Abs. 6, des § 30 
Abs. 7, des § 31 Abs. 5, des § 40 Abs. 1 u!1Jd 5, 
des § 41 Abs. 6, des § 45 Abs. 8, des § 46 Abs. 6, 
des § 47 Abs. 3, des §77, des § 87 Abs. 1 u!1Jd 4, 
des § 92 Abs. 5, des§ 97, des § 99 Abs. 1, des 
§ 101 Abs. 6, des § 102 Abs. 2 und 5, des § 104 
Abs. 8, des § 106 Abs. 8, des § 107 Abs. 4, des 

§ 135. I n k r a f t t r e te nun d Auf h e bu n g. § 121 und des § 124 Abs. 1 bezüglich der Ange-

. (1) Dieses Bu~.desges'etz,t:itt mit Ausn~hme ~er 11egenheiten .des ~undesheeres u~d' der Heeres­
m Acbs. 2 angefuhrten Bestimmungen mIt 1. Jan-I ve.f\:alt\~ng l~ Emvernehme~ .mlt de~ ~und~s­
ner 1964 in Kraft. mlmstenum fur La'ndesvertel1dlgung, hmslchthch 
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des § 1 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Justiz, hinsichtlich des §. 59 
und des § 63 A:bs. 1,6,7 und 8 im Einvernehmen 
mit den Bundesmin~sterien für Justiz und für 
Finanzen, hinsichtlich des § 62, des § 77 Abs. 1 
letzter Satz, des § 129 und des § 131 Ahs. 5 
und 6 im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
stenum für Finanzen, hinsichtli.ch des § 69 und 
des § 103 Abs. 3 bezüglich ,des Ausmaßes der 
Beanspruchung von Kraftfahrzeuglenkern im 
Einvemehmen mit dem Bundesministerium für 
soziale Verwaltung und hinsichtlich des § 87, 
des § 89 und des § 124 Abs. 1 im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizi tä tswirtsch:l;ft. 

(2) Mit der Vollziehungdes § 60, des § 63 
Abs. 2 bis 5, des § 67 Abs. 7 und des § 68 Abs. 2 
zweiter Satz ist das Bundesministerium . für Fi-

nanzen betraut, hinsichtlich des § 60 und des 
§ 63 Abs. 2 erst-er Satz, Abs. 3 erster Satz und 
Abs. 5 im \ Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Handel und Wiederaufbau und hin­
sichtlich des § 60 Abs. 1 und 2 und des § 63 
Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 je mit Ausnahme 
der Festsetzung des Tarifes im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium . für Justiz. . 

(3) Mit der Vollziehung des § 61 ist das Bun­
desministerium für Justiz im Einvernehmen mit 
den Bundesministerien für Finanzen und für 
Handel und Wiederaufbau betraut. 

(4) Verordnungen auf Grund der Bestimmun­
gen dieses BUJl.desgesetzes können von dem der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 
Tag an erlassen werden; sie tr-eten frühestens 
mit den betreffenden Bestimmungen in Kraft." 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeiner i eil. 
Der Nationalrat hat anläßlich der Neurege­

lung de~ Straßenpolizeivorschriften in s'eine-r Ent­
schließung vom 6. Juli 1960 die Bundesregierung 
ersucht,,,die zuständigen Ressorts, Gebietskör­
perschaften und Institutionen auf folgende Wil­
lenskundgebung in entsprechender Weise auf­
merksam zu machen: 

... Die Ausbildung der FahrschuUehrer vst auf 
eine neue, den Verhältnissen entsprechende 
Grundlage zu stellen. Verkehrsforrbildurugskurse 
für Kraftfahrer sollenermögliclit werden. Die 
Kraftfahrprüfung soll in der Hauptsache die Ver­
kehrsregeln und das Verkehrsv,erhalten ~um 
Thema haben, aber ,wch eine strengere psychi~che 
Ei.gnungsprüfung voraussetzen". In der selben 
Entschließung ersucht der, Nationalrat die Bun­
desregierung, "ihm ehebaldigst eine Novelle zum 
Kraftfahrgesetz 1955, BGBl. Nr. 223/1955, vor~ 
zulegen, durch die dieses Gesetz dem Inhalt der 
am 1. Jänner 1961 in Kraft tretenden Straßen­
v'erkehrsordnung 1960 angepaßt wird. 

Angesid-tts der Entwicklung der Technik und 
der fortschreitenden Motorisierung sowie der Er­
fordernilSse eines modernen Verkehrs sollen die 
Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes nicht nur 
den gegenwärügen Verhältnissen, sondern auch 
-der noch zu erwartenden Verkehrsentwicklung 
Rechn ung tragen. 

Nach Ansicht des Nati~nalrates wären in die­
ser Novelle zum Kraftfahrgesetz insbesondere 
folgende Fragen ,zu 'berücksichtigen: 

1. Eine Verschärfung der Bestimmungen über 
den Führerscheinentzug; 

2. Intensivierung der Lärmbekämpfung und 
der Maßnahmen gegen die Riauchentwicklun.g; 

3, Ei~führung eines Lenkerausweises für Mo­
pedfahrer; 

4. Erweiterung der Sicherheitsvorschriften für 
Lenker und Fahrzeuge; 

5. Verschärfung der Vorschriften für die über­
prüfung und überwachung der Kraftfahrzeuge 
eins·chließlich ihrer Bereifung." 

In Anbetracht dieser Entschließung sei zunächst 
kurz auf die Entstehung der geltenden Kraft­
fahrvorschriften hingewiesen. 

Das Kraftfahrgesetz 1937 hat, wie in den 
Erläuternden Bemerkungen zu seiner Regierungs­
vorlage ausdrücklich erwähnt wi·rd, "lediglich die 
g'rundleg.enden BestimmuIlJgen über das Kraft­
fahrwesen" geregelt und die einzelnen Vors·chrif­
ten der Regelung durch die Kraftfahrverordnung 
1937 überlassen. Diese beiden VOfschriflen wur­
den auf Grund des Kraftfahrrechtsiiberleitungs-

'gesetzes als Kraftfahrgesetz 1946 und Kraftfahr­
verordnung 1947 wiederverlautbart. Der Verfas­
sUIlJgsgerichtshof hatte jedoch inzwischen wieder­
holt zum Ausdruck gebracht, daß die BasiJS des 
Kraftfahr.gesetzes 1946 mit seinen 20 Paragraphen 
nicht a.usreicht, um die Kraftf3ihrverordnung 
"mit ihren 121 Pa.l'lagraphen zu tragen" und da­
her eine Reihe von Bestimmungen der Kraft­
fahr;erordnung" als durch das Gesetz nicht ge­
deckt angesehen werden müssen. Das ~raftfahr­
gesetz 1955 h3it diesen verfa!ssu~'gsre.chtltchen Be­
denken Rechnung getragen und m seme 113 Para­
graphen zahlreiche Boestimmungen der Kl'laftfahr­
verordnung 1947 übernommen und auch zahl­
reiche ausdrückliche Verordnungsermächtigungen 
erlassen, um der KraftfahrverordIliUng 1955 f~r 
ihre 79 Paragraphen einen f.esten Rahmen und die 
erforderlich·en Richtlinien zu ·geben. 

Das Kraftfahrgesetz 1955 wurde seit seinem 
Inkrafttl'eten am 1. Jänner 1956, r.l:bge·sehenvon 
zwei Novellen, betreffend Verschiebungen des 
in _ § 113 festges~tzten. Zeitpunktes des I~­
krafttretens des § 56, inhaltlich nur durch die 
Kraftfahrgesetznovelle 1958, betreffend die Be­
stimmungen des § 56 über die Haftung für aus­
ländische Kraftfahrzeuge und Anhänger, abge­
ändert. 

Die 'praktischen Erfahrungen bei der Anwen­
dung des Heereskraftfahrgesetzes 1958, ~G~l. 
Nr. 52, zeigten weiters auch die Notwendigkeit, 
die Bestimmungen dieses Gesetzes wieder in das 
Kl'la,ftfahrgesetz aufzunehmen und die. bewährte 
Regelung des Kraftfahrgesetzes 19?7 w'led.:r he:­
zustellen das auch die Vorschnften fur die 
Heeresk:aftfahrzeuge und ihre L·enker enthielt. 
Die Anwendung dieser Vorschriften ist sehr er­
schwert weil sie in zwei verschiedenen Ge-setzen 
enthalt;n sind, von denen das eine, das Heeres­
kraftfahrgesetz 1958, mit seinen 9 Paragraphen 
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zum großen Teil aus Hinweisen auf das andere, 
nämlich das Kraftfahrgesetz 1955, besteht. Di,c 
Bestimmungen des Art. II des He·creskraftfahr­
gesetzes 1958 Ü'ber die Kraftfahrzeugsteuerbefrei­
ung sind jedoch nicht in das Kraftfahrgesetz auf­
zunehmen, da sie inhaltlich .eine Novelle zum 
Kraftf.ahrz6ugsteuergesetz 1952, BGBI. N r. 11 0, 
darstellen. 

Wie in den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage des Heereskraftfahrgesetzes 
1958 ausgeführt wird, waren im ersten Entwurf 
des Kraftf ahrges'ctzes 1955 gleichartige Bestim­
mungm für Heereskraftfahrzeuge und deren Len­
ker vorgesehen, wie sie im Kraftfahrgesetz 1937 
und in der Kraftfahrverordnung 1937 enthalten 
gewesen sind. Diese Besümmungen mußten je­
doch im Zug.e der weiteren Arbeit'en an dem 
Entwu'rf aus verschiedenen Gründen wieder ge­
strichen und ein eigenes Heere~kraftfahrgesetz 
erlassen werden. Da diese Gründ,e weggefallen 
sind, wäre die ursprüngliche Absicht zu verwirk­
lichen, die Bestimmungen üb~r Heereskraftfahr; 
zeuge und ihre Lenker wieder in das Kraftfahr­
ges·etz aufzunehmen. 

Di'e Prüfu~g der zahlreichen zum Teil wieder­
holt und nachdrücklich vorgebrachten Novellie­
rungswünsche zum Kraftfahrgesetz 1955 hatten 
ergeben, daß auch eine Gesamtnovellierung die­
ses Gesetzes, deren Entwurf im Jahre 1961 ver­
sendet wurde, den derzeitigen Erfordernissen der 
Praxi,s nicht mehr gerecht zu werden vermag. 

Mit den notwendig gewordenen materiellrecht­
lichen Anderungen wird aus gesetzestechnischen 
Gründen gleichzeitig auch die entsprechend.e .1\n­
derung zahlreicher verfahrens- und formalrecht­
licher .Bestimmungen des Kraftfahligesetzes er­
forderlich. Die gebotene übersichtlichkeit und 
Klarheit konnte daher nur durch eine systemati­
sche überarbeitung, und entsprechende Neuord­
nung der gesamten Gesetzesmaterie zu einem 
neuen Kraftfahrgesetz gewa·hrt werden. 

Zum rechtssystematischen Aufbau des Ent­
wurfes sei folgendes bemerkt: 

Im wesentlichen wurde der inhaltliche Aufbau 
des Kraftfahrgesetzes 1955, insbesondere hinsi,cht­
lich der Gliederung in die einzelnen Abschnitte, 
beibehalten, doch wurden jeweils die materiell­
rechtlichen Bestimmungen an defi' Anf,ang ge­
setZit und von den bisher vielfach mit ihnen ver­
mischt gewesenen verfahrensrechtlichen Bestim­
mungen ,getrennt. F'erner wuroe durch entspre­
chendie Formulierung Vorsorge getroffen, daß bei 
jeder Bestimmung der Normadressat eindeutig 
erkennbar ist. 

Auch das System der Blankettstrafnorm des 
Kraftfahrgesetzes 1955 wurde heibehalten und 
Gebote und Verhote durch eindeutige bestimmte 
Formulierung zweifels frei erkennbar gemacht. 

Die Bestimmungen des A VG. 1950 wurden als 
feststehende Grundnorm vorausgesetzt und an 
Verfahrensbestimmungen nur solche belassen, die 
von ,den Bestimmungen des A VG. 1950 abwei­
chen. Die Zahl dieser Sondervorschriften auf v,er­
fahrensrechtlichem Gebiet wurde' im,Sinne der Ver­
waltungsvereinfachung und -ersparnis auf das un­
entbehrliche Mindestausmaß beschränkt. Schließ­
lich wuden nach den Grundsätzen des A VG. 
1950 alle Bestimmungen des KFG. 1955 ent­
sprechend abgeändert, durch die der Behörde vor­
g·eschrieben wird, daß sie die erforderlichen Sach­
verständigenguta,chten bei ,einem als. "Kommis­
si'Ün" bezeichneten Kollegium einzuhol·en hat, das 
für die Behörde ein Recht~gutachten zu erlassen 
und Beweise zu würdigen hat. Di'e Behörde soll 
vielmehr den Gang des Verfahrens so weit als 
möglich selbst zu bestimmen haben und die recht­
liche Beurteilung und die Beweiswürdigung un­
eingeschränkt vornehmen können. Eine Abwei­
chung von den B'estimmungen'des A VG. 1950 ist 
nur in~ofern vorgesehen, als die Behörde bei er­
forderlichen Prüfungen und überprütungen 
a1ußer amtlichen nur Sachverständige aus fest­
ges·etzten Listen ·heranziehendarf und daß Be­
zirksverwaltungsbehörden (Bundespolizeibehör­
den) nur vom Landeshauptmann bestimmt'c 
Sachverständige heranziehen dürfen. 

In rechts'systematis<:her und sprachlicher Hin­
sicht wurde di'e Einheit der Rechtssprache und· 
die Eindeutigkeit und Bestimmtheit der Normen 
gewahrt, soweit es die Vielfältigk,eit und ins­
besondere im Hinblick auf den Fortschritt der 
Technik und die Entwicklung' der Wirtschaft oft 
gegebene Unbestimmtheit der Materie erlaubt. 

B'esondere finanzielle Ausw~rkungen sind durch 
das neue Kraftfahrgesetz nicht zu erwarten, da 
den Neuregelungen, die einen erhöhten Amtsauf-, 
wand erfordern werden, zahlreiche Bestimmun­
gen gegenüberstehen, die ,eine Verwaltungsver­
eihfachung zur Folg.e haben. Die für einzelne 
Amtshandlungen zu entrichtenden Verwaltungs­
abgaben werden durch Verol'dnung der Bundes­
regierung neu zu regeln sein: 

Der vorangeführten Willenskundgebung des 
Nati.onalrates vom 6. Juli 1960 wurde in anen 
Punkten entsprochen. Der Entwurf sieht ent­
weder ents'pr.~chende neue Gesetzesbes.t:immungen 
oder die nötigen Verordnungs ermächtigungen 
für solche Bestimmungen in der mit dem Inkraft­
treten dieses Gesetzes neu zu erlass·enden Kraft­
fahrverordnung vor. 

Im folgenden Besonderen Teil ist bei jedem 
Absatz in der Klammer angeg·eben, welcher Be­
stini.mullig des Kraftfahrgesetzes 1955 oder der 
Kraftfahrverordnung .1955 oder des Hee'reskraft­
fahrrges'etzes 1958 er entspricht. 
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Besonderer Teil. 
Zum 1. ABSCHNITT. 

Zu § 1. 
Abs.1: 

I behalten, da sie im Hinblick auf die technische 
I Entwicklung dieser Fahrzeuge und ihrer Verbrei­

tungnicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Durch eine 
Reihe von Erleichterungen für Motorfahrräder 
ist dafür gesorgt, daß die Behandlung dieser Fahr­

Das Kraf,tfah.~gesetz 1955 ist auf !<-ra~tfahr- I z~uge als Kraftfahrzeuge für i~re ~esitz~r keine:­
zeuge und Anhanger anz.uwenden, "ehe für den lei unzumutbare BelasDUng mit s'lch bnngt. Die 
Verkehr auf Straßen bes'Dimmt sind". Das Kraft- Bestimmungen des § 1 Abs. 7 des KFG. 1955, 
fahrgesetz 1963 soll hingegen auf Kraftfahrzeuge wonach für ,ausländische Fahrzeuge und ihre Len­
und Anhänger anzuwenden sein, die auf Straßen ker "neben den Bestimmungen der §§ 56, 66, 
"mit öffentlichem Verkehr" (§ ·1 Abs. 1 der und 68 bis 71 auch die weiteren Vorschriften" des 
StVO. 1960) verwendet werden. KFG. 1955 und der Kraftfahrve,rordnung 1955 

gelten, wurden nicht beibehalten, da in den §§ 56, 
69 und 70 des KFG. 1955 (übernommen in den 
§§ 63 und 82 bis 86) bestimmt' wird, daß der 
vorübergehende Verkehr unter den angeführten 
Bedingungen auch ohne Einhaltung aller "weite­
ren Vorschriften" gestattet ist. 

Di,e,Wone des § 1 Abs. 1 des KFG. 1955 "die 
für den Verkehr auf Straßen bestimmt sind" 
grenzen den Geltungsbereich nicht eindeutig ab. 
Da Kraftfahrzeuge gemäß Abs. 2 Leg. ert. "Stra­
ßenfahrzeuge" sind, ergibt es sich schon aus ihrer 
baulichen Besch.affenheit, ob sie für den Verkehr 
auf Straßen bestimint sind. Solche Fahrzeuge 
können jedoch auch zeitweise oder dauernd auf 
Grund der Absichten ihrer Besitzer eindeutig 
für andere Zwecke bestimmt sein, zum Be,ispiel 
'für HerstelLungs-, Versuchs-, Instandsetzungs­
oder Verkaufszwecke. Von solchen Fahrzeugen, 
die eben nicht für den Verkehr auf Straßen be­
stimmt sind, könnte während dieser Zeit keines­
wegs immer gefordert werden, daß sie den kraft­
fahrrechtlichen Vorschriften entsprechen. Dies 
könnte auch nicht mit Erfolg kontrolliert oder 
durchgesetzt werden, da sich 'diese Fahrz,euge ohne 
Zulassung und Kennzeichen außerhalb der be­
hördlichen Evidenz und der Möglichkeiten ihrer 
Identitätsfeststel1ungbefinden. Es kann daher 
nicht Sache des Krafthhrges,etzes, also einer V,e'r­
waltungsvorschrift zum Schutze der Verkehrs­
und Betriebssicherheit auf Straßen mit öffent­
lichem Verkehr, sein, die Beschaffenheit und Ver­
wendung von Kraftfahrzeugen und Anhängern 
außerhalb dies,es Raumes zu regeln. Die Vielfalt 
der hier gegebenen Möglichkeiten kann nur nach 
den allgemeinen Rechtsgrundsätzen des Zivil­
und Strafrechtes und nach sonstigen besonderen, 
jeweils in Betracht kommenden Vorschriften, 
zum Beispiel des Arbeitsl'echtes, zu beurteilen 
sein. Das Kraftfahrgesetz 1963 soll überdies 
auch "auf den Verkehr" mit Kraftfahrzeugen 
und Anhängern auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr anzuwenden sein. Dies ist insbeson­
dere für die Anwendung der Bestimmungen 
von Bedeutung, die sich nicht unmittelbar 
auf Fahrzeuge beziehen, sondern auf Personen, 
die mit den Fahrzeugen in Beziehung gebracht 
werden, wie etwa die Kraftfahrzeuglenker oder 
-besitzer oder die Fahrschulinhaber oder -lehrer. 

Die Bestimmungen des § 1 Abs. 2 1. und 2. Satz 
des KFG. 1955 über die Ausnahme bei kraftfahr­
;portlichen' Veranstaltungen wurden in den 
Abs. 2 lit. c aufgenommen. Die Bestimmung de~ 
§'1 Abs. 2 des KFG. 1955, daß Motorfahrräder 
nicht als Kraftfahrzeuge gelten, wurde nicht bei-

Abs.2: 

Die Ausnahmen vom Geltungsbereich werden 
der übersicht halber in einem einzigen an den 
Abs. 1 anschließenden Absatz zusammen­
gefaßt. Die materiellen kraftfahrgesetzlichen 'Be­
stimmungen, denen die sonst vom Geltungs­
bereich ausgenommenen Fahrzeuge unterliegen 
sollen, sind aus dem Katalog der Ausnahmen 
entfernt und in eigene Paragraphen aufgenom­
men und zum Teil erweitert worden. 

Lit. a (§ 1 Abs. 5): 

Die' Grenz·e für die wegen ihrer germgen 
Höchstgeschwindigkeit a,usgenommenen Kraft­
fahrzeuge soll entsprechend der in 'Aussicht ge­
nommenen Neufassung des Genfer Abkommens 
von 9 km/h auf 10 km/h erhöht werden. Zur 
einwandfreien Messung' der Höchstgeschwindig­
keit ist auch die Bedingung der "Windstille" er­
forderlich. Di,ese Fahrzeuge sollen nicht wie bis­
her gänzlich vom Kraftfahrgesetz ausgenommen' 
sein; sie müssen vielmehr auch gewiss'en kraft­
fahrrechtlichen Vorschriften unterliegen. 

Lit. b (§ 1 Abs. 6): 

Auch die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
und die Anhänger-Arbeitsmaschinen sollen von 
der Anwendung ausgenommen sein, wenn mit 
ihnen die Straße nur überquert oder auf ganz 
kurzen Strecken befahren wird; desgleichen die 
bei solchen Fahrten gezogenen Anhänger. 

Lit. c (§ 1 Abs. 1): 

Lit. d (§ 1 Abs. 3 
1958): 

des Heereskraftfahrgesetzes 

Die Ausnahme vom Anwendungsbereich ist auf 
für den unmittelbaren Kampfeinsatz gebaute und 
ausgerüstete Fahrzeuge eingeschränkt, die im Be­
reich des Bundesheeres oder der Heeresverwal­
tung verwendet werden;· doch müssen auch diese 

98 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 59 von 100

www.parlament.gv.at



· 60 98 der Beilagen 

Fahrzeuge gewissen kraftfahrrechtlichen Vor~ 
schriften unterliegen, die durch Verordnung fest­
zusetzen sind (§ 97). Der Kreis dieser Fahrzeuge 
wurde durch di,e Angabe des Verwendungs­
zweckes "unmittelbarer Kampfeinsatz" eindeu­
tig umschrieben. Außer Fahrzeugen mit Bewaff­
nung und Panzerung werden daher auch noch 
gewisse Sonderfahrzeuge in Betracht kommen. 

Abs.3: 

Bei Sonderkraftfahrzeugen ist es unter Um­
ständen unerläßlich, die Vorschriften nur sinn-' 
gemäß anzuwenden, da sie unter Keine der sonst 
vorgesehenen F~hrzeugbegriffe fallen. 

Abs. 4 (§ 1 Abs. 3): 

Diese Bestimmung. kann nicht wie bisher auch 
für den Verfassungs- oder Verwaltungsgerichts­
hof gelten. . 

Zu § 2. 

In diesem Paragraphen sind die wichtigsten 
Definitionen insbesondere der Fahrzeugarten 

'und der ständig wiederkehrenden Grundbegriffe 
zusammengefaßt und mit den Definitionen des 
§ 2 der StVO. 1960 in Einklang gebracht. 

Z. 1 (§ 1 Abs. 2): 

Als Kraftfahrzeuge sollen nicht nur wie bisher 
"Straßenfahrzeuge" gelten, die zur Verwendung 
auf Straßen bestimmt sind, sondern auch nicht 
für den Straßenverkehr bestimmte, aber tatsäch­
lich auf der Straße verwendete Fahrzeuge, wie 
z. B. zahlreiche selbstfahrende Arbeitsmaschinen. 
Der nicht eindeutige bisherige Ausdruck "Ma­
schinenkraft" wurde· durch die Worte "technisch 
erzeugte Energie" ersetzt. Der bisherige Satz 
;,Oberleitungskraftfahrzeuge, die zur Entnahme 
ihrer Antriebskraft ... an Oberleitung,en gebun­
den sind, sind Kraftfahrzeuge" wurde durch den 
Halbsatz ausgedrückt "auch wenn seine An­
triebsenergie Oberleitungen zu entnehmen ist". 

Z. 2 (§ 1 Abs. 4, § 61 Abs. 2 Ii~. E): 

Als Anhänger sollen nur mehr nicht mit tech­
nisch erzeugter Energie angetriebene Fahrzeuge 
gelten, die dazu bestimmt sind, mit Kraftfahr­
zeugen "auf Straßen" gezogen zu werden, aber 
auch Fahrzeuge, die mit einem Kraftfahrzeug 
auf Straßen gezogen werden, ohne nach ihrer 
Bauart und Ausrüstung dazu bestimmt zu sein, 
wie zum Beispiel zahlreiche fahrbare Arbeits­
maschinen und Geräte. 

Z. 3 und 4 (§ 2 Abs. 2 Z. 1 und 2): 

Di,e Begriffe des Kraftwagens und des Kraft­
radeskönnen aus den geltenden Bestimmungen 
nur abgeleitet werden. Ihre Definitionen ergeben 
sich aus der geltenden Einteilung der Kraftfahr-

zeuge. Sie wurden durch die Definition der Zwil­
lingsräder ergänzt, wonach zwei Räder mit einer 
gemeinsamen Nabe (Zwillingsräder) als ein Rad 
zu zählen sind. 

Z. 5 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 Iit. a): 

Für die Abgrenzung der Fa,hrzeuggruppe 
Personenkraftwagen soll die Anzahl der für die 
zu befördernden Personen bestimmten Plätze, 
für die nicht immer "Sitze", sondern auch Bänke 
oder - selbst' für den Lenker - Räume zum 
Stehen vorgesehen sind, maßgebend sein. 

Z. 6(§ 2 Abs. 1 Z. 1 Iit. b): 

Nach .der gehenden Definition können "mehr­
spurige Kraftfahrzeuge", also auch solche mit 
drei Rädern oder Omnibusse als Kombinations­
kraftwagen' verstanden werden, wenn sie "zur 
wahlweisen Beförderung von Personen oder 
Güt,ern eingerichtet sind", somit auch wenn nur 
ein Sitz in einen Gütertransportraum verwan­
delt werden kann. -Diese Definition wurde daher 
e,ingeengt, so daß als Kombinationskraftwagen 
nur Kraftwagen gelten sollen, die dazu bestimmt 
sind, ~ahlweise - vorwiegend zur Beförderung 
von Person~n oder "vorwiegend" zur Beförde­
rung von Gütern verwendet zu werden und die 
außer dem Lenkerplatz für nicht mehr als acht 
Personen Plätze aufweisen. 

Z. 7 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. c): 

Als Omnibu'sse sollen nur mehr Kraftwagen 
gelten, die "ausschließlich oder vorwiegend" zur 
Beförderung von mehr als acht Personen be­
stimmt sind. 

Z. 8 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. d): 
Z. 9 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. e): 

,Als Zugmaschinen sollen nur mehr Kraftwagen 
gelten, di.e ausschließlich oder vorwiegend zum 
Ziehen von Anhängern oder Geräten oder zur 
Verwendung als Geräteträger bestimmt sind. Da 
für Einachszugmaschinen besondere Vorschriften 
erforderlich geworden sind und ihr,e Definition 
und Einreihung auf große Schwierigkeiten stößt, 
sollen sie nicht mehr wie bisher unter die Zug­
maschinen, sondern unter die Sonderkraftfahr­
zeuge (Z. 22) fallen. Unter einer "beschränk­
ten Ladefläche" wird eine Ladefläch,e zu verste­
hen sein, die ausschließlich oder vorwiegend zur" 
Beförderung von Gegenständen für den Betrieb 
der Zugmaschine qder. der mit ihr gezogenen An­
hänger bestimmt ist, wie Werkzeug, Geräte, 
Ersatzteile, BelastungsmateriaI. Diese Ladefläche 
wird daher je nach der Größe der Zugmaschine 
verschieden groß sein aber im Verhältnis zum 
Fahrzeug stets wesentlich kleiner als die, Lade­
fläche eines zur Beladung mit Gütern bestimm­
ten Fahrzeuges. 
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Z; 10 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f): 

Das Sattelkraftfahrzeug ist ein einziges Kraft­
fahrzeug, obw~hl es aus zwei Fahrzeugen, dem 
Sattelzugfahrzeug und dem Sattdanhänger, be­
steht. Sein entscheidendes Merkmal ist, daß der 
Sattelanhänger so auf dem Sattelzugfahrzeug auf­
liegt, daß ein· wesentlicher Teil seines Eigen­
gewichtes und damit auch der Nutzlast ,:on 
diesem g.etragen wird. Die technische und WIrt­
schaftliche Entwicklung macht es aber auch not­
wendig, Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger 
für sich zu behandeln. 

Z. 11 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f): 

Das Sattelzugfahrzeug ist e,in selbständiger 
Kraftwagen, der mit allen. technisch zu ihm pas­
~enden Sattdanhängern verbunden werden kann. 

Z. 12 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. f): 

Der Sattelanhäng.er ist ein Anhänger, der auf 
alle technisch zu ihm passenden Sattelzugfahr­
zeuge aufg.esattelt werden kann. 

Z.13: 

Die Gelenkkraftfahrzeuge werden in An­
betracht ihrer zunehmenden Bedeutung und der 
Schwierigkeit ihr.er Einreihung als eigene Fahr­
zeuggattung definiert. Das Gelenkkraftfahrze~g 
ist ein mehrteiliger Kraftwagen, "dessen TeIle 
für sich kein selbständiges Fahrzeug bilden und 
miteinander dauernd gelenkig verbunden sind". 

Z. 14 (§ 79 Abs. 1): 

Das Motorfah~rad soll als Kraftfahrzeug 
gelten. Als Motorfahrräder sollen Krafträder mit 
einem. Antriebsmotor mit 50 em3 Hubraum 
gelten, bei denen nach ihrer Bauart u~d. Aus­
rüstung dauernd gewährleistet ist, daß mIt Ihnen 
auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Win?sti.Ue 
mit einer Belastung von 75 kg eine Geschwmdlg­
keit von 40 km/h nicht überschritten werden 
kann. Sie können ein- oder mehrspruig sein, 
sollen aber nicht mehr wie bisher "die wesent­
lichen Merkmale von Fahrrädern aufweisen." 
müssen. 

Z. 15 bis 17 (§ 2 Abs. 1 Z. 2 lit. abis e): 
Z. 18 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit. b): 

Als Invalidenkraftfahrzeuge sollen Kraftfahr­
zeuge mit einem Eigengewicht von nicht mehr 
als 300 kg gelten, die nach ihrer Baaart und A~s­
rüstung dazu bestimmt sind, von Körperbehm­
denen gelenkt zu w,erden und bei denen dauernd 
gewährleistet ist, daß mit ihnen. auf ~era~er, 
waagrechter Fahrbahn bei Windst~lle. mit. emer 
Belastung von 75 kg eine Geschwmdlgkelt von 
30 km/h nicht überschritten werden kann. Das 
Invalidenkraftfahrzeug ist zum Unterschied vom 
Ausgleichkraftfahrzeug von vornherein für die 

Bedürfnisse und Möglichkeiten des Körperbehin­
derten gebaut. Die im § 64 Abs. 1 der KFV. 1955 
festge~etzte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
wurde als Definitionsmerkmal aufgenommen, 
um den Kreis dieser Fahrzeuge schon im Gesetz 
und nicht erst durch Verordnung zu um­
schreiben. . 

Z. 19 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit. a): 
Z. 20 und 21 (§ 2 Abs. 1 Z. 3 lit.' c): 

Als selbstfahrende und als Anhänger-Arbeits­
maschinen sollen Fahrzeuge gelten, die vorwie­
gend zu anderen Arbeitsvorgängen als die der 
Personen- oder Güterbeförderung bestimmt sind. 
Sie fallen jeweils in die ihr.er Bauart und Ver­
wendung entsprechende Ober- ünd Untergruppe. 
Die Schwierigkeit der Abgrenzung der Arbeits­
maschinen gegenüber anderen Fahrzeugarten 
und ihre zunehmende Bedeutung erfordert ihre 
definitorische Festlegung. Da die gleiche Arbeits· 
maschine sowohl auf ein Kraftfahrzeug als auch 
auJ einen Anhänger montiert sein kann, besteht 
der Unterschied der sdbstfahrenden gegenüber 
der Anhängerarbeitsmaschine nur in der Fähig­
keit, durch .eigene Kraft ang.etrieben zu werden. 

Z. 22 (§ 2 Abs. 1 Z.3 Iit. c): 

Außer den nicht auf Rädern (Ketten, Kufen) 
laufenden Fahrzeugen und den Einachszug­
maschinen sollen nur solche Fahrzeuge als Son­
derkraftfahrzeuge gelten, auf die keine der 
übrigen Fahrzeugdefinitionen anwendbar ist. 

Z. 23 (§ 2 Abs. 2): 

Als Ausgleichkraftfahrzeuge sollen Zum 
Unterschied von den Invalidenkraftfahrzeugen 
nur serienmäßig gebaute Fahrzeug.e gelten, die 
erst nachträglich durch angebrachte besondere 
Teile oder Vorrichtungen geeignet gemacht wur­
den, die Körperbehinderung ihres. Lenkers beim 
Lenken des Fahrzeuges auszugleichen. Wird der 
Ausgleich der Körperbehinderung durch Teae 
oder Vorrichtungen bewirkt, die das Fahrzeug 
von vornherein aufweist und (Jie auch für den 
körperlich nicht behinderten ß.enützer bestimmt 
sind, wie- etwa eine serienmäßig hergestellte 
automatische Kupplung, so liegt kein Ausgleich­
kraftfahneug vor. 

Z. 24 (§ 2 Abs.3 Iit. a): 

Ein A~hänger mit zwei Achsen soll auch dann 
als Anhängewagen gelten, wenn diese Achsen im 
Hinblick auf den Achsabstand als j,Doppelachse" 
bezeichnet w,erden. 

Z. 25 bis 27 (§ 2 Abs.3 und 4): 
Z. 28 (§ 3 Abs. 1 1. Satz): 

Zur "vollständigen Ausstattung" eines Fahr­
zeuges gehören vor alLem Ersatzräder, Werkzeug 
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und'Ersatzteile, Wagenheber, Fe~rlöscher, Gleit­
schutzketten, Belastungsgewichte und derglei­
chen. Zum Eigengewicht g,ehört j,edoch auch alles, 
was mit dem Fahrzeug fest verbunden ist und 
behördlich als Knderung &enehmigt wurde, wie 
Geräte, Hebezeuge, Behälter und dergleichen. 

Z. 29 (§ 3 Abs. 1, 2. Satz): 

Nach § 3 Abs. 1 2. Satz des KFG. 1955 ist das 
Gesamtgewicht das Gewicht des "vollbeladenen", 
"besetzt-en" und betriebsbereiten Fahrzeuges. Da 
ein Fahrz,eug sowohl hinsichtlich des Laderaumes 
als auch 'hinsichtlich seiner Tragfähigkeit "voll­
beladen" sein kann und "be~etzt" nicht notwen­
digerweise "yollb~setzt" heißen muß, war es not­
wendig, in § 2 Abs. 1 Z. 20 der StVO. 1960 zu 
den Worten "tatsächliches Gesamtgewicht" Zu­
flucht zu nehmen. Um den daraus entstanden~n 
Schwierigkeit,en Rechnung zu tragen, wurde das 
~esamtgewicht definiert als "das Eigengewicht 
emes Fahrzeuges vermehrt um das jeweilige Ge­
wicht der Ladung und der beförderten Personen". 
Diese der Bedeutung des Wortes "Gesamt­
gewicht" entsprechende Definition deckt sich mit 
der Definition des Art. '4 Abs. 11 des Genfer 
Abkommens über den Stra~enverkehr, BGBl. 
Nr. 222i1955 und der StVO. 1960. Ladung ist 
alles, was nicht Bestandteil des Fahrzeuges ist 
oder zu dessen vollständiger Ausstattun" "e-
hört. b b 

Z. 30 (§ 3 Abs. 1, 3. Satz): 

Der B,egriff des "zulässigen Gesamtgewichtes" 
wird durch den geltenden § 3 Abs. 1, 3, Satz 
"Das zulässige Gesamtgewicht wird bei der Ge­
nehmigung nach dem III. Abschnitt festgesetzt" 
nicht definiert und muß daher dem Wortsinn 
nach verstanden werden. Da unter "zulässig" 
mangels einer Legaldefinition nur gesetzlich oder 
behördlich erlaubt verstanden werden kann, ist 
die ,,!,estsetzung" des zulässigen Gesamtgewichtes 
nicht möglich, weil -es bis zum höchsten Gesamt­
gewicht, das ein Fahrzeug haben darf, je nach 
dem Grad der Be1adung unendlich viele Gesamt­
gewichte gibt. Mit den Worten "zulässig-es Ge­
samtgewicht" wird überdi,es in der technischen 
Fachsprache das Gewicht bezeichnet das 
"unter Berücksichtigung der zulässig,en 'Werk. 
stoffbeanspruchung und der Reit,entragfähigkeit 
auftreten darf" (ONORM V 5002). W~nn dieser 
allgemein übliche Fachausdruck auch sprachliCh 
nicht richtig ist, so muß er doch als Gegebenheit 
hingenommen werden und kann daher auch aus 
diesem Grund nicht mit anderer Bedeutung in 
einem Gesetzestext verwendet werden. Diese 
Umstände haben in der Aüslegungs- und Anwen­
dungspraxis ständig zu den größten Schwierig­
keiten und Beschwerden geführt. Um dies in 
Hinkunft zu vermeiden, wird die erlaubte 
Höchstgrenze für das Gesamtgewicht eines be-

stimmten Fahrzeuges zur eindeutigen Bezeich­
nung des tatsächlichen Sachverhaltes "höchstes 
zulässiges Gesamtgewicht" genannt und definiert 
als "d a s h ö c h s t e G e sam t g e wie h t, 
das ein b e s tim m t e s' F a h r z e u g e r­
r ,e ich end a r f". 

Z. 31 (§ 3 Abs. 1, 6. Satz): 

Im § 3 Abs. 1, 6. Satz des KFG. 1955 wird 
"der von den Rädern einer Achse auf die waag­
rechte Fahrbahn ausgeübte Gesamtdruck" als 
AchsdJ;,uck bezeichnet. Es handelt sich jedoch nur 
um die Übertragung einer Kraft auf die Teile der 
Fahrbahn, auf denen die Räder ruhen. Da unter' 
Druck oder Spannung eine gleichmäßig v,ert,eilte 
Kraft verstanden wird, die auf eine Fläche wirkt, 
wurde daher an Stelle des Wortes "Achsdruck" 
im Sinne des § l' Abs. 10 des Maß- und Eich­
gesetzes 1952 das Wort "Achslast" (ONORM 
V 5002) gesetzt und diese definiert' als "d i e 
S u m m e a 11 e rau f ,e i n e w a a g r ,e c h t e, 
e ben e F a h r b ahn wir k end e n R a d­
lasten einer Achse oder zweier 
Ach sen mit ein e m A c,h s a b s t a n d bis 
zu ein e m Met er". 

Z. 32 und 33 (§ 3 Abs. 1, 4. und 6. Satz): 

Siehe Bemerkung zu Z. 30. 

Z. 34 (§ 3 Abs. 1, 5. Satz): 

Im § 3 Abs. 1, 5. Satz ist die Nutzlast "das 
von der Genehmigungsbehörde bewilligte 
Höchstgewicht der Ladung". Eine derartige "Be­
willigung" wird jedoch weder beantragt noch er­
teilt, da der Genehmigungsbescheid ein Fest­
stellungsbescheid ist. Daher wurde, auch im 
Sinne der Bemerkung zu Z. 30, die "höchste zu­
lässige Nutzlast" definiert als "das höchste Ge-, 
wicht, das die Ladung eines Fahrzeuges erreichen 
darf". 

Zu § 3. 

Die Einteilung des § 2 des KFG. 1955 richtet 
sich gleichzeitig nach verschiedenen Gesichts­
punkten, so daß die Begriffe einander über­
schneiden. Ferner ist diese Einteilung mit den 
Begriffsbestimmungen vermischt. Es wurde daher 
die Einteilung von den Begr,iffsbestimmungen 
(§ 2) getrennt und das auf der Verwendungs­
bestimmung beruhende Einteilungsprinzip 
(Abs. 1) von dem auf der Bauart beruhenden 
Einteilungsprinzip, soweit dies möglich ist, aus­
einandergehalten und durch Hinweise entspre­
chend aufeinander bezogen (Abs. 2). 

Abs. 1 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 lit. abis e, Z. 2, Z. 3 lit. c 
und Abs. 3): 

Jedes Kraftfahrzeug und jeder Anhänger muß 
m eme dieser Ober- und Untergruppen fallen. 
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Da Zugmaschinen Kraftwagen sind (§ 2 Z. 9) 
fallen die Einachszugmaschinen nicht in die 
Untergruppe Zugmaschinen (Z. 2 lit. e) sondern 
in die Obergruppe Sonderkraftfahrzeuge. 

Abs. 2 (§ 2 Abs. 1 Z. 1 Iit. f, Z. 3 lit. a und b 
und Abs. 2): 

Alle hier genannten Arten von Kraftfahr­
zeugen und Anhäng.ern müssen in eine oder 
mehrere der in Abs. 1 angeführten Ober- und 
Untergruppen fallen. Die zahllosen Kombinatio­
nen 'von Einachszugma'schinen mit anderen Fahr­
zeugen und Geräten, die auf Grund der neue­
sten technischen Möglichkeiten insbesondere in 
der Landwirtschaft üblich sind, müssen jeweils 
der Ober- und Untergruppe zugezählt werden, 
deren Definition bei dem durch die Kombination 
entstandenen Fahrzeug zutrifft. 

Zum 11. ABSCHNITT. 

Zu § 4. 

Abs. 1 (§ 4 Abs. 1 und 2): 

Dieser Absatz beinhaltet . die grundsätzliche 
allgemeine Forderung, daß der Bau und die Aus­
rüstung der Kraftfahrzeuge und Anhänger das 
verkehrs- und betriebssichere Lenken gewähr­
leisten niuß. Der bisher verwendete, zu weite 
und mehrdeutige Begriff der "Einrichtung" hat 
zu Abgrenzungsschwierigkeiten geführt und 
wurde daher durch die deutlicheren Begriffe Bau, 
Teil und Ausrüstung ersetzt. . 

Abs. 2 (§ 4 Abs. 1): 

Der § 4 Abs. 1 des KFG. 1955 verlangt nur, 
daß mit dem "üblichen B.etrieb" des Fahrzeuges 
"weder Gefahren für den Verkehr noch Beschä­
digungen der Straße oder schädliche Ers~hütte­
rungen, noch vermeidbare Geräusche, Rauch, 
übler Geruch oder vermeidbare B.eschmutzung 
anderer Straß,en15enützer verbunden sind". 
Dieser Absatz beinhaltet hingegen die verdeut­
lichte und verschärhe allgemeine Forderung, daß 
mit dem "sachgemäßen Betrieb" der Fahrz,euge 

springenden Teile oder Kanten oder zusätzliche 
Vorrichtungen" unzulässig sind, :'die bei Ver­
kehrsunfällen schwere körperliche Verletzungen 
erwarten lassen". 

Dieses Verbot entspricht internationalen 
Empfehlungen und ist auf das notwendige und 
zumutbare Maß beschränkt. Bei Fahrzeugen, die 
im Bereich landwirtschaftlicher Betriebe verwen­
det werden und insbesondere bei den auf solchen 
angebrachten Geräten sind vorspringende Teile 
zwar unvermeidbar aber doch so gefährlich, daß 
der Betrieb dieser Fahrzeuge nur dann nicht mit 
Gefahren für andere Straßenbenützer verbunden 
ist, wenn die betreffenden Teile dieser Geräte 
entsprechend abgedeckt oder, wenn dies nicht 
möglich ist, entsprechend gekennzeichnet sind. 

Abs. 3 (§ 3 Abs. 3): 

Die Fernentstörung soll zur Vermeidung der 
Beeinträchtigung des Fernsehens, der Ultrakurz­
wellensendungen und Cles Fluglandeverkehrs 
durch nicht entstörte Kraftfahrzeuge vorgeschrie­
ben werden. Sie wird als eine Art der Funkent­
störung defini·ert, bei der "der Betrieb von Funk­
empfangsanlagen außerhalb des Fahrzeuges durch 
sie nicht beeinträchtigt werden kann". Die durch 
Stromabnahmebügel von Oberleitungskraftfahr­
zeugen verursachten Störul1gen werden weaer 
zu den Funkstörungen im eigentlichen fachtech­
nischen Sinn gezählt noch können sie durch tech­
nische Maßnahmen vermieden werden. 

Abs.4: 

Da die Auswirkungen der häufigen Dieb­
stähle, aber auch Gebrauchsdiebstähle von Kraft­
fahrzeugen eine Gefährdung der Verkehrssich~r­
heit bedeutel1 und ,eine erhebliche Belastung der 
Behörden verursad1en, sollen Vorrichtungen ver­
langt werden, durch die vermieden werden kann, 
daß das Fahrzeug von Unbefugten in Betrieb 
genommen wird. Zünd- un:d Türschlösser ge­
nügen hiezu dann, wenn sie diesen Zweck tat­
sächlich und verläßlich erfüllen. 

"weder Gefahren für die mit ihnen beförderten Abs. 5: 
Personen oder für andere Straßenbenützer, noch 
Beschädigungen der Straße oder schädliche Er-

Im Hinblick auf die Ergebnisse internationaler 
Erhebungen, Forschungen und Diskussionen 
wird vorgeschrieben, daß "Personen- und Kom­
binationskraftwagen mitSicherheitsguten oder 
mit Vorrichtungen zum Anbringen von Sicher­
heitsgurten ausgerüstet sein" müssen. Die An­
schaffung der Sicherheitsgurten und ihre tat­
sächliche Verwendung ist demnach dem einzelnen 
zwar freigestellt, aber doch wesentlich erleichtert .. 

. schütterungen, noch übermäßiger Lärm," Rauch, 
übler Geruch oder vermeidbare B,eschmutzungen 
anderer Straßenbenützer oder ihrer Fahrzeuge 
verbunden sind". Genauere Vorschriften über 
den Grad der Schädlichkeit und Giftigkeit des 
Rauches und seine Messung oder Feststellung 
können noch nicht erlassen werden, da nach dem 
derz,eitigen Stand der Technik keine anwend­
baren Methoden zur Messung des Grades der 
Schädlichkeit und Giftigkeit des Rauches noch Abs.6 lit. a (§ 3 Abs.3): 
zu ihrer Behebung gefunden werden konnten. Im § 3 Abs. 1, 3. Satz des KFG. 1955 wird 
Hiezu kommt noch die besondere Forderung, bestimmt: ,;Das zulässige Gesamtgewicht wird 
daß"innen und außen" alle "vermeidbaren vor-I bei der Genehmigung nach dem III. AbSChnitt 
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festgesetzt". Hier war das höchste zulässige Ge­
samtgewicht einer bestimmten Type oder eines 
bestimmten Fahrzeuges gemeint. Im § 3 Abs. 3 
des KFG. 1955 wird hingegen bestimmt, "das 
zulässige Gesamtgewicht, die zulässigen Achs­
drücke .,. und die Abmessungen der Kraftfahr­
zeuge und Anhänger sind ... durdi Verordnung 
festzulegen ... ". Damit sind jedoch nicht die 
höchsten zulässigen Gesamtgewichte, Achslasten 
und Abmessungen g,emeint, sondern nur ihre 
Höchstgrenzen. Um diese Absicht eindeutig aus­
zudrücken, soll in lit. a durch Verordnung fest­
gesetzt werden: "die größte Länge, Breite und 
Höhe (Abmessungen), die bei Typen von Kraft­
fahrzeugen und Anhängern (§ 29) oder bei ein­
zelnen Fahrzeugen (§ 31) goenehmigt werden 
dürfen und die höchsten Gewichte, ,die bei dieser 
Genehmigung als höchste zulässige Gesamt­
gewichte und höchste zulässige Achslasten (§ 2 
Z. 30 und 32) festgesetzt werden dürfen (§ 28 
Abs. 3). 

Lit. b: 

Als "vermeidbar" müssen' alle Teile, Kanten 
und zusätzlichen Vorrichtungen angesehen wer­
den, die ohne Beeinträchtigting der Verwendbar­
keit des Fahrzeuges im Rahmen seiner Zweck­
bestimmung entfernt werden können. 

Lit. c: 

kreter Begriff 'zur Bezeichnung der Vorrichtun­
gen, mit denen die Verringerung der Fahr­
geschwindigkeit bewirkt werden kann, Eine 
Legaldefinitiön für das Wort "Bremse" würde 
sich schon in Anbetracht der häufigen Verwen­
dung ,dieses Wortes, in den verschiedensten Be­
deutungen nicht gegen den allgemeinen Sprach­
gebrauch durchsetzen und zu ständigen Schwie­
rigkeiten führen. Zur Wahrung der Eindeutig­
keit muß das Wort "Bremse"daher ausschließ­
lich abstrakt gebraucht werden, 

Abs. 1 (§ 5 Abs. 2, 1. Satz): 

Die Summe der konkreten Vorrichtungen, aus 
den-rn eine Bremse besteht, ist die Bremsanlage. 
Sie besteht aus einer Betätigungsvorrichtung, 
einer übertragungsvorrichtung und den eigent­
lichen Bremsvorrichtungen, die mit den Rädern 
(Bremstrommein) oder mit der Antriebswelle 
fest verbunden sind. 

Abs. 2 (§ 74 Abs. 2, § 75, § 77, § 78 des KFG. 
1955 und § 60 Abs. 2, § 75 Abs. 3, § 63 Abs. 3 
und § 64 Abs. 3 der KFV. 1955): 

Für Zugmaschinen der Klassen 1. und II, In-' 
validenkraftfahrzeuge sowie langsame (30 km/h) 
Transportkarren und selbstfahrende Arbeits­
maschinen soll nur eine Bremse genügen', sie muß 
aber feststellbar sein. 

Diese Bestimmungen müssen 
auch Prüf- und Meßmethoden für 
Dichte des Rauches beinhalten. 

insbesondere Abs. 3 (§ 5 Abs. 3): 

die zulässige I Die Forderungen hinsichtlich der Wirksam-

I 
keit der beid.~n Bremsen solleri ~u~ch die Bestim-

, mung verscharft werden, daß mit Ihnen auch das 
Abs.7: 

Di'e Empfindlichkeit des Verkehrs gegen Be­
hinderungen verlangt die Sicherung gegen Ver­
kehrsstockungen durch Fahrzeuge mit zu schwa­
chen Motoren insbesondere auf Bergstraßen. 

Zu § 5. 
(§ 4 Abs. 4): 

Die Erlassung dieser Verordnung soll vor­
geschrieben werden. Ferner hätte die Verord­
nung auch zu bestimmen, daß diese Teile und 
Ausrüstungsgegenstände nur dann verkauft und 
verwendet werden dürfen, "wenn sie den jeweils 
geltenden Bestimmungen entsprechen" und wenn 
sie mit <Ier ihnen zugewiesenen Prüfnummer 
gekennzeichnet sind. Da die Sturzhelme nicht 
als Ausrüstungsgegenständeeines Kraftfahrzeu­
ges bezeichnet we1,"den können, wie etwa die 
Sicherheitsgurten, werden sie eigens angefühJ,"t. 

Zu § 6. 

Das Wort "Bremse" ist nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch sowohl ein abstrakter Hegriff 
zur Bezeichnung jeder Einrichtung zur Verringe­
rung der Fahrgeschwindigkeit als auch ein kon-

unbeabsichtigte Abrollen ausschließbar sein muß. 

Abs.4: 

Die Betriebsbremse ist die Bremse, die beim 
Fahren in ,erster Linie verwendet wird. Aus der 
Forderung, daß sie der Lenker auch betätigen 
können muß, "wenn er die Lenkvorrichtung mit 
beiden Händen festhält" ergibt sich, daß sie im 
Regelfall eine Fußbremse ist. Hievon soll nur bei 
den Invalidenkraftfahrzeugen abgegaJ:.1gen wer­
den. Di,e von der Betriebsbremse geforderte volle 
Wirksamkeit bei jeder Fahrgeschwindigkeit wird 
von der Hilfsbremse nicht gefordert, da eine 
solche Vorschrift aus technischen und wirtschaft­
lichen Gründen nicht zumutbar wäre. 

Abs. 5 (§ 5 Abs. 2 letzter Satz): 

Der § 5 Abs. 2 letzter Satz des KFG. 1955 be­
stimmt' nur, daß eine Bremse "feststellbar sein" 
muß. Dies soll durch die Bestimmung verschärft 
werden, daß diese Bremsanlage durch eine aus­
schließlich mechanisch wirkende Vorrichtung so 
feststellbar s,ein muß, daß mit ihr das Abrollen 
des Fahrzeuges auch bei Abwesenheit des Len­
kers dauernd verhindert werden kann. 
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Abs. 6 (§ 72 Abs.1): 

Die zunehmende Dichte und Gefährlichkeit 
des Verkehrs und der Stand der Technik machen 
die Vorschreibung der bisher nur für Omnibusse 
vorgeschriebenen Motorbremse auch für Kraft­
fahrzeuge zur Güterbeförderung mit ~inem 
Eigengewicht von mehr als 3500 kg erforderlich. 

Abs.7 (§ 36 Abs. 3 der KFV. 1955): 

Gemäß § 36 Abs. 3 der KFV. 1955 mußten 
bisher nur' Omnibusse, Omnibusanh~nger und 

rung gefährlicher Güter (§ 92) muß 
ein e B rem se w i i: k e n, wen n die M 0-

tor b rem s e 0 der ein ein ihr e r W i r­
kung gleichartige Vorrichtung 
des zieh end e n Fa h r zeug e s bn ä t i g t 
wir d." 

Abs. 11 (§ 5 Abs~ 3, 2. Satz): 

Dieser Absatz bestimmt nur - folgende Aus­
nahmen von den verschärften B.estimmungen, 
des Abs. 10:. 

Lastkraftwagen zur Personenbeförderung Zwei- 1. Anhänger mIt emem höchsten zulässigen 
kreisbremsen haben. Dieser Absatz bestimmt Gesamtgewicht von nicht mehr als 3500 kg, 
darüber hinaus: "bei Lastkraftwagen mit einem außer solchen . zur Beförderung "gefährlicher 
höchsten zulässigen Gesamtgewicllt von mehr als - Güter (§ 92); dürfen als einzige Br.emse auch eine 
12.000 kg und Kraftfahrzeugen zur Beförderung Auflaufbremse haben. 
gefährlicher Güter (§ 92) muß die Betriebs­
bremse eine ZweikreisbreIl1se sein". 

Abs. 8 (§ 5 Abs. 1, 2. Satz): 

Die bisher nur für zweisitzige B.eiwagen vor­
geschriebene Beiwagenbremse ist nunmehr auch 
für alle Beiwagen "mit einer höchsten zulässigen 
Nutzlast von mehr als 150 kg" vorgeschrieben 
und muß auf das Beiwagenrad wirken können. 

Abs.9: 

Bei Invalidenkraftfahrzeugen muß oft auf di'e 
Fußbremse verzichtet und eine Handbremse als 
Betriebsbremse zugebilligt werden. 

Abs. 10 (§ 5 Abs. 3, 1. und 3. Satz): 

Im § 5 Abs. 3, 1. und 3. Satz des KFG. 1955 
wird bestimmt: "Anhänger und Sattelanhänger, 
deren zulässiges Gesamtgewicht 7~0 kg über~ 
steigt, müssen wenigst,ens eine Bremsanlage auf­
weisen, die auch dann dauernd wirksam sein 
muß, wenn der Anhänger nicht mit dem ziehen­
den Fahrz.eug verbunden ist" und "Eine Brems-

. vorrichtung der im ersten Satz erwähnten Sattel­
anhänger muß durch eine der Bremsanlagen des 
ziehenden Teiles. zu betätigen sein." Dieser Ab­
satz schreibt darüber hinaus vor: Anhänger 
(gemäß § 3 Ahs. 1 Z. 4 auch Sattelanhänger) 
müssen "m i n des t e n sei n ·e B rem s e 
hab e n, die wir k t, wen n die B e tri e b s­
bremse des ziehenden Fahrzeuges 
b e t ä t i g t wir dun d der e n Wir k s a m­
k·e i t de m G es amt g·e w ich t des A n­
h ä n ger sen t s p re c h end ger e gelt 
werden kann". 

Ferner: '"Eine Bremse des Anhän-
. ger s muß fes t s i: e 11 bar sei n." -Eine wei-. 
tere Verschärfung liegt in der Vorschrift "B e i 
Anhängern mit ei.nem höchsten 
zulässigen Gesamtgewicht von 
m ehr als 9000 kg, 0 m n i bus a n h ä n­
gern und Anhängern zur Beförde-

2. für Anhänger, die in der Landwirtschaft 
verwendet werden und an eine Geschwindig­
keitsbeschränkung gebunden sind, genügt stets 
nur eine Auflaufbremse oder eine Bremse, die 
unabhängig von der Betriebsbremse des ziehen­
den Fahrzeuges zu betätigen ist. 

Abs. 12 (§ 5 Abs. 4): 

Da unter "Anhängevorrichtung" allgemein 
nur die am ziehenden Fahrzeug angebrachte Vor­
richtung zum Anhängen von Anhängern ver­
standen wird, vermeidet dieser Absatz das Wort 
"Hauptanhängevorrichtung" des § 5 Abs. 4 des 
KFG. 1955 und geht von der "Anhängerdeichsel" 
aus. 

Abs.13 (§ 5 Abs. 6): 

Zu § 7. 

Abs. 1 (§ 6, §' 7 Abs. 1 und 2): 

. Bisher müssen die Räder der Kraftfahrzeuge 
und Anhänger nur "mit Luftr·e;ifen oder anderen 
Reifen, die" hinsichtlich der Elastizität den Luft­
reifen gleichwertig sind, ausgerüstet sein". Dieser 
Absatz verlangt jedoch Reifen oder Gleisketten 
"die nach Ghrer Bauart, ihren Abmessungen und 
ihrem Zustand ,auch bei den höchsten für das 
Fahrzeug zulässigen Achslasten und der höchsten 
Fahrgeschwindigkeit verkehrs- und betriebs­
sicher sind und durch die die Stri1ßenicht beschä­
digt werden kann". Ferner sollen die Radab­
deckungen ausdrüdilich vorgeschrieben sein. 

Abs. 2 (§ 6): 

Gleitschutzvorrichtungen müssen derzeit "so 
beschaffen sein, daß sie ,die Straße nicht beschädi­
gen". Dieser Absatz verlangt jedoch, daß durch 
die Gleitschutzvorrichtungen auch andere Stra­
ßenbenützer nicht gefährdet werden können, 
was hei besonderen Gleitschutzvorrichtungen von 
Fahrzeugen, die in der Landwirts-chaf·t v·erwendet 

5 
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werden, von Bedeutung ist. Die Schneeketten 
dürfen nur so angebracht 'Sein, daß sie kdne 
Schlagwirkung auf die Fahrbahnoberfläch·e aus­
üben. 

Abs. 3 (§ 5. Abs. 5): 

Die bisherige Beschränkun1g dieser V orschraft 
auf die "Fahrten in Berggegenden" wäre fallen­
zu~assen, da sich in der Anwendung dieser Bestim­
mung Auslegungs- und Abgrenzungsschwierig­
keiten ergeben haben. 

Abs. 4 (§ 7 Abs .. 3): 

Die Verordnungsermächtigung enthält nun­
mehr auch eine ausd'rückliche Richtlinie hinsrcht­
lach des Reifenprofils und der Glettsch'utzvor­
richtungen. 

Zu § 8. 

Abs. 1 (§ 8 Abs. 1): 

An Stelle der bisher-igen Forderung nach einer 
"leicht zu handhabenden" Lenkvorrichtung wird 
nunmehr eine Lenkvorrichtung verlangt, "mit 
der das Fahrzeug leicht, schnell und sicher gelenkt 
werden kann". 

Abs. 2 (§ 6 Abs. 2 KFV. 1955): 

Die Lenkhilfe w,ird nunmehr bei Kraftfahrzeu­
gen vorgeschrieben, "die insbesondere wegen der 
Radlast der gelenkten Räde'r nicht leicht gelenkt 
werden können~'. 

Abs. 3 (§ 8 Abs. 2): 

Im § 8 Abs. 3 des KFG. 1955 ist durch Ver­
ordnung lediglich "der Durchmesser des Wende­
kreises", festzusetzen. Nach diesem Absatz sind 
jedoch durch Verordnung auß·er den: "näheren 
Bestimmungen über den größten zulässigen 
Durchmesser des Wendekreises" auch solche über 
"die größte zuläss~ge Breite des beim Beschreiben 
des Wendekreises mit dem äußersten und inner­
sten Punkt des Fahrzeuges besch,riebenen Kreis­
ringes und das Erfordernis einer Lenkhilfe" fest­
zusetzen. 

Zu § 9. 
Abs. 1 (§ 9): 

Nunmehr soHen alle Kraf.twagen mit Verbren­
nungsmotor,en mit einer Anlaßvorrichtung ausge­
stattet sein. Von dieser Verpflichtung wären je­
doch die Zugmaschinen ·der Klasse I und die 
TraIliSportkarren his zu 30 km/h Höchstgeschwin­
digkeit a.uszun~hmen. 

Abs. 2 (§ 10): 

Zu § 10. 

Abs. 1 (§ 11 Abs. 1): 

Dieser Absatz enthält nun die auch bisher 
schon bestehende Forderung, daß Windschutz-

und Klarsichtscheiben dem Lenker stets die nötige 
Sicht gewährleilsten müssen. Darübe:r hinaus wird 
jedoch nunmehr verlangt, daß das verwendete 
Sicherheitsglas "auchbe'i 'Bruch so welt Sicht läßt, 
daß das Fahrzeug bis zum Anhalten sicher 'ge­
lenkt 'werden kann". 

Abs. 2 (§ 11 Abs: 1): 

Dieser Abs'atz enthält die auch bisher schon 
bestehende Forderung, daß das Sicherheitsglas bei 
Bruch nicht ,in Stücke zerfällt, die schwere körper­
liche Verletzungen ,erwarten lassen. Eine bisher 
nicht bestehende Ausnahme hievon wäre zu­
schaffen ,für Heckfens:ter, die von den Plätzen 
fü'r Perwnen weiter entfernt sind, sowie "für 
Räume von Anhängern, Ausstellungswa,gen, Lei­
chenwagen und dergleichen, die nicht zur Beför­
derung von Personen besnimmt sind". 

Abs. 3 (§ 11 Abs. 2): 

Zu § 11. 

Abs. 1 und 2 (§ 12 und § 13): 

Di'ese Bestimmungen wären aus den §§ 12 und 
13 inhaltlich im wesentlichen unverändert zu 
übernehmen und in einem Paragraphen zusam­
menzufassen. 

Zu § 12. 

Abs. 1 (§ 14 Abs. 1 1. Satz): 

Im § 14 Abs: 1 1. Satz des KFG. 1955 wird nur 
verlangt, daß Kraftfahrzeuge "mi:t einer ... V or­
richtung rur Dämpfung des Auspuff.geräusches 
versehen sind". Nunmehr sollen Kraftfahrzeuge 
"zur Vermeidung übermäßi.gen Lärmes mit V or­
richtungen sowohl zur Dämpfung des Auspuff­
geräusches :iu versehen sein, a.!s auch des Ansaug­
geräusches", wenn durch das Ansaugg,eräusch 
übermäßiger Lärm verursacht wird. Weiters 
sollen Fahrzeugmotoren mit starkem Motor­
geräusch ... möglichst lärmdicht abzuschirmen 
sem. 

Abs. 2 (§ 14 Abs. 1 2. Satz): 

Im § 14 Abs. 1 2. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Die Mündung des Auspuffrohres darf 
nicht gegen die Fahrbahn und nicht ,nach rechts 
gerichtet sein". Dieser Absatz gestattet zwar, daß 
s:ie "bei Kraftwagen, bei denen sie das Dach des 
Führerhauses .überragen, auch nach oben" gerich­
tet sein dürfen. Dafür wird aber verlangt, daß 
sie "bei Kraftfahrzeuge1;l zur Beförderung gdähr­
licher Güter nur nach links gerichtet" srnd. 

Abs. 3 (§ 14 Abs. 2): 

Nach § 14 Abs. 2 des KFG. 1955 ist durch 
Verordnung nur festzusetzen, "wiew.eit der durch 
das Fahrzeug erzeugte Lärm bei den vel1schiede­
nen Kraftfahrzeugarten heralbgemindert werden 
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muß." Nunmehr sollen ;,die näheren Bestim­
mungen über die Vorrichtungen zur Vermeidung 
von übermäßigem Lärm und die höchste zulässige 
Stärke des Betriebsgeräusches durch Verordnung 
festzusetzen" sein. 

Zu § 13. 

Unter "Anhängevorrichtung" wird nur mehr 
die in § 15 Abs. 2· des KFG. 1955 angeführte 
"HauptanhängevorrichtungiC am ziehenden Kraft­
fahrzeug oder am ersten Anhänger ver:standen, 
an der die Deich~el des gezogenen Anhängers 
befestigt wird. 

Die lin dieser Bestimmung angeführte "weitere 
Anhängevorrichtung" wird hingegen als "Siche­
rungsverhindung" bezeichnet. Dies entspricht der 
allgemein gebräuchlichen Ausdrucksweise für diese 
Ausrüstungsgegenstände. 

Abs. 1 (§ 15 Abs. 1 1. und 3. Satz): 

Der § 15 Abs. 1 bestimmt im 1. Sa.tz: "werden 
Anhänger mitgeführt, so muß ·eine Anhängevor­
richtung vorhanden sein." Ferner wird im 3. Satz 
bestimmt: "abgesehen. von den unabhängig vom 
Zugfahrzeug gelellkten Anhänger muß die Ver­
bindung der' Anhänger mit dem Zugfahrzeug so 
beschaffen sein, daß die Räder der Anhänger auch 
in Straßenkrümmungen möglichst den Radspuren 
des Zugfahrzeug~ fol.gen." Da es sich hier nicht 
um eine Betriebsvorschrift, sonQern um eine Aus,­
rüswngsvorschrift handelt, wäre d1iesen Bestim­
mungen folgende Fassung zu geben: 

Kraftfahrzeuge und Anhänger, die zum Ziehen 
von AnhäJ:1gern bestimmt sind, müssen eine 
sichere Anhängevorrichtung .aufwe·ilsen, die es er­
möglicht, einen Anhänger so zu ziehen, daß 
dessen Radspur von der des z,iehenden Fahrzeu­
ges nur geringfügig abweichen kann. Darüber 
hinaus bestimmt dieser Absatz, daß auch die An­
schlüsse für die vorgeschriebenen Le.uchten und 
Übertragungs,einrichtungen für die Bremsen des 
Anhängers vorhanden s,ein müssen. Dies ist im 
Hinblick auf Schwierigkeiten bei der Genehmi­
gung der Fahrzeuge erforderlich. 

Abs. 2 (§ 15 Abs. 2): 

§ 15 Abs. 2 des KFG. 1955 bestimmt nur: 
"handgebremste Anhängewagen, auf denen kein 
lenker mi"tfährt (§ 87 Abs. 4), sowie Einachs­
anhänger, die nicht mit einer Druckluft- oder 
gleichwertigen Bremse versehen sind, müssen 
durch eine weitere Anhängevorrichtung gesichert 
sein, die das Abfallen der Deichsel beim-Abreißen 
der Hauptanhängevorrichtung verhindert." Die­
ser Absatz bestimmt hingegen al.s Ausrüstungs­
vorschrift und Verschärfung: "Sind Fah~zeuge 
zum Ziehen von Anhängern bestimmt, die heim 
unbeabsichtigten Loslösen vom ziehenden Fahr­
zeug nicht selbsttätig zum Stehen gebracht wer-

den, so müssen sie eine Vorrichtung aufweis·en, 
an die die Sicherungsverbindung des Anhängers 
angeschlossen werden kann". 

Diese Sicherungsverbindung soll ferner so an­
zuschließen sein, daß sie auch nach dem Abr.eißen 
der Hauptanhängevorrichtung das richtige Spu­
ren des Anhängers gewährleistet und die An­
hängerdeichsel auffängt (zum Beispiel gekreuzte 
Ketten mit Haken an der richtigen Stelle). 

Abs.3: 

Dieser Absatz bestimmt nur, daß Fahrzeuge 
"mit einem Eigengewicht von mehr als 3500 kg" 
mit einer selbsttätig s,chließenden Anhängevor­
richtung ausgerüstet sein müssen, nimmt jedoch 
hievon "spielfrei und doppelt gesichert" ver­
bundene Omnibusanhänger aus. 

Abs.4: 

Dieser Absatz schreibt die Anhängerdeichsel 
neu vor. 

Abs.5: 

Dieser Absatz schreibt eIDe Sicherheitskupp­
lung vor, die das richtige Spuren und das Auf­
fangen der Anhängerdeichsel gewährleistet. 

Abs. 6: 

Dieser Absa.tz scfireibt die einstellbare "boden­
freie" Anhängerdeichsel vor. 

Abs. 7 (§ 16): 

Im § 16 des KFG. 1955 wird bestimmt: "Bei 
Einachsanhängern und Sattelanhängern ist eine 
Vorrichtung anzubringen, die ein Umkippen 
verhindert." Nunmehr sollen diese Fahrzeuge 
"mit Vorrichtungen versehen sein, durch die das 
unbeabsichtigte Kippen verhindert werden 
kann"; hievon sind jedoch Einachsanhänger 
ausgenQmmen, deren Deichsel "auch bei höchster 
zulässiger Beladung von einer Person aufgehoben 
werden kann" und bei denen "die ladung nicht 
abgleitet, wenn die Deichsel den Boden berührt". 

Zu § 14. 

Im Hinblick auf häufig aufgetretene Schwierig­
keiten soll der bisherige Ausdruck "Beleuch­
tungseinrichtung" in Hinkunft vermieden wer­
den. Hingegen sollen Vorrichtungen zur Beleuch­
tung der Straße ausschließlich mit "Scheinwerfer" 
und Vorrichtungen, um das Fahrzeug und dessen 
Breite anderen Straßenbenützern erkennbar zu 
machen, ausschließlich mit "Leuchte·" bezeichnet 
werden. Mit ."Licht" sollen nich<! mehr Beleuch­
tungseinrichtungen sondern nur mehr aus­
gestrahltes Licht bezeichnet. werden. Die Fahr­
zeuge sollen demnach "Scheinwerfer", "Begren-
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zungsleuchteh", "Stadtleuchten " und "Brems­
leuchten" aufweisen, mit denen es möglich sein 
muß, im Bedarfsfall "Fernlicht", "Abblendlicht", 
"Stadtlicht" und "Bremslicht" auszustrahlen. 

Abs. 6 (§ 18 Abs. 7): 

Kennzeichenleucht:en sollen nicht nach hinten 
Licht ausstrahlen können. Wenn sie r.lusgeschaltet 
sind, sollen nur die Parkleuchten weiterhin 
Licht ausstrahlen dürfen. 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 1, Abs. 2 1. und 4. Satz und 
Abs. 4): Abs. 7: 

Dieser Absatz bestimmt: "Kraftwagen, mit 
denen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei 
Windstille eine Geschwindigkeit von 40 km/h 
überschritten werden kann, müssen vorne mit 
mindestens zwei Scheinwerfern ausg.erüstet sein, 
mit denen paarweise weißes oder gelbes Fernlicht 
und Abblendlicht ausgestrahlt werden kann". 
Bei Kraftwagen, mit denen "eine Geschwindig­
keit von 40 km/h nicht überschritten werden 
kann, ist kein Fernlicht erforderlich". "Schein­
werfer, mit denen auch nur der rechte Teil der 
Straße mit Fernlicht beleuchtet werden kann, 
sollen zulässig sein. Die Scheinwerfer jedes Paares 
sollen in gleicher Höhe und symmetrisch zur 
Längsmihelebene des Fahrzeuges angebracht sein. 
Da die Scheinwerfer "mit der gleichen Wirkung 
abzublenden" sein sollen, sind abzublendende 
asymmetrische Scheinwerfer zulässig, sofern· sIe 
paarweise gegeneinander austauschbar sind. 

Abs. 2 (§ 18 Abs. 2): 

Mit Begrenzungsleuchten soll nur nach vorne 
weißes oder gelbes Licht ausgestrahlt werden 
dürfen. Als Begrenzungsleuchten sollen auch 
Scheinwerfer, mit denen Abblendlicht oder 
Stadtlicht ausgestrahlt werden kann, gelten, 
wenn sie nicht mehr als 40 cm vom Fahrzeug­
rand entfernt sind. Die Höhe der Scheinwerfer 
soll durch Verordnung entsprechend geregelt 
werden. 

Abs. 3 (§ 18 Abs~ 3): 

Auch das Stadtlicht soll gelb sein dürfen. 

Abs. 4 (§ 18 Abs. 5): 

Die Deckleuchten sollen nunmehr als Schluß­
leuchten. bezeichnet werden. Ihre Höhe wäre 
durch Verordnung zu regeln. 

Abs. 5 (§ 18 Abs. 6): 

Die Rückstrahler sollen nunmehr - wie be­
reits vielfach üblich - auch annähernd drei­
eckig sein dürfen, wenn sie nur "nicht die Form 
eines gleichseitigen Dreieckes haben" und nicht 
mit dreieckigen Anhänger-Rückstrahlern ver­
wechselt werden können. 

Die Gelenkkraftfahrzeuge sollen die gleichen 
Rückstrahler haben wie die Anhänger. 

Bei überbreiten Kraftwagen soll mit je emer 
weiteren Begrenzungsleuchte und einer weiteren 
Schlußleuchte ihre größte Breite erkennbar zu 
machen sein. 

Abs. 8 (§ 18 Am. 6 vierter Satz und Abs. 11 
erster Satz): 

In <;liesem Absatz sind die Forderungen zu­
sammengeIaßt, die an die Scheinwerfer und alle 
in den Abs. 2 bis 5 angeführten Leuchten und 
Rückstrahler gestellt werden. Die nunmehrige 
Forderung der paarweisenGleichheit der Schein­
werfer wurde gestellt, um ihre Zugehörigkeit 
zu einem Fahrzeug erkennbar zu machen und 
di~ Möglichkeit der irrigen Annahme,' daß zwei 
einspurige Fahrzeuge. nebeneinander fahren, 
auszuschließen. Die Zulässigkeit von Kombi­
nationsleuchten trägt der, technischen Entwick­
lung Rechnung. 

Abs. 9 (§ 18 Abs. 12): 

Durch Verordnung sollennu~rriehr insbeson­
dere auch hinsichtlich der Bauart und Anbrin­
gung am Fahrzeug nähere Bestimmungen zu er­
lassen sein. 

'Zu § 15. 

Diese Bestimmungen gelten nunmehr auch für 
Motorfahrräder. ' 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 9 erster Satz): 

Dieser Absatz zählt die von den Bestim­
,mungen des § 14 abweichenden Einschränkungen 
für Krafträder auf und bestimmt neu, daß bei 
Motorrädern mit einem Eigengewicht von mehr 
als 100 kg nur die Stadt- und Schlußleuchten 
wirksam sein müssen, wenn der Motor still steht. 
Ferner sollen Motorfahrräder nur dann mit 
Scheinwerfern für Fernlicht ausgerüstet sein 
dürfen,' wenn mit diesen nur Fernlicht aus­
gestrahlt werden kann und wenn diese von den 
übrigen Scheinwerfern und Leuchten des Fahr­
zeuges getrennt sind. Für Motorfahrräder soll 
auch kein Fadenbruchrelais oder das Mitleuchten 
einer zweiten beim Ausfallen des Scheinwerf,er­
lichtes weiter leuchtenden Lichtquelle erforder­
lich sein. 

Abs. 2 (§ 18 Abs. 9): 

Auf Grund der sinngemäßen Anwendung' er­
gibt sich, daß Motorräder mit Beiwagen nur mit 
einem, Motordreiräder aber mit zwei Scheinwer­
fern ausgerüstet sein müssen. 

98 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)68 von 100

www.parlament.gv.at



98 der Beilagen 69 

Zu § 16. 

Abs. 1 (§ 18 Abs. l' 1. Satz): 

Abs. 3 (§ 18 Abs. 10). 

Abs. 4 (§ 18 Abs. 12). 

Rückstrahler für Anhänger sollen die Form Zu' § 19. 
eines gleichseitigen Dreieckes haben und so an-
gebracht sein, daß die Spitze nach oben gerichtet Abs. 1 (§ 20 Abs. 1): 
ist. 

Abs. 2 (§18 Abs. 8 2. Satz): 

Unabhängig vom Zugfahrzeug zu lenkend~ 
Anhänger sollen auch bei Langgutfuhren mit 
Scheinwerfern ausgerüstet sein, mit denen nur 
Abblendlicht ausgestrahlt werden kann. Bisher 
"genügen" solche Scheinwerfer (gemäß § 18 
Abs. 4 2. Halbsatz KFG. 1955), so daß auch 
Scheinwerfer mit Fernlicht zulässig war.en. 

Abs. 3 (§ 18 Abs. 8 3. Satz): 

Die Ausnahme für die landwirtschaftlichen 
Anhänger soll eine Geschwindigkeitsbeschrän­
kung von 25 km/h voraussetzen. 

Zu § 17. 

Abs. 1 (§ 10 Abs.·11 der KFV. 1955): 

Die Bestimmungen des ~ 10 Abs. 11 der KFV. 
1955 wurden in diesem Absatz aufgenommen 
und auf Fahrzeuge des Straßenbaues, der Stra­
ßenpflege und der Straßenreinigung (Fahrzeuge 
des Straßendienstes § 27 Abs. 1 StVO. 1960) 
ausgedehnt. Es soll nunmehr oben am Fahrzeug 
eine von allen Seiten sichtbare Leuchte, mit der 
gelbrotes Drehlicht ausgestrahlt werden kann, 
anzubringen sein. Mit dem zweiten Scheinwerfer­
paar der Schneeräumfahrzeuge muß auch bei 
vorgebautem Schneeräumgerät auf die zu räu­
mende Fahrbahn hinreichend Licht ausgestrahlt 
werden können. 

Abs.2: 

Die näheren Bestimmungen für die in Abs. 1 
angeführten Scheinwerfer und Leuchten sollen 
durch Verordnung festzusetzen sem. 

Zu § 18. 

Abs. 1 (§ 19): 

Mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
räder mit Beiwagen sowie Anhänger sollen nun­
mehr mit zwei Bremsleuchten auszustatten sein. 

Abs. 2. (§ 19): 

Für Mot~rfahrräder, Einachszugmaschinen, 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit 30 km/h 
Höchstgeschwindigkeit, landwirtschaftliche An­
häng.er' mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 25 km/h und kleine Anhänger sollen Brems­
leuchten nicht erforderlich sem. 

Dieser Absatz schreibt Fahrtrichtungsanzeiger 
für "mehrspurige Kraftfahrzeuge außer Motor­
räder mit Beiwagen" vor, nunmehr also auch 
für Motordreiräder. 

Abs. 2 (§ 20 Abs. 2 lit. b): 

Fahrtrichtungsanzeiger sollen nur mehr "un­
bewegliche Leuchten mit Blinklicht'" aufweisen 
dürfen. 

Abs. 3 (§ 20 Abs. 3): 

Durch . Verordnung' sollen nur mehr kleine 
Einachsanhänger, jedoch nicht m~hr landwirt­
schaftliche Anhänger vom Erfordernis der Fahrt­
richtungsanzeiger ausgenommen werden können. 

Abs. 4 (§ 20 Abs. 4): 

Abs. 5 (§ 18 Abs. 12). 

Zu § 20. 

Abs. 1 (§ 18 Abs. 10): 

Zu den nicht vorgeschriebenen, nicht bewilli­
gungspflichtigen Leuchten und Scheinwerfern' 
sollen nunmehr auch gehören: Zeichen für Platz­
kraftwagen (Taxi), Linienzeichen, Zielsdülder 
und dergleichen (zum Beispiel für Omnibusse) 
·Parkleuchten, Nebelscheinwerfer, Breitstrahler, 
Rückfahrscheinwerfer und Teilfernlichtschein­
werfer. 

Abs. 2 (§ 18 Abs. 10): 

Nebelscheinwerfer und Breitstrahler sollen 
außer bei Motorrädern und Motorrädern' mit 
Beiwagen nur mehr paarweise und tiefer als die 
Scheinwerfer angebracht sein dürfen. Rückfahr­
scheinwerfer dürfen nicht blenden. 

Abs. 3: 

Parkleuchten sollen nur bei Personenkraft­
wagen und bei Fahrzeugen, die nicht länger als 
6 m und nicht breiter als 2 m sind, zulässig sein. 
Sie sollen auf 50 m sichtbar sein und dürfen nur 
gelbrot oder nach vorne weißes und nach hinten 
rotes Licht ausstrahlen können. Sie dürfen nach 
§ 99 Abs. 6 nur im Ortsgebiet verwendet wer­
den. 

Abs. 4 (§ 18 Abs. 10): 

Abs. 5 (§ 18 Abs. 11): 

Unter Fahrzeugen des Rettungsdienstes sollen 
auch jene Fahrzeuge im Privatbesitz zu verstehen 
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sein, die zum Zwecke des Rettungsdi,enstes ei~­
gerichtet sind und hiefür auch verwendet wer­
den sollen, jedoch nich.! alle Krankentransport­
fahrzeuge. 

Abs. 6: 

Gelbrotes Drehlicht soll nur für Kranfahr­
ze1,lge zum Abschleppen bewilligt werden dürfen 
und für wegen ihrer Breite für die Verkehrs­
sicherheit bedenkliche Fahrzeuge. 

Abs. 7 (§ 18 Abs. 11): 

Nicht vorgeschriebene Scheinwerfer, Leuchten 
und Rückstrahler sollen die Erkennbarkeit der 
vorgeschriebenen nicht beeinträchtigen dürfen. 
Drehlicht soll nur bei blauem und gelbrotem 
Licht zulässig sein. 

Zu § 21. 

Abs. 1 (§ 21 1. Satz): 

Das für den Lenker ausreichende Blickfeld 
auf der Windschutzscheibe soll auch durch Vor­
richtungen gegen das Beschlagen oder Ver,eisen 
gewährleistet sein. Auch soll das für den Lenker 
ausreichende Blickfeld auf der Windschutzscheibe 
durch eine Scheibenwaschvorrichtung gewähr­
leistet sein. 

Abs. 2 (§ 21 2. Satz): 

Dieser Absatz kOniint hauptsächlich für offene 
Sportfahrzeuge in Betracht. . 

Zu § 22. 
Abs. 1: 

Bei akustischen Warnvorrichttingen, die bisher 
einet) "gleichbleib enden, nicht mißtönenden" 
Klang haben müssen, v,erlangt dieser Absatz der 
Eindeutigkeit. halber einen nicht auf- und ab­
schwellenden, nicht schrillen Klang. Sie sollen 
ferner nicht durch das Einschalten der optischen 
Warnvorrichtungen unwirksam werden. Glocken 
sollen nur bei Motorfahrrädern zulässig sein. 

Abs. 2 (§ 22 Abs. 1, § 81 Abs. 1): 

Für Motorfahrräder soll keine optische Warn­
vorrichtung erforderlich sein. Die optische Warn­
vorrichtung muß nur bei laufendem Motor 
wirksam zu betätigen sein. 

Abs. 3 (§ 22 Abs. 1): 

Abs. 4 (§ 22 Abs. 2): 

Das Folgetonhorn soll wie das Blaulicht (§ 20 
Abs. 5) der Feuerwehr, dein öffentlichen Sicher­
heits- oder Hilfsdienst oder dem Rettungsdienst 
vorbehalten sein. 

Abs. 5 (§ 22 Abs. 3): 

Postomnibusse dürfen auch weiterhin die 
Tonfolge' des Posthornes auf Freilandstraßen 
als Warnz·eichen verwenden. 

Zu § 23. 
Abs. 1 (§ 23): 

Bisher müssen nur "Kraftwagen .,. wenig­
stens mit einem Rückblickspiegel" ausgerüstet 
sein. Nunmehr sollen· "mehrspurige Kraftfahr·· 
zeuge" mit "Rückblickspiegeln" so ausgerüstet 
sein, daß der Lenker die Straße auch neben dem 
Fahrzeug ausreichend überblicken kann. 

Abs; 2: 

Dieser Absatz bestimmt, daß durch Verord­
nung nähere Bestimmungen über die Anzahl, 
Anbringung und Beschaffenheit festgesetzt wer­
den können. 

Zu § 24. 
Abs. 1: 

Die Vorschreibung der Ausrüstung mit Ge­
schwindigkeitsmessern ist in Anbetracht der Be­
deutung des Einhaltens der zulässigen Höchst­
geschwindigkeiten für fast alle Fahrzeugarten 
unerläßlich geworden. 

Abs. 2 (§ 72 Abs. 1 Z. 7): 

Während bisher nur Omnibusse mit Ge­
schwindigkeitsschreibern 'und Wegstreckenmes­
sern auszurüsten waren, soll dies nunmehr auch 
für Lastkraftwagen mit einem Eigengewicht 
von mehr als 3500 kg vorgeschrieben werden, 
ebenso die Sicherung vor dem Zugriff Unbe­
fugter. Die Verpflichtung der Verwendung der 
Geschwindigkeitsschreiber wird in den §§ 102 
und 103 festgelegt. 

Abs.3: 

Die näheren Bestimmungen sollen durch Ver­
ordnung festgesetzt werden können. 

Zu § 25. 
(§ 24): 

Zu § 26. 
Abs. 1: 

Dieser Absatz enthält -den allgemeinen 
Grundsatz für die Brauchbarkeit von Lenker­
sitzen. Zum sicheren Lenken ist zum Beispiel 
bei einigen Arten von Kraftfahrzeugen die Ver­
schiebbarkeit des Sitzes zur Anpa'ssung an die 
Größe des Lenkers erforderlich. -

Ab. 2 (§ 25 Abs. 1): 

Bisher müssen die Sitze von Lastkraftwagen 
,und Kombinationskraftwagen nur so geschützt 
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sein, daß der Lenker durch die Ladung nicht 
gefährdet wird; nunmehr soll auch der Mit-

Zum III. ABSCHNITT. 

Zu § 28. 

71 

fahrer vor der Ladung geschützt sein, weiters 
soll dies sinngemäß audl für Anhänger gelten. 

Abs. 3 (§ i5 Abs. 2): 

Die bisherige Forderung der Haltegriffe, Fuß­
rasten und Lehnen soll auf Zugmaschinen ohne 
Führerhaus eingeschränkt, aber auf offene An­
hänger erweitert werden. 

Abs. 4 (§ 26 Abs. 1): 

Bisher werden nur für "Mitfahrer auf Motor­
rädern ... Anhaltevorrichtungen und Fußrasten" 
verlangt, nunmehr sollen "auf Krafträdern .. , 
für den Lenker und für Mitfahrer Fußrasten 
oder Trittbretter" gefordert werden. Motor­
fahrräder sollen Fußrasten, Trittbretter oder 
Tretkurbeln haben dürfen. Bei Soziussitzen soll 
nur "ein hinreichend fester", kein starrer Halte­
griff und bei Sitzbänken "ein nicht drehbarer, 
knapp an diese anliegender Haltegurt" 'verlangt 
werden. ' 

Abs.5: 

Dieser Absatz_soll die im § 65 Abs. 3 2. Satz, 
§ 66 Abs. 5 und 6 und § 69 Abs. 3. 1. Satz der 
StVO. 1960 geschaffene Rechtslage hinsichtlich 
der Beförderung von Kindern auf Motorfahr­
rädern materiellrechtlich nicht ändern. 

Abs. 6 (§ 26 Abs. 2): 

Abs. 7 (§ 87 Abs. 4): 

Dieser Absatz enthält die der Betriebsvor­
schrift des § 104 Abs. 3 entsprechende Ausrü­
stungsvorschrift und wurde um, },Auffangstan­
gen" erweitert. 

Abs. 8: 

Abs. 1 (§ 28 1. und 2. Satz): 

Im § 28 1. Satz des KFG. 1955 'wird be­
stimmt: "Die Kraftfahrzeuge und Anhänger 
oder ihre Fahrgestelle sind entweder als einer 
bestimmten Type zugehörig oder einzeln zu ge­
nehmigen." Die Fahrzeuge sollen ilUnmehr "auf 
Antrag behördlich zu genehmigen" sein. Ferner 
sollen bei Typen nicht die ihr zugehörigen Fahr­
zeuge, sondern nur die Type selbst gelJ.ehmigt 
werden, während die dieser Type entsprechen­
den Fahrzeuge als genehmigt gelten sollen und 
zwar erst nach Ausstellung des Typenscheines 
(§ 29 Abs. 1). Schließlich sollen Fahrzeuge nicht 
"entweder als einer Type zugehörig oder ein­
zeln" zu genehmigen sein; vielmehr soll bei Ty­
pen, bei denen zu erwarten ist, daß die ihr zu­
gehörigen, Fahrzeuge in größerer Anzahl zum 
Verkehr zugelassen werden, nur die Type ge­
nehmigt werden dürfen und nicht einzelne 
Fahrzeuge dieser Type (§ 29 Abs. 1). 

Abs. 2 (§ 28 4. Satz): 

Die Genehmigung soll als objektiver Fest­
stellungsbescheid ohne Rücksicht darauf gelten, 
wer der Erzeuger der Type, der Bevollmächtigte 
in österreich oder der Besitzer des Fahrzeuges 
ist. 

Abs. 3 (§ 28 3. Satz): 

Bei der Genehmigung sollen "dem Bau des 
Fahrzeuges' entsprechend" das höchste zulässige 
Gesamtgewicht, die höchsten zulässigen Achs­
lasten, die größte zulässige Anzahl der Perso­
nen, auch für jede einzelne Sitzbank, und erfor­
derliche Bedingungen oder Auflagen festzu­
setzen sein. 

Diese Verordnungsermächtigung bezieht sich Abs. l lit. d: 
als Kann-Vorschrift auf die Beschaffenheit, die 
Abmessungen und die Anbringung der Sitze. 

Zu § 27. 

Abs. 1 (§ 27 Abs. 1): 

Während die Fahrgestell- und die Motornum­
mer bisher "einzuschlagen 'una mit roter Farbe 
einzurahmen" war, soll nunmehr nur verlangt 
werden, daß sie "gut sichtbar und dauernd gut 
lesbar angebracht" sein müssen. Sie sollen bei­
spielsweise auch eingeätzt oder sonst auf gleich­
wertige Art angebracht 'werden können. 

Abs. 2 und 3 (§ 27 Abs. 2): 

Von dieser Vorschrift sollen W ohnanhäJ,J.ger 
ausgenommen sein. Der "Gegenstand, des Un­
ternehmens" soll auch nicht mehr anzugeben 
sein. Wohl aber soll die Angabe der höchsten 
zulässigen Achslasten vorgeschrieben werden. 

Als Bedingungen kommen vor' allem solche 
in Betracht, durch die die Genehmigung erst 
gültig wird, wenn bestimmte Teile oder ,Aus­
rüstungsgegenstände angebracht, verändert oder 
entfernt worden sind. Als Auflagen kommen 
vor allem auferlegte Verpflichtungen hinsicht­
lich der Art der Zulassung und hinsichtlich eines 
bestimmten Verhaltens in Frage. 

Abs.4: 

Sattelzugfahrzeuge und Sattelanhänger sollen 
gesondert zu genehmigen sein. Hiebei ist jeweils 
die Beschaffenheit der Fahrzeuge vorzuschrei­
ben, die mit dem genehmigren Fahrzeug kom-
biniert werden dürfen. ' 

Abs.5: 

Einachszugmaschinen sollen, nur zu genehmi­
gen sein, wenn 'sie dazu bestimmt sind, mit 
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einem anderen Fahrzeug oder einem Gerät zu KFG. 1955 angeführte Vorsitzende hat keiner­
emem einzigen Fahrzeug verbunden zu wer- lei Befugnisse, also nicht einmal das Recht, die 
den. Kommission einzuberuf en,' Senate zu bilden 

Abs. 6: 

Auf Antrag sollen auch Geräte, zusätzliche 
Aufbauten, Sitze und Vorrichtungen zur Be­
förderung von Gütern in die Genehmigung mit 
einbezogen werden können, wenn sie die Fahr­
eigenschaften des Fahrzeuges verändern. 

Zu § 29. 

Alls. 1 (§ 28 und 29 Abs. 1): 

Die Genehmigung als Type soll vorgeschrie­
ben sein, wenn zu erwarten ist, daß die Fahr­
zeuge "in grÖßerer' Anzahl zum Verkehr zuge­
lassen werden". Bei serienmäßig erzeugten 
Fahrzeugen, von denen zum Beispiel wegen 
ihrer hohen Anschaffungskosten voraussirutliru 
nur ganz wenige angemeldet werden, soll eine 
Typengenehmigung vermieden' werden. Fahr­
zeuge einer Type gelten als genehmigt, sobald 
der Typensruein ausgestellt wurde. 

Abs. 2 (§29 Abs. 1): -

Ausländische Erzeuger sollen nur durru einen 
einzigen Bevollmärutigten Anträge um Typen­
genehmigung stellen dürfen. Dieser kann sich 
allerdings im Rahmen des § 10 A VG. 1950 wie 
jedermann vor der Behörde vertreten lassen. 
Ausnahmen hievon sollen dann ermöglirut wer­
den, wenn bei einer Unternehmung die Bestel­
lung eines Bevollmärutigten für jede einzelne 
Untergruppe dringend erforderlich ist. 

Abs. 3 (§ 29 Abs.2): 

Nach § 29 Abs. 2 des KFG. 1955 hat die Be­
hörde "ein Gutachten der Typenprüfungskom­
mission nach § 103 einzuholen". Diese hat 
nach § 103 Abs. 3 KFG. 1955 zu begut­
achten, '"ob Typen von Kraftfahrzeugen und 
Anhängern und von Einrirutungs- oder Aus­
rüstungsgegenständen den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes und d,er Verordnungen, die 'auf 
Grund dieses Bundesgesetzes zu erlassen sind, 
entspreruen". Durch diese Regelung wird der 
Typenprüfungskommission die Abgabe von 
RechtsgutaChten übertragen, so daß sie als Quasi­
behörde praktisch die Entscheidung trifft und 
der Behörde, die das Gutachten eingeholt hat, 
nur mehr eine best~tigende Srueinfunktion ver­
bleibt. Anderseits st:tttet weder der § 102 Abs. 3 
oder der § 103 des KFG. 1955 noch irgendeine 
andere Bestimmung dieses Gesetzes diese Kom­
mission mit irgendwelruen Befugnissen aus und 
sprirut nur von einem "Kollegium von Saru­
verständigen zur Abgabe von Gutaruten", so 
daß sie weder als Kommission im Sinne einer 
Kollegialbehörde noch als Prüfungskommission 
in ihrer Gesamtheit oder in Senaten Rerutsakte 
setzen kann. Auru der im § 103 Abs. 2 des 

oder sonstige Entscheidungen zu treffen. Die 
derzeitige Tätigkeit, der Kommission und ihres 
Vorsitzenden entbehrt somit auru formal jeder 
Rechtsgrundlage und beruht nur auf Ableitun­
gen aus den Worten "Vorsitzender" und "Kom­
mission zur Begutachtung". Die zuständige Ent­
scheidungsfunktion der Behörde konnte daher 
nur dadurch faktisru gewährleistet bleiben, daß 
der Leiter der zuständigen Fachabteilung zu­
gleich auch Vorsitzender der Typenprüfungs­
kommission ist und die zuständigen Referenten 
auch Sachverständige in der Typenprüfungs­
kommission sind. Aus dieser Personalunion, die 
zweifellos praktisch unerläßliruist, ergibt sich, 
daß die geltende Regelung, die den Grundsätzen 
des A VG. 1950 (insbesondere § 39) zuwider­
läuft, durchodie Praxis dem Sinne dieser Grund­
sätze .korrigiert werden mußte. Die zwar be~ 
währte, aber im Sinn der geltenden Bestim­
mungen nicht entsprechende Praxis, daß der zu­
ständige Abteilungsleiter bei der Typenprü­
fungskommission; deren Vorsitzender er ist, ein 
Rerutsgutachten über das einholt, worüber er 
als Behörde zu entscheiden hat und er darauf­
hin als Vorsitzender der Behörde, die er als Ab­
teilungsleiter verkörpert, vorsChreibt, wie zu 
entscheiden sei, wäre im Sinne des A VG. 1950 
zu regeln. 

Vor der Entscheidung soll daher die Behörde 
(der Abteilungsleiter) gemäß § 52 des AVG. 
1950 cein Gutachten eines oder mehrerer amt­
liruer Sachverständiger (der zuständigen Re­
ferenten) einzuholen haben. Erst wenn diese 
nicht im, erforderliruen Ausmaß zur Verfügung 
stehen, wäreri weitere Sachverständige aus der 
Sachverständigenliste , gemäß § 124 heranzu­
ziehen. Das Gutachten soll nur darüber einge~ 
holt werden, ob die Type den Erfordernissen 
des Verkehrs und der Betriebssicherheit ent­
spricht. Es ist Sache der Behörde, zu entschei­
den, ob die Type den gesetzlichen Bestimmun­
gen entspricht oder nicht. 

Abs. 4 (§ 29 Abs. 2): 

Nach § 29 Abs. 2 zweiter Satz KFG. 1955 hat 
die Typenprüfungskommission "ihr Gutaruten 
auf Grund einer Typenprüfung abzugeben, bei 
deren Vornahme die Einrichtungen der Bundes­
versuchsanstalt für Kraftfahrzeuge heranzu­
ziehen sind". Ferner kann von, dieser Heran­
ziehung abgesehen werden, wenn· sie eine we­
sentliche Verzögerung des Verfahrens oder eine 
unverhältnismäßige Be~astung der Bewerber zur 
Folge hat. Da siru die Behörde gemäß§ 39 
Abs. 2 letzter Satz des AVG. 1950 "von Rück­
sirut auf möglichste Zweckmäßigkeit, Raschheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu las­
sen" hat, erübrigt sich diese Bestimmung und 
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würde nur die Verfahrenshoheit der Behörde 
einengen. Es genügt aber, wenn bestimmt wird, 
daß das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau den Sachverständigen die für die 
Vornahme der Typenprüfung erforderlichen 
Einrichtungen ·zur Verfügung zu stellen hat. 
Das Ergebnis der Typenprüfung soll in einem 
Prüfungsbefund festzuhalten sein,· der eine 

~ technische Beschreibung der Type mit allen den 
Gegenstand der angestrebten Typengenehmi­
gung bildenden Angaben Zu enthalten hat. Erst 
dadurch wird es möglich, eindeutig 3!bzugrenzen, 
wann eine Type oder ein Fahrzeug der geneh­
migten Type entspricht 'und wann eine Ande­
rung im Sinne der §§ 32 und 33 vorliegt. 

Abs. 5 (§ 29 Ab~. 3): 

bestimmt werden: Wer nicht me"hr Erzeuger oder 
Generalvertreter ist, darf auch nicht mehr Typen­
scheine ausstellen. 

Abs. 4 (§ 30 Abs. 3): 

Di'e derzeit unbegre~zte Vorlagepflicht für das 
Typenscheinverzeichnis soll auf zehn Jahre be- -
grenzt werden. 

Abs. 5 (§ 30 Abs. 4): 

Doppel sollen nur mehr ausgestellt werden 
dürfen, wenn der Verlust des Typenscheines 
glaubhaft gemacht wil1d. 

~bs. 6 (§,30 Abs. 5): 

Abs. 7 (§ 2 Abs. 1 2. Satz): 

Im § 29 Ahs. 3 des KFG. 1955 wird bestimmt, Die derzeit bestehende Verpflichtung des 
daß der Bescheid "eine technische Bes,chrdbung Bundesministeriumsfür Landesverteidigung zur 
mit einer z,eichnerischen Darstellung zu ,enthalten Ausstellung von Typenscheinen soll aufgehoben 
hat". Der Spruch des BesCheides hat gemäß § 59 werden, da ,der Typenschein für den militärischen 
Abs. 1 des· A VG. 1950 die in Verhandlung Bereich keinerlei Bedeutung hat und auch tat­
stehende Angelegenheit, also in jedem Falle die sächlich nicht verwendet wird. Die nicht melir 
vollständige Erledigung der Hauptfrage, das ist I für den militärischen Bereich bestimmten Fahr­
der den Gegenstand des Verfahrens bildenden zeuge sonen auch einer neuerlichen Genehmigung 
Ver,waltungsangelegenheiten, zu enthalten. Die bedürfen. 
technische Beschreibung braucht daher im gege­
benen Falle als der einzig in Frag,e kommende 
präzise Ausdruck des Gegenstandes der Genehmi­
gung nicht eigens 'gesetzlich gefol'dert wel'den. 
Daher soll in dies'em Absatz als Sondervorschrift 
nur die zeichnerische Darstellung verlangt 
werden. 

Abs. 6 (§ 2 des HKFG. 1958 1. Satz): 

Abs. 7 (§ 29 Abs. 2 letzter Satz): 

Zu § 30. 

Abs. 1 (§ 30 Abs. 1): 

Abs.2: 

Der Typenschein 5'011 nach einem vom Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau 
genehmigten Muster ausgestellt sein und eine 
vollständige wörtliche Wi~dergabe des Typen­
genehmigungsbescheides samt seiner Zeichnung 
enthalten müssen. 

Abs.3: 

Nach § 30 Albs. 1 und 2 des KFG. 1955 ist der 
Einschreiter .... verpflichtet, für jedes von ihm 
erzeugte oder in den Handel gebrachte Fahrzeug 
der genehmigten Type einen Typenschein auszu­
steHen, zur Ausstellung ist jedoch "jeweils nur 
eine Unternehmung oder ein Bevollmächtigter 
berechtigt". Geht die Erzeugung oder General­
vertretung vom. Einschreiter auf eine andere 
Person über, so ergiht si,ch die Frage, wer nun­
mehr Typenscheine auszustellen hat. Daher soll 

Abs. 1· (§ 28 2. Satz, § 31 Abs. 2, § 32 Abs. 1 
2. Satz): 

In diesem Absatz werden alle für eirue Einzel­
genehmigung in Betracht kommenden Fälle auf­
gezählt. . 

Abs. 2 (§ 32 Abs. 1): 

Nach § 32 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 ist der 
i Landeshauptmann zuständig, "in dessen ört­

lichem Wirkungsbereich die Ztllassung des Fahr­
zeuges zu erwirken bealbsichtigt ist". Diese Mög­
lichkeit des Einschreiters, durch die Behauptung 
einer weder beweisharen noch überprüfbaren 
Absicht die Zuständigkeit nach Belieben zu 
begründen, hat vielfach zu Schwierigkeiten ge­
führt. Die Zuständigkeit soll daher durch den 
ordentlichen Wohnsitz des Antragstellers, bei 
Unternehmun~en oder der,en Zweigniederlassun­
gen durch ihren Sitz begründet werden. 

Abs. 3 (§ 32 Abs. 1): 

Hier gilt ,das zu § 29 Abs. 3 Gesagtesinngemäß. 
Auch die zuständigen Abteilungsleiter und Refe­
renten des Landeshauptmannes sind in fa,st allen 
Ländern die Vorsitzenden beziehungsweise Sach­
versiändig,e der Einzelprüfungskommission. 

Abs.4: 

Für Einzelgenehmigungen reicht meist a~ch 
eine bildliche Darstellung .des Fahrzeuges aus. 
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Abs. 5 (§ 2 Abs. 3 HKFG. 1958): 

Bei Heereskraftfahrzeugen kann das Gutachten 
auch bei ,den gemäß § 124 ·bestellten Sachverstän­
digen eingeholt.""erden. 

Abs.6: 

Auch einzelgenehmigte Fahrzeuge sollen, wenn 
sie nicht mehr im militärischen Bereich verwendet 
werden, neu zu genehmigen sein. 

Abs. 7 (§ 2 Abs. 2 des .HKFG. 1958): 

Abs. 8 (§ 32 Abs. 1 letzter Satz): 

Zu § 32. 

Abs. 1 (§ 31 Abs. 1 1. Satz): 

Da nach § 31 Ahs. 1 1. Satz des KFG. 1955 
alle Knderungen anzuzeigen waren, bestand oft 
Unklarheit darüber, bei welchem Grad der 
Geringfügigkeit die Anzeigepflicht endet. Nun­
mehr soHen nur Knderungen anzeigepflichtig 
sein, dj,e Angaben betreffend ,den Geg·enstand des 
Genehmigungsbescheides bilden. Siehe auch die 
Bemerkung zu § 29 Abs. 5. 

Abs. 2 (§ 31 Abs. 1 2. Satz): 

Al", "wesentliches technisches Merkmal" wird 
'insbe~ondere alles zu gdten halben, was die Fahr­
eigenschaften des Fa'hrzeuges verändert. 

Abs. 3 und t (§ 31 Abs. 1 2. Satz): 

Eine Type kann nur so lange als genehmigt 
gelten, als sie dem Typengenehmigungsbescheid 
in allen Anga,ben, die Gegenstand der Genehmi­
gung waren; entspricht. Daher bedarf jede 
Knderung, die eine dieser Angaben betrifft, der 
Genehmigung; Auch für eine Knderung nicht 
wesentlich,er technischer Merkmale ist somit eine 
bescheidmäßige Genehmigung erforderlich, die 
naturgemäß auch in Form ,einer entsprechenden 
Abänderung des Typengenehmigungshescheides 
erteilt werden kann. 

Zu § 33. 

Abs. 1 und 2 (§ 31 Abs. 2): 

Siehe die Bemerkungen zu § 32 Abs. 1 bis 4. 

Abs.3: 

Die im Abs. 3 letzter Satz angeführte Eintra­
gung des Landeshauptmannes im Typenschein soll 
bei zugelassenen Fahrzeugen gemäß § 42 Abs. 1 
der Behörde, die den Zulassungsscl1ein ausgestellt 
hat, anzuzeigen sein. 

Abs. 4' und 5: 

Siehe die Bemerkung~nzu § 32 A'bs. 1 bis 4. 

Zu § 34. 

Abs. 1 (§ 33 1. Satz): 

DIeser Ahsatz soll den bisher nicht feststehen­
den Kreis der Antragsberechtigten festsetzen, 
nämlich den Erzeuger, den Generalvertreter und 
den Fahrzeugbesitzer. Weiters "kann" nach § 31 
1. Satz des KFG. 1955 die Ausnahmegenehmigung 
zum Zwecke der Erprobung erteilt werden "oder 
in besonderen Ausnahmefällen .. , wegen der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten, unter denen da,s 
Fahrzeug verwendet wind". Da der Begriff der 
"besonderen Ausnahmefälle" und der "wirtschaft­
lichen Gegebenheiten" zu unbestimmt ist, soll 
nunmehr die Ausnahmeg.enehmigung, außer zum 
Zwecke der Erprohung, auch "wegen der beson­
deren Gegebenheiten, unter denen diese Fahr­

. zeuge verwendet werden" 'zu erteilen sein. 

Abs. 2 (§ 33 2. und 3. Satz): 

Abs. 3 (§ 33 5. Satz): 

§ 33 5. Satz des KFG. 1955 bestimmt: Die 
Ausnahmegenehmigung "kann" wid·errufen wer­
den, wenn die Voraussetzungen, unter denen sie 
erteilt worden ist, weggefallen 's,ind. Nunmehr 
soll be.stimmt werden: "Die Ausnahmegenehmi­
gung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen, 
unter denen sie erteilt worden ist, nicht mehr 
gegeben sin;d", und weiters: "Sie kann aufgehoben 
werden, wenn Auflagen, unter denen sie erteilt 
wunde, nicht erfüllt wurden." 

Abs. 4 (§ 3 Abs. 4): 

Gemäß § 3 Abs. 4 des KFG. 1955 kann der 
Landeshauptmann Kraftfahrzeuge und Anhänger 
"mit größeren Abmessungen und höheren Ge­
wichten, als durch Verordnung allgemein fest­
ges.etzt i'5t" genehmig,en. Gemäß § 33 des 
KFG. 1955 kann das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufhau_ Fahrzeuge auch dann 
genehmigen, "wenn ,sie den Vorschriften über die 
Bes,chaffenheit und Ausrüstung nicht entsprechen". 
Da unter "Beschaffenheit" auch die Abmessungen 
und Gewichte verstanden wenden können und diese 
Kompeten:z.en daher vielfach wahlweise in An­
spruch genommen wurden, 'soll nunmehr für alle 
Ausnahmegenehmigungen das Bundesmi~isterium 
für Handel und Wiederaufbau zuständig sein 
und solche nur weg;en der "besonderen Gegeben­
heiten" (Abs. 1) erteilen dürfen. Gemäß § 33 
letzter Satz des KFG. 1955 kann das Bundes­
ministerium für Handel und WiederauFbau "das 
Recht, Ausnahmegenehmigungenzu erteilen'~ 
dem örtlich 'zuständigen Landeshauptmann "über­
tragen", so ,daß .die Zuständigkeit auf ihn über­
geht und ein Instanzenzug möglich ist. Nunmehr 
soll der Landeshauptmann nur mit der Durch­
führung des Verfahrens betraut und ermächtigi: 
werden können, im Namen des. Bundesministe­
riums für Handel und Wiederaufbau zu entschei­
den. Durch diese Möglichkeit emer echten 
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Delegierung, bei der 'das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau seine Zuständigkeit 
behält und in allen im Abs. 1 angeführten Fällen 
nach -Bedarf delegieren kann, soll die bei der Er­
teilun,g von Ausnahmegenehmigungen bisher 
sehr stark vermißte Einheitlichkeit im ganzen 

, Bundesgebiet gewährleistet und die Berufungs­
möglichkeit ausgeschlossen werden. Die Beibe­
haltung der geltenden, den internationalen Ab­
machung.en entsprechenden Erhöhung der aUge­
meinen Höch'stgrenzen für die Abmessungen und 
Gewichte der Fahneuge wir,d das Eroeilen von 
Ausnahmegenehmigungen nur mehr in g,eringem 
Ausmaß erforderlich machen. 

Zu § 35. 

Abs. 1 (§ 34 und 2. Satz): \' 

zeug ... zuzulassen." Nunmehr sollen Kraftfahr­
zeuge und Anhänger "auf Antrag unter Ver­
schreibung . erforderlicher . Bedingungen und 
Auflagen zum Verkehr zuzulassen sein, wenn 
die aufgezählten Nachweise erbracht sind". Als 
Auflagen kommen beispielsweise Obertragungs­
sperrfristen der Zollbehörden in Betracht. Da 
nur Kraftfahrzeuge und Anhänger zuzulassen 
sind, können Fahrgestelle, die als Fahrgestelle 
und nicht als den Vorschriften entsprechende 
Kraftfahrzeuge oder Anhänger genehmigt 
wurden, nicht zugelassen werden. § 36 Abs. 3 
1. Satz des KFG. 1955 bestimmt: "Die Be­
hörde hat dem Fahrzeug ein Kennzeichen zuzu­
weisen" und macht dadurch die Zuweisung zu 
einer ,eigenen von der Zulassung verschiedenen 
Rechtsfigur. Nunmehr soll im Bescheid über die 
Zula,~ung auch aus'zusprechen seih, welches Kenn­
zeichen das Fahrzeug zu führen hat. 

Auch Sturzhelmtypen sollen nunmehr geneh-
migungspflichtig sein. Abs. 2 (§ 35 Abs.2): 

Abs. 2 (§ 34 3. Satz): 

Ahs.3: 

Auf Antrag sollen nunmehr auch Geräte, 
zusätzliche Aufbauten, Sitze und Vorrichtungen 
zur Beförderung von Gütern zu genehmigen sein. 

Zum IV. ABSCHNITT. 

Zu § 36. 

(§ 35 Abs. 1, § 36 Abs. 2, § 41 Abs. 1, § 46,§ 47 
und § 55 Abs. 6): 

§ 35 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 bestimmt, 
nur, daß die genehmigten Kraftfahrzeuge' und 
Anhänger '"vor ihrer erstmaligen Verwendung 
auf Straßen zum Verkehr zugelassen sein" müssen. 
Nunmehr soll eindeutig und übersichtlich zusam­
mengefaßt werden, unter welchen Voraussetzun­
gen Kraftfahrzeuge und Anhänger "auf Straßen 
mit öffentlichem Verkehr verwendet werden 
dürfen". Diese Voraussetzungen sind, neben der 
Zulassung ,oder der Bewilligung für Probe­
oder Überstellungsfahrten, das Führen des 
zugewiesenen Kennzeichens" die Erfüllung~wor­
geschriebener Bedingungen und Auflagen und 
das Bestehen der vorgeschriebenen Kraftfahrzeug­
haftpflichtversicherung oder Haftung. 

Zu § 37. 

Abs. 1 (§ 31 Abs.3, § 36 Abs. 1 und 3): 

§ 36 Abs. 1 des KFG. 1955 bestimmt: "Ergeben 
sich auf Grund der' Gesuchsbeilagen '" keine 
B~denken hinsichtlich der Interessen, die nach 
diesem Gesetz zu wahren sind, so ist das Fahr-

Im § 35 Abs.2 lit. ades KFG. 1955 wird "ein 
Nachweis über den rechtmäßigen Besitz" ge­
fordert. Dieser Nachweis könnte nur als Ord­
nungsvorschrift gewertet werden, aber zivil­
rechtlich nicht entscheidend sein. Nach dem 
bürgerlich'en Recht (§ 309 ABGB.) ist der Be­
sitzer derjenige, der eine Sache in seiner Mächt 
oder Gewahrsame und dazu den Willen hat, sie 
als die seine zu betrrachten. Besitzer ist also in 
der Regel der Eigentümer, der Vorbehaltskäufer, 
aber auch der Dieb oder derjenige, der glaubt, 
Eigentümer zu sein. Dagegen ist .der Mieter, der 
Gebrauchsberechtigte; der Fruchtnießer, der Ent­
lehner oder der Verwahrer nicht der Besitzer. 
Die Verwaltungsbehörde kann aber nicht mit 
der Beurteilung von Nachweisen des zivilrecht­
lichen Besitzes belastet werden; da dies oft sogar 
den hiezu. berufenen Zivilgerichten Schwierig­
keiten bereitet. Für' die Zulassung eines Fahr­
zeuges zum Verkehr ist, in erster Linie ent­
scheidend, ob der Antragsteller als die 
Person angesehen werden kann', die die Behörde 
jederzeit hinsichtlich der Verwendung des Fahr­
zeuges auf Straßen mit öffentlichem Verkehr mit 
Erfolg zur Verantwortung ziehen kann. Dies 
kann auch schon angenommen werden, wenn 
der Antragsteller nur glaubhaft macht, daß er 
der rechtmäßige Besitzer sei. Mit dem Zulassungs­
bes~eid wird dem Antragsteller das Recht ver­
liehen, das Fahrzeug im Rahmen der bestehenden 
Vorschriften auf Straßen mit öffentlichem Ver­
kehr zu verwenden' oder anderen Personen zur 
Verwendung zu überlassen. Da er der Rechts­
besitzer dieses Rechtes ist, soll er als "Zulassungs­
besitzer" . bezeichnet werden. Wenn der Antrag­
steller nicht glaubhaft machen kann,' daß er der 
rechtmäßige Besitzer des Fahrzeuges ist, so soll 
ihm die Zulassung verweigert werden, da er aller 
Voraussicht nach nicht in der Lage sein wird, 
der Behörde gegenüber die Verantwortung für 
die Verwendung des Fahrzeuges zu übernehmen. 
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Lit. a (§ 35 Abs. 2 Iit. b): 

Bei Fahrzeugen, die unter einer Bedingung 
genehmigt werden, soll eine Bescheinigung der 
Genehmigungsbehörde darüber, daß die Be­
dingung erfüllt ist, vorzulegen sein. 

Lit. b (§ 35 Abs.2 lit. cl): 

Siehe die Beme'rkung zu § 62 Abs. 1. 

Lit. c (§ 35 Abs.2 Iit. c): 

Lit. d (§ 35 Abs. 2 lit. e): 

Die Bestätigung des Zollamtes soll bei Fahr­
zeugen mit dauerndem Standort im Zoll­
.ausschlußgebiet erst nach einer Standortverlegung 
il). das Zollgebiet vorzulegen sein. 

Lit. ~: 

Nach § 9 Abs. 1 des Kraftfahrzeugsteuer­
gesetzes 1952 in der Fassurtg der Kraftfahrzeug­
steuergesetz-Novelle 1954, BGBL Nr. 17, sind 
der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
erst auszuhändigen, wenn nachgewiesen wurde, 
"daß de~ Vorschriften über die Kraftfahrzeug­
steuer Genüge getan ist". Daher soll auch der 
Nachweis der ordnungsgemäß entrichteten Kraft­
fahrzeugsteuer oder' der St~uerbefreiung vor­
zulegen sein. 

_ Abs. 3 (§ 39 Abs. 3 letzter Satz): 

Bei der Genehmigung ausgesprochene Auflagen 
sollen auch mit der Zulassung ausgesprochen 
werden. § '39 Abs.' 3 letzter Satz des KFG. 1955 
bestimmt hinsichtlich des Standortwechsels: "Die 
neuen Kennzeichentafeln und der neue Zu­
Iassungsscheindürfen erst ausgefolgt werden, 
wenn der bisherige Zulassungschein und die 
früheren Kennzeichentafeln bei der Behörde 
abgegeben wurden." Zur En:tlastung der Behörde 
soll nunmehr auch die Zulassung erst gestattet 
sein, wenn der bisherige Zulassungsschein und 
die bisherigen Kennzeichentafeln abgeliefert 
wunden. Sattelfahrzeuge und Satttelanhänger 
sollen gesondert zuzulassen sein. 

Abs. 4: 

Da die Ausfertigung von Genehmigungs­
bescheiden oft nur mit ziemlicher Verspätung 
möglich ist, stellen die Prüfungskommissionen 
nach Prüfung mit positivem Ergebnis sogenannte 
Interimsbescheinigungen aus, die von den Zu­
lassungsstellen auch kurzfristig bis zur Vorlage 
der Bescheide anerkannt werden. Diese Praxis 
soll nunmehr dahin geändert und -gesetzlich 
fundiert werden, daß als Nachweis für den 
verkehrssicheren Zustand des Fahrzeuges auch ein 
Gutachten auf Grund einer besonderen über­
prüfung vorgelegt werden kann; in diesem Fall 
ist das Fahrzeug auf ein Jahr befristet zuzulassen. 
Wird der Typenschein oder der Bescheid über 

die Einzelgenehmigung recht~eitig vorgelegt, so 
erlischt die Befristung, andernfalls erlischt die 
Zulassung. 

Zu § 38. 
Abs.1: 

Die vorläufige Zulassung entspricht in mancher 
Hinsicht dem "Zollkennzeichen" anderer Staaten 
und ist nur für die Dauer von höchstens einem 
Jahr und nur für Antragsteller mit dem ordent­
lichen Wohnsitz im Ausland vorgesehen. 

Abs.2: 

Voraussetzung für die vorläufige Zulassung ist 
die Vorlage der gleichen Nachweise wie für die 
Zulassung; .an Stelle des Typenscheines oder des 
Bescheides über die Einzelgenehmigung soll jedoch 
auch ein ausländisches Dokument über' die 
Genehmigung der Type oder des Fahrzeuges 
anerkannt werden, wenn keine Bedenken hin­
sichtlich der Verkehrs- und Betriebssicherheit 
des Fahmeuges bestehen. Ebenso soll an SteHe 
dieser Nachweise auch die Feststellung der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeuges 
auf Grund der besonderen überprüfung gemäß 
§ 56 Abs. 1 genügen. 

Abs. 3: 

Das Verbot der Verwendung zur gewerbs­
mäßigen Beförderung soll ungleiche Wettbewerbs­
möglichkeiten ausschließen .. 

. Zu § 39. 

Abs. 1 (§ 36 Abs. 2): 

Die vom Bunclesministerium für Handel und 
Wiederaufbau oder vom delegierten Landes­
hauptmann erteilte Ausnahmegenehmigung soll 
-nach § 34, sofern dies im Hinblick auf den 
Ausbau' der Straßen und Brücken geboten ist, 
unter den entsprechenden Auflagen erteilt 
werden. Dies wird in den meisten Fällen in einer 
Beschränkung der Verwendung auf bestimmte 
Arten von Straßen bestehen. Auf Grund dieser. 
Genehmigungsauflage soll so dann nur die auf 
bestimmte Straßenzüge dieser Art (Routen) eitl­
geschränkte Zulassung ausgesprochen und an die 
im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten 
erforderlichen Bedingungen und Auflagen ge­
knüpft werden. 

Abs.2: 

Die auf Grund dieses Absatzes vorzuschreiben­
den Kosten würden sich aus den pen Organen 
zustehenden Reisegebühren und den Kilometer­
geldern für die verwertdeten Dienstfahrzeuge 
zusammensetzen .. 

Abs.3: 

Eingeschränkt zugelassene Fahrzeuge sollen den 
Organen der' Straßenaufsicht durch eine kreis-
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l'unde gelbe Tafel mit schwarzem Rand und dem 
Buchstaben "R" in schwarzer Farbe leicht erkenn-
bar gemacht werden. 0 

Zu § 40. 

Abs. 1 (§ 35 Abs. 2, § 36 Abs. 4, § 3 1. S<ltz 
HKFG. 1958): 

Als ,dauernder Standort soll der ordentliche 
Wohnsitz des Besitze~s des Fahrzeuges, bei Fahr­
zeugen von Unternehmungen der Ort, von dem 
aus der Besitzer über das Fahrzeug hauptsächlich 
verfügt, gelten. Auch für Fahrzeuge des Bundes, 
die im Bereich der Zollwache verwendet werden, 
soll als dauernder Standort Wien gelten. 

Abs.2: 

Für die vorläufige Zulassung kann nur die 
Behörde zuständig sein, in deren 'örtlichem 
Wirkungsbereich. der Antragsteller seinen Auf­
enthalt hat. 

Abs. 3 (§ 36 Abs. 2): 

Für di~ eingeschränkte Zulassung kann nur 
der Landeshauptmann zuständig sein, in dessen 
örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug ver­
wendet werden soll. Für eine Verwendung im 
Wirkungsbereich eines weiteren. Landeshaupt­
mannes ist bisher nach § .36 Abs. 2 2. Satz 
bestimmt: "Soll sich die Zulassung auch auf 
Straßen beziehen, die in anderen Bundesländern 
liegen, so ist bei den in Betracht kommenden 
Landeshauptmännern um Ausdehnung der Zu­
las&ung anzusuchen." Um den AntragsteHern das 
Einbringen mehrerer Anträge für eine einzige 

. Zulassung (Route) zu ersparen und die derzeit 
hiefür bestehende eigene Rechtsfigur der "Aus­
dehnung" zu vermeiden, soll nunmehr jeweils 
nur ein Antrag erforderli.ch sein. Soll das 
beschränkt zuzulassende Fahrzeug auch im Wir­
kungsbereich eines weiteren Landeshauptmannes 
verwendet werden, so werden beide Landes­
hauptmänner gemäß § 4 Abs. 1 des AVG. 1950 
einvernehmlich vorzugehen haben. Die Straßen­
verwaltungen, denen die Erhaltung der in Be­
tracht kommenden Straßen obliegt, sollen ferner 
anzuhören sein. 

Abs.4: 

Auch bei Routen durch mehr,als zwei,Bundes­
länder soll nur ein ein~iger Antrag, und zwar an 
das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau zu - stellen sein. In diesem Verfahren 
sollen' alle in' Betracht kommenden Straßen­
verwaltungen anzuhören sein. 

Abs. 5 (§ 3 2. Satz HKFG. 1958): 

Nach § 3 2. Satz des HKFG. 1958 obliegt die 
Zulassung der Heeresfahrzeuge dem Bundes­
ministerium für Landesverteidigung.. Mangels 
. weiterer Bestimmungen können daher zum Bei-

spiel auch überschwere Heeresfahrzeuge, die im 
Zivilbereich gemäß § 36 Abs.2 des KFG. 1955 
vom Landeshauptmann zugelassen werden 
dürften, ohne Einvernehmen mit diesem für alle 
Straßen zugel:issen werden. Um die beträchtlichen 
Schwierigkeiten, die bisher auf Grund dieser 
Rechtslage entstanden si,nd, in Hinkunft zu ver­
meiden, soll nunmehr auch bei Heereskraftfahr­
zeugen eine beschränkte Zulassung vorgeschrieben 
sein, bei der die Bestimmungen des § 39 sinn­
gemäß anzuwenden sind und bei der die zustän­
digen Straßen verwaltungen Parteistellung haben. 

Zu § 41. 

Der Zulassungsschein ist nur eine Bestätigung 
über die Erlassung ,des Bescheides, der die Zu­
lassung des Fahrzeuges und die Zuweisung des 
Kennzeichens ausspricht. Dieser Bescheid wird 
nur im Falle einer Abweisung des Antrages 
schriftlich ausgefertigt und im Falle der Statt­
gebung gemäß § 62 Abs.1 und) des AVG.1950 
mündlich erlassen beziehungsweise der' Partei 
mitgeteilt ,und im Zulassungsakt durch eine 
besondere Niederschrift beziehungsweise einen 
Vermerk beurkundet. 

Abs. 1 (§ 36 Abs.3 2. Satz): 

§ 36 Abs. 3 1. und 2. Satz des KFG. 1955 
bestimmt: "Die Behörde hat dem Fahrzeug ein 
KennzeiChen zuzuweisen und ... eine schriftliche 
Bescheinigung über die Zulassung des Fahrzeuges, 
den Zulassungs,schein, auszustellen." Nach dieser 
Bestimmung hat daher der Landeshauptmann für 
die von ihm zugelassenen Fahrzeuge das Kenn-. 
zeichen zuzuweisen und den Zulassungsschein 
auszustellen. Nunmehr soll der Zulassungsschein 
im Hinblick auf die bisher gemachten Erfah­
rungen und die Erfordernisse der Praxis zur 
Erleichterung der Zulassungswerber auch bei 
Zulassungen durch den Landeshauptmann oder 
das Bundesministerium für Handd und Wieder­
aufbau stets von der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Bundespolizeibehörde) auszustellen sein, in 
deren örtlichem Wirkungsbereich das Fahrzeug 
seinen dauernden Standort hat. 

Abs. 2 (§ 36 Abs.3 3. Satz): 

§ 36 Abs.3 des KFG. 1955 bestimmt:, 
"Die Behörde hat dem Fahrzeug ein Kenn­

zeichen zuzuweisen und dieses und den Namen 
des Fahrzeugbesitzers ... am Typenschein '" 
vorzumerken. Sie hat ... den Zulassungsschein 
auszustellen. In diesem sind die zulässige Höc4st­
belastung und die. Anzahl der Personen, die mit­
geführt werden dürfen ... anzugeben, sowie ... 
Einschränkungen ... einzutragen". Nunmehr 
soll auch noch einzutragen sein: Der Name und 
die Anschrift des Zulassungs besitzers, das Kenn­
zeichen, die Untergruppe, in die das Fahrzeug 
fällt, die Marke und Type, die Fahrgestell­
nummer, die Motornummer, bei Lastkraftwagen 
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und Anhängern, die höchsten zulässigen Achs­
drücke, die höchste Anzahl der Personen, die auf 
jeder Sitzbank befördert werden darf, und bei 
Zugmaschinen zusätzlich genehmigte Aufbauten, 
Sitze oder Vorrichtungen zur Beförderung von 
Gütern. An Stelle des im KFG. 1955 verwendeten 
Begriffes "Besitzer des Kraftfahrzeuges" soll nun­
mehr im Sinne der Bemerkungen zu § 36 Abs. 2 
das Wort "Zulassungsbesitzer" verwendet werden. 

Abs.3: 

Zulassungsbesitzern von Anhängern soll auf 
Antrag außer dem Zulassungsschein noch ein 
Doppel . dieses Zulassungsscheines auszustellen 
sein; ebenso gewerbsmäßigen Vermietern von 
Kraftfahrzeugen, jedoch müssen diese Doppel mit 
dem Vermerk "nur für Mietwagen" versehen 
sein. Der § 1 a Abs. 1 lit. b Z. 30 der Gewerbe­
ordnung spricht zwar vom gewerbsmäßigen 
"Verleihen" von Kraftfahrzeugen, doch kann 
hier nur das Vermieten gemeint sein, da es sich 
nur um eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit 
handelt. Ein Leihvertrag kann hingegen gemäß 
§ 971 des ABGB. nur entstehen, wenn jemandem 
eine unverbrauchbare Sache bloß "zum unentgelt­
lichen Gebrauche" auf eine bestimmte Zeit über­
geben wird. Die allgemein übliche fälschliche 
Bezeichnung von Mietwagen als "Leihwagen" 
widerspricht nicht nur der Begriffsbestimmung 
des ABGB., sondern auch den Tatsachen, da die 
bezüglichen schriftlichen Verträge stets als "Miet­
vertrag" bezeichnet werden und auch so be­
zeichnet werden müssen, wenn. die gewollte 
Rechtswirkung erzielt werden soll. 

Abs.4: 

Weist der Zulassungsschein wesentliche Mängel 
auf, so soll der Zulassungsbesitzer um Ergän­
zung oder um ein Doppel anzusuchen haben. 

Abs. 5 (§ 36 Abs. 3 1. Satz): 

Abs. 6 (§ 3 2. Satz des HKFG. 1958): 

§ 3 2. Satz des HKFG. 1958 bestimmt. nur: 
"Die Zulassung der Heeresfahrzeuge obtiegt ... 
dem Bundesministerium für Landesverteidigung", 
so daß derzeit ein "Zulassungsschein" im Sinne 
des KFG. 1955 auszustellen ist. Nunmehr soll 
unter sinngemäßer Anwendung der Bestim­
mungen für den zivilen Zulassungsschein ein 
Heereszulassungsschein auszustellen sein. 

Abs. 7 (§ 42 letzter Satz). 

Zu § 42. 

Abs. 1 (§ 39 Abs. 1 1. Satz): 

Bestätigung eines Zollamtes vorzulegen seih, 
daß gegen das Einbauen des Motors in das 

" " Fahrzeug vom Standpunkt der Zollvorschriften 
keine Bedenken bestehen". Bei Fahrzeugen mit 
dem dauernden Standort in ·einem öster­
reichischen Zollausschlußgebiet soll dieser Nach­
weis erst nach Verlegung des dauernde~ Stand­
ortes in das Zollgebiet erforderlich sein. 

Zu § 43. 

Abs. 1 (§ 37 Abs. 1): 

Hinsichtlich der Abmeldung soll ergänzend 
bestimmt werden: "Wird ein Kraftfahrzeug 
oder Anhäng.er abgemeldet, so sind der Typen­
schein oder .der Bescheid über die Einzelgeneh­
migung und die Kraftfahrzeugsteuerkarte zur 
Einsieh tnahme vorzulegen." 

Abs.2: 

Die Behörde soH nunmehr die Abmeldung 
und den Tag der Abmeldung auf dein .Typen­
schein oder dem Bescheid über die Einzelgeneh­
migung und auf einer Kraftfa-hrzeugsteuerkar;e 
zu bestätigen haben, wenn der Zulassungsschem 
und die Kennzeichentafeln abgeliefert oder ihr 
Verlust oder Untergang glaubhaft gemacht wur­
den. Als Tag der "AbmeJ.dung sonder Tag der 
Ablief,erung oder der Glaubhaftmachung des 
Verlustes oder Unterganges gelten. Die Zu­
lassung soll mit diesem Tag erlöschen. Dies ist 
von Bedeutung, weil sonst oft das Ende der 
Steuerpflicht hinsichtlich .cl·er Kraftfahrz~ugsteuer 
nicht festgestellt werden kann, was bisher zu. 
Schwi.erigkeiten g,eführt hat. 

Abs.3: 

Das Kennzeichen soH auf Antrag drei Monate 
freizuhalten und dem Antragsteller für ein 
Fahrzeug derselben Untergruppe wieder zuzu­
weisen sein. 

Abs. 4 (§ 37 Abs. 1 1. Satz, § 39 Abs~ 2 1. Satz, 
Abs. 3 2. Satz, § 55 Abs. 6 2. Halbsatz): 

In diesem Absatz sind alle Umstände zu­
sammengefaßt, die die Pflicht des Zulassungsbe­
sitzers begründen, das Fahrzeug abzumelden. 
§ 37 Abs. 1 1. Satz des KFG. 1955 bestimmt: 
"Soll ein Kraftfahrzeug oder ein Anhänger zum 
Verkehr auf Straßen nicht mehr verwendet 
werden, so hat der Fahrzeugbesitzer dies anzu­
zeigen sowie den Zulassungsschein und die 
Kennzeichentafeln .... zurückzustellen." Da 
dieser die Pflicht Zur Abmelclung begründende 
Umstand oft schwer fesutellbar und beweisbar 

Abs. 2 (§ 39 Abs. 1 2. Satz): ist soll nunmehr bestimmt werden, daß eine 
Wird der Motor gegen einen Fahrzeugmotor Abineldepflicht entsteht; wenn das Fahrzeug 

ausländischer Herkunft ausg.etauscht, so soll die I nicht mehr verwendet werden kann. 

" 
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Zu § 44. 

Abs. 1 (§ 38 Abs. 2, § 9 Abs. 3 Kraftfahrzeug­
steuergesetz ): 

Da die Zulassung ein Bescheid ist, soll sie 
nicht wie bisher "zurückgenommen", sondern 
wie alle Bescheide im Sinne des A VG. 1950 
"aufgehoben" werden.· In diesem Absatz sind 
alle Umstände zusammengefaßt, die die Pflicht 
der Behörde begrlinden, die Zulassung aufzu­
heben .. Wird der Typenschein oder der Bescheid 
über die Einzelgenehmigung ungühig, so soN 
auch die Zulassung zurückzunehmen sem. 

Abs. 2 (§ 38 Abs. 3, § 52): 

In diesem Absatz sind alle Umstände aufge­
zählt, bei der die ß.ehörde die Zulassung auf­
heben kann. Nunmehr soll die Zulassung auch 
aufgehoben werden können, wenn mit einge­
.schränkt zugelassenen Fahrzeugen wiederholt 
Straßen benützt werden, für die sie nicht zuge­
lassen sind, wenn Auflag,en nicht eingehalten 
wurden, wenn vorläufig zugelassene Fahrzeuge 
zur gewerbsmäßigen Beförderung verwendet 
wurden und wenn Fahrzeuge ohne Berechti­
gung Zur gewerbsmäßigen Beförderung verwen -
det wurden. 

Abs. 3 (§ 38 Abs. 1): 

Der Aufhebungsbescheid soll auch auszu­
sprechen haben, daß der Zulassungsschein und 
die Kennzeich,entafeln unverzüglich abzuliefern 
sind. 

Abs.4: 

Eine Berufung gegen den Aufhebungsbe­
scheid soll keine aufschiebende Wirkung haben, 
dami,t dieser Bescheid sofort vollstreckbar ist 
und der Zulassungsschein und die Kennzeich·en­
tafeln im BedarfsfaLle sofort nach Zustellung 
des Bescheides abgenommen werden können. 

Zu § 45. 

Abs. 1 (§ 46 Abs. 1 und 5): 

Im § 46 Abs. 1 des KFG. 1955 wird be­
stimmt: 

"Betrieben, die sich mit der Herstellung oder 
Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und An­
hängern befassen oder mit solchen Handel 
treiben, können ... zur Kennzeichnung ihrer 
oder der ihnen Übergebenen Fahrzeuge bei 
Probefahrten ... besondere Kennzeichen zuge­
wiesen werden." 

Die "Zuweisung eines Kennzeichens", die hier 
eine eigene Rechtsfigur ist und mit Bescheid 
auszusprechen wäre, kann an sich noch nicht 
als Erteilung einer Berechtigung zur Verwen­
dung des Fahrzeuges auf Straßen gelten, so daß 
derzeit die Verleihung dieses Rechtes nur aus 

der Absicht dieser Maßnahme geschlossen und 
angenommen werden muß: Daher soll nunmehr 
im Sinne des. A VG. 1950 ausdrücklich bestimmt 
werden:. "Die Behörde kann auf Antrag .. , die 
Bewilligung zur Durchführung von Probe­
fahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen 
Kraftfahrzeugen und Anhängern erteilen." Fer­
ner soll auch "Gewerbetreibenden, die sich im 
Rahmen ihres gewerblichen Betriebes mit der 
Herstellung oder Instandsetzung oder dem 
Handel befasisen, und ebenso Anstalten und Be­
sitzern von Betrieben, die sich im öffentlichen 
Inter~sse mit der Instandsetzung oder über­
prüfung von Fahrzeugen befassen, die Bewilli­
gung zur Dur.chführung von Probefahrten er­
teilt werden können. Hiefür kommen auch Be­
triebe mit größerem Wagenpark und eigenen 
Kraftfahrzeugreparaturwerkstältten, sowie die 
im § 57 Abs. 4 genannten Vereine in Betracht. 
Die Verwendung von Probefahrtkennzeichen 
ist zur Erleichterung der Lenkerausforschung 
bei Verkehrsdelikten des Mechanikerpersonals 
von großer B,edeutung. 

Abs. 2 (§ 46 Abs. 2): 

Im § 46 Abs. 2 des KFG. 1955 wird bestimmt: 
"Als Probefahrten gelten auch Fahrten ... zur 
überführung eines Kraftfahrzeuges an einen 
anderen Ort, wenn diese überführung im Rah­
men des Geschäftsbetriebes' erfolgt, Fahrten von 
einer Erzeugungsstätte in ,eine andere oder in 
eine Verkaufsstätte, vom Bahnhof zur Verkauf­
'stätte, von der Verkaufsstätte in den Wohnort 
des Käufers und bei Verkäufen ins Ausland 
Fahrten bis an ,die Grenze." Alle ftiese Fahrten 
sollen nunmehr der Einfachheit halber mit der 
ß.estimmung erfaßt werden: "Als P.robefahrten 
gelten auch Fahrten zur überführung eines 
Fahrzeuges an einen anderen Ort im Rahmen 
des Geschäftbetriebes.'~ Schließlich sollen auch 
die Fahrten zum Ort der Begutachtung oder 
überprüfung des Fahrzeuges nach dem -III. 
und V. Abschnitt als Probefahrten gdten .. Die 
Beförderung von Personen oder Gütern auf 
Probefahrten ist insolange zulässig, als dies der 
Charakter der Probefahrt erfordent oder zu­
mindest, insbesondere auch hinsichtlich der Ver­
kehrssicherheit, zuläßt. 

Abs. 3 (§ 46 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

So wie die "Zuweisung des Kennzeichens" 
nicht mehr eine von der Zulassung verschiedene 
Rechtsfigur sein soll, sondern nach § 37 Abs. 1 
"bei der Zulassung auch auszuspreche~ ist, wel­
ches Kennzeichen das Fahrzeug zu führen hat", 
soll bei der Bewilligung zur Durchführung von 
Probefahrten' auch auszusprechen sein, welche' 
Kennzeichen bei diesen Fahrten zuführen sind. 
Probefahrtkennzeichen sollen ferner nur bei 
Probefahrten geführt werden dUrfen. 
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, Abs. 4: 

über die Erteilung der Bewilligung von 
Probefahrten, die wie die Zulassung nur münd­
lich verkündet und nur bei Ablehnung des An­
trages in _ schriftlicher Bescheidform ergehen 
soll, soll eine Bescheinigung, der Probefahrt­
schein, auszustellen sein, die in ihrer Funktion 
dem Zulassungsscheinentspricht. 

Abs.5: 

Bei Anträgen auf Bewilligung zur Durchfüh­
rung von Probefahrten mit Fahrzeugen, deren 
Abmessungen oder höchste zulässige Gesamt­
gewichte, die durch Verordnung allgemeine fest­
gesetzten Höchstgrenzen überschreiten, sollen die 
Bestimmungen über d,ie bes,chränkte Zulassung 
sinngemäß anzuwel!den sein. 

Abs. 6 (§/46 Abs. 4 4. bis 6. Satz): 

mannes, in dessen örtlichem Wirkungsbereidt die 
Überstellungsfahrten durchgeführt werden sol­
len, eingeholt werden (siehe auch die' Er!. Be­
merkungen zu § 45 Abs. 5). 

Abs. 4 .(§ 47 Abs. 2): 

Der überstellungsfahrtschein entspricht' m 
seiner Funktion dem Zulassungsschein. 

Abs. 5 (§ 47 Abs. 2 letzter Satz): 

Abs.6: 

Auch für Kraftfahrzeuge und Anhänger des 
Bundesheeres oder der Heeresverwaltung können 
übersteIlungsfahrten bewilligt werden; für diese 
Bewilligungen ist das Bundesministerium für Lan­
desverteidigung zuständig. 

Zu § 47. 

Um aus dem Nachweis über die Probefahrt- Abs. 1 (§ 40 Abs. 1): 
kennzeichen ersehen zu könn.'en, an welchen 
Fahrzeugen sie geführt wurden, soll nunmehr die Abs. 2 (§ 40 Ab~. 2): 
Marke und Type des Fahrzeuges, seine Fahr- Zur Erleichterung und Beschleunigung der 
gestellnummer, sofern es zugelassen ist, jedoch nur Liquidierung der Schäden soll die Behörde auch 
sein Kennzeichen einzutragen sein. Bei Probe- den Versicherer eines bestimmten: Fahrzeuges be-
fahrten auf Freilandstraßen und solchen an Sonn- kanntgeben. ' ' 
und Feiertagen soll der Lenker eine Bescheini- Abs. 3 (§ 3 4. Satz HKFG. 1958): 
gung des Besitzers der Bewilligung über das Ziel 
und den Zweck der Probefahrt mitzuführen 
haben, bei Betrieben außerhalb des Ortsgebietes 
jedoch nur an Sonn- und Feiertagen. 

Abs. 7 (§ 46 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs. 8 (§ 4 HKFG. 1958): 

Zu § 46. 

Abs. 1 (§ 47 Abs. 1): 

,Zu § 48. 

Abs. 1 (§ 36 Abs. 3): 

Das Kell'nzeichensoll der Behörde die Möglich­
keit geben, an Hand der Zulassungskartei jeder­
zeit ausmitteln zu können, wer der Zulassungs­
besitzer eines bestimmten Kraftfahrzeuges oder 
-anhängers ist. 

Hier wird in gleicher Weise wie in § 45 hin- Abs. 2 (§ 42): 
sichtlich der Probefahrten nicht mehr die Zu-
weisung des Kennzeichens, sondern die Bewilli- Es so.ll auch .?i-e ~öglichkeit bestehen, Wechsel-

D ' ch:f"h üb t 11 kennzeIchen fur emen Personenkraftwagen und, gung zur ur -u rung von ,ers e ungs-. b' k f 
. fahrten in, den Vordergrund gestellt. Die Be- I emen Kom inations ratwagen zuzuwelSCn. 

förderung von Personen oder Gütern ist bei der 
Uberstellungsfahrt zulässig, solange ihr Charakter Abs. 3 (§ 46 Abs. 4): 
als übersteIlungsfahrt auch gewahrt ist. Abs. 4 (§ 41 Abs. 2 und 3): 

Abs.2 (§ 47 Abs. 1 und Abs. 2): 

Die Bewilligung zur Durchführung von über­
stellungsfahrten darf, wenn es siCh um den Ver­
lust von Kennzeichentafeln handelt, auf höch­
stens drei Wochen erteilt werden. 

Abs.3: 

Wenn Fahrzeuge überstellt werden sollen, 
. deren Abmessungen oder höchste zulässige Ge­

samtgewichte die durch Verordnung allgemein 
festgesetzten Höchstgrenzen: überschreiten, muß 
auch hier die. Bewilligung des Land~shaupt-

Abs.5: 

Der Nationalrat hat in seiner Entschließung 
vom 23. November 1960 die Bundesregierung 
unter anderem ersucht, 

,,1. rigorose Einschränkungen am Personen­
fahrzeugbestand des Bundes vorzunehmen und 
gleichzeitig den übrigen .Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes dringend zu empfehlen, 

2. zu prüfen, für welche Personenkraftfahr­
zeuge des Bundes zum Zwecke der Einschränkung 
eine besondere Kennzeichnung erforderlich ist" 
(307 d. B. IX. G. P.). 
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In der Sitzung des Ministerrates vom 24. Ok­
tober 1961 hat der Bundesminister für Inneres 
den Antrag gestellt, die Bundesregierung wolle 
beschließen: . 

,,1. Alle Personenkraftwagen des Bundes 
(Dienstkraftwagen der Bundesverwaltung und 
P~rsonenkraftwagen für betriebliche Zwecke) 
sind besonders zu kennzeichnen. 

.11. Ausg~nommen' von der K,ennzeichnung 
sind: 

1. Die nach" § 13 des Bundesgesetzes vom 
29. Feber 1956, BGBL Nr. 57, über die Bezüge 
der Mitglieder des Nationalrates, des Bundes­
rates, hestimmter oberster Organe der Voll­
ziehung und des Präsidenten des Rechnungshofes 
zustehenden Dienstwagen, 

2. Kraftfahrzeuge des Bundes, die schon bisher 
durch Zuweisung bestimmter Kennzeichenserien 
besonders gekennzeichnet waren, 

3. Einsatzfahrzeuge der Staats- und Kriminal~ 
polizei. 

111. Die Kennzeichnung hat durch eine be­
sondere Kennzeichenserie der Bundespolizei Wien 
zu erfolgen." 

Zu diesem Antrag' hat der Bundesminister für 
Inneres noch die Möglichkeit erwähnt, "den be­
züglichen Kraftfahrzeugen eigene Kennzeichen­
tafeln mit dem vorgesetiten Buchstaben D 
(Dienstwagen) an Stelle des Buchstabens eier 
Landes bezeichnung zuzuteilen." 

Der Ministerrat hat daraufhin in der o. a. 
Sitzung den Bundesminister für Handel und 
Wiederaufbau beauftragt, die erforderlichen 
legislatorischen Maßnahmen zu treffen. Darauf­
hin wurde der Entwurf einet entsprechenden Be­
stimmung im Kraftfahrgesetz gesondert den 
Ressorts und den Ländern zur Begutachtung 
übersendet, den allerdings die meisten Stellen 
als nicht dem Kraftfahrwes·en zugehörige fis­
kalische Maßnahme ahlehnten. Um der 0, a. Ent­
schließung des Nationalrates und des Bundes­
ministerS für Inneres Rechnung zu tragen, wur­
den für Dienstkraftwagen Kennzeichen vor­
ges,ehen, die mit dem Buchstaben "D" beginnen. 
Die Kennzeichen der. bereits zugelassenen Fahr­
zeuge sollen gemäß § 132 A:bs. 7 von Amts wegen 
ge.gen gleiche mit "D" beginnende auszuwechseln 
sem. 

Zu § 49. 

Abs. 1 (§ 43 Abs. 1): 

Nunmehr ist i~ Gesetz ausgesprochen, daß für 
überstellungskennzeichen eine kostendeckende 
Benützungsgebühr zu bezahlen ist. 

Abs.2: 

Werden Kennzeichen im Zuge eines Verfahrens 

zugewiesen oder auf Grund eines Verfahrens nach 
§ 40 Abs. 4 vom Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau, so sind die Kennzeich·entafeln 
doch von der Behörde auszugeben, in deren ört­
lichem Wirkungsbereich das Fahrzeug seinen 
Standort hat. 

Abs.3: 

Siehe die Ausführungen zu § 83 . 

Abs. 4 (§ 43 Abs. 1): 

Mit Rücksicht auf die verschiedenartige Ver­
wendung von Probefahrtkennzeichen und über­
stellungskennzeichen wurde von verschiedenen 
Seiten angeregt, auch eine äußerliche Unter­
scheidbarkeit vorzusehen; 'die überstellungskenn­
zeichen sollen nunmehr grün 'sein. 

Abs. 5 (§ 43 Abs. 1):· 

Abs. 6 (§ 43 Abs. 2 und 3): 

Für Einachszugmaschinen und Theaterkulissen­
wagen, bei denen die sonst vorgeschriebene An­
bringung der Kennzeichentafeln nicht möglich 
ist, mußte eine Ausnahme vorges,ehen werden. 
Bei einspurigen Krafträdern und Motorrädern 
mit Beiwagen müssen Kennzeichentafeln nur 
mehr hinten angebracht sein. Nach § 132 Abs. 6, 
sind die Besitzer dieser Kraftfahrzeuge ver­
pflichtet, die vorderen Kennzeichentafeln ohne 
Anspruch auf Entschädigung abzuliefern. 

Abs. 7 (§ 43 Abs. 2): 

Zu §50. 

Abs. 1 (§ 44 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 44 Abs. 2): 

Zu § 51. 

Abs.1 (§-48 Abs. 1): 

Abs. 2 (§'48 Abs. 2): 

Abs. 3 (§ 48 Abs. 1): 

Mit einer behelfsmäßigen Ersatztafel darf das 
Fahrz,eug nunmehr eine Woch,e vorn Tage des 
Verlustes an' verwendet werden. 

Abs. 4 (§ 48 Abs. 3): 

Zu § 52. 

Abs. 1 (§ 37 Abs. 2): 

Die inhaltlich nahezu gleiche Vorschrift des 
Kraftfahrgesetzes 1955 hatte den irreführenden 
Titd "zeitweilige Abmeldung". 

Abs. 2 (§ 37 Abs. 2): 

Zu § 53. 

nach § 39 und § 40 Ahs. 3 vom Landeshauptmann (§ 45): . 

6 
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Zu §54. 

Abs. 1 (§ 49 Abs. 1): 

Ab~. 2 (§ '4,9 Abs. 2): 

Abs. 3 (§ 49 Abs. ,3): 

Das Zeichen, "CD" soll in Hinkunft nur von 
Diplomaten benutzt werden dürfen, das Zeichen 
"Ce" (corps consulaire) nur von Konsulats­
beamten. 

Abs. 4 (§ 49 Abs. 4): 

Zum V. ABSCHNITT. 

Zu'§ 55. 

Abs. 1 (§ 50 Abs; 1): 

, hörde" die Kraftfahrzeuge und Anhänger' bei 
Bedenken ,;begutamren" zu la-ssen. Nunmehr 
sollen die Fahrzeuge "von der B-ehörde •.. zu 

. überprüfen" sein. 

Abs; 2 (§ 50 Abs. 3):', 

Abs.3: 

Das Bundesministerium. für Handd und 
Wiederaufbau soll die überprüfung aller Fahr­
zeuge einer Type auch durch Verordnung an­
ordnen können. Von dieser Möglichkeit wird 
dann Gebrauch gemacht werden, wenn die Auf­
forderung der einzelnen Besitzer nicht oder nur 
mit übermäßigem Verwaltun-gsaufwand möglich 
ist. 

Zu § 57. 

Die Gemeinden mit mehr ab; 50.000 Ein- Abs. 1 und 2 (§ 50 Abs. 1 1. und 2. Satz): 
wohnern sind Graz Innsbruck, Klagenfurt, Linz, 
Salzhurg und Wien. Im § 50 Abs. 1 letzter Satz Im § 50 Abs. 1 1. und 2. Satz des KFG. 1955 
des KFG. 1955 wird bestimmt daß .auch die wird bestimmt: "Kr.aftwageh und Anhänger sind 
Kraftfahrzeuge .der exterritoria1~n' P.ersone~ "der von -der Behörde ... durch die Einzelprüfungs,­
Berufskonsuln auswärtiger Staaten und' der kommis~ion nach § 104 oder durch die Bundes­
diesen zugeteilten Konsulatsbeamten" von der versuchsanstalt für Kraftfahrzeuge dahin begut­
wiederkehrenden überprüfung ausgenommen achten zu las,sen; O'b die Voraussetzungen, für 
sind. Diese Befreiung soll' nicht beibehalten ihre Genehmigung, noch gegeben sind. Der Be­
werden, da au<;:h für diese Fahrzeuge die Pflicht- gutachtung hat eine überprüfung voranzugehen." 
versicherung eingeführt werden soll. (Siehe auch Diese Bestimmung ordnet somit an, daß di-e Be­
Bemerkung rzu § 59 A<bs. 1.) Zur wirksamen Be- hörde nichts anderes zu tun hat, ,als ein Gut­
kämpfung der Häufigkeit von Schadensfällen ist achten einzuholen und daß die überprüfung von 
daher ~uch die wiederkehrende ,überprüfung er- der Einzelprüfungskommission oder der Bundes­
forderhch. Zugmaschinen der Klasse _ I werden versuchsan!>talt für Kraftfahrzeuge vorzunehmen 
von der wiederkehrenden überprüfung ausgc'- ist. Eine überprüfung, ob Fahrzeuge den :gesetz­
nommen, weil sie eine Geschwindigkeit von lichen Vorschriften entsprechen, mit öffentlich-
1.6 km/h nicht ü.bers,ch'reiten; solch'e Fahrzeuge rechtlichen Rechtswirkungen kann 'jedoch nur 
SInd schon aus dIes'em Grund weniger verkehrs- Sache der Behöl'de sein, Diese wird die Eahrzeuge 
gefährdend. Auch wÜl'de es eine wesentliche im Sinne des § 52 Abs. 1 des A VG. 1950 von 
W:irtschaftsbeeinträchtigung bedeuten, mit solchen amtlichen und, 'soweit solche nicht zur Verfügung 
langsamen Fahrzeugen zu einem entfernteren" stehen, von ander,en Sachverständigen unter­
Prü.funis~rt zu fahren. Das gleiche gilt für die suchen und be.gutachten zu lassen haben, ob sie 
~?'ter chIs e angeführten K,raftfahrzeugy. Kraft- ~en Erf.ordermssen der "y er~ehrs- un? Betriebs­
rader außer Motorf,ahrrädern sollen nunmehr slche,rhcIt entsprechen. Die nicht amtlichen Sach­
auch wied-erkehrend überprüft werden. verständigen sollen jedoch bestimmte V oraus-

setzungen erfüllen und daher dem Verzeichnis 

Abs. 2 (§ 50, Abs. 1): 

Mit Rücksicht auf den technischen Fortschritt 
im Kraftfahtzeugbau kann bei Personenkraft­
wagen, Kombina.oionskraftwagen und Lastkraft­
wagen .mit einem höchsten zulässig-en Gesamt­
g~w,jcht von nicht mehr als 3500 kg die zweite 
WIederkehrende überprüfuI!.g erst zwei Jahre 
nach der ersten ~tattfinden. Siehe auch die Be­
merkungen zu § 57 Abs. 4. 

Zu'§ 56. 

Abs. 1 (§ 50 Abs. 2): 

Nach § 50 Abs. 2 des KFG. 1955 haben "der 
Landeshauptmann oder die sonst zuständige Be-

der Sachverständigen für die Einzelprüfung zu 
entnehmen sIein. Auch von der Bundesversuchs­
und Prüfanstalt für Kraftfahrzeuge soll die 
Untersuchung durchzuführen sein. 

,Abs.3: 

Der Landeshauptmann soll verpflichtet 
den Sachverständigen die erfol"derlichen 
richtungen zur Verfügung zu stellen. 

Abs.4: 

sein, 
Ein-

Das, Bundcsministerium für Handel und 
Wiederaufbau süll ferner -auch Vereine die über 
das hiezu geei,gnete Personal und die' erforder­
lichen Einrichtungen verlügen, zur Abgabe von 
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Gutachten ermächtigen können. Wenn die Sach­
verständigen und die Bundesversuchs- und Prüf­
anstalt für Kraftfahrzeuge mit der Durchführung 
der wiederkehrenden überprüfung rucht nach­
kommen, wird daher im Interesse der Verkehrs­
sicherheit z. B. von den üherprüfungseinrich­
tungen des OAMTC, des ARBO und des Kura­
toriums für Verkehrssicherheit Gebrauch gemacht 
werden können. 

Abs. 5 (§ 51 Abs. 1): 

Im § 51 Abs. 1 3. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Zur überprüfung' haben die Lenker 
die Fahrzeuge in gereinigtem Zustand vorzu­
füh~en ... ". Nunmehr sull der Zulassungsbesitzer 
hiefür zu ~orgenhaben und verantwurtlich sein, 
auch wenn er das Fahrzeug durch seinen Ver­
treter gemäß § 10 des A VG. 1950 vorführen 
läßt. 

Abs. 6 (§ 51 Abs. 1 4. Satz): 

Abs. 7 (§ 51 Abs. 2 1. Satz): 

Im § 51 Abs. 2 1. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: 

"Werden bei der überprüfung an dem Fahr­
zeug Mängel festgestellt, so ist der Person, die 
das Fahrzeug vorführt; nach der überprüfung 
eine ang,emessene Frist bekanntzugeben, inner­
halb der die Mängel zu beheben sind." Nunmehr 
ist im Sinne des A VG. 1950 vorgesehen, daß die 
Behörde auszuspreche~ hat, welche Mängel zu 
beheben sind und wann das Fahrzeug zur neuer­
lichen überprüfung vorzuführen ist. 

Abs. 8 (§ 51 Abs. 2 letzter Satz): 

Zu § 58. 

Abs . .1 (§ 50 Abs. 4): 

Die Behörde süll durch ihre Organe die Fahr­
zeuge jederzeit auch an Ort und Stelle über­
prüfen lassen und bei Gefahr im Verzug den 
Zulassungsschein und, die Kennzeichentafeln ein­
ziehen können. Sie soll auch darüber zu ent­
scheiden haben, ob die von ihr verwendeten 
Organ.e hiezu geeignet sind. 

Abs.2: 

, Zur wi,rksamen Bekämpfung von übermäßigem 
Lärm und Rauch soll die in Abs. 1 angeführte 
überprüfung auch nur hinsichtlich der Verur­
sachung 'von Lärm und Rauch möglich sein. 

Zum VI. ABSCHNITT. 

Zu § 59. 

Abs. 1 (§ 53 Abs. 1): 

Da vorläufig zugelassene Kraftfahrzeuge 'und 
Anhänger keinen dauernden Standort im Inland 
haben wird als Merkmal für die Versicherungs-

pflicht eines Fahrzeuges das inländische Kennzei­
chen angesehen. Der Vertrag über die Kraftfahr­
zeug-Haftpflichtversicherung soll zu den vor­
geschriebenen Mindestversicherungssummen und 
Versicherungs bedingungen abzuschließen sein. 

Abs. 2 (§ 53 Abs. 2): 

Die Ausnahme der Fahrzeuge des Bundes und 
der unter der Haftung des Bundes betriebenen 
Unternehmungen gilt auch für die Fahrzeuge der 
Kraftwagenbetriebe der österreichischen Bundes­
bahnen. Die Fahrzeuge der Diplomaten sind 
bereits in fast allen Staaten, in denen eine Pflicht­
versicherung besteht, versicherungspflichtig, da­
her besteht kein Anlaß mehr, an der b,ishel'igen 
Ausnahme festzuhalten. 

Abs. 3 (§ 53 Abs. 3); 

Bei der Festsetzung der Mindestversicherungs­
summen sind in erster Linie die schutzwürdigen 
Interessen ge'schädigter Dritter maßgebend, düch 
müssen süwohl die Bedürfnisse des Kr,aftfahr­
verkehrs als auch die wirtschaftlichen Mögl.ich­
keiten der Verskherungsnehmer berücksichtigt 
werden. Ebenso muß auf die Eigenart der Fahr­
zeuge Bedacht ,genümmen werden, wie zum Bei-
~spiel bei Omnibussen und Ornnibusarihängern 
üder bei Fahrzeugen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

Zu§ 60. 

Abs. 1 (§ 54 1. Satz): 

Der Umfang der Versicherungshaftung wird 
im Versicherungsvertragsgesetz und im Geschäfts­
plan geregelt; im Kraftfahrgesetz süll nur be­
stimmt werden, daß für die Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung allgemein verbindliche Ver­
sicherungsbedingungen samt einem Tarif festzu­
setzen und daß sie allgemein anzuwenden SInd. 
Im' Sinne des Europäischen übereinkümmens 
über die übligatürische Haftpflichtversicherung 
für Kraftfahrzeuge soll"bestimmt werden: "A u f 
Vereinb'arun.ge:n, die von diesen 
Versicherungsbedingungen zum 
Nachteil geschädigter Dritter ab­
we ich e n, k a n.n si c h der Ver sie he I' er 
nicht berufen." 

Abs. 2 (§ 54 2. und 3. Satz): 

Die Möglichkeit, die Bedingungen und den 
Tarif auch bloß zu genehmigen, wurde aus fol­
genden Gründen eliminiert: § 56 KFV. 1947 sah 
für die FestSetzung des Geschäftsplanes nur die 
Genehmigung des Bundesministeriums für Fi­
nanzen (auf Grund des § 13 des Versicherungs~ 
aufsichtsgesetzes, RGBl. I S. 315/1931 .....;.. GBLö. 
Nr. 624/1939) vür. § 54 KFG. 1955 stellte neben 
die Genehmigung die Festsetzung durch Verürd­
nung, damit der neue T,arif auch für bereits be-
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stehende Verträge anw,endbar ist. Die bloße Ge- 1 eingewendet werd,en kann . ....,.... Die Einwendungen 
nehmigung kann schon deshalb nicht mehr an- des Versicherers (siehe Satz 2) be:biehen sich auf 
gewendet werden, da der derzeitige Tarif Grund und Höhe des Schadenersatzanspruches'. 
(s. BGBl: Nr. 28/1960) ,erst durch Verordnung 

. außer Kraft gesetzt werden müßte, bevor die Abs. 2: 
Genehmigung eines neuen erfolgen kann. . 

Wenn vorgeschrieben wird, daß der Vertrag 
über die Kra.ftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
nach durch Verordnung festgesetzten Versiche~ 
rungsbedingungen abzuschließen ist, so muß die 
Behörde zu ihrer Fests,etzung verpflichtet werden, 
da die Anordnung dieser Versicherungsbedin­
gungen durch die Behörde auch unterbleiben 
könnte. Der Begriff des "Geschäftsplanes" um­
faßt gemäß § 5 des V AG. mehr als die im Kraft­
fahrgesetz zu regelnden Versicherungsbed~gungen 
und den Tarif. Außer der Festsetzung "Allge­
meiner" Versicherungsbedingungen muß auch die 
Mögli,chkeit bestehen, auf gewissen Teilgebieten 
ergänzende oder besondere Bedingungen zu er­
lass·en. Auch bei der Festsetzung der Versiche­
rungsbedingu·ngen sind in erster Linie die schutz­
würdigen Interes,sen geschädigter Dritter maß­
gebend, a'ber auch die Bedürfnisse des Kraftf.ahr­
verkehrs und die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
der Versicherungsnehmer und die Interessen und 
Betriebsgrundlagen der Versicherer. 

Abs.3: 

Auch für di,e Provisionsverträge sollen allge­
mem verbindliche Bedingungen festgesetzt wer­
den. 

Zu § 61. 
Abs. 1: 

Das von österreich mitunteruichnete Euro­
päische übereinkommen über die obligatorische 
Ha.ftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge, 
dess'en Ratifizierung zu erwarten ist, sieht im 
Artikel 6 Abs. 1 s:eines Anhanges I vor, daß die 
Vertrags staaten folgende Bestimmung einführen 
werden: "Die geschädigte Person hat einen 
eigenen Anspruch gegen den Versicherer." Diese 
Bestimmung hat zwar Rechte zum Gegenstand, 
die dem Versicherungsvertra,g ·entspri'ngen. Da 
sie sich aber nur auf di" Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversicherung 'bezieht und nicht für ,alle 
V ers,icher'ungsver hähnisse gilt, soll sie jn das 
Kraftfahrgesetz und nicht in das Versicherungs­
vertragsgesetzaufgenommen werden. Wenn der 
geschädigte Dritte unmittelbar vom Versicherer 
die Leistung verlangen kann, die dem Ver­
sicherten zur Befriedigung der ,gegen ihn erho­
benen Schadenersatzansprüche zusteht, kann der 
Versicherer dem Dritten auch .alle Einreden ent­
gegenhalten, die' ihm gegen den Versicherten zu 
Gebote stehen, mit Ausschluß der Einrede der 
Leistungsfreiheit, die dem Dritten nur im Rah­
men ,des § 158 c des Versicherungsvertragsgesetus 

Diese Bestimmungen über die Anzeige- und 
Auskunftspflicht des geschädi,gten Dritten sind 
nach dem o. a. übereinkommen nicht mehr an­
wendbar, da sie den Dritten schlechter stellen 
würden. . 

§ 61 soll zufolge § 135 A<bs. 2 lit. h erst am 
1. Jänner 1968 in Kraft treten. 

Zu § 62. 

Abs. 1 (§ 55 Abs. 2): 

Die genaue- Definition der Versicherungs­
bestätigung ist erforderlich, weil sie nicht nur 
eine Bestätigung über das Bestehen einer Kraft­
fahrzeug-Haftpflichtversicherung - ist, s:ondern 
auch - be,j allen neu abzuschließenden Ver­
trägen - der Nachweis für die vorzeitige über­
nahme der Verpflichtungen aus dem Versiche­
rungsvertrag. Sie 'ist in der Regel das einz~ge 
schriftliche Dokument über diese übernahme, 
dj,e formalrechtlich einen Vertrag für sich dar­
stellt. Da die Versicherung erst mit der Einzah­
lung der ersten Prämie nach Ausfolgung der 
Polizze .in Kraft tritt,' muß die fünftägige Frist 
für die Au~stellung der' Versicheruntgsbestätigung 
bereits mit der übernahme der Verpflichtungen 
d ur·ch den Versicherer beginnen. 

Abs. 2 (§ 55 Abs. 1 2. und 3. Satz): 

Eine gesetzliche Verpflichtung der Behörde ist 
nach der Ausstellung des Zulassungsscheine$ und 
hinsichtlich der Eintragungen und der übersen­
dung der AusEertigung für 'den Versicherer erfur­
derlich. 

Abs. 3 (§ 55 Abs.5): 

Die Anzeigepflicht' des Versicherers ist hin­
sichtlich des geschädigten Dritten nur in den im 
§ 158 c Abs. 2 des Versicherungsvertragsg,esetzes 
1958 angeführten Fällen des Nichtbestehens oder 
der Beendigung der für ,ein Fahrzeug vOl'geschrie­
benen Versicherung erforderlich. Die Verpflich­
tung zur Anzeige einer Unterbrechung der 
Haftung (siehe Abs. 1 leg. cit.) gegenüber dem 
Versicherungsnehmer, etwa wegen unterlassener 
Zahlung fälliger Prämien, führt wegen ihrer 
Möglichkeit, zur Eintre~bung yön Prämienr'Ü.ck­
ständen benützt zu werden, zu einer über­
mäßigen ,Belastung der Behörden. Ein Umst,and, 
der das Nichtbestehen oder die Beendigun.g der 
für ein Fahrzeug vorgeschriebenen Versicherung 
zur Folge hat, liegt zum Beispiel vor, wenn der 
Vertrag über die vorläufige übernahme der Ver­
pflichtungen aus einer abzuschließenden Ver­
sicherung gekündigt wurde. 
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Die Angabe des Kennzeichens in der Anzeige 
ist erforderlich, ,da die Behördenkartei nur nach 
Kennzeichen geführt wird. 

Bei Unterla~en der vorgeschriebenen Abm-el­
dung wegen mangelnder Versicherung (siehe 
§ 43 Abs. 4 lit. d) muß eine mißbräuchliche Ver­
wendung der Kennzeichentafeln befürchtet wer­
den, somit besteht Gefahr im Verzug. 

Abs. 4: 

Diese Bestimmung ist notwendig, da bei den 
hier genannten Kennzeichen kein Zulassungs­
schein ausgestellt wird. 

Zu § 63. 

Abs. 1-6 (§ 56 Abs. 1-6): 

Siehe Erläuternde Bemcl'kungen zur Regie­
rungsvorlage, betreffend die Kraftfahrgesetz­
novelle 1958 (410 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates 
VIII. GP.). 

Abs. 7 (§ 56 Abs. 7): 

Neben der im' Abs, 8 vorgesehenen gesetz­
lichen Befreiung der Staatsfahrzeuge wird jedoch 
auch weiterhin die Möglichkeit einer Befreiung 
von der vorgeschriebenen Haftung durch emen 
inländischen Versicherer notwendig sein. 

Abs.8: 

Das von österl'eich mitunterieichnete Euro­
päische übereinkommen über die obligatorische 
Haftpflichtversicherung für Krnftfahrzeuge, 
dessen Ratifizierung zu erwarten ist, sieht in 
seinem Artikel 7 die gesetzliche Befreiung aus­
ländischer Staatsfahrzeuge von der Versicherungs­
pflicht vor. 

Zum VII. ABSCHNITT. 

Zu § 64. 

Ahs. 1 (§ 57 Abs. 1): 

Das Lenken eines Motorfahrrades ist ent­
weder auf Grund einer Lenkerberechtigung 
(welcher Gruppe immer) oder auf Grund eines 
Lenkerausweises für Motorfahrräder zulässig, 
das Lenken "anderer Kraftfahrzeuge auf Grund 
der entsprechenden Lenkerberechtigung nach 
§ 65, auf Grund einer Heereslenkerberechtigung 
oder auf Grund einer ausländischen Lenkerbe-

'rechtigung mit den hiefür geltenden Einschrän­
kungen (§ 64 Abs. 5 und § 84). Solange Ein­

,achszugmaschinen nicht mit einem anderen 
Fahrzeug oder Gerät zu einem einzigen Fahr­
zeug mit 3 oder mehr Rädern verbunden sind 
(§ 28 Abs. 5), ist zu ihrem "Lenken" eine Len­
kerberechtigungnicht erforderlich. 

Abs. 2 b~s 4 (§ 58 Abs. 1): 

Für die Gruppen Abis C und F ist ein Min­
destalter von 18 Jahren erforderlich. Jedoch 
kann für Kraftfahrzeuge der Gruppe F unter 
den in Abs. 4 angegebenen Voraus~etzungen 
auch an Personen, die das 16. Lebensjahr voll­
endet haben, eine Lenkerberechtigung erteilt 
werden. Für die Gruppen D und H ist das Min­
de~talter von 24 Jahren vorgesehen, jedoch, 
können Omnibusl~nkerberechtigungeri auch an 
Berufskraftfahrer, die das 22. Lebensalter voll­
endet haben, erteilt werden, wenn sie für den, 
St~dtverkehr besonders ausgebildet sind oder 
dem Fahr- und Maschinendienst von Feuer­
wehren angehören. Eine Erleichterung für den 
linienmäßigen Stadtv,erkehr, in dem keine 
größeren Geschwindigkeiten entwickelt werden, 
wurde deswegen vorgesehen, weil der große 
Mangel an Omnibusfahrern die Umstellung der 
Straßenbahn auf den Omnibusbetrieb wesent,. 
lieh erschwert. Auch bei Feuerwehren muß dem 
Mangel an Omnibusfahrern Rechnung getragen 
werden. 

Abs. 5: 

Bisher mußte sich der Inhaber einer Lenker­
berechtigung, wenn er seinen ordentlichen 
Wohnsitz in österreich nahm" unverzüglich um 
einen österreichischen Führerschein bewerben. 
Nunmehr dürfen auch diese Personen ein Jahr 
lang den ausländischen Füh~erschein in öster­
reich benützen. 

Abs. 6~: 

Die in Abs. 5 genannten P,ersonen können, 
wenn sie sechs Monate ihren ordentlichen 
Wohnsitz in österreich haben, den Austausch 
ihres Führerscheines in einen österreichischen 
Führerschein (ohne Prüfung) beantragen; er ist 
ihnen zu erteilen, wenn dagegen keine Bedenken 
bestehen. 

,Abs. 7 (§ 6 Ahs. 7 des HKFG. 1958): 

A~ch für Besitzer einer Heereslenkerberechti­
gung ist nunmehr der prüfungslose Austausch 
des Führerscheines vorgesehen; die Voraus­
setzungen für die Erteilung einer Lenkerberech­
tigung für die G r u p p enD und H 
(Abs. 3) werden dadurch nicht gelindert. 

Zu § 65. 

Ahs. 1 (§ 61 Abs. 2): 

Die Gruppe F soll auch selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen umfassen, für die Erleichte­
rungen festgesetzt s~nd. Eine Gruppe H ist fi.ir 

,Kraftwagen zur Beförderung geHihrlicher Güter 
vorgesehen. Gruppe' G umfaßt nunmehr Son­
der kraftfahrzeuge und selbstfahrende Arbeits­
maschinen, die im Rahmen eines land· und 
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forstwirtschaftlichen Betriebes verwendet wer­
den. Hinsi;ntlich der Einachszugmascli.inen sei 
auf die Bemerkungen zu § 64 Abs. 1 verwiesen. 

Abs. 2 (§ 61 Abs. 1): 

Abs. 3 (§ 61 Abs. 5): 

Abs. 4 (§ 61 Abs. 4): 

Die Gruppe C umfaßt nun auch die 
Gruppe G. 

Abs. 5: 

Selbstfahrende Arbeitsmaschinen dürfen je 
nach ihrem höchsten zulässigen Gesamtgewicht 
auch auf Grund einer Lenkerberechtigung für die 
Gruppe B oder C gelenkt werden. Die Lenker­
berechtigung für dieGruppeF berechtigt auch zum 
Lenken von Einachszugmaschinen, die mit 
einem anderen Fahrzeug verbunden sind (§ 28 
Abs. 5). Siehe auch die Bemerkungen zu § 64 
Abs. 1. . 

Abs. 6 (§ !J1 Abs. 3): 

Kraftfahrzeuge der Gruppe D dürfen auch 
mit einer Lenkerberechtigung für die Gruppe C 
gelenkt werden, wenn einschließlich des Len­
kers nicht mehr als 9 P,ersonen befördert wer­
den. Diese Personen müssen jedoch mit der Be­
treuung des Fahrzeuges im Rahmen ihres Be­
triebes oder mit behördlimen Aufgaben befaßt 
sein. 

Zu § 66. 

Abs. 1 (§ 58 Abs. 3, § 64 Abs. 3): 

Die wesentliche Knderung gegenüber den Be­
stimmungen des Kraftfahrgesetzes 1955 besteht 
darin, daß für die Berücksichtigung der Aus­
sdlließungsgründe der nach dem Grundsatz der 
freien Beweiswürdigung zu wertende Unrechts­
gehalt der Tat maßgebend sein soll. Hiebei ist 
überdies die seit der Tat verstrichene Zeit und· 
das Verhalten während dieser Zeit zu werteiJ.. 

Abs. 2 (§ 58 Abs. 3, § 64 Abs. 3): 

In diesem Absatz sind jene. Tatsachen. ange­
führt:, die eine V erfehlung erwar~en lassen, die 
sich im Straßenverkehr als verkehrsgefährdend 
auswirken kann. Hi,er sind im Sinne der. im 
AIigemeinen Teil der Erläuternden Bemerkungen 
angeführten Entschließung des Nationalrates 
Alkoholdelikte und Fahrerflucht besonders an-:­
geführt. - Lit. b wurde gleichlautend deIn: 
Novellierungsentwurf zu§ 5 der StVO. 1960 
gefaßt. 

Abs. 3 (§ 58 Abs. 3, § 67 Abs. 3): 

In diesem Absatz sind jene Tatsachen ange­
führt, die Verfehlungen im Sinne des Abs. 1 
lit. b· erwarten lassen; diese wirken sich wohl 
nich,t als Gefahr im Straßenverkehr aus,· sie 

sind aber von solcher Bedeutung, daß zum 
Schutz der AiIgemeinheit die beim Lenken eines 
Kraftfahrzeuges in Beziehung zu diesen· Ver­
fehlungen oft eintretenden erleichternden Um­
stände (auch Gelegenheitsverhältnisse genannt) 
vermieden werden müssen. Hier sind einerseits 
das Verbrechen der Notzucht oder Schändung 
angeführt, anderseits Eigentumsdelikte, die 
unter- Zuhilfenahme von Kraftfahrz'eugen be­
gangen wurden. 

Zu § 67. 

Abs. 1 (§ 57 Abs. 3, § 58 Abs. 4): 

Im § 58 Abs. 4 2. Satz des KFG. 1955 wird 
bestimmt: "Auf Antrag hat die Behörde, wenn 
dies mit Rücksicht auf den Wohnsitz und den 
Beschäftigungsort des Führerscheinwerbers ge­
rechtfertigt erscheint, eine von einem anderen 
Landeshauptmann bestellte Prüfungskommission 
um die AngaJbe eines Gutachtens zu ersuchen." 
Nunmehr soll die Behörde die Durch- oder 
Weiterführung des Verfahrens auf die Behörde 
des Beschäftigungsortes übertragen - können, 
wenn dadurch eine· wesentliche Vereinfachung 
des Verfahrens oder erhebliche Erleichterung für 
den Antragsteller erzielt wird: 

Abs.2 (§ 58' Abs. 2, § 59 Abs. 2): 

Für die Fälle, bei denen der Bewerber um 
eine Lenkerberechtigung nur eine beschränkte 
Eignung besitzt und das ärztliche Gutachten 
eine Beobachtung des Bewerbers beim Hand­
haben der Betätigungsvorrichtungen erfordert, 
ist die Durchführung emer "Beobachtungs-. 
fahrt" vorgesehen. 

Abs. 3 (§ 58 Abs. 4). 

Abs. 4 (§ 64 Abs. 5). 

Abs. 5 (§ 61 Abs. 8). 

Abs. 6 (§ 61 Abs. 7). 

Abs. 7 (§ 6 Abs. 7 des HKFG. 1958). 

Zu § 68. 

Abs. 1 (§ 61 Abs. 3): 

Hinsichtlich der Erleichterungen Zur ErIan­
gung des Führ-erscheines für die Gruppe D, einge­
schränkt auf den linienmäßigen Omnibusver­
kehr im Ortsgebiet und auf das Lenken von 
Fahrzeugen der Feuerwehr, siehe di,e Bemerkun-: 
gen zu § 64 Abs. 3. 

Abs. 2 (§ 61 Abs. 3): 

Abs. 3: 

Für die GruppepE soll außer bei den Grup­
pen D und H eine einjährige Fahrpraxis der 
Kraftfahrzeuge der Gruppe des ziehenden Fahr­
zeuges glaubhaft gemadlt werden. 
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Zu § 69. 

Abs. 1 (§ 59 Abs. 1): 

W,enn der Arzt ein' Gutachten darüber ab­
gibt, daß eine Person zum Lenken "eines be­
stimmten Fahrzeuges" geeignet ist, so muß er 
in seinem Gutachten auch dieses bestimmte 
Fahrzeug anführen. Daher soll bei einem Gut­
achten "beschränkt g.eeignet" auch das Kenn­
zeichen und die Fahrgestellnummer anzuführen 
sem. 

Abs. i (§ 59 Abs. 2): 

Bedenken dagegen bestehen; auf jedem Motor­
rad abgenommen werden. Für Fahrzeuge der 
Gruppen D und H, bei denen ja be'reits vom 
Lenker eine 0 Fahrpraxis nachg,ewiesen werden 
muß, ist eine Ausnahme hinsichtlich der für die 
Prüfung zuzulassenden Fahrzeuge vorgesehen. 
Aber auch dann, wenn die "Verkehrssicherheit 
dadurch nicht gefährdet wird", kann die Prü­
fung auf anderen als Schulfahrzeugen vorge­
nommen werden. Dies wird außer bei den im 
Gesetz selbSt vorges,ehenen übungsfahrten auch 
dann der Fall sein, wenn der ~enker eine län­
gere Fahrpra:lCis im Ausland nachweisen kann. 

Hier wurden gena]lere Bestimmungen für die' 
Beobachtungsfahrt (siehe auch die Bemerkungen Abs. 6: 
zu§ 67 Abs, 2) festgelegt. Während der Prüfungsfahrt hat der neben 

Abs. 3 (§ 58 Abs. 3): 

Die Verordnungsermächtigung 
nunmehr auch auf die Erstellung 
Gutachtens und nicht nur auf 
Untersuchung" . 

Zu § 70. 

Abs. 1 (§ 60 Abs. 1): 

bezieht sich 
des ärztlichen 
die "ärz diche 

Ein Gutachten über die Befähigung zum Len­
ken von Motorfahrrädern ist nur dann vorge­
sehen, wenn auf Grund offensichtlicher oder 
amtsbekannter Umstände Bedenken hinsichtlich 
des Antragst'ellers für einen Lenkerausweis be­
stehen (§ 76 Abs. 2). 

Abs. 2 (§ 60 Abs. 2, § 30 KFV. 1955): 

Die theor,etische Prüfung ist öffentlich abzu­
nehmen. Die Zahl der als ~,öffentlichkeit" zu­
gelassenen Personen wird sich 'freilich nach den 
gegebenen Raumverhältnissen richten. Bei der 
theoretischen Prüfung für B,ewerber der Grup:' 
pen A und B sollen in Hinkunft im Sinne der 
Entschließung des Nationalrates. vom 6. Juli 
1960 nur Fragen über die für das Lenken eines. 
Kraftfahrzeuges maßgebenden Verkehrsvor­
schriften gestellt werde~ dürfen. 

Abs. 3 (§ 60 Abs. 3, § 31 KFV. 1955): 

Während bisher eine Fahrt ,;auch durch be­
lebtere Verkehrsstraßen" vorgeschrieben war, 
ist nunmehr eine längere Prüffahrt "auch durch 
Straß,en mit starkem Verkehr" vorgesch'pieben. 

Abs. 4 und 5 (§ 60 Abs. 3): 

Grundsätzlich soll die Prüfung auf Fahr­
zeugen vorgenommen werden, die den Bestim­
mungen über Schulfahrzeuge (§ 113 Abs. 3) 
entsprechen. Bei Fahrzeugen der Gruppe A soll 
die Lenkerprüfung, wie dies im Kraftfahrgesetz 
1955 vorgesehen ist, sofern keine besonderen 

demPrüfungswerber Sitzende - dies kann der 
Sachverständige oder ein Fahrlehrer sein -
"soweit es ihm möglich ist" Unfällen vorzu-
beugen., 

Abs. 7 (§ 60 Abs. 4): 

Die Mindestreprobationsfrist wurde von 
zwei Wochen auf eine Woche gekürzt. 

Abs. 8 (§ 60 Abs. 5): 

Diese Verordnungs ermächtigung gibt die 
Möglichkeit, die näheren Bestimmungen über 
den Vorgang und den Umfang der Prüfung 
festzulegen. Siehe die Bemerkungen zu Abs. 1. 

Zu'§ 71. 

Abs. 1 (§ 61 Abs. 1): " 

Abs. 2 (§ 61 Abs: 5): 

Abs. 3: 

Unlesbare Führersch,eine sollen ungültig sem; 
sie müss,en erneuert werden. 

Abs. 4 (§ 61 Abs. 9). 

Zu § 72. 

Abs. 1 und 2 (§ 63): 

Auf Grund emes gültigen ausländischen 
Führerscheines soll Diplomaten und Konsul!n 
und Angestellten diplomatischer oder konsu­
larischer Vertretungsbehörden und den Ehe­
gattinnen der angeführten Personen ein ent­
sprechender Führerschein ausgestellt werden. 
Das gleiche soll für Angestellte zwischenstaat­
licher Organisationen mit dem Sitz in öster­
reich und deren Ehegattinne!1 . gelten; ausge­
nommen sind österreichische Staatsbürger oder 
Staatenlose, die vor ihrer Anstellung bei der 
ausländischen Vertretungs behörde oder bei der 
zwischenstaatlichen Organisation ihren ordent­
lichen Wohnsitz in österreich gehabt haben. 
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Zu § 73. 
Abs. 1 (§ 64 Abs. 3 und 5): 

Es besteht nunmehr die Möglichkeit einer 
unterschiedlichen Behandlung verschiedener 
Gruppen von Kraftfahrzeugen bei der Ent­
ziehung der Lenkerberechtigung. Es kann zum 
Beispiel die Lenkerberechtigung für die Gruppe B 
entzogen und für die Gruppe F belassen werden. 
Bei der Entziehung nach diesem Absatz muß um 
die Lenke,rberechtigung neu angesucht werden. Es 
ist ,ein neues Verfahren (einschließlich Lenker­
prüfung) durchzuführen. 

Abs. 2 (§ 61 Abs. 5): 

Abs.3: 

Die Lenkerberechtigung kann entzogen wer­
den, wenn Auflagen, die hinsichtlich ,der. Ver­
kehrs~icherheit von Bedeutung sind, nicht e~n­
gehalten werden. 

Abs. 4 (§ 65): 

Nach die~er Bestimmung Ist eme vorüber­
gehende Entziehung möglich. Nach Ablauf der 
Entziehungsfrist, die mit höchstens einem Jahr 
begrenzti~t, ist der FühreI1schein wieder auszu­
folgen, da die Lenkerberechtigung bei der v~r­
übergehenden Entziehung nicht 'erlischt, sondern 
nach Ablauf der Entz'iehungsfrist wieder aufleht. 

Abs.5: 

Der Berufung gegen einen Entziehungsbescheid 
kommt ex lege keine aufs·chiebende Wirkung zu. 

Zu § 74. 

Abs. 1 (§ 64 Abs. 1): 

überlassen, die dazu berechtigt sind. Es ist daher 
notwendig, ihn davon zu vetständvgen,' daß Per­
sonen, die als Lenker seiner Fahrzeuge in Betracht 
kammen, nicht mehr zum Lenken' berechtigt 
sind. 

Abs. 5 (§ 64 Abs. 5). 

Zu § 75. 

i\bs. 1 (§ 64 Abs. 7, § 33 KFV. 1955): 

Abs. 2 (§ 64 A1>s. 7, § 34 Abs. 2 KFV. 195!?): 

Abs.3: 

Auch die Behörde kann den vorläufig abge­
nommenen Führerschein formlos wlieder aus­
folgen, wenn dagegen keine Bedenken 'bestehen. 
Hat der Kraftfahrzeuglenker ein 'Fahrzeug in 
einem durch Alkohol beeinträchügten Zustand 
gelenkt, werden diese Bedenk,en wohl immer ge­
geben sein. 

Abs.4: 

Wenn die Voraussetzungen für die Ausfolgung 
des Führers'cheines niche gegeben sind, ist der 
Führersche,in unverzüglich der Behörde des 
ordentlichen Wohnsitzes des Besitzers zu über­
mitteln. 

Zu § 76. 

Abs.1: 

Personen, die. das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, ? ist auf Antrag ein Lenkerausweis für 
Motorfahrräder auszustellen (s,iehe .auch hier die 
im Allgemeinen Teil angeführte Resolution des 
Nationalrates). 

Bei Gefahr im Verzug ist die Lenkerberechti-
gung unverzüglich gemäß § 57 des AVG. 1950 Abs. 2: 
zu entziehen. N~r dann, wenn die Behör,de auf Grund offen-

Abs. 2 (§ 64 Abs. 1): 

Die Lenkerberechügung ist auch dann zu ent­

sichtlicher oder amtshekannter Umstände Beden­
ken hinsichtlich der Person des Antragstellers 
hat, ist ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. 

ziehen, wenn ihr Besi,tzer der wiederholten Auf­
forderung, sich ärztlich untersuchen zu laS'Sen, Abs. 3: 
nicht nachkommt. 

Abs.3: 

Aus Gründen der V,erwaltungsvereinfachung 
ist eine Verkürzung des Instanzenzuges dann 
vorgesehen, wenn eine neue Lenkerberechtigung 
bereits nach nicht mehr als einem Jahr erteilt 
werden darf oder wenn es sich um eine vorüber­
gehende Entziehung nach § 73 Abs. 4 handelt. 

Abs. 4 (§ 64 Abs. 5): 

Der Zulassungsbesitzer eines Kr.aftfahrzeuges 
darf nach § 103 Abs. 2 das Lenken nur Personen 

Für die Entziehung des Lenkerausweises für 
Motorfahrräder sind die Bestimmungen über die 
Entziehung der Lenkerberemtigung ~inngemäß 
anzuwenden. 

Abs.4: 

Da das Lenken eines Motorfahrrades auch aüf 
Grund jeder Lenkerberechtigung zulässig ist, hat 
die Behörde, wenn s·ie davon Kenntni,s erhält, 
daß der B·esitzer einer Lenkerheremtigung zum 
Lenken von Motorfahrrädern körperlich nicht 
geeignet ist, dies festzustellen und auf dem 
Führerschein 'zu vermerken. 
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Zu § 77. Zu § 80. 

Abs. 1 (§ 6 Abs. 1 und 6 HKFG. 1958): (§ 67) 

Abs.2 (§ 6 Abs. 1 HKFG. 1958): Zu § 81. 

Abs. 3 (§ tAbs. 2 und § 6 Abs. 2 HKFG. 1958): Abs. 1 (§ 68 Abs. 1 4. Satz): 

Für die Erteilung der Heereslenkerberechti­
gung gelten die Bestimmungen der §§ 64 bi,s 66 
und 68 bis 71 sinngemäß.' Es war jedoch mit 
Rücksicht auf das Alter der in ,Betracht kommen­
den P'ersonen erfor,derlich,' hinsichtlich der Grup­
pen D und HAusnahmen hi11!sichtlich des Min­
destalters zUIZulassen. 

Abs. 4 (§ 6 Abs. 3 HKFG. 1958): 

Hinsichtlich der Entziehung der Heereslenker­
berechtigung sind die Bestimmungen der §§ 73 
und 74 sinngemäß anzuwenden. 

Abs.5 (§ 64 Abs. 7, § 6 Abs. 4 HKFG. 1958): 

Abs. 6 (§ 6 Abs. 3 HKFG. 1958): 

Zu § 78. 
Abs. 1 (§ 62): 

Auch die Abweisung d'es Antrages auf. Aus­
stellung'eines Lenkerausweises für Motorfahr­
räder und ,die Entziehung des Le'nkerausweises 
sind cLer Bundespoliz:e~direktion Wien mitzu­
teilen. 

Abs. 2 (§ 62): 

Die Fallfrist für die Beantwortung der An­
fra,g,e wurde von zwei auf drei Wochen erhöht. 

Zum VIII. ABSCHNITT. 

Zu §79. 

Abs. 1 (§ 66 Abs. 1): 

Es wird nunmehr im Gesetz festgelegt, daß die 
Verwendung von Kraftfahrzeugen, die im Aus­
land' zugelassen ,sind und ihren dauernden Stand­
ort Dlicht in Östcrroeich haben, und da,s Lenken 
auf GruDid einer ausländischen Lenkerberechti­
gung mit, einem Jahr begrenzt ist~ Dieser Zeit­
raum beginnt hinsichtlich der Verwendung der 
Kraftfahrzeuge vom Tag ihrer Einbringung in 
das 'Bundesgebiet, hinsichtlich der Lenkerberechri­
gung vom Tag des Eintrittes des Lenkers in das 
Bundesgebiet. 

Abs.2 (§ 66 Abs. 3): 

Auf Grund der inhaltlich gleichen Vorschrift 
des KFG. 1955 werden u. a. die Führerscheine 
aller Staaten anerkannt; wenn dem Führerschein 
eine deuts,che Inhaltsangabe beigefügt ist, die von 
einer österreichischen Vertretungs/behörde, e~nem 
ausländis,chen, international anerkannten Auto­
mobilclub, dem OAMTC oder-o dem ARBtl aus­
gest;ellt wurde. 

Abs. 2 (§ 68 Abs. 1 2. Satz): 

Für Staaten, die dem Genfer Abkommen beige­
treten sind, ist ein internationaler Zulassungs­
schein nicht erforderlich. 

Abs. 3 (§ 68 Abs. 1 3. Satz): 

Die Gült;igkeit des internationalen Führer­
scheines und Zulassungsscheines erlischt ein Jahr 
nach der Aus",telhmg. ' 

Abs. 4 (§ 68 Abs. 1 1. Satz): 

Als Ausstellungslbehörde soll wegen der aus­
ländischen Antragsteller nunmehr allgemein die 
Aufenthaltsbehörde zustä~dig sein. 

Abs. 5 (§ 68 Abs. 2 1., 4. und 5. Satz): 

Abs. 6 (§ 68 Abs. 2 2.,Satz und Abs. 3): 

Abs. 7 (§ 68 Abs. 2 3. Satz): 

Zu § 82. 

Abs. 1 (§ 69 Abs. 1 1. Satz und Abs. 2): 

Abs~ 2 (§ 69 Abs. 3): 

Fahrzeuge aus Staaten, die weder dem Genfer 
Abkommen noch dem Par:iser übereinkommen 
beigetreten sind, dürfen nur mit vorläufiger Zu­
lassung nach § 38 verwendet werden; doch wird 
eine Frist von drei Tagen vom Tag der Ein­
bringung in das Bund,esg,ebiet an zugebilli,gt. 

Abs. 3 (§ 69 Abs. 4): 

Abs. 4 (§ 69 Abs. 1 2. Satz): 

Besteht das Kennzeichen nicht aus arabischen 
Ziffern und 'lateinischen Buch'staben, so muß es 
daneben auch in diesen Ziffern 'Und Buchstahen 
am Fahl'zeug angebracht sein. 

Abs. 5 (§ 69 Abs. 1 3. und 4. Satz): 

Für Fahrzeuge, deren A:bmessungen und Ge­
wichte den österreichischen Vorschriften nicht 
entsprechen, muß eine Bewilligung des Landes­
hauptmannes, in dessen örtlich,em Wirkungs­
bereich das Fahrzeug verwendet werden soll,ein­
geholt werden. Wären jedoch mehr ,als ;zwei 
Landeshauptmänner zuständig, ist zur Erteilung 
der 'Bewilligung das Bunde'sministerium für 
Handel und Wiederaufbau zuständig. Dies be­
deutet gegenüber der derzeitigen Rechtslage eine 
wesentliche Erleichterung für die Partei. 

Abs.6: 

Siehe ,Bemerkungen zu § 85. 
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Zu § 83. 

Im § 49 Abs. 3 sind für Anhänger mit aus­
ländischem Kennzeichen, die von einem Kraft­
fahneug nllt österreichischem K,ennzeichen 
gezogen werden sollen, eigene Kennzeichentafeln 
vorgesehen. Diese Kennzeichentafeln sind rot und 
zeigen das Kennzeichen des ziehenden Fahrzeuges. 
Diese Vorschnift wurde deswegen aufg.enomm('n, 
weil auch im internationalen Verkehr der soge­
nannte "Hu;ck:epack"-Verkehr üblich geworden 
ist, bei dem heladenJe Anhänger mit der Eisen­
bahn lbefördert werden und vom Bahnhof des 
Bestimmungsortes.. mit Kraftfahrzeugen zum 
eigendichen Bestimmungsort gezogen wel'den. Die 
FestStellung des Lenkers eines solchen Zuges ist 
äußerst schwer, wenn nicht in manchen Fällen 
sogar unmöglich, wenn lediglich das ausländische 
Kennzeichen ,des Anhängers abgelesen werden 
kann. 

Zu § 84. 

Abs. 1 (§ 70 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 70 Abs. 2): 

einem ausländischen Führerschein Gebrauch zu 
machen, kann in den gleichen Fällen aberkannt 
weroen, in denen eine österreichische Lenker­
berechtigung entzogen werden kann. 

Abs.2: 

Zuständig für die A:berkennung nach Ahs. 1 
ist die Behörde des Aufenthaltsortes .. Die Ab­
erkennung ist im Zulas'sungsschein oder Führer­
schein einzutragen. 

Abs. 3 (§ 71 Abs. 2): 

Zum IX. ABSCHNITT. 

. Zu § 87. 

Abs. 1 (§ 72 Abs. 1 Z. 3-5): 

Abs. 2 (§ 72 Abs. 1 Z.6-8): 

Die Bestimmungen über das Freihalten des 
erforderlich'en Blickfeldes (Defroster-Anlage) 
und über Scheibenwaschvorrichtungen sind nun­
mehr in § 21 enthalten. 

Abs. 3 (§ 72 Abs. 2): 

. Abs. 4 (§ 72 Abs. 3): 
A.u.f die Ausführungen zu § 79 Abs. 2 wird 

Abs. 3 (§ 70 Abs. 3): 

verwIesen. Abs. 5 (§ 72 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs. 4 (§ 70 Abs. 4): 

Abs.5: 

Auf die Ausführungen zu § 79 Abs. 2 und § 85 
wil'd verwiesen. 

Zu § 85. 
Abs.1: 

Da nunmehr Motortahrräder in österreich als 
Kraftfahrzeuge gelten sollen, war eine Sonder­
vorschrift . für den internationalen Verkehr aus 
Ländern erforderlich, ,in denen das Motorfahr~ad 
im Sinne des Anhanges 1 des Genfer Abkommens 
über den Straßenverkehr, BGBl. Nr. 222/1955, 
nicht als Kraftfahl'Zeug gilt. 

. Personen mit dem ordentlich,en Wohnsitz im 
Ausland dürfen auch weiterhin Motorfahrräder 
in österreich ohne Lenkerberechtigung oder 
Lenkerausweis verwenden. . 

Abs. 2 (§ 79 Abs. 1 2. S~tz): 

Zu § 86. 

Abs. 1 (§ 71 Abs. 1, Art. 24 Abs~ 4 und 5 des 
Genfer Abkommens über den Straßenverkehr, 
BGBI. Nr. 222/1955): 

Das Recht, von einem aus,ländischen Zulassungs­
schein Gebrauch zu mach·en, kann aberkannt 
werden, wenn sich das Fahrzeug nicht in ver­
kehrs- und betriebssicherem Zustand befindet 
oder die vorgeschriebene Kraftfahrzeug-Haft­
pflichtversimerung nicht besteht. Das Recht, von 

Zu § 88. 
Abs. 1: 

Es war erforderlich, gewisse Unterscheidungs­
merkmale der Kombinationskraftwagen in das 
Gesetz selbst aufzunehmen. So muß nach dem 
Umlegen oder Entfernen der Sitze eine feste, 
unbewegliche Ladefläche vorhanden sein. 

Abs. 2 (§ 25 Abs.1): 

Abs.3: 

Siehe die Bemerkungen zu Abs. 1. Das Ver­
laden von Gütern muß durch eine ausreichend 
große, sicher abschließbare Tür oder Ladeklappe 
in der Rückwand oder in einer Seitenwand mög­
lich sein. Der Aufbau soll bis nahezu an das 
hintere Ende eine an'nähernd gleiche Höhe auf­
weIsen. 

Zu § 89. 
(§ 73) 

Zu § 90. 

Abs. 1 (§ 74 Abs. 1, § 59 Abs. 1 KFV. f955): 

Die Art der Einteilung der Zugmaschinen in 
drei Klassen wurde aus der Kraftfa:hrverordnung 
1955 nunmehr als grundlegende Bestimmung in , 
das Gesetz selbst aufgenommen. 

Abs. 2 (§ 59 Abs. 2 KFV. 1955): 

Abs. 3 (§ 59 Abs. 3 KFV. 1955): 

Abs. 4 (§ 74 Abi. 2): 
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Zu § 91. 
(§ 75) 

·Abs. 1: 

Diese allgemeine Vorschrift bezieht sim auf 
den Bau aller Kraftwagen und Anhänger, die 
ausschließlim oder vorwiegend zur Beförderung 
gefährlimer Güter bestimmt sind. 

Abs. 2 (§ 76' Abs. 1):' 

Die Verordnungsermächtigung bezieht sim auf 
Kraftfahrzeuge und Anhänger zur B.eförderung 
gefährlimer entzündbarer Flüssigkeiten und für 
den. Verkehr mit solchen Fahrzeugen. Sie bildet 
die Grundlage für eine "Tankwagenverordnung". 

Abs. 3 (§ 76 Abs. 2): 

Durch diese Verordnungsermämtigung kÖnnen 
nähere Bestimmungen für die Beförderung von 
Flüssiggas, aber aum von allen anderen gefähr-
limen Gütern erlassen werden. ' 

Abs. 4 (§ 86 Abs. 1 3. Satz): 

Zu § 93. 
(§ 77) . 

Zu § 94. 
(§ 78) 

Zu § 95. (,) 

Für Sonderkraftfahrzeuge, das sind vor allem 
Einachszugmaschinen, gelten die Bestimmungen 
des Kraftfahrgesetzes' nur sinngemäß (§ 1 Abs.3). 
Werden diese Einachszugmaschinen mit anderen 
Fahrzeugen zu einem einzigen Fahrzeug ver­
bunden, so sind sie gemäß § 28 Abs. 5 zu ge­
nehmigen, jedoch dürfen auf Grund der vor­
liegenden Verordnungsermächtigung Erleichte­
rungen hinsichtlich des Baues und der Ausrüstung 
festgesetzt werden. 

Zu § 96. 
Abs, 1: 

Kraftfahrzeuge, die eine Geschwindigkeit von 
10 km/h nicht überschreiten können, sind von 
den übrigen Bestimmungen des Kraftfahrgesetzes 
ausgenommen. Sie dürfen keinen übermäßigen 
Lärm verursamen. 

Type, bei ausländischen Erzeugern . durch: den 
Bevollmächtigten, ausgestellt wird. Diese BesChei­
nigung entspricht dem Typenschein für andere 
Kraftfahrzeuge. 

Abs. 6 (§1 Abs. 5): 

Zu § 97. 

Die im § 1 Abs. 2 lit. d angeführten Kraft­
fahrzeuge und Anhänger des Bundes, die im 
Bereich des Bundesheeres verwendet werden und 
durch Bewaffnung, Panzerung oder sonstige 
Vorrimtungen für den unmittelbaren Kampf­
einsatz besonders gebaut und ausgerüstet sind, 
werden von den Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes.im allgemeinen ausgenommen; es können 
jedoch auf Grund der vorliegenden Verordnungs­
ermächtigung die Bedingungen festgesetzt werden, 
unter denen sie auf Straßen mit öffentlichem 
Verkehr verwendet werden dürfen. 

Zum X. ABSCHNITT. 

Zu § 98. 

Abs. 1 (§ 80 Abs. 1): 

Die hier durch Verordnung festzusetzenden 
Gesmwindigkeiten ergeben sich aus' dem Wesen 
und der Art der Kraftfahrzeuge und sind sohin 
im Gegensatz zu der in der StVO. 1960 fest­
gesetzten Geschwindigkeit von 50 km/h im 
Ortsgebiet Angelegenheiten des Kraftfahrwesens. 
Der Nationalrat hat bei der Behandlung des 
Kraftfahrg.esetzes 1955 für Viehtransporte eine 
Gesmwindigkeit von 40 kmlh festgesetzt. Nun­
mehr soll diese Geschwindigkeit auf- 50 km/h 
erhöht werden, damit mit solmen Transporten 

. aum die Autobahn benützt werden kann. 

Abs. 2: 

Die Kraftfahrzeugindustrie hat wiederholt An-
suchen gestellt, mit neu erzeugten Lastkraftwagen 

I 
oder Omnibussen zur Erprobung der Dauer­
geschwindigkeit dieser oft für das Ausland be­
stimmten Fahrzeuge die allgemein festgesetzten 
Geschwindigkeitsgrenzen überschreiten zu dürfen. 
Diesen Ansuchen konnte mangels einer Aus­
nahmemöglichkeit nimt entsprochen werden. 

Zu § 99. 

Abs. 2: Abs. 1 (§ 83 Abs.l 1. Satz, § 7 Abs. 3 HKFG. 

Auch für die Fahrzeuge nach Abs. 1 ist die 1958): . 
höchstzulässige Stärke des Betriebsgeräusches Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind 
durm Verordnung festzusetzen. weitgehend den internationalen Vereinbarungen 

zur Vereinheitlimung der europäischen Verkehrs-
Abs. 3 (§ 1 Abs~ 5): vorschriften angepaßt. Di6 allgemeinen Bestim­

mungen, daß Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu 
Abs. 4: beleumten sind und daß die Beleumtung des 

Für die Fahrzeuge nach Abs. 1 ist eme Be- Fahrzeuges unterbleiben darf, wenn es stillsteht 
scheinigung vorgesehen, die vom Erzeuger der und die sonstige Beleuchtung ausreicht, um es 
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aus einer Entfernung von 50 m zu erkennen, ist 
im § 60 Abs. 3 StVO. 1960 enthalten. Grundsätz­
lich sollen die' Scheinwerfer und Leuchten ein­
zuschalten sein, die das Fahrzeug anderen 
Straßenbenützern erkennbar machen und die 
Straße entsprechend beleuchten; ob 'die Straße 
dadurch "ausreichend" beleudltet ist, wird 
wesentlich von der Fahrgeschwindigkeit ab­
hängen, aber auch von der individuellen Seh­
fähigkeit des Lenkers bei Nacht und· anderen 
Umständen, wie zum Beispiel von Leiteinrich­
tungen, von anderen voranfahrenden Fahrzeugen 
oder von der Art des Abblendlichtes der Schein­
werfer des Fahrzeuges. 

Abs. 2 (§ 83 Abs. 1 2. Satz): 

Abs~ 3 (§ 83 Abs. 1 letzter Satz): 

Im Ortsgebiet soll Fernlicht grundsätzlich nicht 
verwendet werden dürfen; nach den schon er­
wähnten internationalen Vereinbarungen soll 
jedoch außer in den in Abs. 4 lit. c bis f an­
geführten Fällen Fernlicht im Ortsgebiet zulässig 
sein, wenn die Straße nicht oder unzureichend 
beleuchtet ist und andere Straßenbenützer nicht 
geblendet werden. Abblendlicht soll im Orts­
gebiet stets' zulässig sein, Stadtlicht nur, wenn 

. die Straßerubeleuchtung ausreicht. 

Abs. 4 (§ 83 Abs. 1 3.,5. und 6. Satz): 

Auf Freilandstraßen soll während der Dunkel­
heit Stadtlicht nicht zulässig sein. Bei Dämmerung 
soll der Lenker des Fahrzeuges' im Sinne des 
Abs. 1 auch Stadtlicht verwenden dürfen. Fern­
li~ht soll nunmehr auch in geringer Entfernung 
hmter Kraftfahrzeugen, die nicht überholt 
werden, unzulässig sein, sowie auch bei der Be­
gegnung mit Schiffen auf einem Wasserweg, der 
unmittelbar neben der Straße verläuft, wie zum 
Beispiel bei der Stein-Emmersdorfer Bundesstraße 
in der Wachau. 

Ahs.5: 

Bei sichtbehinderndem Nebel oder Schneefall 
sollen während der Dämmerung und bei Dunkel­
heit abgeblendete Scheinwerfer zu verwenden sein 
oder an ihre Stelle Nebelscheinwerfer. Auch die 
zusätzliche Verwendung von Nebelscheinwerfern 
soll zulässig sein. Bei Tag und starkem Nebel 
soll auch Fernlicht zulässig sein, da Versuche 
ergeben haben, daß Fernlicht besser gesehen wird 
und weder eine Blendwirkung noch die bei 
Nacht entstehende "weiße Wand" verursacht 
wird. Nebelscheinwerfer sollen außer bei sicht­
behinderndem Nebel oder Schneefall auch auf 
engen und kurven reichen Strecken verwendet 
werden dürfen, wo sie zur besseren Ausleuchtung 
der Kurven sehr zwedimäßig sind. 

Abs.6: 

Die Einschränkung der Parkleuchten auf das 
Ortsgebiet und auf Kraftfahrzeuge ohne An­
hänger entspricht gleichfalls internationalen 
Ver;einbarung.en. 

Zu § 100. 

(§ 81 Abs.l 2. Satz): 

Optische Warnzeichen sollen bei Kraftwagen 
nur mit zwei symmetrisch liegenden Schein­
werfern gegeben werden dürfen, damit der Ein­
druck eines Blinkens zum Zwedie der Anzeige 
der Fahrtrichtungsänderung vermieden wird. Wo 
die Verwendung des Fernlichtes verboten ist, 
darf auch nicht mit Fernlicht geblinkt werden. 

Zu § 101. 

Abs. 1 (§ 84 Abs. 1 1. und 2. Satz, § 67 Abs. 1 
bis 3 der KFv. 1955): 

Die allgemeinen Bestimmungen über die Be­
ladung sind im § 61 der StVO. 1960 enthalten. 
Während hinsichtlich der höchsten zulässigen 
Gesamtgewichte, der höchsten zulässigen Achs­
lasten und der größten Breite eines .Kraftfahr­
zeuges oder Anhängers die für dieses Fahrzeug 
festgesetzten Werte nicht überschritten werden 
dürfen, soll hinsichtlich der Höhe des Fahrzeuges 
samt 'der Ladung die durch Verordnung allgemein 

) festgesetzte Höch%tgrenze für die größte Höhe 
von Fahrzeug,en maßgebend sein. Die für Boots­
anhänger vorgesehene Ausnahme ist deshalb not­
wendig, weil diese oft so gebaut sind, daß die mit 
ihnen beförderten Boote ihre größte Breite über­
schreiten. Die grundsätzliche Bestimmung, daß 
durch die Beladung die Länge des Fahrzeuges um 
nidlt mehr als eil} Viertel der Länge des Fahr­
zeuges überschritten werden darf, wurde in das 
Gesetz selbst aufgenoDupen. 

Abs. 2 (§ 67 Abs. 2 KFV. 1955): 

Die Verordnungsermächtigung für die Art der 
Kennzeichnung der äußersten Punkt,e der Ladung 
wurde hier aufgenommen. Die auf Grund des 
§ 67 Abs. 2 KFV. 1955 verwendeten Tafeln mit 
rotem Rand aus rückstrahlendem Material 
haben sich sehr bewährt und sollen beibehalten 
werden. 

Abs. 3 (§ 67 Abs. 2 KFV. 1955): 

Die grundsätzliroen Bestimmungen; was als 
Langgutfuhr zu gelten hat, wurde in das Gesetz 
selbst übernommen, wobei die derzeit geltende 
Länge von 13 m auf 14 m geändert wurde. 

Abs. 4 (§ 84 Abs. 1 2. Satz): . 

Abs. 5 (§ 84 Abs.l 4. bis 6. Satz): 

. Wenn keine überschreitung des höchsten 
zulässigen Gesamtgewichtes oder der höchsten 

98 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)92 von 100

www.parlament.gv.at



98 der Beilagen 93 

zulässigen Achslasten festgestellt worden ist, so daß der Motor weiterläuft, auch wenn sich der 
fallen die Kosten des Wägens unter den Begriff Lenker von seinem Fahrz,eug entfernt. Die Be­
des Amtsaufwandes der Behörde im Sinne des stimmung:en, daß der Lenker dafür zu sorgen 
§ 1 lit. c des Finanzausgleichsgeset21es 1959, BGBL hat, daß sein Fahrzeug von Unbefugten nicht 
Nr. 97, der, im Rahmen der mittelbaren Bundes- in Bewegung gesetzt werden kann, ist im § 23 
verwaltung, von den Ländern zu tragen ist. Nur lAbs. 5 der StVO. 1960 enthalten, hat sich jedoch 
wenn die Amtshandlung im ördichen Wirkungs- nur bei Kraftfahrzeugen für anwendbar erwiesen. 
bereich einer Bundespolizeibehörde durch deren Diese Bestimmung wird daher aus der StVO. 
Organe vorgenommen wird, fallen diese Kosten 1960 eliminiert und hier ars Sondervorsd1rift für 
dem Bund zur Last. Kraftfahrzeuglenker aufgenommen. 

Abs. 6 (§ 7 Abs. 2 des HKFG. 1958). 

Zu § 102. 

Abs. 1 (§ 85 Abs. 1 1. Satz): 

Allgemeine Vorschriften über das Lenken _:von 
Fahrzeugen sinnd in der StVO. 1960 (zum Bei­
spiel § 5 und § 58) enthalten. Die Bestimmung, 
wonach ein Kraftfahrzeuglenker verpflichtet ist, 
bevor er ein Kraftfahrzeug in Betrieb nimmt, 
sich davon zu überzeugen, daß Fahrzeug und 
Beladung den Vorschriften -entsprechen, wurde 
insofern eingeschränkt, als diese überprüfung 
nur so weit zu gehen hat, als sie zumutbar ist. 
Jedenfalls zumutbar sind die Kontrolle der Be­
leuchtungseinrichtungen, der Fahrti-ichtungs­
anzeiger und des Bremslichtes. Auch eine Probe­
bremsung wird dem Lenker zug,emutet werden 
können. Die Pflicht. zum Mitführen von Ver­
bandzeug trifft den Lenker, der Zulassungs-
besitzer hat es bereitzustellen. -

Abs. 2 (§ 83 Abs. 2 und § 7 Abs. 3 des HKFG. 
1958):. 

Abs. 3 (§ 61 Abs.6): 

Die im Kraftfahrgesetz 1955 bei den Bestim­
mungen über den Führerschein enthaltenen 
Vorschriften über das Vertrautsein mit den 
Betätigungsvorrichtungen eines Fahrzeuges 
wurden aus rechtssystematischen Gründen in den 
Paragraphen über die Pflichten des Fahrzeug­
lenkers aufgenommen. 

Abs. 4 (§ 85 Ans. 3): 

Di,ese Bestimmung wurde auch auf Anhänger 
ausgedehnt. 

Abs. 5 (§ 85 Abs.4): 

In diesem Absatz sind alle Dokumente an­
gegeben, die der Lenker eines Fahrzeuges mit­
zuführen hat, mit Ausnahme derjenigen, bei 
denen es sich erst aus Ausnahmegenehmigungen 
oder sonstigen Beschei:den ergibt, ob sie bei allen 
Fahrten mitzuführ-en sind. 

Abs. 6 (§ 85 Abs.6): 

Bei Fahrzeugen, bei denen die Kühlanlage 
durch den Motor des Kraftfahrzeuges in Betrieb 
gehalten wird, muß es hingenommen werden, 

Abs. 7 (§ 85 Abs.5): 

Di,e Bestimmungen über' das Verhalten nach 
Verkehrsunfällen sind in § 4 der StVO. 1960 
enthalten. Die Bestimmung über die Meldung 
an den Zulassungsbesitzer mußte jedoch in den 
Kraftfahrvorschriften verbleiben, weil sie im 
Zusammenhang mit den Verpflichtungen des 
Zulassungsbesitzers aus dem Kraftfahrzeug­
Haftpflichtversicherungsvertrag steht. 

Abs. 8 (§ 85 Abs. 2 3. Satz): 

Abs. 9 (§ 85 Abs. 7): --

Da Schnee- und Matschreifen auch als Gleit­
schutzvorrichtungen (§ 7) gelten, mußten sie von 
dem Verbot der Verwendung auf Straßen mit 
nicht entsprechendem Schnee- oder Eisbelag :ms­
genommen werden. 

Zu § 103. 

Abs. 1 (§ 86 Abs.1 1. und 2. Satz): 

. Die im Kraftfahrgesetz 1955 enthaltene Ver­
pflichtung des Zulassungsbesitzers, dafür zu 
sorgen, daß Verbandzeug mitgeführt wird, 
wurde dahin abgeändert, daß der Zulassungs­
besitzer verpflichtet ist, Verbandzeug bereit­
zustellen. 

Abs. 2 (§ 86 Abs. 2): _ 

Abs. 3 (§ 86 Abs.3): 

Diese Bestimmung, die den Schutz der Arbeit­
nehmer betrifft, wurde vom Nationalrat bei den 
Beratungen, .des Kraftfahrgesetzes 1955 neu 
gefaßt. Sie wird dahingehend abgeändert, daß 
'die Verpflichtung zur Beistellung von Kälte- und 
Regenschutzkleidung nur dann gegeben ist, 
wenn es sich um Dienstnehmer handelt. Durch 
eine Verordrrungsermächtigung soll Näheres über 
das Ausmaß der Beanspruchung des Lenkers, 
bestimmt werden. 

Abs. 4: 

Der Zulassungsbesitzer hat dafür zu so~gen, 
daß die vorgeschriebenen Geschwindigkeits­
schreiber und Wegstreckenmesser vom Lenker 
nicht unbefugt in und außer Betrieb gesetzt 
werden können. 

Abs. 5 (§ 86 Abs. 4). 
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Zu § 104. 

Abs. 1 (§ 87 Abs. 1): 

Würde an einem Sattelkraftfahrzeug oder 
einem Gelenkkraftfahrzeug ein Anhänger mitge­
führt werden, so bestünde die Gefahr unzu­
reichender Spurfolge. 

Abs. 2 (§ 15, § 69 Abs. 3 KFV. 1955): 

Für die nunmehr auch im internationalen 
Verkehr üblichen Wohnanhänger mußte eine 
,Ausnahme von dem Grundsatz, daß Anhäng'er 
nicht breiter sein sollen als das Zugfahrzeug, 
geschaffen werden. 

Abs. 3 (§ 87 Abs. 4 und § 69 Abs. 6 KFV. 1955): 

Der Zuhssungsbesitzer des Kraftfahrzeuges 
hat für einen geeigneten Bremser zu sorgen, 
ebenso für eine Person, die geeignet ist, unab­
hängig vom ziehenden Fahrzeug zu lenkende 
Anhänger zu lenken. Die Verpflichtung, die 
Bremse bei Bedarf zu betätigeri, ist hier filr den 
Bremser festgelegt. 

Abs. 4 (§ 87 Abs.4): 

Abs. S (§ 69 Abs. 7 KFV. 1955): 

Die grundsätzlichen Bestimmungen 'jiber das 
Mitführen von Anhängern wurden in das Gesetz 
übernommen. 

Abs. 6 (§ 87 Abs.6): 

Abs. 7 (§ 87 Abs. 1 und § 70 Abs. 3 KFV.1955): 

Die Bestimmung, wonach nicht zum Verkehr 
zugelassene Möbelwagen, Wohnwagen, Bau­
maschinen u. dgl. mit Kraftfahrzeugen nur 
gezogen werden dürfen, wenn die Bewilligung 
des Landeshauptmannes vorliegt, indessen Ört­
lichem Wirkungsbereich sie verwendet werden 
sollen, wurde beibehalten. 

sein als das des abzuschleppenden". Einer An­
regung, den Begriff "wesentlich höher" zu präzi­
sieren, konnte nicht gefolgt werden, da eine Er­
schwerung des Abschleppens vermieden werden 
soll. Jedes "immobilisierte" Fahrzeug auf der 
Stra·ße bedeutet eine Gefahr, so daß allzu strenge 
Vorschriften für das Abschleppen sich für die 
Ver kehrssicher hei t ungünstig auswirken können. 

Abs. 3 (§ 88 Abs. 1 vorletzter Satz): 

Nach den geltenden Vorschriften darf die Len~ 
,kung des abzuschleppenden Fahrzeuges nur einer 
mit der Handhabung der Lenkung und der 
Bremsvorrichtungen vertrauten Person über­
lassen werden. Diese Vorschrift wurde insoweit 
verschärft, als ein Mindestalter von 16 Jahren 
festgelegt wurde. Der Anregung, auch für das 
Lenken des abzuschleppenden Fahrzeuges einen 
Führerschein zu verlangen, wurde aus den zum 
Abs. 2 angeführten Gründen nicht gefolgt. 

Abs. 4 (§ 88 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs.5: 

Das gleichzeitige Abschleppen mehrerer Kraft­
fahrzeuge muß schon deswegen als unzulässig er~ 
klärt werden, weil eine BeobaChtung des zweiten 
gezogenen Fahrzeuges durch den· Lenker des 
ziehenden Fahrzeuges kaum möglich ist. 

Abs.6: 

Die Bestimmungen über das Schieben wurden 
in ähnlicher Weise g,efaßt, wie die des am 1. Feb­
ruar 1963 in Kraft getretenen Schweizer Straßen­
verkehrsgesetzes (Art. 71). 

Zu § 106. 

Abs. 1 (§ 84 Abs. 3): 

Abs.2: 

Auf der Ladeflä·che von Lastkraftwagen, Zug-
Abs. 8 (§ 87 Abs. 1): maschinen' und Kombinationskraftwagen dürfen 

D · V d "ch . Personen nur befo.··rdert werden, wenn sie sich . Je eror nungserma tJgung sieht einerseits 
die näheren Bestimmungen für d<lS Mitführen sicher anhalten können und' durch die Ladung 
zugelal'!sener Anhänger vor, anderseits die Be- nicht gefährdet werden. Näheres hierüber wird 
dingungen, unter denen nichtzugelassene An- auf Grund der Verordnungsermächtigung nach 
hänger, Fuhrwerke und Nachläufer zur Stützung Abs. 7 festzulegen sein. 
der Ladung mit Kraftfahrzeugen gezogen 
werden dürfen. Abs. 3 (§ 84 Abs. 2, § 89 Abs. 1): 

Zu § 105. 

Abs. 1 (§ 88 Abs. 1 1. und 2. Satz): 

Abs. 2 (§ 88 Abs. 1 3. Satz): 

Beim Abschleppen eines Fahrzeuges, das nicht 
gebremst werden kann, muß das Gesamtgewicht 
des abschleppenden Fahrzeuges "wesentlich höher 

Abs. 4 (§ 84 Abs. 3): 

Auf Motorrädern und Motorfahrrädern 'darf 
nur eine weitere Person mitgeführt werden, 
Kinder unter zehn Jahren dürfen auf Motor­
rädern nicht mitgeführt werden; auf Motorfahr­
lädern müssen für das Mitführen von Kindern 
unter acht Jahren für diese geeignete Sitze vor­
handen sein. 

:--
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Abs. 5 (§ 89 Abs. 1): 

Abs. 6 und 7 (§ 89 Abs. 2): 

Durch Verordnung werden wie bisher die 
näheren Bestimmungen festzulegen sein, unter 
denen Personen in Kraftwagen und Anhänge'rn 
befördert werden dürfen. Eine Bestimmung, wo­
nach das Mitführen yon Personen auf nicht zu­
gelassenen Anhängern grundsätzlich verboten 
wäre, ist im Gesetz nicht enthalten. 

Abs. 8 (§ 7 Abs. 1 des HKFG. 1958): 

Zu § 107. 

Abs. 1 (§ 90, § 7 Abs. 2 des HKFG. 1958): , . 

Die Bestimmungen über Ausnahmen für Ein­
satzfahrzeuge sind den Bestimmungen des § 26 
Abs. 1 der St VO. 1960 angepaßt. . 

Abs. 2:' 

Die im Abs. gewährten Ausnahmen müssen 
auch bei übungen Anwendung finden. 

Abs.3: 

Mit Feuerwehrfahrzeugen soll die zum Ort 
der Hilfeleistung beförderte Mannschaft auch auf 
der Rückfahrt befördert werden können. 

Zum XI. ABSCHNITT. 

ZU § 108. 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 1, § 96 Abs. 1, § 97 Abs. 1): 

Auch das gewerbsmäßige Weitel'bilden yon 
Inhabern einer Lenkerberechtigung und das Ab­
halten der vom Nationalrat in seiner Ent­
schließung vom 6. Juli 1960 geforderten Ver­
kehrsfortbildungskurse für solche Personen soll 
nur im Rahmen einer Fahrschule zulässig sein. 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 3 2. Satz, § 95, § 99 Abs. 2): 

Es wird nunmehr einheitlich festgelegt, daß 
die Ausbildung nur zulässig ist, wenn das für die 
angestrebte Lenkerberechtigung ·erforderliche 
Mindestalter in spätestens drei Monaten erreicht 
wird, 

Abs. 3 (§ 94 Abs. 1): 

Da das Mindestalter für eine FahrschulbewilH­
gung mit 24 Jahren festgesetzt wurde, soll die 
Fahrschu~bewilligung nach dem Tode' des In­
habers für Nach~ommen ersten Grades bis zur 
Vollendung des 24. Lebensjahres gelten. 

Zu § 109. 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 2): 

Wie bereits oben ausgeführt, kann ,eine Fahr­
schul bewilligung erteilt werden; wenn der Be­
wef'ber das 24. Lebensjahr v911endet hat. Von 
der Voraussetzung der österreichischen Staats­
bürgerschaft wurde im Hinblick auf die Inte­
grationsbestrebungen Abstand genommen. Die 
vorgeschriebene Glaubhaftmachung, mindestens 
drei Jahre lang als Fahrschullehrer die für die 
Ausbildung von Lenkern erforderliche Erfahrung 
erworhen zu haben, soll bei Akademikern auf 
ein Jahr verkürzt werden. 

Abs. 2(§ 92 Abs. 2 Iit. b): 

Abs. 3 (§ 98 Abs. 3): 

Für die Ausdehnung einer Fahrschu1bewilli­
gung ,ist eine Nachsicht vom Nachweis. der er­
forderlichen . Lenkerberechtigung zu erteilen, 
wenn anzunehmen ist, daß eine ausr,eichende 
fachliche Befähigung gegeben ist. 

Abs. 4 (§ 92 Abs. 2 Iit. d): 

Die erforderlichen Erfahrungen nach A·bs. 1 
lit. h können auch als Ausbildner in einer land­
wirtschaftlichen Lehr- oder Versuchsanstalt oder 
als Ausbildner von Bediensteten der Dienststellen 
des Bundes usw. und als Ausbildner im Bundes­
heer erworben werden. 

Abs. 5 (§ 94 Abs. 2). 

Zu § 110, 

Abs. 1 (§ 93 Abs. 1 und 2): 

Abs.2: 

Bei der ·BewerbUiIlg eines hinterbliebenen Ehe­
gatten oder eines Nachkommens ersten Grades 
ist die Voqussetzung des Bedarfes nicht gegeben .. 

Abs. 3 (§ 96 Ahs. 1). 

Zu § 111. 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 21it. a, § 93 Abs. 1 2. Satz, 
§ 100): 

Die gesetzliche Interessenvertretung ist nur 
hinsichtlich des Bedarfes zu hören und hat das 
Berufungsrecht, wenn ,entgegen ihrer Stellung­
nahme die Fahrschulhewilligung erteilt wurde. 

Abs. 2 (§ 92 Abs.2 lit. a, § 72 Abs.l KFV.1955): 

Abs. 3 (§ 93 Abs. 2): 

Der Standort muß durch Straße und Haus, 
wo die Fahrschule bet~ieben werden soll, fest­
gelegt sein. 

Abs. 4 (§ 96 Ahs. 1). 
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Zu § 112. 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 2 Iit. a, § 72 Abs. 1 3. Satz und 
Abs. 4 der KFV. 1955): 

Abs. 2 (§ 73 Abs. 1 und Abs. 2 letzter Satz 
KFV.1955): 

Der Prüfungswerber soll wie bisher durch 

nenden nicht in Verkehrsverhältnisse bringen 
darf, denen dieser nicht gewachs.en ist, "auch auf 
Personen anzuwenden ist, die im Dienst einer 
Fahrschule stehen". Nunmehr ist eine analoge 
Vo~schrift für jede Art der Ausbildung von Len­
kern vorgesehen. 

einen Vortrag seine pädagogis.che Fähigkeiten zu Abs. 5 (§ 96 Abs. 2): 
erweisen haben. 

Abs.3 (§ 74 KFV. 1955): 

Abs. 4 (§ 72 Abs. 1 und Abs. 2 KFV. 1955): 

Abs. 5 (§ 92 Abs. 2 lit. a): 

Zu § 113. 

Auch für den Fahrschulkurs müssen entspre­
chende Räume und Lehrmittel zur Verfügung 
stehen. 

Abs. 6 (§ 96 Abs. 2 1. Satz, § 100): 

Abs. 7 (§ 99 Abs. 1): 

Zu § 116. 
Abs. 1 (§ 97 Abs.l 2. Satz): 

Abs. 2 (§ 93 Abs. 2 2. Satz,§ 97 Abs. 1 
Satz): 

Abs. 1 (§ 92 Abs. 3 5. Satz, § 99 Abs. 2 und 3): 
letzter 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 3 5. Satz): 

Abs. 3 (§ 93 Abs. 2 3. bis 5. Satz): 

Abs. 4 (§ 97 Abs. 1): 

Die Frist, die abgewartet werden muß, ob 
di·e Knderung im Fahrschulbetri.eb vorläufig vorc 
genOl}1men werden darf, wurde auf drei Wochen 
erstreckt. 

Abs.5: 

Durch eine eigene Verordnungsermächtigung 
wird die Möglichkeit gegeben sein, die nähere 
Beschaffenheit der Schulfahrzeuge festzulegen. 

Zu § 114. 

Wenn ein dringender Bedarf nach einer Fahr­
schule besteht, soll die Bewilligung einer neuen 
Fahrschule durch eine bestehende, jedoch nicht 
betriebene nicht "gesperrt" werden können. 

Abs. 3: 

Im Kraftfahrgesetz 1955 ist die Androhung 
der Zurücknahme der Bewilligung zum Schul­
betrieb vorg·esehen. An Stelle dieser Androhung 
soll nunmehr ein zeitlich beschränktes Verbot 
treten, den Fahrschulbetrieb selbst zu führen .. 

Abs. 4: 

Die Fahrschüler sollen durch di·e Entziehung 
Abs. 1 (§ 92 Abs. 3 1. und 4. Satz): einer Fahrschulbewilligung nicht zu Schaden 
Abs. 2 (§ 92 Abs. 3 3. Satz, § 94 Abs. 2 2. und kommen. . 

3. Satz): 

Unter "eine längerdauemde 'Krankheit" wird Zu § 117. 
wohl eine Krankheit von mindestens drei Mo- Abs. 1 (§ 98 Abs. 1): .. 

. naten zu verstehen sein. 

Abs. 3 (§ 95 1. und 3. Satz): 

Abs. 4 (§ 95 4. und 5. Satz): 

Zu § 115. 

Abs. 1 (§ 97 Abs. 2 1. und 2. Satz): 

Abs .. 2 (§ 97 Abs. 2 3. und 4. Satz): 

Abs. 3 (§ 93 Abs. 2 6. Satz): . 

Abs. 4: . 

Der Verwaltunggserichtshof hat in seinem Er­
kenntnis vom 19. April 1961, Z. 1379/60, zum 
Ausdruck gebracht, daß die in § 101 Abs. 3 
des KFG. 1955 enthaltene Bestimmung, wonach 
der Lehrende dafür zu sorgen hat, daß der Ler­
nende die Verkehrsvorschriftengenau beachtet 
und er weit·ers durch rechtzeitiges Einwirken 
Unfällen vorzubeugen hat, wobei er den Ler-

Da für den Fahrschullehrer vorgeschrieben 
ist, daß er mindestens drei J ahr,eeine Lenker­
berechtigung besitzen muß, und das Mindest­
alter für eine Lenkerberechtigung im allgemeinen 
mit 18 Jahren festgelegt ist, erü6rigt es sich, 
ein Mindestalter für den Fahrschullehrer fest­
zulegen. 

Ahs.2 (§ 92 Ahs. 2 lit. b): 

Die auf Grund einer Befreiung von den Er~ 
fordernissen des V orliegens der schulmäßigen 
Ausbildung verliehene Fahrschullehrerberech­
tigunggilt nur für das Bundesland, dessen Lan­
deshauptmann sie erteillt hat. Diese Erteilung 
darf nur dann erfolgen, wenn ein Mangel an 
Fahrschullehrern besteht. Im Abs. 5 ist vor­
gesehen, daß der Wegfall des Mangels keine V or­
auss·etzung für die Entziehung .der Fahrschulleh­
rerberechtigung sein darf. 
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Abs. 3 (§ 92 Abs. 2 lit. a):' fen nunmehr ötIentlich Bedieru;tete, die zur Er-
Hier wird wie bisher besonderes Gewicht auf füllung ihrer dienstlichen Aufgaben Kraftfahr­

die pädagogische Eignung des Bewerbers zu legen zeuge lenken, aushilden. 
sem. 

Abs. 4 (§ 98 Abs. 3): 

Abs. 5 (§ 99 Abs. 2): 
(Siehe Ausführungen zu Abs. 3.) 

Abs. 6 (§ 98 Abs. 1 3. Satz): 

Der Betrieb einer Fahrschule soll nicht auf 
Probefahrschullehrer abgestellt sein. Es darf in 
jeder Fahrschule wohl ein Probefahrschullehrer 
durch eine Zeit von höchstens seChs Monaten 
beschäftigt werden. Die Verwendung von mehr 
als einem Probefahrschullehrer darf nur in Fahr­
schulen zulässi"g sein, die über eine entsprechende 
Anzahl von Fahrschullehrern verfügen. , 
Abs. 7:-

Dieser Absatz enthält die Verordnungsermäch­
tigung für die näheren Bestimmungen der vom 
Nationalrat in seiner Entschließung vom 6. Juli 
1960 geforderten Ausbildung der Fahrschul­
lehrer. 

Zu § 118. 

Abs. 1 (§ 98 Abs. 2): 

Für den Fahrlehrer. sind folg,ende Voraus­
setzungen erforderlich: Vertrauenswürdigkeit, 
fachEehe Befähigung (durch Prüfung zu erwei­
seri.) und Besitz einer Lenkerberechtigung durch 
mindestens drei Jahre sowie Glaubhaftmachung, 
Fahrzeuge tatsächlich ohne erhebliche Verstöße 
gelenkt. zu haben. 

Abs.2: 

Auch für Fahrlehrer können nähere Bestim­
mungen über die Ausbildung festgesetzt werden. 

Zu § 119. 

A:bs. 1 (§ 92 Abs. 4 1. Satz): 

Abs. 2 (§ 92 Abs. 4 4. Satz): 

Abs. 3 (§ 92 Abs. 5): 

Abs. 4 (§ 92 Abs. 4 2. Satz und Abs. 5): 

Abs. 5 (§ 92 Abs. 4 3. Satz und Abs. 5): 

Abs. 2 (§ 101 Abs. 2): 

Die Ausbildner sind vom Landeshauptmann 
zu genehmigen. Die Genehmigung gilt als er­
teilt, wenn sie nicht binnen 4 Wochen abge­
lehnt wurde. 

Abs. 3 (§ .101 Abs. 4): 

. Aüch bei diesen Schulfahrten dürfen grund­
sätzlich nur Kraftwagen verwendet werden, bei 
denen es möglich ist, vom Platz neben dem 
Lenkersitz auf die Fahrweise des Schülers hin­
reichend Einfluß ,zu nehmen. 

Abs.4: 

Der Ausbildner muß stets eine Bescheinigung 
iiber seme Bestellung mitführen. 

Abs. 5: 

Da in den §§ 64 Abs. 3 und 68 Abs. 1 ge­
wisse Erleichterungen für die Erteilung des 
Führerscheines D . vorgesehen sind, wenn die 
Omnibus lenker für den Stadtverkehr besonders 
ausgebildet sind, wurde eine Verordnungser­
mächtigung eingebaut, nach der die näheren Be­
stimmungen über diese Ausbildung festgelegt 
werden können. 

Abs.6: 
I 

Hier wurde auf die besondere Ausbildung der 
Kraftfahrzeuglenker in' den Landesfeuerwehr­
schulen Bedacht genommen. 

Zu § 121. 

Abs. 1 (§ 5 Abs. 1 des HKFG. 1958): " 
Auf Anregung des Bundesministeriums für 

Landesverteidigung soll nunmehr der Ausdruck 
Heeresfahrlenrer und Heeresfahrlehrerausweis 
verwendet werden. 

Abs. 2 und 3 (§ 5 Abs. 2 des HKF,G. 1958): 

Zu § 122. 

Abs. 1 (§ 101 Abs. 1 1. Satz): 

Auch Personen, die im Dienste einer Fahr­
schule stehen, sollen übungsfahrten durchfüh-

Zu § 120. ren dürfen. Es wurde mit Recht darauf hinge-
Abs. 1 (§ 101 Abs. 2): wiesen, daß es eine unbillige Härte sei, wenn 

ein Fahrschullehrer seine Frau nicht unentgelt-
Mit Rücksicht darauf, daß aus öffentlichen lich ausbilden dürfe .. 

Interessen v:on den Dienststellen des Bundes 
usw. nicht nur Berufskraftfahrer ausgebildet' Abs. 2 (§ 101 Abs. 1): 
werden, sondern, beispielsweise von den Bun-
despolizeibehörden alle Wachebeamten, wurde Abs. 3: 
die frühere Einschränkung "zur Heranbildung übungsfahrten, das sind unentgeltliche, nicht 
des Nachwuchses der Berufskraftfahrer" fallen- gewerbsmäßige Fahrten zur Ausbildung ein~5 
gelassen. Die Dienststellen des Bundes usw. dür- Lenkers, dürfen demjenigen, der sich um dIe 

/ 
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Ausbildung bewirbt, innerhalb eines Jahres nur 
dreimal für bestirnmte, im Bewilligungsbescheid 
nament1i~ angeführte Personen erteilt werden. 

Abs.4 (§ 101 Abs. 1 letzter Satz): 

Abs. 5 (§ 101 Abs. 4): 

Die Verwendung der Tafel mit ,der Aufsdu·ift 
"übungsfahrt" ist nur bei' übungsfahrten zu­
lässig. Für übungsfahrten dürfen nur geeignete 

. Fahrzeuge verwendet werden, bei denen die 
Hilfsbremse und eine Vorrichtung zum Abstellen 
des Motors (Zündschloß) v6m Platz des Lehren­
den aus leicht erreicht werden können. 

Zum XII. ABSCHNITT. 

Zu § 123. 

(§ 102 Abs. 1): 

Der § 102 Abs. 1 des KFG. 1955 bestimmt 
auch, daß der Bezirksverwaltungsbehörde (Bun­
despolizeibehörde) die Bestellung eines Kolle­
giums von Sachverständigen, der Führerschein­
entziehungskommission, zur Abga,be von Gut­
achten über die Ergebnisse von Verfahren zur 
Entziehung ~ines Führerscheines obliegt. Diese 
Bestimmung wurde nicht übernommen, weil die 
Umstände, unter denen eine Bestellung einer 
Führerscheinentziehungskommission zweckmäßig 
war, weggefallen sind. Diese Kommission, die 
durch die inzwischen eingetretene grundlegend~ 
Änderung der Verhältnisse nicht mehr erforder­
lich ist, wird darüber hinaus auch im Bereich der 
Verwaltung abgelehnt. Nach der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes müßte jedes Gutachten 
der Führerscheinentziehungskommission der Par­
tei zum Zwecke des Parteiengehöres vorgehalten 
werden, sodaß untragbare Verzögerungen des 
Verfahrens entstehen wÜ·rden. 

Zu § 124. 

Abs. 1 (§ 102 Abs. 3 1. Satz): 

(Siehe auch Bemerkungen zu § 29.) -

andere Sachverständige weder ein Weisung~recht 
noch ein Würdigungsrecht ausüben, da dies nur 
der Behörde zukommt und die Sachverständigen 
nur insolange als solche gelten können, als sie 
ihr Gutachten ungebunden und unbeeinflußt ab­
gehen können. Die derzeitige faktische Rolle des 
Vorsitzenden besteht darin, als Sachverständiger 
zwei bis drei andere Sachverständige aus der 
29 Mitglieder umfassenden Kommiss~on zur Be­
gutachtungeines Falles heranzuziehen und mit 
ihnen einen Senat zu bilden, ohne jedoch ab­
stimmen oder Beschlüsse fassen zu können. NUn­
mehr soll die Behörde aus einer festgesetzten 
Sachverständigenliste nach Bedarf' Sachv,erstän­
dige heranzuziehen und ihre Gutachten zu wür­
digen hahen. In Anbetracht der bereits zu § 29 
erwähnten Personalunion würde sich dadurch in 
der Praxis äußerlich 'nichts äri4ern, der faktische 
Vorgang aber seine' rechtliche Grundlage finden. 

Abs. 2 (§ 103 Abs. 1): 

Zu den bisherigen Voraussetzungen für die 
Bestellung soll bei öffentlich Bediensteten noch 
die ausdrückliche Zustimmung der Dienst­
behörde gefordert. werden, und zwar sowohl 
hinsichtlich des A.usmaßes als auch der Zeit der 
Verwendung. Weiters soll der bleibende Vor­
rang der Aufgaben des Sachverständigen bei 
seiner Dienststelle vor seiner Gutachtertätigkeit 
gewahrt bleiben. 

Zu § 125.· 

Abs. 1 (§ 102 Abs. 2 lit. a, § 104): 

Hier gilt in Anbetracht der zu § 31 Abs. 3 
angeführten Personalunion in allen Ländern das 
gleiche wie Zu § 124. 

Abs. 2 (§ 104 Abs. 1): 

(Siehe Bemerkung zu § 124 Ahs. 2.) 

Zu § 126 .. 

§ 102 Abs. 3 1. Satz des KFG. 1955 bestimmt: Abs. 1 (§ 102 Abs. 2 Ut. b): 
"Dem Bundesministerium für Handel und 

Wiederaufbau obliegt außer den ihm nach die­
sem Bundesgesetz sonst noch zufallenden Auf.; 
gaben die Bestellung eines l\.-ollegiums von 
Sachverständigen, der Typenprüfungskommis­
sion ... " § 103 Abs. 2 2. Satz des KFG. 1955 be­
stimmt: "Aus dem Kreis der im Albs. 1 Z. 1 ge­
nannten Sachverständig.en hat das Bundesmini­
sterium für Handel und Wiederaufbau den Vor­
sitzenden der Typenprüfungskommission zu be­
stellen." Diese Kommission hat jedoch keinerlei 
rechtliche Befugnisse, da sie nicht als Ko.Jlegial­
behörde Entscheidungen trifft und dem Vor­
sitzenden auch keine Befugnisse übertragen sind. 
Ein Sachverständiger kann auch als solcher über 

Hier gilt das gleiche wie zu § 124 und § 125 
hirisichtlich des Verhältnisses von Behörde und 
Lenkerprüfungskommission. Welche· Sachver­
ständigen die Behörde heranzuziehen haben 
wird,ergibt sich aus den organisatoris,chen Um­
ständen und Erfordernis'Sen, denen nach Bedarf 
durch entsprechende Weisungen des Landes­
hauptmannes Rechnung getragen werden kann. 

. In dieser Weise kann auch die derzeitige Praxis 
äußerlich gesehen bestehen bleiben und erhält 
nur ihre rechtliche Grundlage. 

Abs. 2 und 3 (§ 105 Abs. 1): 

(Siehe auch Bemerkung zu § 124 Abs. 2.) 
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Zu § 127. 

Abs. 1 (§ 102 Abs. 2 lit. c): 

Abs. 2 bis 3 (§ 106): 

(Siehe auch die Bemerkungen zu § 124 Abs. 2.) 

Zu § 128. 

Die Aufhebung der Bestellung der Sachver­
ständigen soll vorgesehen sein, wenn die V or­
aussetzungen nicht mehr gegeben sind, insbeson­
!fere auch, wenn die Dienstbehörde ihre Zustim­
mung zurückzieht. 

Zu § 129. 

Die Bestimmungen des § 107 des KFG. 1955 
haben seit ihrem Inkrafttreten zu unüberbrück­
baren Schwierigkeiten geführt, da die Kompli­
ziertheit der Verrechnung und die rechtlichen 
Auswirkungen von den zuständigen Behörden 
nicht überblickt werden konnten. Das hat in 
den Ländern zu verschiedenen, meist unrichl­
tigen Auslegungen und -verwirrenden Verein­
fachungsv,ersuchen geführt und eine allseitsbe­
klagte Belastung der Verwaltung zur Folge ge­
habt. Nunmehr sollen die den Sachverständigen 
zu leistenden Vergütung,en auf eine entspre­
chende Rechtsgrundlage gestellt werden und der 
Verrechnungsvorgang auf das unerläßliche Aus­
maß vereinfacht werden. 

Abs. 1 (§ 107 1. Satz): 

Im § 107 1. Satz des KFG. 1955 wird be­
stimmt: ." 

"Den Mitgliedern der im § 102 aufgezählten 
Kommission und den Ärzten, die gemäß § 58 
Abs. 2 zur Abgabe von Gutacht'en herangezogen 
werden, gebühren, soweit diese Sachverstän­
digen nicht dem Personalstand einer Gebiets­
körperlSchaft angehören, für ihr,e Gutachtertätig­
kei,t die in der Anlage angeführten Vetgü­
tungen." Nunmehr soll bestimmt' werden, daß 

. allen gemäß §§ 124 bis 127 bestellten Sachver­
ständigen und allen Ärzten, die nicht amtliche 
Sachverständige sind, sowi,e auch vom Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau zur 
l3egutachtung ermächtigten Vereinen eine Ver­
gütung fürZeitversäumnis, Mühewaltung und 
Aufwand gebührt; Sachverständigen, die dem 
Personalstand einer Gebietskörperschaft ange­
hören, gebührt jedoch keine Vergütung für Zeit­
versäumni,s, da sie als Gehaltsh~zieher durch die 
Zeitversäumnis keinen Verlust erleiden. 

Abs. 2 (§ 107 2. Satz): 

zufließen, flüssi'ggemacht." Nunmehr soll die 
Gebietskörperschaft, der die einholende Behörde 
angehört, die Vergütung zu leisten und durch 
diese Behörde auszuzahlen haben. 

§ 107 3. Satz des KFG. 1955 bestimmt ferner, 
"ob und inwieweit den vorerwähnten Sachver­
ständigen, die dem Personalstand einer Gebiets­
körperschaft angehören, für ihre Gutaehtertätig­
keit eine Vergütung gebührt, richtet sich nach 
den dienstr~cht1ichen Vorschriften über die Zu­
erkennung von Nebengebüllren". Da es sich bei 
zahlreichen Sachverständigen um Landesbeamte 
handelt, über deren Bezüge nicht in einem Bun­
desgesetz· Bestimmungen enthalten sein können, 
kann diese Bestimmung aus .verfassungsrecht­
lichen Gründen nicht übernommen werden. 'Da 
sie jedoch materiell nur einen Hinweis auf an­
dere, ohnehin anwendbare Bestimmungen dar­
stellen, ist sie auch nicht erforderlich. Demnach 
erhalte~ die amtlichen Sachverständigen die in 
Abs. 1 angeführte Vergütung als Mehrdienst­
leistungszulage, während die im Verz'eichnis ent­
haltenen öffentlich Bedienstet,en ihre Vergütung 
als Gebühr für Nebentätigkeit erhalten. 

Abs. 3 (§ 107 4. Satz): 

Im § 107 4. Satz des KFG. 1955 wird be­
stimmt: 

"Die Gebietskörperschaften, denen die Verwal­
tungs~bgaben in Angelegen.~eiten des Kraftfahr­
wesens zufließen, haben den Gebietskörper-. 
schaften, deren Personalstand ,die Sachverstän­
digen angehören, für die Gutachtertätigkeit 
dieser Sachversdnd~gen und' den damit verbun­
denen Amtsaufwand nach Maßgabe der Bestim­
mung'en der Anlage eine als Einnahme der Ge­
bietskörperschaft zu behandeln<te Vergütung zu 
leisten. Die Vergütung gebührt auch dann, wenn 
der ihrem Personalstand angehörende Bedien­
stete selbst keine oder eine . niedrigere Neben­
gebühr erhält, als den Vergütungssätzen der An­
lage entspricht." Diese sachlich nicht begründete 
und die größten Verrechnungskomplikationen 
verursachende Bestimmung soll nunmehr auf das 
entsprechende Maß vereinfacht werden: Die Ge­
bietskörperschaft, die den Amtsaufwand der das 
Gutachten ,einholenden Behörde zu tragen hat, 
soll ,der Gebiet!/körperschaft,· deren Pers'Onal­
stand der Sachverständige angehört, nur eine 
Vergütung für den tatsächlidien Ausfall an 
Dienstleistungen . des Sachverständigenwänrend 
semer Gutachtertätigkeit zu leisten haben. 

Im § 107 2. Satz des KFG. 1955 wird be- Abs. 4 (Anlage): 
stimmt: 
"Di,ese Vergütungen werden von den Gebiets­
körperschaften, denen die Verwahungsabgaben 

Dle in der Anhge zum KFG. 1955 enthaltenen 
Vergütungen sollen nunmehr durch Verordnung 
jeweils entsprechend festgesetzt werden' können. 

/ 
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Zu $ 130. 

Abs.l (§ 109 Abs. 1): 

Abs. 2 (§ 109 Abs. 2): 

Zu den bisherigen Interessenvertretern sollen 
nom Vereine· privater Kraftfahrzeugbesitzer (an 
StelLe von Vertretern des Kraftfahrsportes) und 
Vereine zur' Förderung der Verkehrssidterheit 
hinzukommeIl!. 

Abs. 3 bis 7 ($ 109 Abs. 3 bis 9): 

Zu § 131. 
Abs. 1 bis 6: 

Die ßundesversumsanstalt für Kraftfahrzeuge, 
welme nunmehr die Bez1eichnung "Bundesver­
sum's- und Prüfanstalt für Kraftfahrzeuge" er­
halten soU, hatte bisher als gesetzlidJ.e Grundlage 
nur die Tatsache, daß sie ,im KFG. 1955 mehr­
mals erwähnt wird. Nunmehr sollen in ogleidJ.er 
Weise wie für die im Absmnitt IX des Forst­
rech,tsberei1nigungsgesetzes, BGBl. Nr. 222/1962, 
vorgesehene Forstliche Bundesversuch~anstalt ent­
spremende Bestimmungen festgesetzt werden, 
durm die alle redJ.tlichen und organisatorismen 
Fragen ihre Regelung finden. 

Zum XIII. ABSCHNITT. 

Zu § 132. 
Abs.1: 

Grundsätzlich sollen FahrZieuge, die den bis­
herigen Bestimmungen entspremen, bis 31. De­
zember 1967 ,in diesem Zustand :Luf Straßen mit 
öffen'tHdJ.em Verkehr verwendet werden dürfen; 
dem Verbot vorspringender TeiLe, Kanten und 
Vorrimtungen müsse'n jedom Fahrzeuge bereits ah 
1. Juli 1964 und der Bestimmung über die Funk­
entstörung a'b 1. Jänner 1966 entspredJ.en. 

Abs.2: 

Die in diesem Absatz angeführten Bestimmun­
gen gelren nimt für Fahrzeuge, die bereits vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zum Verkehr. 
zugelassen worden sind. 

Abs.3: 

Die Einbeziehung der Motorfahrräder in den 
Kreis der Kraftfahrzeuge macht besondere über­
gangsbestimmungen für diese Fahrzeuge not­
wendig. Die formelle Zulassung. bereits in Ver­
kehr befindlimer Motorfahrräder hat erst bei 
Wechsel des Besitzers zu erfolgen. 

.... 

Abs. 4 und 5 (§ 110 Abs. 1): 

Für die Genehmigung, ein Fahrzeug aum über 
die vorgesehene übergangs frist auf Straßen mit 
öffendimem Verkehr verwenden zu düden, ist 
eine Delegierung an den Landeshauptmannvor­
gesehen. 

Abs.6: 

Da gemäß § 49 Abs. 6 des Entwurfes vordere 
Kennzeichentafeln bei Motorrädern nicht mehr 
vorgesehen sind, mußte für die bereits VJOr dem 
Inkr.afttreten dieses Gesetzes zugela.ssenen Motor­
räder eine Ablieferungspflimt hinsichtlidJ. der 
vorderen ~ennzeichentafeln festgesetzt werden. 

Zu § 133. 

Abs. 1 bis 3 (§ 110 Abs. 2 und 3): 

Abs.4: 

Im Hitnblick auf die neue Lenkerberemtigung 
für die Gruppe H (Kraftwagen zur Beförderung 
gefährlicher Güter) waren besondere übergangs­
V'orschriften für die Lenker dieser Fahrzeuge not­
wendig. 

Abs. 5: 

Beim AustausCh des Führerscheines sind in den 
neuen Führerschein auch die Daten der früheren 
Führersmeine einzutragen. 

Zu § 134. 

(§ 111): 

Nunmehr ist audt hier das Kumulationsprilnzip 
vorgesehen. 

Zu § 135. 

Um die Produktion von Kraftfahrzeugen und 
den Handel nicht vor wirtschaftlich unzumutbare 
Aufgaben zu stellen, sollen die in Abs. 2 ange­
führten Bestimmungen je nach Dringlichkeit im 
Hinblick auf db<: Verk,ehtssicherheit nich,t schon 
mit dem Inkrafttreten der übrigen Bestimmun­
gen wirksam werden. Da die .Bestimmungen über 
Motorfahrräder erst mit 1. Juli 1964 in Kraft 
treten, können die eiflJSchlägigen Vorschriften des 
KFG. 1955 erst mit diesem ZeitpUllliktaußer 
Kraft gesetzt werden. 

Zu § 136." 

(§ 113) • 
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